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Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 
 
Neues Tarifrecht im Land Berlin 
Zuletzt Rundschreiben I Nr. 58/2010 vom 27. Oktober 2010 
Anlagen: 1 - Tarifvertrag zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarif-

recht der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Angleichungs-TV Land Berlin) 
vom 14. Oktober 2010 

2 - Niederschriftserklärungen zum Angleichungs-TV Land Berlin 
3 - Arbeitsfassung des TV-L in der für alle Beschäftigten des Landes Berlin mit 

Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 
4 - Arbeitsfassung des TV-L in der für beim Land Berlin beschäftigte Lehrkräfte 

im Sinne des § 44 TV-L  
5 - Arbeitsfassung des TVÜ-Länder in der für alle Beschäftigten des Landes Ber-

lin mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L  
6 - Arbeitsfassung des TVÜ-Länder in der für beim Land Berlin beschäftigte 

Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L  
7 - Arbeitsfassung des TV-EntgeltU-L in der für alle Beschäftigten des Landes 

Berlin mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L  
8 - Arbeitsfassung des TV-EntgeltU-L in der für beim Land Berlin beschäftigte 

Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 
9 - TV-SozAb-L in der für alle Beschäftigten des Landes Berlin geltenden Fassung 

10 - TV Altersversorgung - ATV - in der für alle Beschäftigten des Landes Berlin 
geltenden Fassung 
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11 - Arbeitsfassung des Pkw-Fahrer-TV-L in der für die Beschäftigten des Landes 
Berlin 

12 - Arbeitsfassung des TVA-L BBiG in der für die Auszubildenden des Landes Ber-
lin 

13 - Arbeitsfassung des TVA-L Pflege in der für die Auszubildenden des Landes 
Berlin 

14 - Arbeitsfassung des Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der Rege-
lungen für die Praktikantinnen/Praktikanten in der für die Praktikanten des 
Landes Berlin 

15 - Tabelle Pauschalentgelt für die Fahrer/Fahrerinnen des Landes Berlin, gültig 
ab 1. November 2010 

16 - Tabelle Pauschalentgelt für die Fahrer/Fahrerinnen des Landes Berlin, gültig 
ab 1. August 2011 

 
 
I. Unterzeichnung des Angleichungs-TV Land Berlin und Ausschlussfrist 
 
Der Angleichungs-TV Land Berlin ist inzwischen von allen Tarifvertragsparteien unterzeich-
net worden. Die unterzeichnete Fassung ist als Anlage 1, die Niederschriftserklärungen sind 
als Anlage 2 beigefügt. Gegenüber der mit Rundschreiben I Nr. 58/2010 bekannt gegebenen 
Fassung haben sich redaktionelle Änderungen ergeben, deshalb wird empfohlen, nur noch die 
unterzeichnete Fassung zu verwenden. Für Interessierte sind die vorgenommenen Änderungen 
am Schluss dieses Rundschreibens beschrieben. 
 
Die Anlagen zu diesem Rundschreiben sind den Beschäftigten in geeigneter Weise zu Kennt-
nis zu geben; auf § 8 Tarifvertragsgesetz wird hingewiesen („Die Arbeitgeber sind verpflich-
tet, die für ihren Betrieb maßgebenden Tarifverträge an geeigneter Stelle im Betrieb auszule-
gen“). Das Rundschreiben mit den Anlagen wird auf der Seite der Senatsverwaltung für Inne-
res und Sport ins Internet gestellt. 
 
Ansprüche aus dem neuen Tarifrecht entstehen erstmals nach dessen allgemeiner Bekanntga-
be mit diesem Rundschreiben. Sie verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist 
von sechs Monaten nach deren Fälligkeit von dem Arbeitnehmer oder Arbeitgeber schriftlich 
geltend gemacht werden (§ 37 TV-L). 
 
II. Arbeitsfassungen der TdL-Tarifverträge 
 
Mit dem o. g. Rundschreiben war angekündigt worden, dass Fassungen der TdL-Tarifverträge 
erstellt werden, in denen die sich aus dem Angleichungs-TV Land Berlin ergebenden Abwei-
chungen berücksichtigt sind (durch Kursivschrift kenntlich gemacht). Diese Fassungen sind 
als Anlagen 3 bis 14 beigefügt. 
 
Zu diesen Arbeitsfassungen wird insbesondere auf Folgendes hingewiesen: 
 
Lehrkräfte im Sinne von § 44 TV-L wurden bereits durch den Übergangs-TV Lehrkräfte mit 
Wirkung vom 1. September 2008 in den TV-L überführt. Für diese Lehrkräfte gelten deshalb 
grundsätzlich andere Stichtage als für die übrigen Beschäftigten, deshalb sind der TV-L, der 
TVÜ-Länder und der TV-EntgeltU-L jeweils in einer Version für Lehrkräfte im Sinne des 
§ 44 TV-L und in einer Version für die übrigen Beschäftigten beigefügt. In beiden Versionen 
sind Regelungen nicht abgedruckt, die für die jeweilige Beschäftigtengruppe mit Sicherheit 
nicht gelten. Bitte achten Sie deshalb darauf, stets die für den zu bearbeitenden Vorgang zu-
treffende Version zu verwenden. 
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Die Anlagen A 1 in der am 1. November 2006 und A 2 in der am 1. März 2010 geltenden 
Fassung zum TV-L werden nur als Berechnungsgrundlage benötigt. Sie gelten derzeit im 
Land Berlin nur nach den Maßgaben des Angleichungs-TV Land Berlin; die für die Beschäf-
tigten des Landes Berlin derzeit geltenden Tabellen sind dem Angleichungs-TV Land Berlin 
als Anlagen 1 und 2 beigefügt. Die Anlagen B bis D zum TV-L sind nicht abgedruckt, weil 
sie im Land Berlin keine Bedeutung besitzen. Die Anlage E zum TV-L ist bis zum 
30. September 2011 durch die Anlage 3 zum Angleichungs-TV Land Berlin ersetzt und in der 
Berliner Fassung abgedruckt (nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L). 
 
Die Anlage 5 A in der am 1. November 2006 und in der am 1. März 2010 geltenden Fassung 
zum TVÜ-Länder wird jeweils nur als Berechnungsgrundlage benötigt. Sie gilt derzeit im 
Land Berlin nur nach den Maßgaben des Angleichungs-TV Land Berlin; die für die Beschäf-
tigten des Landes Berlin derzeit geltenden Tabellen sind dem Angleichungs-TV Land Berlin 
als Anlage 5 beigefügt. 
 
Die Anlagen 1 a in der am 1. November 2006 und 1 b in der am 1. März 2010 geltenden Fas-
sung zum Pkw-Fahrer-TV-L werden nur als Berechnungsgrundlage benötigt. Sie gelten der-
zeit im Land Berlin nur nach den Maßgaben des Angleichungs-TV Land Berlin; die für die 
Beschäftigten des Landes Berlin derzeit geltenden Tabellen sind diesem Rundschreiben als 
Anlagen 15 und 16 beigefügt. 
 
III. Allgemeine Hinweise zum TV-L/TVÜ-Länder 
 
Das Entgeltsystem ist vollkommen neu strukturiert worden. An die Stelle der bisherigen Ver-
gütung für Angestellte und des bisherigen Lohnes für Arbeiterinnen und Arbeiter tritt einheit-
lich das Tabellenentgelt nach TV-L. Familienstand, Kinderzahl und Lebensalter sind als be-
zahlungsrelevante Faktoren im neuen Recht abgeschafft, Gleiches gilt für Bewährungs- und 
Zeitaufstiege. 
 
Das Entgelt nach TV-L richtet sich nur noch nach tätigkeitsbezogener Berufserfahrung und 
Leistung. Dementsprechend sind erstmalig Leistungselemente tariflich vereinbart worden. 
 
Für alle in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten (Arbeiterinnen/Arbeiter und Angestellte) 
und für die Neueinstellungen bestimmt sich das Tabellenentgelt vom 1. November 2010 an 
nach dem TV-L mit den Berliner Maßgaben. Mit dessen Inkrafttreten löst die Entgelttabelle 
die Vergütungs- und Monatslohntabellen des bisherigen Rechts ab. Tarifliche Erschwerniszu-
schläge und viele Zulagen werden dagegen bis zu einer Neuregelung der Erschwerniszuschlä-
ge bzw. bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung nach bisherigem Recht weiter ge-
zahlt; für Vergütungsgruppenzulagen und Meister-, Techniker- und Programmiererzulagen 
gelten die jeweiligen Sonderregelungen des TVÜ-Länder. 
 
Die neuen Eingruppierungsregelungen sind noch nicht abschließend mit den Gewerkschaften 
verhandelt. Bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung haben sich die Tarifvertragspar-
teien daher auf die Fortgeltung des bisher maßgeblichen Rechts in modifizierter Form ver-
ständigt.  
 
Bei der Überleitung vorhandener Beschäftigter in das neue Tarifrecht werden Besitzstände 
gewahrt. 
 
IV. Wesentliche Inhalte des Angleichungs-TV Land Berlin 
 
Das sind die wichtigsten Regelungen des neuen Tarifrechts: 
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 Grundsätzlich dynamische Übernahme des Tarifrechts der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende des Landes 
Berlin. Auch das BMT-G-/BMT-G-O-Recht wird durch das Recht der TdL abgelöst, wo-
bei Besitzstände gewahrt wurden.  
 

 Die in den übernommenen Tarifverträgen enthaltenen Stichtage sind grundsätzlich ent-
sprechend dem späteren Inkrafttreten dieses Rechts hinausgeschoben. 
 

 Darüber hinaus ist geregelt, welche speziellen Tarifverträge für Beschäftigte des Landes 
Berlin weiter Anwendung finden (Abschnitt IX). Außerdem gibt es Übergangsregelungen 
zu früheren Vorschriften des Anwendungs-TV Land Berlin (Abschnitt X). 

 
 Vom 1. August 2011 an betragen die Entgelte 97 v. H. des Niveaus der TdL. Vom 

1. Oktober 2011 an wird eine schrittweise Angleichung der Entgelte an das TdL-Niveau 
vorgenommen, das spätestens im Dezember 2017 erreicht wird. 

 
 Für das Jahr 2010 werden das Urlaubsgeld und die Zuwendung noch nach den bisherigen 

Regelungen geleistet, auch für nach dem 1. August 2003 Eingestellte (dies gilt nicht für 
Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L). 
Vom Jahr 2011 (für Lehrkräfte: 2010) an wird die Jahressonderzahlung nach dem TV-L 
gezahlt. 

 
 Die Abweichungen für das Tarifgebiet Ost gegenüber dem Tarifgebiet West entfallen am 

1. August 2011; dies gilt nicht für die im TV Altersversorgung enthaltenen Regelungen. 
 
 Die Wochenarbeitszeit beträgt vom 1. August 2011 an einheitlich in Ost und West 39 

Stunden (für Beschäftigte im Schicht-/Wechselschichtdienst 38,5 Wochenstunden). Mit 
der vollständigen Angleichung an das Entgeltniveau der anderen Länder wird die Ar-
beitszeit auf den Durchschnitt der Arbeitszeit in den Bundesländern des Tarifgebiets 
West (derzeit 39 Stunden und 24 Minuten) angehoben. 

 
V. Erste Hinweise 
 
Zu einer Vielzahl der Vorschriften liegen bereits Durchführungshinweise in den Arbeitsmate-
rialien vor. 
 
Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L sind bereits mit Wirkung vom 1. September 2008 in das 
neue Recht übergeleitet worden. Die folgenden Hinweise beziehen sich deshalb nur auf die 
übrigen Beschäftigten. 
 
1. Überleitung in das neue Tarifrecht 
 
Beschäftigte, die am 31. Oktober/1. November 2010 beschäftigt waren, werden mit den ihnen 
am 31. Oktober 2010 zustehenden Bezügen in das neue Tarifrecht überführt. 
 
Die Überleitung der Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter (nach § 1 Abs. 1 TV-L künftig 
einheitlich „Beschäftigte“) ist in den §§ 4 bis 7 TVÜ-Länder ausgestaltet. Sie erfolgt zum 
Stichtag 1. November 2010. Übergeleitet werden alle Beschäftigten unter folgenden Voraus-
setzungen: 
 

 Das Arbeitsverhältnis muss über den 31. Oktober 2010 hinaus zum Land Berlin unun-
terbrochen fortbestehen. 
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 Für das Arbeitsverhältnis muss vom 1. November 2010 an der Geltungsbereich des 
TV-L gelten (vgl. § 1 Abs. 1 und § 3 TVÜ-Länder i. V. m. § 2 Angleichungs-TV Land 
Berlin). 

 
Dies gilt auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis ruht. Maßgeblich ist grundsätzlich, 
dass zum Überleitungsstichtag ein Arbeitsverhältnis besteht, welches über den 1. November 
2010 hinaus zum Land Berlin fortbesteht. 
 
Die Überleitung der Beschäftigten wird in zwei Schritten vorgenommen: 
 
a) Zuordnung der bisherigen Vergütungs- bzw. Lohngruppe zu einer Entgeltgruppe des  

TV-L (§ 4 TVÜ-Länder) gemäß Anlage 2 zum TVÜ-Länder; maßgeblich ist die Vergü-
tungs- bzw. Lohngruppe am 31. Oktober 2010. 

 
b) Zuordnung der Beschäftigten zu einer Stufe der neuen Entgeltgruppe, wobei zwischen den 

Zuordnungsregelungen für Angestellte (§ 6 TVÜ-Länder) und Arbeiterinnen und Arbeiter 
(§ 7 TVÜ-Länder) zu unterscheiden ist. Für die Stufenzuordnung wird für alle Beschäftig-
ten ein Vergleichsentgelt gebildet (§ 5 TVÜ-Länder). 

 
1.1 Vergleichsentgelt und Stufenzuordnung Angestellte 
 
Das Vergleichsentgelt ist grundsätzlich auf der Grundlage der im Oktober 2010 erhaltenen 
Bezüge zu bilden. Das Vergleichsentgelt für Angestellte setzt sich zusammen aus: 
 

 Grundvergütung, 
 allgemeiner Zulage (§ 2 Zulagen-TV), 
 Ortszuschlag bis zur Stufe 2 und  
 Funktionszulagen, soweit im TV-L nicht mehr vorgesehen. 

 
Andere Entgeltbestandteile, die bislang nach BAT/BAT-O zustehen, fließen in das Ver-
gleichsentgelt nicht ein. Dies gilt unabhängig davon, ob im TV-L eine vergleichbare Rege-
lung enthalten ist oder ob diese Entgeltbestandteile übergangsweise aufgrund des TVÜ-
Länder weiter gezahlt werden. 
 
Nach der Zuordnung zu einer Entgeltgruppe und nach der Ermittlung des Vergleichsentgelts 
wird die Stufenzuordnung vorgenommen. Die Angestellten werden dazu am 1. November 
2010 mit ihrem individuellen Vergleichsentgelt in die neue Tabelle überführt. Dabei kommt 
neben der Überleitung in eine reguläre Stufe auch die Überführung in eine individuelle Zwi-
schenstufe oder individuelle Endstufe in Betracht. Die Stufenzuordnung richtet sich aus-
schließlich nach der Höhe des Vergleichsentgelts. Es handelt sich um eine rein betragsmäßige 
Überleitung; Lebensalter oder Beschäftigungszeit sind nicht mehr relevant. Die Stufenzuord-
nung führt in der Regel in eine individuelle Zwischenstufe. Liegt das Vergleichsentgelt unter-
halb des Wertes der Stufe 2 oder oberhalb des Wertes der Endstufe der jeweiligen Entgelt-
gruppe, erfolgt die Stufenzuordnung direkt in die Stufe 2 bzw. in eine individuelle Endstufe. 
 
1.2 Vergleichsentgelt und Stufenzuordnung Arbeiterinnen und Arbeiter 
 
Als Vergleichsentgelt wird der Monatstabellenlohn zugrunde gelegt (§ 5 Abs. 3 Satz 1 TVÜ-
Länder). Zu berücksichtigen ist der im Oktober 2010 zustehende Monatstabellenlohn. Für 
Arbeiterinnen und Arbeiter ist das Vergleichsentgelt nur für einen Günstigkeitsvergleich von 
Bedeutung (§ 7 Abs. 2 und 3 TVÜ-Länder). 
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Anders als bei den Angestellten richtet sich die Stufenzuordnung bei den Arbeiterinnen und 
Arbeitern grundsätzlich nach der Beschäftigungszeit. Nur in dem Fall, in dem die anhand der 
Beschäftigungszeit ermittelte reguläre Stufe hinter dem Vergleichsentgelt zurückbleibt, er-
folgt die Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe. Ebenso wie bei Angestellten wer-
den vorhandene Arbeiterinnen und Arbeiter mindestens in Stufe 2 übergeleitet. Liegt die indi-
viduelle Zwischenstufe oberhalb der höchsten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, werden 
auch Arbeiterinnen und Arbeiter einer individuellen Endstufe zugeordnet. 
 
1.3 Aufstiege und Vergütungsgruppenzulagen 
 
Im TV-L sind Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege nicht mehr vorgesehen. Für 
übergeleitete Angestellte, deren entsprechende Höhergruppierungen nach dem 30. November 
2010 angestanden hätten, gibt es eine Besitzstandsregelung. Nur unter den Voraussetzungen 
des § 8 TVÜ-Länder werden diese Angestellten auch nach dem 30. November 2010 höher-
gruppiert oder das Vergleichsentgelt wird neu berechnet. 
 
Die Tätigkeitsaufstiege der Arbeiterinnen und Arbeiter werden bereits durchgängig in den 
neuen Tabellenwerten berücksichtigt. Daher sind entsprechende Besitzstände für sie nicht 
vorgesehen. Dies gilt grundsätzlich auch für die Angestellten im Pflegedienst, die unter die 
Anlage 1 b zum BAT/BAT-O fallen.  
 
Bei Eingruppierungsvorgängen ab dem 1. November 2010 steht eine Vergütungsgruppenzu-
lage nach § 17 Abs. 5 TVÜ-Länder nur noch dann zu, wenn sie unmittelbar mit der übertra-
genen Tätigkeit zu gewähren ist. Für Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT/ 
BAT-O übergeleitet sind, enthält § 9 TVÜ-Länder aber Besitzstandsregelungen. 
 
1.4 Weitere Besitzstandsregelungen 
 
Zu folgenden Tatbeständen gibt es weitere Besitzstandsregelungen: 
 
 Persönliche Zulagen, Vertretungszulagen (§ 10 TVÜ-Länder), 
 kinderbezogene Entgeltbestandteile (§ 11 TVÜ-Länder), 
 Strukturausgleich (§ 12 TVÜ-Länder, frühestens ab 1. November 2012), 
 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 13 TVÜ-Länder, s. u.), 
 Beschäftigungszeit (§ 14 TVÜ-Länder), 
 Urlaub 2010 (§ 15 TVÜ-Länder, s. u.), 
 Vorarbeiterzulagen (§ 17 TVÜ-Länder), 
 Erschwerniszuschläge bei Arbeiterinnen und Arbeitern (§ 60 Abs. 2 Angleichungs-TV 

Land Berlin), 
 Wechselschicht-/Schichtzulagen bei Arbeiterinnen und Arbeitern (§ 60 Abs. 6 Anglei-

chungs-TV Land Berlin). 
 
2. Sonstige Hinweise 
 
 Ein Gelöbnis ist nicht mehr abzunehmen. 
 
 Die Einstellungsuntersuchung ist nicht mehr tarifiert. Es ist jedoch weiterhin zulässig, 

eine ärztliche Untersuchung zur Bedingung für den Abschluss eines Arbeitsvertrages zu 
machen. Die Kosten dieser Einstellungsuntersuchung trägt gemäß § 675 in Verbindung 
mit § 670 BGB der Arbeitgeber. 

 
 Für Neueinstellungen im Land Berlin bitte ich nunmehr die im Formularserver bekannt 

gegebenen Arbeitsvertragsmuster zu verwenden. 
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 Der TV Lohngruppen-TdL (Anlage 8 zum Rundschreiben I Nr. 58/2010) findet nur auf 

seit dem 1. November 2010 neu eingestellte „Arbeiter“ Anwendung; für übergeleitete 
gelten die Eingruppierungsregelungen des BTV Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O weiter 
(§ 30 Abs. 1 Angleichungs-TV Land Berlin). Entsprechendes gilt für den Pkw-Fahrer-
TV-L (s. § 53 und § 60 Abs. 2 Angleichungs-TV Land Berlin).  

 
 Entgelt im Krankheitsfall: 

a) Das Entgelt wird vom 1. November 2010 an längstens bis zum Ende der 6. Woche 
fortgezahlt und der Krankengeldzuschuss wird statt wie bisher bis zum Ende der 
26. Woche nunmehr längstens bis zum Ende der 39. Woche (§ 22 Abs. 3 Buchst. b 
TV-L) gezahlt. 

b) Änderungen/Auswirkungen zum § 71 BAT 
Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Juli 1994 begonnen hat und fort-
besteht, besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch von bis zu 26 Wochen jetzt nur noch, 
 wenn die Beschäftigten in der privaten Krankenversicherung versichert sind 
 oder wenn sie freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind 

und dort am 14. Oktober 2010 aufgrund individueller Vereinbarungen einen An-
spruch auf Krankengeld erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten. Ein 
Antrag auf Entgeltfortzahlung bis zum Ende der 26. Woche ist von dem freiwillig 
Versicherten bis zum 31. Dezember 2010 zu stellen. 

Für die in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten besteht jetzt ein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung längstens bis zum Ende der 6. Woche; allerdings wurde 
mit § 13 TVÜ-Länder abweichend von § 22 Abs. 2 TV-L für diese ein höherer Kran-
kengeldzuschuss vereinbart.  

c) Beschäftigte, die bereits vor dem 1. November 2010 arbeitsunfähig waren und deren 
Arbeitsunfähigkeit über dieses Datum hinaus fortbesteht, erhalten für die bestehende 
Arbeitsunfähigkeit - letztmalig - die Entgeltfortzahlung bis zum Ablauf der 26. Woche 
(§ 13 Abs. 2 TVÜ-L).  

 
 Urlaub: 

Für übergeleitete Beschäftigte gelten die Vorschriften des TV-L erst vom 1. Januar 2011 
an (§ 28 Abs. 1 Angleichungs-TV Land Berlin). Die bisherigen Tarifvorschriften gelten 
für die Dauer und die Bewilligung von Erholungsurlaub und Zusatzurlaub bis zum 
31. Dezember 2010 fort.  
Für die Übertragung des Resturlaubs 2010 auf das Jahr 2011 gilt dasselbe, d. h., der 
Resturlaub 2010 muss – letztmalig – spätestens am 30. April 2011 bzw. 30. Juni 2011 
angetreten werden. 
Dagegen bestimmt sich das Urlaubsentgelt für Urlaubstage nach dem 31. Oktober 2010 
sowie für eine Urlaubsabgeltung nach diesem Zeitpunkt bereits nach den Vorschriften des 
TV-L (§ 28 Abs. 2 Buchst. a). 
Wegen Zusatzurlaubs wird nochmals auf § 28 Abs. 2 Buchst. e Angleichungs-TV Land 
Berlin hingewiesen. 

 
 Die Berechnung der Bezüge bei Arbeitszeitkonto-Ausgleichstagen hat sich geändert; 

nunmehr gilt die übliche Entgeltfortzahlung. 
 
 Zusatzversorgung: 

Der TV Altersversorgung - ATV - vom 1. Februar 2002 findet vom 1. November 2010 an 
einheitlich für alle Beschäftigten des Landes Berlin i. d. F. des 4. Änderungs-TV vom 
22. Juni 2007 Anwendung. 
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VI. Redaktionelle Änderungen des Angleichungs-TV Land Berlin 
 
Folgende redaktionelle Änderungen haben sich in der unterzeichneten Fassung gegenüber der 
paraphierten ergeben (bekannt gegeben als Anlage 1 des Rundschreibens I Nr. 58/2010): 
 

1. Die Worte „Absatz“ und „Buchstabe“ sind durchgängig ausgeschrieben. 
2. In der Präambel sind die Satznummerierungen entfallen. 
3. Die Überschriften der Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1 und 2 TV-L (§ 2 Absatz 2 

Angleichungs-TV Land Berlin), zu § 49 Nr. 2 Satz 2 TV-L (§ 16 Angleichungs-TV 
Land Berlin), zu § 8 Absatz 5 TVÜ-Länder (§ 24 Absatz 4 Angleichungs-TV Land 
Berlin), zu §§ 15 und 16 TVA-L BBiG (§§ 41 und 42 Absatz 1 Angleichungs-TV 
Land Berlin) und zu §§ 15 und 16 TVA-L-Pflege (§§ 46 und 47 Absatz 1 Anglei-
chungs-TV Land Berlin) sind geändert 

4. In § 3 Absatz 1 und 2 Angleichungs-TV Land Berlin ist jeweils das Wort „zustehen“ 
durch das Wort „gelten“ ersetzt. 

5. In § 6 Angleichungs-TV Land Berlin sind in der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 6 Ab-
satz 1 TV-L der besseren Verständlichkeit halber die Worte „Satz 1 Buchstabe c“ er-
setzt worden durch „der Buchstabe c des Satzes 1“. 

6. In § 8 Angleichungs-TV Land Berlin schließt Satz 16 ohne Absatzschaltung an 
Satz 15 an; in Satz 2 der dortigen Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 8 und 9 
ist das Wort „Gleiche“ groß geschrieben. 

7. In der Überschrift zu § 15 Angleichungs-TV Land Berlin (und entsprechend im In-
haltsverzeichnis) sind die Worte „der Länder“ hinter dem Wort „Justizvollzugsdienst“ 
eingefügt. 

8. Der Einleitungssatz zu § 19 Angleichungs-TV Land Berlin ist präziser formuliert. 
9. In § 20 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin ist ein Komma entfallen, 
10. Der Einleitungssatz in § 21 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin ist anders formu-

liert. 
11. In § 21 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin – Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1, 

Satz 2 – ist das Wort „jeweils“ entfallen. 
12. § 23 Absatz 2 Angleichungs-TV Land Berlin wurde erweitert. 
13. In § 24 Abs. 2 Angleichungs-TV Land Berlin wurde ein überflüssiges Leerzeichen be-

seitigt. 
14. § 24 Absatz 3 Angleichungs-TV Land Berlin ist durch neue Absätze ersetzt. 
15. § 25 Abs. 1 Angleichungs-TV Land Berlin ist um die Worte „i. V. m. § 3 BTV Nr. 1 

zum BMT-G/BMT-G-O“ ergänzt. 
16. In § 28 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin ist ein überzähliges Paragrafenzeichen 

entfallen. In Absatz 2 Buchst. e dieser Regelung sind in Satz 1 der Protokollerklärung 
zu § 15 Absatz 4 die genannten Paragrafen wie folgt geschrieben: „§ 48a“, „§ 41a“. 

17. § 29 Absatz 2 Angleichungs-TV Land Berlin ist neu formuliert. 
18. In § 32 Angleichungs-TV Land Berlin – Protokollerklärung zu § 19 Absatz 1 bis 3 – 

sind die Worte „Dezember 2017“ durch die Worte „30. November 2017“ ersetzt. 
19. § 38 Absatz 3 und 4 Angleichungs-TV Land Berlin wurde jeweils durch das Wort 

„Teil A“ hinter dem Wort „Anlage 2“ bzw. „Anlage 4“ ergänzt. 
20. § 39 Absatz 2 Nr. 1 Angleichungs-TV Land Berlin ist erweitert worden. 
21. § 41 Angleichungs-TV Land Berlin wurde ein fehlender Doppelpunkt ergänzt. 
22. In § 49 Angleichungs-TV Land Berlin sind die Worte „Absatz 3“ durch „Absatz 5“ er-

setzt. 
23. In § 59 Absatz 2 Satz 4 Angleichungs-TV Land Berlin sind fehlende Kommas hinzu-

gefügt worden. 
24. In § 60 Absatz 2 Satz 2 Angleichungs-TV Land Berlin wurden die letzten Worte „gel-

tenden Fassung“ ausgerückt. 
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25. In § 60 Angleichungs-TV Land Berlin – Protokollerklärung zu Absatz 6, Satz 1 – sind 
die Buchstaben f und g nun korrekt formuliert. 

26. In der Einleitung des § 65 Angleichungs-TV Land Berlin ist das Wort „Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis“ nun richtig geschrieben. 

27. § 65 Absatz 1 Satz 1 Angleichungs-TV Land Berlin hat eine andere Form erhalten. 
28. Bei „Berlin, den 14. Oktober 2010“ wurde das Semikolon durch ein Komma ersetzt. 
29. In der Anlage 3 zum Anwendungs-TV Land Berlin sind nunmehr durchgängig die 

Leerzeichen zwischen den Wörtern und den Schrägstrichen entfallen, um ein einheitli-
ches Bild zu erhalten. 

30. In der Überschrift zu Nr. 1 der gemeinsamen Niederschriftserklärungen heißt es statt 
„Zu § 5“ nun „Zu § 6“. 

31. In Nr. 2 der gemeinsamen Niederschriftserklärungen im Beispiel 1 nach den Worten 
„Übernahme der Tariferhöhung:“ eine Zeilenschaltung hinzugekommen. 

 
Im Auftrag 
Kliem 



Anlage 01 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

 1 

 
 
 

Tarifvertrag 
zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin 

an das Tarifrecht der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) 

vom 14. Oktober 2010 
 
 
 
Zwischen 
 
dem Land Berlin 
 

einerseits 
 
 
 
und 
 
 
 
…1 
 

andererseits 
 
 
 
wird folgender Tarifvertrag geschlossen: 
 
 

                                                 
1 Der Tarifvertrag wurde getrennt, jedoch inhaltsgleich abgeschlossen mit: 

- der ver.di  – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft –, Landesbezirk Berlin-Brandenburg, 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Berlin, 
der Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Berlin sowie 
der IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bundesvorstand 

und 
- der dbb tarifunion. 

 



 

 2 
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Präambel 
 
Mit diesem Tarifvertrag gestalten die Tarifvertragsparteien die Rückkehr des Landes 
Berlin in den Flächentarifvertrag der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Die Tarif-
vertragsparteien streben gemeinsam einheitliche Arbeitsbedingungen im öffentlichen 
Dienst der Bundesländer an. Das Land Berlin leistet mit der geplanten Rückkehr in 
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder einen Beitrag zur Stärkung des Tarifver-
tragssystems im öffentlichen Dienst. 
 
Im öffentlichen Dienst des Landes Berlin wird es grundsätzlich vom 1. August 2011 
an keine schlechteren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost 
mehr geben. Damit werden die letzten Unterschiede zwischen Ost und West vor al-
lem bei der Wochenarbeitszeit und dem Beschäftigungsschutz überwunden. 
 
Zugleich wird einigen Besonderheiten Berlins als Stadt und Land Rechnung getra-
gen. 
 
Den Tarifvertragsparteien ist bewusst, dass während der Mindestlaufzeit des Anglei-
chungstarifvertrages Anpassungen erforderlich werden können. 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeiner Teil 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
Dieser Tarifvertrag gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 
und für die in der Berufsbildung stehenden Personen (Auszubildende einschließlich 
der Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege, Entbindungs- und Altenpflege sowie Praktikantinnen/Praktikan-
ten, deren Rechtsverhältnisse tarifvertraglich geregelt sind) des Landes Berlin.  
 

§ 2 
Generelle Übernahmebestimmungen 

 
(1) 1Auf die Arbeits- und Berufsausbildungsverhältnisse der von § 1 erfassten Be-
schäftigten und in der Berufsbildung stehenden Personen finden die zwischen der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und der ver.di – Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft – Bundesvorstand, jeweils gegebenenfalls zusammen mit weiteren 
Tarifvertragsparteien2 vereinbarten Tarifverträge in der jeweiligen Fassung Anwen-
dung, soweit sie von dem jeweiligen Geltungsbereich erfasst werden. 2Dabei gilt 
jeweils die Fassung für das Tarifgebiet West; die Regelungen für das Tarifgebiet Ost 
finden Anwendung, soweit dies nachfolgend ausdrücklich bestimmt ist. 
 

                                                 
2 In dem mit der dbb tarifunion abgeschlossenen Tarifvertrag stehen anstelle der Worte „ver.di – 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand, jeweils gegebenenfalls zusammen mit 
weiteren Tarifvertragsparteien“ die Worte „dbb tarifunion“. 
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3Soweit in den von Absatz 1 Satz 1 erfassten Tarifverträgen auf Arbeitgeber abge-
stellt wird, die Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder sind, tritt an die Stelle 
dieser Arbeitgeber das Land Berlin. 
 
(2) Absatz 1 gilt mit den Maßgaben dieses Tarifvertrages. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 1 und 2: 
Wird in einer von den Absätzen 1 und 2 erfassten Regelung auf eine andere von den 
Absätzen 1 und 2 erfasste Regelung verwiesen, erstreckt sich die Verweisung dem-
zufolge auch auf die Maßgaben nach diesem Tarifvertrag.  
 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 finden auf die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten, 
die beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland (KMK), bei den sonstigen beim Bundesrat geführten 
Geschäftsstellen der Fachministerkonferenzen bzw. bei der Zentralen Datenstelle 
der Landesfinanzminister (ZDL) eingesetzt werden, für die Dauer dieser Tätigkeit die 
zwischen dem Bund und der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bun-
desvorstand3, jeweils gegebenenfalls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien 
vereinbarten Tarifverträge in der jeweiligen Fassung Anwendung, soweit sie von dem 
jeweiligen Geltungsbereich erfasst werden. 2Auf die Beschäftigten dieser Einrichtun-
gen, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter 
unterlegen hätte, finden abweichend von Satz 1 für die Dauer dieser Tätigkeit die 
zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und 4 der 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand –, jeweils gegebe-
nenfalls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien vereinbarten Tarifverträge in 
der jeweiligen Fassung Anwendung, soweit sie von dem jeweiligen Geltungsbereich 
erfasst werden. 3Ferner finden auf diese Beschäftigten für die Dauer dieser Tätigkeit 
die zwischen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung öffentlicher Verwaltungen, Betriebe 
und gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen in Berlin (AV Berlin) und den oben ge-
nannten Gewerkschaften bis zum 8. Januar 2003 vereinbarten Tarifverträge in der 
jeweils am 1. Januar 2003 geltenden Fassung Anwendung; sofern im Bereich der 
VKA bei Vereinbarung der Entgeltordnung lediglich eine Rahmenregelung getroffen 
wird, die landesbezirklich auszufüllen ist, werden hierzu von den Parteien dieses Ta-
rifvertrages entsprechende Verhandlungen für den betroffenen Personenkreis 
aufgenommen. 4Sofern für die in Absatz 1 genannten Beschäftigten tarifvertragliche 
Vereinbarungen zu Inhalten der nach Satz 3 statisch geltenden Tarifverträge getrof-
fen werden, werden hierzu von den Parteien dieses Tarifvertrages entsprechende 
Tarifverhandlungen aufgenommen. 
 

§ 3 
Übernahme von Einmalzahlungen 

 
(1) 1Regelungen zu einer Einmalzahlung, die im Jahr 2011 nach einem von § 2 Ab-
satz 1 erfassten Tarifvertrag gelten, werden für den entsprechenden Personenkreis 
mit Wirkung zum 1. Dezember 2011 übernommen. 2Für die Höhe der Einmalzahlung 
gilt der Bemessungssatz von 97 v. H. 

                                                 
3 In dem mit der dbb tarifunion abgeschlossenen Tarifvertrag stehen anstelle der Worte „ver.di – 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand –“ die Worte „dbb tarifunion“. 
 
4 In dem mit der dbb tarifunion abgeschlossenen Tarifvertrag stehen zwischen dem Wort „und“ und 

den Worten „ der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundesvorstand –“ die Worte 
„der dbb tarifunion oder“. 
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(2) 1Regelungen zu Einmalzahlungen, die vom 1. Januar 2012 an nach einem von 
§ 2 Absatz 1 erfassten Tarifvertrag gelten, werden für den entsprechenden Perso-
nenkreis übernommen. 2Die Regelungen des § 15 Absatz 2 TV-L zur zeitlichen 
Verzögerung der Übernahme und zur Höhe des jeweils geltenden Bemessungssat-
zes gelten. 
 

§ 4 
Geltung des Überleitungsrechts nach einem Wechsel 

 
1Wechseln übergeleitete Beschäftigte, auf deren Arbeitsverhältnis zum Land Berlin 
ein Tarifvertrag zur Überleitung in das neue Tarifrecht (z. B. TVÜ-Länder, TVÜ-Bund) 
anzuwenden war, innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses  
a) zwischen den Anwendungsbereichen des TVöD, des TV-L oder des TV-L Forst 

oder 
b) aus einem Beschäftigungsverhältnis als Lehrkraft im Sinne des § 44 TV-L in ein 

Beschäftigungsverhältnis als Nichtlehrkraft oder umgekehrt, 
wird grundsätzlich das für die neue Tätigkeit geltende Überleitungsrecht angewendet. 
2Sie gelten weiterhin als übergeleitete Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-
Länder, TVÜ-Bund bzw. vergleichbarer Vorschriften. 3Die Protokollerklärung Nr. 1 zu 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 TVÜ-Länder bzw. die entsprechenden Regelungen in vergleich-
baren Vorschriften gelten. 
 
 

Abschnitt II 
Maßgaben zum TV-L 

 
§ 5 

Maßgaben zu § 1 TV-L 
– Geltungsbereich – 

 
(1) In § 1 Absatz 2 wird der Punkt in Buchstabe o durch ein Komma ersetzt und fol-
gender Buchstabe p angefügt: 
 

„p) Bauarbeiter der Knobelsdorff-Schule/Oberstufenzentrum Bautechnik I sowie 
Arbeiter, die als Begleiter von Behinderten oder als Schulwegbegleiter be-
schäftigt werden.“  

 
(2) In § 1 Absatz 4 Buchstabe h werden hinter den Worten „der Freien und Hanse-
stadt Hamburg“ die Worte „und des Landes Berlin“ eingefügt. 
 
 

§ 6 
Maßgaben zu § 6 TV-L 

– Regelmäßige Arbeitszeit – 
 
(1) § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a wird nach dem Wort „errechnet“ wie folgt er-
gänzt: 
 

„; abweichend davon beträgt sie im Land Berlin 38,5 Stunden, vom 1. August 
2011 an 39 Stunden“. 

 
(2) Nach § 6 Absatz 1 werden folgende Protokollerklärungen angefügt: 
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„Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 1:  
1. Vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 beträgt die Arbeitszeit abwei-

chend von Satz 1 Buchstabe a im Tarifgebiet Ost 40 Stunden; vom 1. Au-
gust 2011 an finden die Worte „im Tarifgebiet West“ in Satz 1 Buchstabe b 
sowie der Buchstabe c des Satzes 1 keine Anwendung mehr. 
 

2. 1Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungssatz gemäß § 15 Absatz 2 
TV-L auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeitszeit gemäß Satz 1 Buch-
stabe a die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die zu 
diesem Zeitpunkt für die unter das Tarifrecht West fallenden übrigen Mit-
gliedsländer der TdL tarifvertraglich vereinbart ist. 2Ist zu diesem Zeitpunkt 
eine einheitliche Arbeitszeit im Sinne von Satz 1 Buchstabe a für diese Bun-
desländer nicht tarifvertraglich vereinbart, gilt die Arbeitszeit, die dem 
arithmetischen Mittel der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit in diesen Bundesländern entspricht; abweichende Regelungen für 
besondere Beschäftigtengruppen bleiben bei der Berechnung unberücksich-
tigt. 3Die Tarifvertragsparteien stellen das arithmetische Mittel einvernehm-
lich fest. 

 
3. Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee gilt nicht für Beschäftigte, für die 

§ 2 Absatz 3 Angleichungs-TV Land Berlin gilt oder galt. 
 

4. Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstaben ff und gg finden im Land Berlin keine 
Anwendung. 
 

5. Für Beschäftigte der Polizei im Objektschutz und in der Gefangenenbewa-
chung kann eine von diesem Tarifvertrag abweichende tarifvertragliche 
Arbeitszeitregelung getroffen werden.“ 

 
§ 7 

Maßgaben zu § 8 TV-L 
– Ausgleich für Sonderformen der Arbeit – 

 
§ 8 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt ergänzt:  
 
Nach den Worten „der Freien und Hansestadt Hamburg“ werden die Worte „und des 
Landes Berlin“ eingefügt. 
 

§ 8 
Maßgaben zu § 15 TV-L 

– Tabellenentgelt – 
 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 wird durch folgenden Text ersetzt: 
 

„2Abweichend von Satz 1 gelten längstens bis zum 31. Dezember 2017 folgende 
Regelungen: 
 
3Bis zum 31. Juli 2011 gelten die Anlage A 1 sowie die sonstigen dynamischen 
Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag und in den diesen Tarifvertrag ergän-
zenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen (dynamische Entgelte) nach 
dem Stand vom 1. November 2006; das Tabellenentgelt wird um 65 Euro erhöht. 
4Die sich aus Satz 3 ergebenden Tabellenentgelte sind dem Angleichungs-TV 
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Land Berlin als Anlage 1 beigefügt. 
 
5Vom 1. August 2011 an werden die dynamischen Entgelte auf 97 v. H. (Bemes-
sungssatz) der Beträge angehoben, die im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) am 31. Oktober 2010 gelten; die sich daraus 
ergebenden Tabellenentgelte sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anla-
ge 2 beigefügt. 
 
6Vom 1. Oktober 2011 an werden die dynamischen Entgelte um die in der Zeit 
vom 1. Januar bis 30. September 2011 im Länderbereich wirksam gewordenen 
allgemeinen Entgeltanpassungen (einschließlich etwaiger Sockelbeträge) in der 
Weise angehoben, dass der Bemessungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Entgelte bezogen wird. 7Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbe-
reich, die dort in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2011 wirksam 
werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 zeitgleich übernommen.  
 
8Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirk-
sam werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 mit einer zeitlichen 
Verzögerung von 6 Monaten, und allgemeine Entgeltanpassungen, die im Län-
derbereich im Jahr 2013 wirksam werden, werden entsprechend der Regelung in 
Satz 6 mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 Monaten übernommen.  
 
9Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Entgeltanpassungen entsprechend 
der Regelung in Satz 6 zeitgleich wie im Länderbereich übernommen. 
 
10Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Länderbereich in den Jahren 2013, 
2014 und 2015 wirksam werden, erhöhen den Bemessungssatz zum Zeitpunkt ih-
rer Übernahme einmal jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte (Angleichungs-
satz). 11Sind aus einem dieser Jahre mehrere allgemeine Entgeltanpassungen zu 
übernehmen, wird der Bemessungssatz bei der Übernahme der ersten allgemei-
nen Entgeltanpassung angehoben. 
 
12Sollte die allgemeine Entgeltanpassung im Länderbereich der Jahre 2013, 2014 
oder 2015 pro Jahr jeweils insgesamt weniger als 1,5 v. H. betragen, erhöht sich 
der Angleichungssatz von 0,5 Prozentpunkten auf die Differenz zwischen dem 
Prozentsatz der allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich für das jeweili-
ge Jahr und 2 v. H., höchstens jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabel-
lenwertes (Beispiel: aus einer allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich 
von 1,2 v. H. zum 1. April folgt eine Erhöhung des Angleichungssatzes auf 0,8 
Prozentpunkte). 13Sind mehrere allgemeine Entgeltanpassungen aus einem Jahr 
zu übernehmen, wird der Prozentsatz berechnet, indem die Prozentpunkte ad-
diert werden. 
 
14Liegt der für die Erhöhung des Angleichungssatzes maßgebende Zeitpunkt der 
Übernahme einer allgemeinen Entgeltanpassung der Länder aus dem Jahr 2013 
im Jahr 2014, erhöht sich der Bemessungssatz für das Jahr 2013 zum Zeitpunkt 
der Übernahme; die Regelungen über die Anhebung des Bemessungssatzes für 
das Jahr 2014 bleiben unberührt. 
 
15Werden die Entgelttabellen im Länderbereich um Sockelbeträge angehoben, 
wird für die Berechnung des Angleichungssatzes pauschal die prozentuale Erhö-
hung in der Entgeltgruppe 9 Stufe 5 der im Länderbereich geltenden Entgelt-
tabelle zugrunde gelegt. 16Entsprechendes gilt, wenn die linearen Entgelterhö-



 

 11 

hungen in den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen unterschiedlich hoch sind.  
 
17Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 
keine allgemeine Entgeltanpassung wirksam, wird der Bemessungssatz am 
1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 2 Prozentpunkte erhöht, höchstens 
jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellenwertes.  
 
18Spätestens für den Monat Dezember 2017 werden die dynamischen Entgelte in 
derselben Höhe wie im Länderbereich gezahlt. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Satz 2 ff.: 
Prozentpunkte werden auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 8 und 9: 
1Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Entgelt-
anpassung im Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 im 
Länderbereich vereinbarte, werden beide Entgelterhöhungen zu demselben Zeit-
punkt wirksam, der für die Übernahme der Entgelterhöhung aus dem Jahr 2013 
beim Land Berlin gilt. 2Das Gleiche gilt für allgemeine Entgeltanpassungen im 
Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später wirksam würden als 
für das Jahr 2014 vereinbarte. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 10 und 11: 
1Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 
die erste allgemeine Entgeltanpassung nach dem 1. August wirksam, wird der 
Bemessungssatz am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 0,5 Prozent-
punkte erhöht. 2Diese Stichtagsregelung gilt nicht für eine etwaige Erhöhung des 
Angleichungssatzes gemäß Satz 12.“ 

 
§ 9 

Maßgaben zu § 17 TV-L 
– Allgemeine Regelungen zu den Stufen – 

 
Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2 gilt in folgender Fassung: 
 

„Die Garantiebeträge nach dem Stand vom 1. November 2006 nehmen an allge-
meinen Entgeltanpassungen nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 teil.“ 

 
§ 10 

Maßgaben zu § 20 TV-L 
– Jahressonderzahlung – 

 
(1) § 20 Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2 Satz 1:  
Für das Jahr 2010 gelten noch die Bemessungssätze für die Tarifgebiete Ost und 
West.“ 

 
(2) Die Protokollerklärungen zu § 20 gelten nicht. 
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§ 11 
Maßgaben zu § 30 TV-L 

– Befristete Arbeitsverträge – 
 
(1) § 30 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 30 Absatz 1 Satz 2: 
Die Absätze 2 bis 5 finden bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwen-
dung.“ 

 
(2) § 30 Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 30 Absatz 2 Satz 1: 
Für Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 2011 schon abgeschlossen 
waren und die zu diesem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarifrechts 
Ost fielen, findet Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz keine Anwendung.“ 

 
§ 12 

Maßgaben zu § 34 TV-L 
– Kündigung des Arbeitsverhältnisses – 

 
§ 34 Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 34 Absatz 2 Satz 1: 
Absatz 2 Satz 1 findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwen-
dung.“ 

 
§ 13 

Maßgaben zu § 42 TV-L 
– Sonderregelungen für Ärztinnen 

und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken – 
 
§ 8 Absatz 6 Buchstabe e in der Fassung des § 42 Nr. 6 Ziff. 3 – Ausgleich für Son-
derformen der Arbeit – wird um folgende Protokollerklärung ergänzt: 
 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e: 
1Bis zum 30. September 2011 gilt als Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e 
Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 die dem Angleichungs-
TV Land Berlin beigefügte Anlage 3. 2Vom 1. Oktober 2011 an gelten die Beträge 
für das Tarifgebiet West der Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 in der 
Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 nach Maßgabe des § 15 Absatz 2.“ 

 
§ 14 

Maßgaben zu § 43 TV-L 
– Sonderregelungen für die nichtärztlichen Beschäftigten 

in Universitätskliniken und Krankenhäusern – 
 
§ 8 Absatz 6 Buchstabe e in der Fassung des § 43 Nr. 5 Ziff. 2 – Ausgleich für Son-
derformen der Arbeit – wird um folgende Protokollerklärung ergänzt: 
 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e: 
1Bis zum 30. September 2011 gilt als Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e 
Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 die dem Angleichungs-



 

 13 

TV Land Berlin beigefügte Anlage 3. 2Vom 1. Oktober 2011 an gelten die Beträge 
für das Tarifgebiet West der Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 in der 
Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 nach Maßgabe des § 15 Absatz 2.“ 

 
§ 15 

Maßgaben zu § 47 TV-L 
– Sonderregelungen für Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder 

sowie im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg – 
 
(1) In § 47 werden in der Überschrift, in Nr. 1 Absatz 1 und 2 sowie in Nr. 2 Absatz 1 
jeweils die Worte „der Freien und Hansestadt Hamburg“ um die Worte „und des Lan-
des Berlin“ ergänzt. 
 
(2) § 47 Nr. 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Nr. 3 dieser Sonderregelungen gilt bis zum 30. Juni 2014 nicht im Tarifgebiet 
Ost.“ 

 
(3) § 47 Nr. 3 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz erhält folgende Fassung: 
 

„1Beschäftigte des Tarifgebiets West, die am 31. Oktober 2010 schon und am 
1. November 2010 noch und Beschäftigte des Tarifgebiets Ost, die am 30. Juni 
2014 schon und am 1. Juli 2014 noch im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst 
beziehungsweise Einsatzdienst beschäftigt sind,“ 

 
§ 16 

Maßgaben zu § 49 TV-L 
– Sonderregelungen für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 

und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben – 
 
§ 49 Nr. 2 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 49 Nr. 2 Satz 2: 
1Für das Jahr 2011 gilt im Tarifgebiet Ost die Höchstgrenze von 2204 Stunden. 
2Vom Jahr 2012 an gilt für das Tarifgebiet Ost keine abweichende Höchstgrenze 
mehr.“ 

 
§ 17 

Hinausschieben von Stichtagen im TV-L 
 
(1) 1Die im TV-L (einschließlich dessen Anlagen) nach dem Stand vom 1. März 2009 
enthaltenen, mit Jahreszahlen verbundenen Stichtage (Daten) werden für Beschäf-
tigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L um den Zeitraum vom 
1. November 2006 bis zum 31. Oktober 2010 (um 4 Jahre) hinausgeschoben. 
 
2Dies gilt nicht für die Stichtage, die in folgenden Vorschriften genannt sind, dort ver-
bleibt es bei den genannten Daten, soweit nachstehend nichts Abweichendes 
geregelt ist: 
 
1. § 1 Absatz 2 Buchstabe n und Buchstabe o TV-L, 
2. Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1 TV-L, 
3. § 20 Absatz 6 TV-L, dort tritt an die Stelle des Datums „20. Mai 2006“ das Datum 

„31. Dezember 2009“, 
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4. § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L, 
5. § 38 Absatz 5 TV-L. 
 
(2) 1Abweichend von Absatz 1 werden für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L die im 
TV-L (einschließlich dessen Anlagen) nach dem Stand vom 1. März 2009 enthalte-
nen, mit Jahreszahlen verbundenen Stichtage (Daten) um den Zeitraum vom 1. No-
vember 2006 bis zum 31. August 2008 (um 22 Monate) hinausgeschoben. 2Dies gilt 
nicht für die Stichtage, die in folgenden Vorschriften genannt sind, dort verbleibt es 
bei den genannten Daten, soweit nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist: 
 
1. Satz 2 der Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1 TV-L, dort tritt an die Stelle des 

Datums „1. Januar 2008“ das Datum „1. September 2008“, 
2. Satz 3 der Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1 TV-L, 
3. § 20 Absatz 6 TV-L, dort tritt an die Stelle des Datums „20. Mai 2006“ das Datum 

„30. April 2008“, 
4. § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L, 
5. § 38 Absatz 5 TV-L, 
6. § 44 Nr. 2a TV-L. 
 
 

Abschnitt III 
Maßgaben zum TVÜ-Länder 

 
§ 18 

Maßgaben zu § 3 TVÜ-Länder 
– Überleitung in den TV-L – 

 
§ 3 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 3: 
1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O er-
folgt entsprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe 
unabhängig von der Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungs-
regelungen regeln nicht die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 31. Oktober 2010. 
 
3Durch Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung entsprechend der nach 
dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, 
erfolgt. 4Der Schutz dieses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Le-
bensaltersstufen basierenden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der Über-
leitungsregelungen an das nach Maßgabe von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt 
geregelt. 5Die Tarifvertragsparteien sind sich – unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf das laufende Revisionsverfahren vor dem BAG – 6 AZR 148/09 – darüber ei-
nig, kollektiv eine verbindliche Regelung für das Überleitungs- und Übergangs-
recht getroffen zu haben.“ 

 
§ 19 

Maßgaben zu § 4 TVÜ-Länder 
– Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen – 

 
Hinter der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung 
eingefügt: 
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„1a. 1Bis zum 31. Juli 2011 gilt die Anwendungstabelle gemäß Anlage 5 A nach 
dem Stand vom 1. November 2006. 2Das Tabellenentgelt wird um 65 € er-
höht. 3Vom 1. August 2011 an gilt § 15 Absatz 2 TV-L entsprechend. 4Die 
sich für den Zeitraum vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 und vom 
1. August 2011 bis zum 30. September 2011 ergebenden Anwendungstabel-
len sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anlagen 4 und 5 beigefügt.“ 

 
§ 20 

Maßgaben zu § 5 TVÜ-Länder 
– Vergleichsentgelt – 

 
(1) In § 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz werden die Worte „findet der TV-L am 
1. November 2006“ durch die Worte „findet der Angleichungs-TV Land Berlin am 
1. November 2010 bzw. fand für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L der Übergangs-
TV Lehrkräfte am 1. September 2008“ ersetzt. 
 
(2) Satz 2 der Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3 gilt nicht. 
 
(3) In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „MTArb/MTArb-O“ durch das Wort  
„BMT-G/BMT-G-O“ ersetzt.  
 
(4) In § 5 Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „§ 23 Absatz 1 MTArb/MTArb-O“ durch 
die Worte „§ 21 Absatz 1 Buchstabe a BMT-G/BMT-G-O“ ersetzt. 
 
(5) § 5 Absätze 2 und 3 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 und 3: 
Das Vergleichsentgelt umfasst auch den Sockelbetrag gemäß § 2 des Lohn- und 
Vergütungstarifvertrages Nr. 1 zum Anwendungs-TV Land Berlin vom 
12. November 2008.“ 

 
§ 21 

Maßgaben zu § 6 TVÜ-Länder 
– Stufenzuordnung der Angestellten – 

 
(1) Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

„Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
1Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird abweichend von 
Satz 2 und 3 vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 TV-L er-
höht. 2Zur Ermittlung der Höhe der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 dieser 
Protokollerklärung zum 1. August 2011 wird das auf dem Rechtsstand vom 31. Ok-
tober 2010 festgestellte Vergleichsentgelt um 65 Euro vermindert, um die allgemei-
nen tabellenwirksamen Entgelterhöhungen im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) vom 1. November 2006 bis zum 31. Oktober 
2010 angehoben und anschließend entsprechend dem geltenden Bemessungssatz 
festgesetzt. 3Nach dem 30. September 2011 wird die individuelle Zwischenstufe 
zum gleichen Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang 
angehoben wie die nächsthöhere reguläre Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe; d. h., 
dass vom 1. Oktober 2011 an bei jeder allgemeinen Entgeltanpassung gemäß § 15 
Absatz 2 TV-L das Entgelt aus der individuellen Zwischenstufe auf 100 v. H.  er-
höht, um die allgemeinen tabellenwirksamen Entgeltanpassungen im Länderbe-
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reich angehoben und anschließend entsprechend dem jeweils geltenden Bemes-
sungssatz neu festgesetzt wird.“ 

 
(2) An die Stelle der Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4 treten folgende Protokoller-
klärungen: 
 

„Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 4:  
1. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
2. Für Lehrkräfte im Sinne von § 44 TV-L bleibt das am 31. Oktober 2010 maßge-

bende Entgelt der individuellen Endstufe durch das Inkrafttreten des 
Angleichungs-TV Land Berlin unberührt; d. h., dass am 1. November 2010 wei-
terhin die für das Tarifgebiet West maßgebenden und bereits um den Faktor 
1,044583 sowie um 65 Euro erhöhten Beträge gelten.“ 

 
§ 22 

Maßgaben zu § 7 TVÜ-Länder 
– Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter – 

 
In § 7 Absatz 1 Satz 1 TVÜ-Länder treten jeweils an die Stelle der Worte „MTArb/ 
MTArb-O“ die Worte „BMT-G/BMT-G-O“ bzw. an die Stelle des Wortes „MTArb-O“ 
das Wort „BMT-G-O“. 
 

§ 23 
Maßgaben zu § 8 TVÜ-Länder 

– Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege – 
 
(1) 1In § 8 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 treten jeweils an die Stelle der Worte 
„am 1. November 2006“ die Worte „spätestens am 1. August 2011“. 2Dies gilt nicht 
für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L. 
 
(2) § 8 Absatz 2 Sätze 5 und 6 werden durch folgenden Sätze ersetzt: 
 

„5Wenn die Neuberechnung des Vergleichentgelts nach dem 31. Juli 2011 zu er-
folgen hat, ist das Vergleichsentgelt in entsprechender Anwendung des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L zu ermitteln. 6Satz 2 und Satz 3 letzter Halbsatz der Pro-
tokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gelten entsprechend.“ 

 
(3) Die Protokollerklärung zu § 8 Absatz 3 gilt nicht. 
 
(4) § 8 Absatz 5 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 
1Bei der Ermittlung des Höhergruppierungsgewinns nach Satz 4 ist die ab 1. Mai 
2004 geltende Vergütungstabelle zum BAT zugrunde zu legen. 2Wäre die/der Be-
schäftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O in der Zeit vom 1. September 2010 bis 
31. Oktober 2010 wegen Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 3 höher-
gruppiert worden, findet Satz 1 auf schriftlichen Antrag vom 1. November 2010 an 
Anwendung.“ 

 



 

 17 

§ 24 
Maßgaben zu § 9 TVÜ-Länder 

– Vergütungsgruppenzulagen – 
 
(1) In § 9 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Buchstabe b Satz 1 treten jeweils an die 
Stelle der Worte „am 1. November 2006“ die Worte „spätestens am 1. August 2011“. 
 
(2) § 9 Absatz 2a Satz 2 und Absatz 3 Buchstabe b Satz 3 sowie Buchstabe c Satz 2 
gilt nicht. 
 
(3) An die Stelle der Protokollerklärungen zu § 9 Absatz 4 tritt folgende Protokoller-
klärung: 
 

„Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4: 
Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind un-
schädlich.“ 

 
(4) Die Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2 gilt in folgender Fassung: 
 

„1Die Besitzstandszulage verändert sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe 
des § 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung 
zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend.“ 

 
§ 25 

Maßgaben zu § 10 TVÜ-Länder 
– Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit – 

 
(1) § 10 Satz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

„4Die Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 Absatz 3 BMT-G/BMT-G-O 
i. V. m. § 3 BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O entsprechend.“ 

 
(2) § 10 Satz 8 gilt in folgender Fassung: 
 

„8Die Zulage nach Satz 7 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit 
gezahlt.“ 

 
(3) Folgende Protokollerklärung zu § 10 Satz 6 wird eingefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 10 Satz 6: 
1Die Zulage nach Satz 1 erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des 
§ 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu 
§ 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend.“ 

 
 

§ 26 
Maßgaben zu § 11 TVÜ-Länder 

– Kinderbezogene Entgeltbestandteile – 
 
(1) In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „MTArb/MTArb-O“ durch die Worte 
„BMT-G/BMT-G-O“ ersetzt. 
 
(2) Die Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
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„1Die Besitzstandszulage erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des 
§ 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu 
§ 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend.“ 

 
§ 27 

Maßgaben zu § 14 TVÜ-Länder 
– Beschäftigungszeit – 

 
(1) In § 14 Absatz 1 tritt an die Stelle des Wortes „MTArb-O“ das Wort „BMT-G-O“.  
 
(2) In § 14 Absatz 2 tritt an die Stelle des Wortes „§ 45 MTArb-O“ das Wort „§ 37 
BMT-G-O“ und an die Stelle des Wortes „§ 45 MTArb“ die Worte „§ 37 BMT-G 
i. V. m. §§ 9, 9a des BTV Nr. 1 zum BMT-G“. 
 

§ 28 
Maßgaben zu § 15 TVÜ-Länder 

– Urlaub – 
 
(1) Für übergeleitete Beschäftigte – mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 
TV-L – gelten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 TV-L erst 
vom 1. Januar 2011 an. 
 
(2) § 15 gilt für Beschäftigte - mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L - 
mit folgenden Maßgaben: 
 
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs beziehungsweise 
von Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 2010 sowie für dessen Übertragung 
auf das Urlaubsjahr 2011 gelten die im Oktober 2010 jeweils maßgebenden 
Vorschriften bis zum 31. Dezember 2010 fort. 2Die Regelungen des TV-L 
gelten für die Bemessung des Urlaubsentgelts.“ 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Urlaubsjahr 2006“ durch die Worte „Ur-

laubsjahr 2010“ ersetzt. 
 
c) 1In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „MTArb“ durch das Wort „BMT-G“ und die 

Worte „§ 49 Absatz 4 MTArb“ durch die Worte „§ 42 Absatz 5 BMT-G“ ersetzt. 
 
2Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 

„3Für aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleitete Be-
schäftigte gelten abweichend von Satz 1 § 42 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 10 
BTV Nr.1 zu § 42 BMT-G/BMT-G-O bis zum Inkrafttreten eines entsprechen-
den Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.“ 

 
d) In Absatz 4 werden die Worte „§ 48a MTArb/MTArb-O“ durch die Worte „§ 41a 

BMT-G/BMT-G-O“ und die Worte „Kalenderjahr 2006“ durch die Worte „Kalen-
derjahr 2010“ und jeweils die Worte „Kalenderjahr 2007“ durch die Worte 
„Kalenderjahr 2011“ ersetzt. 

 
e) Absatz 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
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„Protokollerklärung zu § 15 Absatz 4: 
1Abweichend von § 48a BAT/BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O ist der 
nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub 
bis zum Ende des Kalenderjahres 2010 auf Antrag zu gewähren, sofern dem 
keine dienstlichen oder betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Stehen 
dienstliche oder betriebliche Gründe der Gewährung des Zusatzurlaubs ent-
gegen, können bis zu zwei Zusatzurlaubstage noch bis zum 31. März 2011 
angetreten werden; soweit auch deren Inanspruchnahme aus dienstlichen 
oder betrieblichen Gründen nicht oder nicht vollständig möglich ist, wird der 
verbliebene Zusatzurlaub in ein Zeitguthaben umgewandelt, mit dem eine 
dienstplanmäßig entstandene Zeitschuld verrechnet werden kann. 3Für den 
nach den Sätzen 1 und 2 bis zum 31. März 2011 gewährten Zusatzurlaub 
findet Absatz 4 Satz 2 keine Anwendung.“ 

 
(3) Für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L werden in § 15 Absatz 2 Satz 1 die Worte 
„Urlaubsjahr 2006“ durch die Worte „Urlaubsjahr 2008“ ersetzt. 
 

§ 29 
Maßgaben zur Protokollerklärung zum 3. Abschnitt TVÜ-Länder 

 
(1) In Satz 2 der Protokollerklärung zum 3. Abschnitt treten an die Stelle der Worte 
„§§ 25, 37 MTArb/MTArb-O“ die Worte „§§ 25 Absatz 4, 28 Absätze 1 und 2 und 28a 
BMT-G/BMT-G-O“. 
 
(2) Satz 4 der Protokollerklärung zum 3. Abschnitt wird durch folgenden Halbsatz er-
gänzt: 
 

„; die Regelung findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwendung“. 
 

§ 30 
Maßgaben zu § 17 TVÜ-Länder 

– Eingruppierung – 
 
(1) § 17 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1: 
1Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Angleichungs-TV Land Berlin gilt Ab-
satz 1 Satz 1, soweit darin auf § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
BAT-O Bezug genommen wird. 2Für Beschäftigte, auf deren Tätigkeit am 
31. Oktober 2010 der BMT-G/BMT-G-O Anwendung fand, findet für die Dauer ei-
ner Tätigkeit, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter 
unterlegen hätte, § 2 Absatz 1 bis 4 und 8 sowie § 4 des BTV Nr. 2 zum BMT-G/ 
BMT-G-O einschließlich der Anlagen 1 (Lohngruppenverzeichnis) und 2 (Richtli-
nien für verwaltungs- oder betriebseigene Prüfungen) im jeweiligen Geltungs-
bereich weiterhin Anwendung. 3Soweit in diesem Tarifvertrag auf einen Anteil des 
Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an dessen Stelle das jeweilige Tabel-
lenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 4An die Stelle der Stufe 1 des Monatstabel-
lenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts.“  

 
(2) Die Protokollerklärung zu § 17 Absatz 6 gilt nicht. 
 
(3) § 17 Absatz 9 wird folgende Protokollerklärung hinzugefügt: 
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„Protokollerklärung zu § 17 Absatz 9 Satz 1: 
1Für die Beschäftigten, auf deren Tätigkeit am 31. Oktober 2010 der BMT-G/ 
BMT-G-O Anwendung fand, gelten die Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vor-
arbeiter des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O fort. 2Soweit in diesem 
Tarifvertrag auf einen Anteil des Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an 
dessen Stelle das jeweilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 3An die 
Stelle der Stufe 1 des Monatstabellenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 
4Für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 TVÜ-Länder finden die Regelungen 
für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter des TV Lohngruppen-TdL Anwendung; im 
Tarifgebiet Ost findet bis zum 31. Juli 2011 der TV Lohngruppen-O-TdL Anwen-
dung.“ 

 
§ 31 

Maßgaben zu § 18 TVÜ-Länder 
– Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

nach dem 31. Oktober 2006 – 
 
(1) In § 18 Absatz 2 treten jeweils an die Stelle der Worte „MTArb/MTArb-O“ die Wor-
te „BMT-G/BMT-G-O“. 
 
(2) § 18 Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2: 
Die Übertragung einer Vertretungstätigkeit im Sinne des § 3 Absatz 1 Buchsta-
be a und b BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O gilt als Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2.“ 

 
 

§ 32 
Maßgaben zu § 19 TVÜ-Länder 

– Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü – 
 
§ 19 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 19 Absatz 1 bis 3: 
Abweichend von den in den Absätzen 1 bis 3 genannten besonderen Tabellen-
werten gelten längstens bis zum 30. November 2017 folgende Beträge: 
 
E 2 Ü (zu Absatz 1) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.568 1.735 1.795 1.875 1.930 1.971 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.607,63 1.779,51 1.845,24 1.926,13 1.981,74 2.027,23 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
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E 13 Ü (zu Absatz 2) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.195 3.365 3.665 3.965 4.425 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.301,21 3.478,15 3.786,53 4.099,97 4.580,23 
 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
E 15 Ü (zu Absatz 3) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.340 4.815 5.265 5.565 5.635 

 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011  
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.489,24 4.984,67 5.454,82 5.763,21 5.839,04 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L.“ 
 

§ 33 
Maßgaben zu § 20 TVÜ-Länder 

– Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte – 
 
Die Protokollerklärung zu § 20 gilt in folgender Fassung:  
 

„Protokollerklärung zu § 20:  
1Für die Verminderungsbeträge nach Absatz 1 gilt vom 1. August 2011 an der je-
weilige Bemessungssatz gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 2Die Beträge vermindern sich 
danach erstmals zum 1. August 2011 auf 
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in den 
Entgeltgruppen 

Euro 

5 bis   8 43,46 
9 bis 13 48,89 

 
3Die Beträge nach Absatz 1 vermindern sich bei jeder nach dem 31. Oktober 
2010 im Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Länderbereich) wirk-
sam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung zu dem Zeitpunkt, zu dem nach 
§ 15 Absatz 2 TV-L die Tabellenanpassungen übernommen werden.“ 
 

§ 34 
Maßgaben zu § 21 TVÜ-Länder 

– Jahressonderzahlung in den Jahren 2006 und 2007 – 
 
Für übergeleitete und für ab 1. November 2010 neu eingestellte Beschäftigte gilt im 
Jahr 2010 anstelle des § 20 TV-L der § 21 TVÜ-Länder in folgender Fassung: 
 

„§ 21 
Jahressonderzahlung im Jahr 2010 

 
(1) Beschäftigten – ausgenommen Lehrkräften im Sinne von § 44 TV-L – wird bis 
zum 31. Dezember 2010 die Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zu-
wendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 (TV Zuwendung)/Tarifvertrag 
über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom 10. Dezember 
1990 und Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte 
vom 16. März 1977 (TV Urlaubsgeld)/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ange-
stellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 1990 gezahlt. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 wird Beschäftigten, deren Tätigkeit vor dem 
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte, bis zum 
31. Dezember 2010 eine Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zuwen-
dung für Arbeiter vom 12. Oktober 1973/Tarifvertrag über eine Zuwendung für 
Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach 
dem Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977/Tarifver-
trag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 
1990 gezahlt. 
 
Protokollerklärung zu § 21: 
Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Beschäftigten, die für dieses 
Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der genannten Ur-
laubsgeldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV Land Berlin 
nach dem Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Tarifverträge noch 
zu.“ 

 
§ 35 

Maßgaben zu § 22 TVÜ-Länder 
– Abrechnung unständiger Bezügebestandteile – 

 
In § 22 werden die Worte „§ 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 MTArb/MTArb-O“ durch die 
Worte „§ 26a Absatz 1 Unterabsatz 2 BMT-G/BMT-G-O“ ersetzt. 
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§ 36 
Maßgaben zu § 23 TVÜ-Länder 

– Bereitschaftszeiten – 
 
§ 23 gilt nicht. 
 

§ 37 
Maßgaben zu § 27 TVÜ-Länder 

– Übergangsregelungen für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse – 
 
In § 27 werden die Worte „§ 69 MTArb/MTArb-O“ durch die Worte „§ 60a BMT-G/ 
BMT-G-O i. V. m. § 11 des BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O“ ersetzt. 
 

§ 38 
Maßgaben zu den Anlagen 1, 2 und 4 TVÜ-Länder 

 
(1) Anlage 1 Teil A – Ersetzte Tarifverträge – wird um folgende Ziffern ergänzt: 
 

„5. Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betrie-
be - BMT-G II - vom 31. Januar 1962 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 

 
6. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für 

Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe -(BMT-G-O) vom 10. De-
zember 1990 in der Fassung vom 31. Januar 2003.“ 

 
(2) Anlage 1 Teil C – Fortgeltende Tarifverträge – wird durch folgende Protokollerklä-
rung ergänzt: 
 

„Protokollerklärung: 
Die Tarifverträge gemäß der vorstehenden Nrn. 1, 2 und 9 gelten bis zum 31. Juli 
2011 nicht im Tarifgebiet Ost; vom 1. August 2011 an findet der Tarifvertrag zur 
sozialen Absicherung (TV Soz-Ab-L) vom 12. Oktober 2006 keine Anwendung 
mehr.“ 

 
(3) Die Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder wird wie folgt ergänzt: 

 
Entgelt-
gruppe 

Lohngruppe 

E 3 3 ohne Aufstieg (keine Stufe 6) 
3 nach Aufstieg aus 2 und ausstehendem Aufstieg nach 3a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 

E 4 4 ohne Aufstieg 
E 5 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5  

4 nach Aufstieg aus 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 
3 mit ausstehenden Aufstieg nach 4 und 5 

E 6 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6  
5 nach Aufstieg aus 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 
4 mit ausstehenden Aufstieg nach 5 und 6 

E 8 8 nach Aufstieg aus 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 
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(4) Die Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder wird wie folgt ergänzt: 
 

Entgelt-
gruppe 

Lohngruppe 

E 3 3 ohne Aufstieg (keine Stufe 6) 
2 mit Aufstieg nach 3 und 3a 

E 4 4 ohne Aufstieg 
E 5 4 mit Aufstieg nach 5 

3 mit ausstehenden Aufstieg nach 4 und 5 
E 6 5 mit Aufstieg nach 6  

4 mit Aufstieg nach 5 und 6 
 

§ 39 
Hinausschieben von Stichtagen im TVÜ-Länder 

 
(1) 1Die im TVÜ-Länder (einschließlich dessen Anlagen) nach dem Stand vom 
1. März 2009 enthaltenen, mit Jahreszahlen verbundenen Stichtage (Daten) werden 
für Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L um den Zeit-
raum vom 1. November 2006 bis zum 31. Oktober 2010 (um 4 Jahre) hinausgescho-
ben. 
 
2Dies gilt nicht für die Stichtage, die in folgenden Vorschriften genannt sind, dort ver-
bleibt es bei den genannten Daten, soweit nachstehend nichts Abweichendes gere-
gelt ist: 
 
1. § 8 Absatz 3 Satz 4 TVÜ-Länder, 
2. Satz 4 der Protokollerklärung Nr. 3 zu § 11 Absatz 1 TVÜ-Länder, dort tritt an die 

Stelle des Datums „1. März 2009“ das Datum „1. November 2010“, 
3. § 13 Absatz 3 Satz 3 TVÜ-Länder, dort tritt an die Stelle des Datums „19. Mai 

2006“ das Datum „14. Oktober 2010“ und an die Stelle des Datums 
„31. Dezember 2006“ das Datum „31. Dezember 2010“, 

4. § 28 Absatz 1 TVÜ-Länder, dort tritt an die Stelle des Datums „31. Oktober 2006“ 
das Datum „31. Juli 2011“, an die Stelle des Datums „1. November 2006“ das 
Datum „1. August 2011“ und an die Stelle des Datums „31. Januar 2007“ das Da-
tum „31. Juli 2011“, 

5. Fußnote in Anlage 3 Abschnitt A zum TVÜ-Länder, dort tritt an die Stelle des Da-
tums „1. März 2009“ das Datum „1. November 2012“. 

 
(2) 1Abweichend von Absatz 1 werden für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L die im 
TVÜ-Länder (einschließlich dessen Anlagen) nach dem Stand vom 1. März 2009 
enthaltenen, mit Jahreszahlen verbundenen Stichtage (Daten) um den Zeitraum vom 
1. November 2006 bis zum 31. August 2008 (um 22 Monate) hinausgeschoben. 
2Dies gilt nicht für die Stichtage, die in folgenden Vorschriften genannt sind, dort ver-
bleibt es bei den genannten Daten, soweit nachstehend nichts Abweichendes gere-
gelt ist: 
 
1. § 8 Absatz 3 Sätze 1 und 2 TVÜ-Länder, dort tritt jeweils an die Stelle des Da-

tums „31. Dezember 2010“ das Datum „31. Dezember 2014“, 
2. § 8 Absatz 3 Satz 4 TVÜ-Länder, 
3. Satz 4 der Protokollerklärung Nr. 3 zu § 11 Absatz 1 TVÜ-Länder, 
4. Sätze 1 und 5 der Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1 TVÜ-Länder, in Satz 5 tritt 

an die Stelle des Datums „1. März 2009“ das Datum „1. September 2010“, 
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5. § 13 Absatz 3 Satz 3 TVÜ-Länder, dort tritt an die Stelle des Datums „19. Mai 
2006“ das Datum „29. April 2008“ und an die Stelle des Datums „31. Dezember 
2006“ das Datum „31. Oktober 2008“, 

6. Fußnote in Anlage 3 Abschnitt A zum TVÜ-Länder, dort tritt an die Stelle des Da-
tums „1. März 2009“ das Datum „1. September 2010“. 

 
 

Abschnitt IV 
Maßgaben zum TVA-L BBiG 

 
§ 40 

Maßgaben zu § 8 TVA-L BBiG 
– Ausbildungsentgelt – 

 
(1) § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 
 

a) vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 
im ersten Ausbildungsjahr 652,34 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 701,15 €, 
im dritten Ausbildungsjahr 745,93 €, 
im vierten Ausbildungsjahr 808,06 €, 
 

b) vom 1. August 2011 an 
 
im ersten Ausbildungsjahr 682,47 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 731,79 €, 
im dritten Ausbildungsjahr 777,02 €, 
im vierten Ausbildungsjahr 839,78 €.“ 

 
(2) § 8 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Ausbildungsentgelte auf 97 v. H. (Be-
messungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Ausbildungsentgelte. 2Erhöhen sich 
die Ausbildungsentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 31. De-
zember 2011, werden die erhöhten Ausbildungsentgelte zeitgleich zu 97 v. H. 
übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte im Länderbe-
reich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzö-
gerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich im Jahr 2013 
wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von drei Monaten in 
der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemessungssatz auf die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Ausbildungsentgelte bezogen wird. 4Vom 
1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte zeit-
gleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Bemessungssatz übernommen. 
 
5Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Erhö-
hung der Ausbildungsentgelte im Land Berlin später wirksam würde als eine für 
das Jahr 2013 im Länderbereich vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu dem-
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selben Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Erhöhung aus dem Jahr 
2013 beim Land Berlin gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen der Aus-
bildungsentgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später 
wirksam würden als für das Jahr 2014 vereinbarte.  
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben Um-
fang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten.“ 

 
§ 41 

Maßgaben zu § 15 TVA-L BBiG 
– Vermögenswirksame Leistungen – 

 
§ 15 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
Bis zum 31. Juli 2011 finden im Tarifgebiet Ost die Regelungen für dieses Tarif-
gebiet Anwendung.“ 

 
§ 42 

Maßgaben zu § 16 TVA-L BBiG 
– Jahressonderzahlung – 

 
(1) § 16 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 16 Absatz 1: 
Es gilt ausschließlich der Bemessungssatz für das Tarifgebiet West.“ 

 
(2) Folgende Protokollerklärungen zu § 16 werden angefügt: 
 

„Protokollerklärungen zu § 16: 
1. 1Bis zum 31. Dezember 2010 wird anstelle der Jahressonderzahlung die Zu-

wendung nach den Tarifverträgen über eine Zuwendung für Auszubildende 
vom 12. Dezember 1973 bzw. vom 5. März 1991 (TV Zuwendung Azubi-O) 
und das Urlaubsgeld nach den Tarifverträgen über ein Urlaubsgeld für Auszu-
bildende vom 16. März 1977 bzw. vom 5. März 1991 (TV Urlaubsgeld Azubi-
O) gezahlt. 2Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung ist anstelle 
der Urlaubsvergütung für den Monat Oktober das Ausbildungsentgelt gem. § 8 
Absatz 1 TVA-L BBiG für den Monat November. 

2. Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Auszubildenden, die für 
dieses Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der ge-
nannten Urlaubsgeldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV 
Land Berlin nach dem Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Ta-
rifverträge noch zu.“ 

 
§ 43 

Maßgaben zu § 20 TVA-L BBiG 
– Abschlussprämie – 

 
In § 20 Absatz 3 werden die Worte „im Jahr 2007“ durch die Worte „nach dem 
31. Juli 2010“ ersetzt. 
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§ 44 
Maßgaben zu § 23 TVA-L BBiG 

– In-Kraft-Treten, Laufzeit – 
 
Das in § 23 Absatz 5 genannte Datum „1. November 2006“ wird durch das Datum 
„1. November 2010“ ersetzt. 
 
 

Abschnitt V 
Maßgaben zum TVA-L Pflege 

 
§ 45 

Maßgaben zu § 8 TVA-L Pflege 
– Ausbildungsentgelt – 

 
(1) § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 
 
a) vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
im ersten Ausbildungsjahr 764,06 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 823,57 € und 
im dritten Ausbildungsjahr 919,44 €, 

 
b) vom 1. August 2011 an 

 
im ersten Ausbildungsjahr 795,32 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 855,44 € und 
im dritten Ausbildungsjahr 952,28 €.“ 

 
(2) § 8 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Ausbildungsentgelte auf 97 v. H. (Be-
messungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Ausbildungsentgelte. 2Erhöhen sich 
die Ausbildungsentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 31. De-
zember 2011, werden die erhöhten Ausbildungsentgelte zeitgleich zu 97 v. H. 
übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte im Länderbe-
reich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzö-
gerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich im Jahr 2013 
wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von drei Monaten in 
der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemessungssatz auf die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Ausbildungsentgelte bezogen wird. 4Vom 1. Ja-
nuar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte zeitgleich 
wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Bemessungssatz 
übernommen. 
 
5Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Erhö-
hung der Ausbildungsentgelte im Land Berlin später wirksam würde als eine für 
das Jahr 2013 im Länderbereich vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu dem-
selben Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Erhöhung aus dem Jahr 



 

 28 

2013 beim Land Berlin gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen der Aus-
bildungsentgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später 
wirksam würden als für das Jahr 2014 vereinbarte. 
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben Um-
fang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten.“ 

 
§ 46 

Maßgaben zu § 15 TVA-L Pflege 
– Vermögenswirksame Leistungen – 

 
§ 15 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
Bis zum 31. Juli 2011 finden im Tarifgebiet Ost die Regelungen für dieses Tarif-
gebiet Anwendung.“ 

 
§ 47 

Maßgaben zu § 16 TVA-L Pflege 
– Jahressonderzahlung – 

 
(1) § 16 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 16 Absatz 1: 
Es gilt ausschließlich der Bemessungssatz für das Tarifgebiet West.“ 

 
(2) Folgende Protokollerklärungen zu § 16 werden angefügt: 
 

„Protokollerklärungen zu § 16: 
1. 1Bis zum 31. Dezember 2010 wird anstelle der Jahressonderzahlung die Zu-

wendung nach den Tarifverträgen über eine Zuwendung für Schülerinnen/ 
Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebam-
mengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986 bzw. vom 5. März 1991 
(TV Zuwendung Schü-O) und das Urlaubsgeld nach den Tarifverträgen über 
ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Kranken-
pflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 
21. April 1986 bzw. vom 5. März 1991 (TV Urlaubsgeld Schü-O) gezahlt. 
2Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung ist anstelle der Urlaubs-
vergütung für den Monat Oktober das Ausbildungsentgelt gem. § 8 Absatz 1 
TVA-L Pflege für den Monat November ggf. zuzüglich der Zulagen gem. Ab-
satz 4. 

2. Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Auszubildenden, die für 
dieses Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der ge-
nannten Urlaubsgeldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV 
Land Berlin nach dem Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Ta-
rifverträge noch zu.“ 
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§ 48 
Maßgaben zu § 19 TVA-L Pflege 

– Abschlussprämie – 
 
In § 19 Absatz 3 werden die Worte „im Jahr 2007“ durch die Worte „nach dem 
31. Juli 2010“ ersetzt. 
 

§ 49 
Maßgaben zu § 21 TVA-L Pflege 

– In-Kraft-Treten, Laufzeit – 
 

Das in § 21 Absatz 5 genannte Datum „1. November 2006“ wird durch das Datum 
“1. November 2010“ ersetzt. 
 

§ 50 
Maßgaben zur Anlage 1 TVA-L Pflege 

– Übergangsregelungen für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege – 
 
Anlage 1 gilt nicht. 
 
 

Abschnitt VI 
Maßgaben zum Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung 

der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten 
vom 12. Oktober 2006 

 
§ 51 

Maßgaben zu § 1 
 
Das in § 1 Absatz 1 genannte Datum „ 1. November 2006“ wird durch das Datum 
„1. November 2010“ ersetzt. 
 

§ 52 
Maßgaben zu § 2 

 
(1) § 2 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

„(1) 1Das monatliche Entgelt nach § 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O beträgt: 
 

 in der Zeit vom  
1. November 2010 
bis zum 31. Juli 2011 
 

vom  
1. August 2011 an 

für die Praktikantin/den 
Praktikanten für den Beruf 
 

Entgelt 
Euro 

Entgelt 
Euro 

der Sozialarbeiterin/des So-
zialarbeiters, 
der Sozialpädagogin/des So-
zialpädagogen, 
der Heilpädagogin/des Heil-
pädagogen  

1.393,16 1.426,48 
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der pharmazeutisch-techni-
schen Assistentin/des phar-
mazeutisch-technischen 
Assistenten, 
der Erzieherin/des Erziehers  
 

1.184,09 1.221,25 

der Kinderpflegerin/des Kin-
derpflegers,  
der Masseurin und medizini-
schen Bademeisterin/des 
Masseurs und medizinischen 
Bademeisters,  
der Rettungsassistentin/des 
Rettungsassistenten  

1.131,25 1.169,38 

 
2Absatz 1 einschließlich der Protokollerklärung zu Absatz 1 gilt auch dann, 
wenn der Tarifvertrag über die Weitergeltung der Regelungen für die Prakti-
kantinnen/ Praktikanten von den in § 2 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin 
genannten Tarifvertragsparteien durch einen anderen Tarifvertrag ersetzt wird. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Praktikantenentgelte auf 97 v. H. 
(Bemessungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Praktikantenentgelte. 2Erhöhen 
sich die Praktikantenentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 
31. Dezember 2011, werden die erhöhten Praktikantenentgelte zeitgleich zu 
97 v. H. übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Praktikantenentgelte im 
Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitli-
chen Verzögerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich 
im Jahr 2013 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 
drei Monaten in der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemes-
sungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Praktikantenentgelte 
bezogen wird. 4Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der 
Praktikantenentgelte zeitgleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeit-
punkt geltenden Bemessungssatz übernommen. 5Sofern eine im Länderbe-
reich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Erhöhung der Praktikanten-
entgelte im Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 im 
Länderbereich vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu demselben Zeit-
punkt wirksam, der für die Übernahme der Erhöhung aus dem Jahr 2013 beim 
Land Berlin gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen der Praktikanten-
entgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später 
wirksam würden als für das Jahr 2014 vereinbarte.  
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben 
Umfang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten.“ 

 
(2) § 2 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 

„Praktikantinnen und Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 
31. Oktober 2010 beginnt, haben keinen Anspruch auf den Verheiratetenzu-
schlag (§ 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O).“ 
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Abschnitt VII 

Maßgaben zum Pkw-Fahrer-TV-L 
 

§ 53 
Maßgaben zu § 1 Pkw-Fahrer-TV-L 

– Geltungsbereich – 
 
(1) § 1 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

„2Ferner gilt dieser Tarifvertrag für die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) fallenden Kraftfahrer im Fahrdienst des Polizeipräsiden-
ten von Berlin und die Fahrer von Leichenwagen der Gerichtsmedizin des Landes 
Berlin.“ 

 
(2) § 1 Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

„2Er gilt ferner nicht für die Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis zum Land Berlin 
über den 31. Oktober 2010 fortbesteht und auf deren Tätigkeit zu diesem Zeit-
punkt der BMT-G/BMT-G-O Anwendung fand.“ 

 
§ 54 

Maßgaben zu § 2 Pkw-Fahrer-TV-L 
– Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit – 

 
(1) § 2 Absatz 2 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  
 

„Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
1Abweichend von Satz 1 gilt vom 1. August 2011 an einheitlich eine höchstzuläs-
sige Arbeitszeit von 269,5 Stunden. 2Sobald durch die TdL für die Tarifgebiete 
Ost und West eine einheitliche Regelung vereinbart wird, so gilt diese vom glei-
chen Zeitpunkt an. 3Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungssatz gemäß 
§ 15 Absatz 2 TV-L auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeitszeit gemäß 
Satz 1 die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die zu diesem 
Zeitpunkt für das Tarifrecht West tarifvertraglich vereinbart ist.“ 

 
(2) § 2 Absatz 3 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  
 

„Protokollerklärung zu § 2 Absatz 3: 
Die Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

 
(3) § 2 Absatz 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  
 

„Protokollerklärung zu § 2 Absatz 4: 
1Vom 1. August 2011 an sind für einen Ausfalltag einheitlich höchstens 
10,17 Stunden anzusetzen. 2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 
gelten entsprechend.“ 
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§ 55 
Maßgaben zu § 3 Pkw-Fahrer-TV-L 

– Monatsarbeitszeit – 
 
§ 3 Absatz 3 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 3 Absatz 3: 
1Vom 1. August 2011 an sind für jeden Arbeitstag einheitlich folgende Stunden 
pauschal anzusetzen: 
 
a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

5 Werktage bei Fahrern/Fahrerinnen der 
 
Pauschalgruppe I 
 

8,77 Stunden 

Pauschalgruppe II 
 

9,77 Stunden 

Pauschalgruppe III 
 

10,77 Stunden 

Pauschalgruppe IV 
 

11,77 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

11,77 Stunden 

 
b) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

6 Werktage oder ständig wechselnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage bei 
Fahrern/Fahrerinnen der 
 
Pauschalgruppe I 
 

7,77 Stunden 

Pauschalgruppe II 
 

8,77 Stunden 

Pauschalgruppe III 
 

9,77 Stunden 

Pauschalgruppe IV 
 

10,77 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

10,77 Stunden 

 
2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend.“ 

 
§ 56 

Maßgaben zu § 4 Pkw-Fahrer-TV-L 
– Pauschalentgelt – 

 
§ 4 Absatz 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3 und 4: 
1Es finden die Pauschalentgelte für die Fahrer der Länder Baden-Württemberg, 
Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-
Holstein sowie des Saarlandes Anwendung. 2Bis zum 31. Juli 2011 gilt die Anlage 
A 1 sowie die ggf. sonstigen Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag und in den 
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diesen Tarifvertrag ergänzenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen nach 
dem Stand vom 1. November 2006. 3Das Pauschalentgelt wird um 65 Euro er-
höht. 4Bezüglich der Pauschalentgelte gilt vom 1. August 2011 an § 15 Absatz 2 
Satz 5 ff. TV-L.“ 

 
§ 57 

Maßgaben zu § 5 Pkw-Fahrer-TV-L 
– Pauschalgruppen – 

 
(1) § 5 Absatz 1 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 
 

„Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1: 
1Einheitlich sind vom 1. August 2011 an die Fahrer entsprechend ihrer Monatsar-
beitszeit folgenden Pauschalgruppen zugeordnet 
 
Pauschalgruppe I 
 

ab 186,33 bis 197,00 Stunden 

Pauschalgruppe II 
 

über 197,00 bis 222,00 Stunden 

Pauschalgruppe III 
 

über 222,00 bis 245,33 Stunden 

Pauschalgruppe IV 
 

über 245,33 bis 265,50 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

bis 289,33 Stunden 

 
2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend.“ 

 
(2) § 5 Absätze 3 und 4 wird folgende Protokollerklärung angefügt:  
 

„Protokollerklärung zu § 5 Absatz 3 und 4: 
1Vom 1. August 2011 an gilt eine einheitliche höchstzulässige Arbeitszeit von 
289,33 Stunden im Monat bzw. Kalendermonat. 2Sätze 2 und 3 der Protokoller-
klärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend.“ 

 
 

Abschnitt VIII 
Maßgaben zu weiteren Tarifverträgen 

 
§ 58 

Maßgaben zum Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung 
 
In der Protokollerklärung zu § 2 des Tarifvertrages zur Entgeltumwandlung für die 
Beschäftigten der Länder (TV-EntgeltU-L) werden die Worte „1. November 2006“ 
durch die Worte „1. November 2010“, für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L durch 
die Worte „1. September 2008“ ersetzt. 
 

Abschnitt IX 
Tarifverträge für Beschäftigte im Land Berlin 

 
§ 59 

Fortgeltung von Tarifverträgen des Landes Berlin für Beschäftigte, 
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deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Angestellten unterlegen hätte 

 
(1) 1Die folgenden Tarifverträge und Tarifvertragsregelungen gelten fort, soweit im 
TV-L, im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Tarifvertrag nicht ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist: 
 
1. der Tarifvertrag über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (SR 2 k BAT) vom 

19. April 1988, 
 
2. der Tarifvertrag über die Theaterbetriebszulage für Angestellte im Beitrittsgebiet 

(SR 2 k BAT-O) vom 17. Februar 1993 bis zum 31. Juli 2011, 
 
3. der Tarifvertrag zur Ergänzung des Anwendungs-TV Land Berlin für den Bereich 

der Schulhausmeister/innen (TV Schulhausmeister/innen Land Berlin) vom 
20. April 2007.“ 

 
2§ 2 Absatz 6 TVÜ-Länder gilt. 
 
(2) 1Für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Tarifverträge gelten anstelle des je-
weiligen § 2 Absatz 1 folgende Regelungen: 
 
2Die für den Zeitraum vom 1. November 2010 bis zum 30. September 2011 gelten-
den Beträge der Theaterbetriebszulage ergeben sich aus der Anlage 6 dieses 
Tarifvertrages. 3Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich diese Beträge entsprechend 
§ 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L i. V. m. der Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-
Länder. 
 
4Für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2010 eingestellt werden, und in den Fäl-
len der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit, ist die Vergü-
tungsgruppe maßgebend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise 
der Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts erge-
ben hätte. 
 
5Der jeweilige § 6 der in Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Tarifverträge erhält 
folgende Fassung: 
 

„Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluss des Ka-
lendervierteljahres schriftlich gekündigt werden.“ 

 
(3) 1Der in Absatz 1 Nr. 3 genannte Tarifvertrag gilt vom Inkrafttreten dieses Tarifver-
trages an mit folgenden Änderungen: 
 
a) § 2 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 2 

Anrechnung von Pausen auf die Arbeitszeit 
 
Bei Schulhausmeister(inne)n, die Bereitschaftszeiten im Sinne des § 9 TV-L 
leisten, werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit 
eingerechnet, wenn sie während der Bereitschaftszeit am Arbeitsplatz ver-
bracht werden.“ 
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b) § 4 wird gestrichen. 
 
c) § 5 wird § 4. In dieser Regelung werden Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 3 

gestrichen. 
 

§ 60 
Weiteranwendung von Tarifverträgen für Beschäftigte, 

deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Arbeiter unterlegen hätte 

 
(1) Folgende mit der AV Berlin abgeschlossene Tarifverträge finden auf die Beschäf-
tigten des Landes Berlin, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversi-
cherung der Arbeiter unterlegen hätte, in der am 1. Januar 2003 geltenden Fassung 
Anwendung: 
 
1. Zusatztarifvertrag für Arbeiter bei den staatlichen Bühnen Berlins vom 26. April 

1971, 
 

2. Tarifvertrag über die Pauschallöhne des Abendpersonals bei den staatlichen 
Bühnen Berlins vom 8. Februar 1990, 
 

3. Tarifvertrag zur Ergänzung des BMT-G-O für Arbeiter bei den staatlichen Büh-
nen Berlins vom 18. Dezember 1991, 
 

4. Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen 
mit Geräten der Informationstechnik (TV Infotechnik) vom 23. März 1989. 

 
(2) 1Darüber hinaus gelten für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zum Land Berlin 
über den 31. Oktober 2010 hinaus fortbesteht und auf deren Tätigkeit zu diesem 
Zeitpunkt der BMT-G/BMT-G-O Anwendung fand, für die ununterbrochene Dauer 
von Tätigkeiten, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter un-
terlegen hätten, die folgenden Tarifverträge unter den Maßgaben dieses Tarifvertra-
ges fort: 
 
1. BTV Nr. 3 zum BMT-G vom 16. August 2000 auch in der im Tarifgebiet Ost gel-

tenden Fassung, 
 

2. Tarifvertrag über einen Zuschlag an Arbeiter bei Justizvollzugsanstalten und in 
abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte vom 16. Februar 1976, 
 

3. Tarifvertrag über einen Zuschlag an Arbeiter beim Sicherheitsdienst des Lan-
des Berlin vom 21. November 1977, 
 

4. Tarifvertrag über die Arbeitszeit und über die Pauschallöhne von Kraftfahrern 
vom 26. Februar 1979, 
 

5. Tarifvertrag zu § 25 Absatz 2 BMT-G vom 1. August 1973, 
 

6. Tarifvertrag über die Arbeitszeit und über die Pauschallöhne für Polizeikraftfah-
rer vom 20. August 1979, 
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7. Tarifvertrag zur Ergänzung und Erstreckung des Tarifvertrages über die Ar-
beitszeit und über die Pauschallöhne für Polizeikraftfahrer vom 16. August 
1991, 
 

8. Tarifvertrag zur Ergänzung des Tarifvertrages über die Arbeitszeit und über die 
Pauschallöhne von Kraftfahrern gemäß § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz vom 
28. November 2007. 

 
2Dabei gelten diese Tarifverträge, soweit sie 
 
a) zwischen der Arbeitsrechtlichen Vereinigung öffentlicher Verwaltungen, Betrie-

be und gemeinwirtschaftlicher Unternehmungen in Berlin (AV Berlin) und der 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Landesbezirk Berlin-Branden-
burg – oder der Gewerkschaft der Polizei – Landesbezirk Berlin –, gegebenen-
falls zusammen mit weiteren Tarifvertragsparteien auf der Arbeitgeberseite bis 
zum 8. Januar 2003 vereinbart wurden, in der jeweils am 1. Januar 2003, 

b) zwischen dem Land Berlin und den in Buchstabe a aufgeführten Gewerkschaf-
ten vom 9. Januar 2003 an vereinbart wurden, in der jeweils  

 
geltenden Fassung. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: 
1Eine Unterbrechung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 liegt nicht vor, solange die 
dauerhafte arbeitsvertragliche Verpflichtung zur Ausübung von Tätigkeiten, die vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätten, besteht. 
2Auf die tatsächliche Ausübung dieser Tätigkeiten oder die Zahlung von Entgelt 
kommt es dabei nicht an. 
 
(3) 1Die Fortgeltung der in Absatz 1 und 2 aufgeführten Tarifverträge beschränkt sich 
auf den bisherigen Geltungsbereich. 2§ 2 Absatz 6 TVÜ-Länder gilt. 
 
(4) 1Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 Buchstabe a gilt Folgendes: 
 
2Soweit in diesen Tarifverträgen auf einen Anteil eines Monatsgrund- oder Monatsta-
bellenlohnes abgestellt wird, tritt an die Stelle des Monatsgrund- oder des Monats-
tabellenlohnes das jeweilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L oder das 
Entgelt einer individuellen Zwischen- oder Endstufe gem. § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder. 
3An die Stelle der Stufe 1 des Monatsgrund- oder Monatstabellenlohnes tritt die Stu-
fe 2 des Tabellenentgelts. 4Ergibt sich aufgrund der Sätze 2 und 3 ein Theaterbe-
triebszuschlag in geringerer Höhe als nach den bis zum 31. Oktober 2010 geltenden 
Regelungen, wird der Theaterbetriebszuschlag solange in der am 31. Oktober 2010 
geltenden Höhe gezahlt, bis der sich aus den Sätzen 2 und 3 ergebende Theaterbe-
triebszuschlag diese überschreitet. 
 
5Die sich aus dem in Absatz 2 Nr. 1 aufgeführten BTV Nr. 3 zum BMT-G, auch in der 
im Tarifgebiet Ost geltenden Fassung, ergebenden Beträge der Erschwerniszuschlä-
ge erhöhen sich jeweils zum selben Zeitpunkt und um denselben Vomhundertsatz 
wie das Entgelt der Stufe 2 der Entgeltgruppe 4. 
 
6Soweit auf Gesetze, Rechtsverordnungen oder andere – z. B. beamtenrechtliche – 
Regelungen verwiesen wird, gelten diese in der jeweiligen Fassung; dies gilt nicht für 
Verweisungen auf Tarifverträge. 
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(5) 1Vom 1. August 2011 an berechnen sich die Pauschallöhne der in Absatz 1 und in 
Absatz 2 Nrn. 4, 6 und 7 genannten Tarifverträge auf Basis der jeweils nach diesem 
Tarifvertrag geltenden wöchentlichen Arbeitszeit. 2Die regelmäßige wöchentliche In-
anspruchnahme der Kraftfahrer bzw. Polizeikraftfahrer bleibt unverändert. 
 
(6) 1Übergeleitete Beschäftigte, die innerhalb des Zeitraumes vom 1. August 2010 bis 
zum 31. Oktober 2010 Anspruch auf eine Wechselschichtzulage oder Schichtzulage 
nach dem Tarifvertrag zu § 24 Absatz 4 BMT-G/BMT-G-O - gegebenenfalls zuzüglich 
eines Zuschlages nach § 24 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 6 Absatz 2 des BTV Nr. 1 
zum BMT-G/BMT-G-O - hatten, und am 1. November 2010 der Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit zugeordnet waren, erhalten diese für die Dauer ihrer ununterbrochenen 
Zuordnung weiterhin nach den vorstehend genannten Regelungen. 2Absatz 4 Sät-
ze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 
1Für die Erfüllung der Voraussetzung „Anspruch auf eine Wechselschichtzulage oder 
Schichtzulage“ ist unschädlich, wenn diese nicht zustand wegen 
 
a) Erholungsurlaubs, 
b) krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, 
c) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 
d) Inanspruchnahme von Elternzeit und/oder Beurlaubung zur Pflege von Kindern, 
e) Pflege von pflegebedürftigen nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 Pfle-

gezeitgesetz in häuslicher Umgebung, 
f) Ruhens des Arbeitsverhältnisses wegen Anspruchs auf Rente wegen voller Er-

werbsminderung, 
g) Wehr-/Zivildienstes. 
 
2Gleiches gilt, wenn die Zuordnung zur Wechselschicht- oder Schichtarbeit nach dem 
31. Oktober 2010 unterbrochen wird, wenn unmittelbar nach der Unterbrechung die 
Arbeit im Wechselschicht- oder Schichtdienst wieder aufgenommen wird. 3In den Fäl-
len der Buchstaben d und e gilt Satz 2 nur, sofern die Unterbrechungen jeweils nicht 
länger als drei Jahre, bei der Betreuung oder Pflege von Kindern nicht länger als drei 
Jahre pro Kind gedauert haben. 
 
(7) Würden die Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 und 6 zusammen mit dem TV-L 
oder diesen ergänzenden Tarifverträgen zu Doppelzahlungen führen, steht nur der 
jeweils höhere Betrag zu. 
 

§ 61 
Weiteranwendung von Tarifverträgen des VAdöD Berlin 

 
(1) 1Folgende Tarifverträge bzw. tarifvertragliche Regelungen, die mit dem Verband 
von Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes in Berlin sowie von Unternehmen, auf de-
ren Leitung das Land Berlin einen entscheidenden Einfluß hat (VAdöD Berlin) 
abgeschlossen worden sind, finden auf die Beschäftigten des Landes Berlin in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit sie vom jeweiligen Geltungsbereich 
erfasst werden: 
 
1. Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen 

mit Geräten der Informationstechnik (TV Infotechnik) vom 23. März 1989, 
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2. Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte II (TV Stud II) vom 24. Februar 1986, 
 

3. die Nrn. 1, 2 und 4 der Übergangsregelungen gemäß § 2 des Änderungstarif-
vertrages Nr. 2 vom 23. Juni 1993 zum Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte II 
(TV Stud II) bis zum 31. Juli 2011 und die Nr. 3 bis zum 31. Dezember 2010.  

 
2§ 2 Absatz 6 TVÜ-Länder gilt. 
 
(2) Der Tarifvertrag gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 gilt mit folgenden Maßgaben: 
 
1. § 10 Absatz 1 erhält vom 1. Januar 2011 an folgende Fassung: 

 
„Die Stundenvergütung der studentischen Hilfskräfte beträgt 11,24 €.“ 

 
2. § 11 erhält vom 1. Januar 2011 an folgende Fassung: 
 

„Die studentische Hilfskraft erhält eine Jahressonderzahlung in sinngemäßer 
Anwendung des § 20 TV-L. Es gilt der Bemessungssatz für Beschäftigte der 
Entgeltgruppen E 1 bis E 8 des Tarifgebietes West.“ 

 
§ 62 

Landesbezirkliche Regelung zu § 14 Absatz 2 Satz 1 TV-L 
 
1Tätigkeiten im Sinne des § 14 Absatz 2 TV-L sind im Land Berlin die Vertretung 
 
a) von Köchinnen/Köchen in einer Kindertagesstätte, 
b) von Beschäftigten, die als Meisterin/Meister eingruppiert sind, oder 
c) von Disponentinnen/Disponenten im Fahrdienst der Polizei 
 
durch Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Arbeiter unterlegen hätte, sofern die Tätigkeit in vollem Umfang wahrgenommen 
wird, die Tätigkeit den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht 
und die Voraussetzungen des § 14 Absatz 2 Satz 2 TV-L erfüllt sind. 
 
2Für die Bemessung der Zulage gilt § 24 Absatz 3 Satz 1 TV-L. 
 
 

Abschnitt X 
Übergangsregelungen 

 
§ 63 

Übergangsregelung für Zeitguthaben aus dem Anwendungs-TV Land Berlin 
 
(1) 1Arbeitszeitkonten mit Zeitguthaben, die aufgrund der bis zum 31. Dezember 
2009 anzuwendenden Regelungen in § 3 Anwendungs-TV Land Berlin entstanden 
sind, werden getrennt von Arbeitszeitkonten nach § 10 TV-L geführt. 2Für den Abbau 
der bis zum 31. Dezember 2009 aufgebauten Zeitguthaben gelten die nachstehen-
den Regelungen.  
 
(2) 1Bei der zeitlichen Festlegung der Zeiten der Freistellung von der Arbeit sind die 
Wünsche der/des Beschäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berück-
sichtigung dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe oder Freistellungswünsche 
anderer Beschäftigter entgegenstehen. 2Die Arbeitsbefreiung umfasst jeweils min-
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destens einen Arbeitstag, auf Wunsch der/des Beschäftigten kann sie auch einen 
halben Tag umfassen; wird das Arbeitszeitkonto endgültig ausgeglichen, kann die 
Arbeitsbefreiung auch für Teile eines Arbeitstages in Betracht kommen. 3Bei Inan-
spruchnahme eines vollen Arbeitstages wird das Arbeitszeitkonto bei in der Fünf-
Tage-Woche tätigen Vollbeschäftigten um ein Fünftel der regelmäßigen durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit, bei in der Fünf-Tage-Woche tätigen Nichtvollbe-
schäftigten um ein Fünftel der individuellen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit abgebaut. 4Bei anderweitiger Arbeitszeitverteilung ist sinngemäß zu verfahren.  
 
5Wollen Beschäftigte mehr als 15 Arbeitstage zusammenhängend aus dem Zeitgut-
haben in Anspruch nehmen, müssen sie dies spätestens einen Monat vor Beginn 
des Freistellungszeitraumes schriftlich verlangen. 
 
6Der Antrag auf Freistellung gilt als genehmigt, wenn der Arbeitgeber ihn nicht inner-
halb von 15 Arbeitstagen ablehnt. 7Von dem Fristerfordernis kann einvernehmlich 
abgewichen werden. 
 
8Eine bereits genehmigte Freistellung kann nur aus dringenden dienstlichen bzw. be-
trieblichen Gründen widerrufen werden. 
 
9Die Gründe für die Ablehnung nach Satz 6 oder für den Widerruf nach Satz 8 sind 
den Beschäftigten schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Das Arbeitszeitkonto kann auch zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit genutzt 
werden. 
 
(4) 1Das pädagogische Personal in Kindertagesstätten sowie in vergleichbaren Ein-
richtungen an Schulen (Schulhorten) kann das Arbeitszeitkonto ebenfalls individuell 
oder zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit nutzen. 2Bei individueller Inanspruch-
nahme sollen die Freistellungszeiten weitgehend während der Ferien nach der 
Ferienordnung für die Berliner Schulen in Anspruch genommen werden. 3Soweit aus 
dienstlichen Gründen ein individueller Ausgleich in einem Kalenderjahr nicht voll-
ständig möglich ist, sind pro Kalenderjahr mindestens zehn freie Tage zu gewähren, 
§ 26 Absatz 1 Sätze 5 und 6 TV-L gilt hierfür entsprechend. 
 
(5) Wird die/der Beschäftigte während der Freistellung arbeitsunfähig krank, wird die 
Freistellung durch den durch ärztliches Attest nachgewiesenen Zeitraum der krank-
heitsbedingten Arbeitsunfähigkeit unterbrochen; dieser Zeitraum gilt somit nicht als 
Inanspruchnahme aus dem Arbeitszeitkonto. 
 
(6) 1Beim Abbau des Zeitguthabens wird die/der Beschäftigte unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts (§ 15 Absatz 1 TV-L) bzw. des Entgelts aus der individuellen Zwi-
schen- oder Endstufe sowie sonstiger in Monatsbeträgen festgelegter Entgeltbe-
standteile von der Arbeit freigestellt. 2Durch die Freistellung tritt eine Kürzung des 
Erholungsurlaubs nicht ein. 
 
(7) 1Das Zeitguthaben kann nicht verfallen, auch nicht im Krankheits- oder Todesfall. 
2Seine Geltendmachung unterliegt weder tarifvertraglichen Ausschlussfristen noch 
der Verjährung. 3Es wird auch durch eine Kündigung oder Beendigung dieses Tarif-
vertrages nicht berührt. 
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(8) 1Das angesammelte Zeitguthaben ist spätestens bis zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses durch Freistellung auszugleichen. 2Dies gilt gleichermaßen bei 
Veränderungen in der Person des Arbeitgebers (z. B. Betriebsübergang). 
 
3Ist in den vorstehend genannten Fällen aus dienstlichen/betrieblichen Gründen oder 
Gründen in der Person des Beschäftigten (z. B. krankheitsbedingte Arbeitsunfähig-
keit) ein vollständiger Ausgleich des Arbeitszeitkontos durch Inanspruchnahme von 
Freizeit nicht möglich, wird das Zeitguthaben finanziell abgegolten. 4Für eine finan-
zielle Abgeltung gilt Absatz 6 Satz 1 entsprechend. 
 
5Ein Ausgleich des Arbeitszeitkontos durch Freistellung oder finanzielle Abgeltung 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist nicht vorzunehmen, wenn das Wertgut-
haben gemäß § 7 f des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) auf einen neuen 
Arbeitgeber oder auf die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen wird.  
 
(9) Die Beschäftigten erhalten eine Dokumentation über das Zeitguthaben. 
 

§ 64 
Übergangsregelung für Nichtvollbeschäftigte, 

die in dem Zeitraum vom 1. August 2003 bis 31. Dezember 2009 
Teilzeitarbeit in Form eines Sabbaticals geleistet haben 

 
(1) Bei Beschäftigten, die in dem Zeitraum vom 1. August 2003 bis 31. Dezember 
2009 Teilzeitarbeit in Form eines Sabbaticals geleistet haben, gelten die §§ 3 und 4 
Anwendungs-TV Land Berlin sowie die der Absenkung zugrunde liegende, vor dem 
Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nach der jeweiligen manteltariflichen Vorschrift 
(BAT/BAT-O, BMT-G/BMT-G-O) geltende regelmäßige durchschnittliche wöchentli-
che Arbeitszeit für denjenigen Teil der nach dem 31. Dezember 2009 liegenden 
Freistellungsphase weiter, für den in der Arbeitsphase die Vorarbeit unter Anwen-
dung dieser Vorschriften geleistet worden ist. 
 
(2) 1Für die Dauer des Zeitraumes nach Absatz 1 werden das Entgelt aus einer indi-
viduellen Zwischen- oder Endstufe bzw. das Tabellenentgelt (einschließlich der 
erhöhten Tabellenwerte gem. Nr. 1 Satz 2 der Protokollerklärung zu § 4 Absatz 1 
TVÜ-Länder und den Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6 TVÜ-Länder), die Garantie-
beträge gem. § 17 Absatz 4 TV-L sowie die Besitzstandszulagen nach § 11, die 
Strukturausgleiche nach § 12 und die Tabellenwerte gem. § 19 TVÜ-Länder nach 
dem Vomhundertsatz bemessen, der bei Fortgeltung des § 4 Anwendungs-TV Land 
Berlin über den 31. Dezember 2009 hinaus maßgebend wäre. 2§ 15 Absatz 2 TV-L 
bleibt unberührt. 
 

§ 65 
Übergangsregelung zum TV ATZ 

 
Für Beschäftigte, für die vor Beginn der Altersteilzeitarbeit § 3 des Anwendungs-TV 
Land Berlin galt, und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 31. Dezem-
ber 2009 begonnen hat, gelten folgende Sonderregelungen: 
 
(1) 1Bei Beschäftigten, die nach dem 18. Juni 2004 ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis 
vereinbart haben, gilt der TV ATZ mit folgenden Maßgaben: 
 
a) In § 5 Absatz 2 treten an die Stelle der Worte „83 v. H.“  
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für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6  
und 7, soweit Lgr. 6 BMT-G/BMT-G-O zuzuordnen,  
KR 3 a bis 7a sowie KR 8a, soweit bisher  
Vgr. Kr. V oder Kr. Va BAT/BAT-O zuzuordnen, die Worte  „86 v. H.“, 
 
für Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, soweit Lgr. 7  
oder 7a BMT-G/BMT-G-O zuzuordnen,  
und 8 bis 10 sowie 11, soweit nicht Vgr. II b BAT/BAT-O  
zuzuordnen, und 12, soweit Vgr. III BAT/BAT-O zuzuordnen,  
KR 8a, soweit Vgr. Kr. VI BAT/BAT-O zuzuordnen,  
sowie KR 9a bis KR 11b und KR 12a, soweit  
Vgr. Kr. XII BAT/BAT-O zuzuordnen, die Worte „86,5 v. H.“, 
 
für Beschäftigte der Entgeltgruppen 11, soweit  
Vgr. II b BAT/BAT-O zuzuordnen, 12, soweit  
Vgr. II a BAT/BAT-O zuzuordnen, 13, 13 Ü  
und höher, KR 12a, soweit Vgr. Kr. XIII BAT/ 
BAT-O zuzuordnen, die Worte   „87,5 v. H.“; 

 
b) in § 5 Absatz 4 treten an die Stelle der Worte „90 v. H.“ 

für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 6 KR 3 a bis  
7a sowie KR 8a, soweit bisher Vgr. Kr. V oder Kr. Va  
BAT/BAT-O zuzuordnen, die Worte   „98 v. H.“, 
 
für Beschäftigte der Entgeltgruppen 7 bis 10 sowie 11,  
soweit nicht Vgr. II b BAT/BAT-O zuzuordnen, und 12,  
soweit Vgr. III BAT/BAT-O zuzuordnen, KR 8a, soweit  
Vgr. Kr. VI BAT/BAT-O zuzuordnen, sowie KR 9a  
bis KR 11b und KR 12a, soweit Vgr. Kr. XII BAT/BAT-O  
zuzuordnen, die Worte  „100 v. H.“, 
 
für Beschäftigte der Entgeltgruppen 11, soweit Vgr. II b  
BAT/BAT-O zuzuordnen, 12, soweit Vgr. II a BAT/BAT-O  
zuzuordnen, 13, 13 Ü und höher, KR 12a, soweit  
Vgr. Kr. XIII BAT/BAT-O zuzuordnen, die Worte  „100 v. H.“. 
 
2Dadurch dürfen 90 v. H. des Arbeitsentgeltes zuzüglich des sozialversicherungs-
pflichtigen Teils der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversor-
gungseinrichtung, höchstens aber der Beitragsbemessungsgrenze, nicht 
überschritten werden. 
 

(2) 1Bei Beschäftigten, die vor dem 19. Juni 2004 ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis 
vereinbart und nach dem 1. August 2003 angetreten haben, wird für die Ermittlung 
der Bezüge gem. § 4 TV ATZ und für die Berechnung der Aufstockungsleistungen 
sowie der zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nach § 5 
TV ATZ die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit gem. § 3 Absatz 1 TV ATZ 
zugrunde gelegt, die ohne Anwendung des § 3 Anwendungs-TV Land Berlin auf das 
Arbeitsverhältnis gegolten hätte. 2Soweit aufgrund der bis zur Änderung des § 5 Ab-
satz 2 Buchstabe c Anwendungs-TV Land Berlin durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 1 hierzu vom 25. August 2004 geltenden Regelung zu viel Arbeitszeit geleistet 
worden ist, ist diese bis zur Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses, bei Al-
tersteilzeitarbeit im Blockmodell bis zum Beginn der Freistellungsphase, durch 
entsprechende Freizeitgewährung unter Fortzahlung der unter Berücksichtigung des 
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Satzes 1 zustehenden Bezüge gem. §§ 4 und 5 TV ATZ auszugleichen. 3Darüber 
wird mit den Beschäftigten eine schriftliche Vereinbarung abgeschlossen, in der fest-
gelegt wird, wann der Freizeitausgleich vorgenommen wird. 
 
(3) 1Die Bezüge aus dem Altersteilzeitarbeitsverhältnis (individueller Nettobetrag der 
Bezüge gem. § 4 TV ATZ zuzüglich der Aufstockungsleistungen gem. § 5 TV ATZ 
Absatz 1 bis 3 i. V. m. Absatz 1 oder der Bezüge gem. Absatz 2) dürfen 100 v. H. der 
individuellen Nettobezüge im Sinne des Lohnsteuerrechts nicht überschreiten, die bei 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ohne die Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit 
üblicherweise zugestanden hätten. 
 
2Bei der Ermittlung der zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
dürfen die sich aus gesetzlichen Vorschriften ergebenden Höchstgrenzen nicht über-
schritten werden, soweit diese nicht tarifdispositiv sind. 
 
(4) Bei der Berechnung der Altersteilzeitbezüge, Aufstockungsleistungen und zusätz-
lichen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung bleiben Änderungen der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach dem 31. Juli 2011 unberücksichtigt. 
 

§ 66 
Übergangsregelung zur Altersermäßigung für Lehrkräfte 

 
1Lehrkräften (einschließlich der pädagogischen Unterrichtshilfen), 
 
- die vor dem 1. März 2005 eingestellt worden sind, 
- deren Arbeitsverhältnis zum Land Berlin seither ununterbrochen als Lehrkraft 

fortbesteht und 
- die vor dem 1. September 2008 mindestens das 50. Lebensjahr vollendet haben, 
 
werden für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses ab 
dem Schuljahr, das auf die Vollendung der nachfolgend genannten Lebensjahre 
folgt, aus Altersgründen folgende Ermäßigungsstunden gewährt: 
 
2Bei einer Unterrichtsverpflichtung (Zahl der tatsächlich zu erteilenden Unterrichts-
stunden zuzüglich einer etwaigen Schwerbehindertenermäßigung) von 
 
- mindestens zwei Dritteln der regelmäßigen Pflichtstundenzahl 

ab dem 55. Lebensjahr: 1 Stunde, 
ab dem 60. Lebensjahr: 1 weitere Stunde (insgesamt 2 Stunden). 

- weniger als zwei Dritteln der regelmäßigen Pflichtstundenzahl 
ab dem 57. Lebensjahr: 1 Stunde. 

 
§ 67 

Ausgleich für die betriebliche Altersversorgung für den Zeitraum der Geltung 
des § 4 Anwendungs-TV Land Berlin 

 
Auf Beschäftigte, die vor dem 1. August 1948 geboren sind, und für die infolge der 
Reduzierung der Bezüge gem. § 4 Anwendungs-TV Land Berlin eine Verminderung 
der Betriebsrente aus der VBL-Pflichtversicherung eingetreten ist, findet die Verein-
barung zur Umsetzung des § 9 Anwendungs-TV Land Berlin vom 15. Juli 2004 
weiterhin Anwendung. 
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Abschnitt XI 
Schlussvorschriften 

 
§ 68 

Außerkrafttreten von Tarifverträgen 
 
Folgende Tarifverträge treten mit dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages außer Kraft: 
 
1. Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes (An-

wendungs-TV Land Berlin) vom 31. Juli 2003, 
 
2. Übergangs-Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des öffentlichen 

Dienstes auf Lehrkräfte (Übergangs-TV Lehrkräfte) vom 29. April 2008, 
 
3. Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge 

des Landes Berlin, 
 
4. Tarifvertrag über die Gewährung von Beihilfen für Arbeiter vom 20. August 1964, 
 
5. Tarifvertrag vom 12. November 2008 zur Vorbereitung neuen Tarifrechts im Land 

Berlin (Vorbereitungs-TV Land Berlin), 
 
6. Lohn- und Vergütungstarifvertrag Nr. 1 zum Anwendungs-TV Land Berlin vom 

12. November 2008. 
 

§ 69 
Redaktionsklausel 

 
1Eine Redaktionskommission der Tarifvertragsparteien kann ohne Tarifverhandlun-
gen offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten im Tarifvertragstext berichtigen und 
Umstellungen des Tarifvertragstextes vornehmen. 2Entsprechendes gilt, wenn die in 
§ 2 genannten Tarifvertragsparteien einen nach § 2 anzuwendenden Tarifvertrag än-
dern, ergänzen, ablösen oder neu abschließen und deshalb redaktionelle Anpassun-
gen der im Angleichungstarifvertrag vereinbarten Maßgaben – insbesondere wegen 
dann offensichtlich unrichtiger oder unvollständiger Bezugnahmen – erforderlich ma-
chen. 
 

§ 70 
Anpassung des Tarifvertrages bei Änderungen 

des in Bezug genommenen Tarifrechts 
 
1Sofern die in § 2 genannten Tarifvertragsparteien einen nach § 2 Absatz 1 anzu-
wendenden Tarifvertrag ändern, ergänzen, ablösen oder neu abschließen und 
deshalb wesentliche Tariflücken oder Widersprüche bei der Anwendung des Anglei-
chungstarifvertrags entstehen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Tarifver-
trages nicht vorhersehbar oder nicht beabsichtigt waren, verpflichten sich die Tarif-
vertragsparteien zur Aufnahme von Tarifverhandlungen. 2Ziel der Verhandlungen 
sind Regelungen, die dem beabsichtigtem Sinn und Zweck der bisherigen Regelun-
gen so nahe wie möglich kommen. 
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§ 71 
Inkrafttreten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. November 2010 in Kraft. 
 
(2) 1Wird ein nach § 2 anzuwendender Tarifvertrag gekündigt, lassen die diesen Ta-
rifvertrag schließenden Parteien diese Kündigung zum gleichen Zeitpunkt gegen sich 
gelten. 2Dies hat zur Folge, dass die gekündigten Tarifverträge auch im Land Berlin 
nur noch im Wege der Nachwirkung gelten, bis die in § 2 genannten Tarifvertragspar-
teien Tarifverträge abgeschlossen haben, mit denen die gekündigten Tarifverträge 
abgelöst werden. 3Ferner endet mit Ablauf der Kündigungsfrist auch zwischen den 
Parteien dieses Tarifvertrages für die Dauer der Nachwirkung die Friedenspflicht. 
4Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn Teile von davon erfassten Tarifverträgen 
gekündigt werden. 
 
(3) 1Von den bzw. gegen die Parteien dieses Tarifvertrages werden bis zum 
31. Dezember 2011 keine Arbeitskämpfe geführt. 2Abweichend von Absatz 2 wirken 
nach § 2 anzuwendende Tarifverträge, die in der Zeit vom 1. Oktober 2010 bis zum 
31. Dezember 2011 gekündigt werden, für den Geltungsbereich dieses Tarifvertra-
ges bis einschließlich 31. Dezember 2011 normativ fort, sofern sie nicht bereits zuvor 
durch ändernde Tarifverträge ersetzt oder wieder in Kraft gesetzt worden sind. 
 
(4) Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn ein nach § 60 oder § 61 weiter an-
zuwendender Tarifvertrag gekündigt wird. 
 
(5) 1Wird der Angleichungs-TV Land Berlin (oder kündbare Teile davon) gekündigt, 
ist das Land Berlin bei Ablauf der Kündigungsfrist ordentliches Mitglied der TdL, und 
ist bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung kein Tarifvertrag zur Über-
leitung des Tarifrechts des Landes Berlin in das Tarifrecht der TdL abgeschlossen 
worden, gelten folgende Regelungen des Angleichungs-TV Land Berlin bis zu einer 
Neuregelung in einem Überleitungs-Tarifvertrag fort: 
a) § 2 Absatz 1 Satz 2 zuzüglich aller Regelungen für das Tarifgebiet Ost, deren 

Geltung ausdrücklich bestimmt ist, 
b) § 6, 
c) §§ 17 und 39 sowie sämtliche Regelungen zu Stichtagen in den übrigen Vor-

schriften 
d) §§ 31, 60 Absatz 6 und 63 bis 66. 
 
2Besteht in einem Fall des Satzes 1 noch keine neue Entgeltordnung, bleiben die 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung für die Beschäftigten nach § 30 
Absatz 1 und § 38 Absatz 4 erreichten Entgeltgruppen unberührt, ferner findet § 30 
Absatz 3 weiter Anwendung. 
 
(6) 1Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-
dermonats schriftlich gekündigt werden, jedoch frühestens mit Ablauf des Jahres 
2017. 2Bei einer Kündigung dieses Tarifvertrages kann § 60 Absätze 1 und 2 von der 
Kündigung ausgenommen werden. 3Bei Auflösung der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder kann dieser Tarifvertrag auch vor Ablauf des Jahres 2017 gekündigt werden. 
 
(7) Die Weiteranwendung jeder einzelnen von § 60 Absätze 1 und 2 oder von § 61 
Absatz 1 erfassten Regelung kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von 
drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden, jedoch 
frühestens mit Ablauf des Jahres 2017. 
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§ 72 

Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Regelungen dieses Tarifvertrages, gleich aus welchem Grund, un-
wirksam sein oder werden, berührt dies die übrigen Regelungen nicht; für diesen Fall 
verpflichten sich die Tarifvertragsparteien zu entsprechenden Verhandlungen mit 
dem Ziel, die bisherigen unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die 
dem beabsichtigten Sinn und Zweck so nahe wie möglich kommen. 
 
Berlin, den 14. Oktober 2010 
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Anhang 

 
 

Abkürzungsverzeichnis der in Bezug genommenen Tarifverträge 
 
 
1. abgeschlossen mit dem Land Berlin 
 
Anwendungs-TV Land Berlin: Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträgen des 

öffentlichen Dienstes (Anwendungs-TV Land Berlin) 
vom 31. Juli 2003 

 
Übergangs-TV Lehrkräfte: Übergangs-Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifver-

trägen des öffentlichen Dienstes auf Lehrkräfte 
(Übergangs-TV Lehrkräfte) vom 29. April 2008 

 
 
2. abgeschlossen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
 
BAT: Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961 
 
BAT-O: Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche 

Vorschriften – (BAT-O) vom 10. Dezember 1990 
 
Pkw-Fahrer-TV-L: Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft-

wagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 
 
TVA-L BBiG: Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberu-

fen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG) vom 
12. Oktober 2006 

 
TVA-L Pflege: Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 

(TVA-L Pflege) vom 12. Oktober 2006 
 
TV ATZ: Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 

5. Mai 1998 
 
TV-L: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 

12. Oktober 2006 
 
TV Prakt: Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der 

Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991 
 
TV Prakt-O: Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der 

Praktikantinnen/Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991 
 
TVÜ-Länder: Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 

den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
Länder) vom 12. Oktober 2006 
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3. abgeschlossen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
 
BMT-G: Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwal-

tungen und Betriebe - BMT-G II - vom 31. Januar 1962 
 
BMT-G-O: Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche 

Vorschriften für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Be-
triebe - (BMT-G-O) vom 10. Dezember 1990  

 
 
4. abgeschlossen mit der Bundesrepublik Deutschland und der VKA 
 
TVöD: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. Sep-

tember 2005 
 
 
5. abgeschlossen mit der Bundesrepublik Deutschland 
 
TVÜ-Bund: Tarifvertrag zur Überleitung des Beschäftigten des Bundes in 

den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-
Bund) vom 13. September 2005 

 
 
6. abgeschlossen mit der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Berlin e. V. (AV Berlin) 
 
BTV Nr. 1: Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 1 zum Bundesmanteltarifvertrag 

für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe vom 
31. Mai 1979 

 
BTV Nr. 2: Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 2 zum Bundesmanteltarifvertrag 

für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe vom 
7. Juni 1991 

 
BTV Nr. 3:  Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 3 zum Bundesmanteltarifvertrag 

für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe vom 
16. August 2000 
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    Anlage 1 
       

Tabelle Land Berlin 
Gültig vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

       
Entgelt-

gr. Grundentgelt  Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 3.449 3.825 3.965  4.465 4.845   
14 3.125 3.465 3.665  3.965 4.425   
13 2.882 3.195 3.365 3.695 4.155   
12 2.585 2.865 3.265 3.615 4.065   
11 2.495 2.765 2.965  3.265 3.700   
10 2.405 2.665 2.865 3.065 3.445   

   91) 2.126 2.355 2.475 2.795 3.045 2) 

8 1.991 2.205 2.305  2.395 2.495 2.5583) 
7 1.8654) 2.065 2.195 2.295 2.370 2.440  
6 1.829 2.025  2.125 2.220  2.285 2.3505) 
5 1.753  1.940 2.035 2.130 2.200 2.250 
4 1.6676) 1.845 1.965 2.035 2.105 2.146 
3 1.640 1.815 1.865 1.945 2.005 2.060 
2 1.514 1.675 1.725 1.775 1.885 2.000 
1 Je 4 Jahre 1.351 1.375 1.405 1.433 1.505 

       
       
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen 

       
1) Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 
E 9b 

2.560 2.715 2.905 3.085  
       

2) 3.245     
3) 2.598      
4) 1.915      
5) 2.405      
6) 1.717      

 



 

 49 

 
    Anlage 2 
       

Tabelle Land Berlin 
Gültig vom 1. August 2011 bis zum 30. September 2011 

       
Entgelt-

gr. Grundentgelt  Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
15 3.564,09 3.953,36 4.099,97 4.620,68 5.015,01  
14 3.225,38 3.579,25 3.786,53 4.099,97 4.580,23  
13 2.972,60 3.301,21 3.478,15 3.821,92 4.297,13  
12 2.664,22 2.957,43 3.371,98 3.735,97 4.206,13  
11 2.573,23 2.851,28 3.058,55 3.371,98 3.826,97  
10 2.477,17 2.750,16 2.957,43 3.164,71 3.559,04  

   91) 2.189,01 2.426,61 2.547,95 2.881,61 3.144,49 2) 

8 2.047,46 2.269,90 2.371,00 2.467,06 2.573,23 2.638,943) 
7 1.916,014) 2.123,29 2.259,78 2.360,89 2.441,78 2.512,55 
6 1.880,63 2.082,84 2.183,96 2.285,06 2.350,79 2.421,565) 
5 1.799,74 1.991,85 2.092,96 2.189,01 2.264,84 2.315,39 
4 1708,746) 1.895,80 2.022,18 2.092,96 2.163,73 2.209,23 
3 1.683,46 1.865,46 1.916,01 1.996,90 2.062,62 2.118,23 
2 1.552,02 1.718,85 1.769,41 1.819,96 1.936,24 2.057,56 
1 Je 4 Jahre 1.380,14 1.405,41 1.435,75 1.466,08 1.541,91 

       
       
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen 

       
1) Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 
E 9b 

2.638,94 2.800,72 2.997,88 3.184,93  
       

2) 3.351,76     
3) 2.679,38      
4) 1.966,57      
5) 2.477,17      
6) 1.759,30      
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Anlage 3 

 
 

Anlage zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 
in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 TV-L 

(Bereitschaftsdienstentgelt) 
 
 
 
A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O 

richtet 
 

Vergütungsgruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010 
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West 

und Ost 
VergGr. I 30,65 29,50 31,42 
VergGr. Ia 28,13 27,07 28,79 
VergGr. Ib 25,91 24,94 26,49 
VergGr. IIa 23,76 22,87 24,27 
VergGr. III 21,51 20,70 21,91 
VergGr. IVa 19,81 19,08 20,17 
VergGr. IVb 18,29 17,60 18,57 
VergGr. Va/b 17,67 17,00 17,90 
VergGr. Vc 16,85 16,21 17,01 
VergGr. VIb 15,68 15,09 15,80 
VergGr. VII 14,74 14,19 14,82 
VergGr. VIII 13,88 13,35 13,93 
VergGr. IXa 13,38 12,88 13,41 
VergGr. IXb 13,14 12,65 13,16 
VergGr. X 12,50 12,03 12,49 
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B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O 

richtet 
 

Vergütungsgruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010  
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West 

und Ost 
Kr. XIII 25,52 24,56 26,08 
Kr. XII 23,55 22,67 24,03 
Kr. XI 22,24 21,41 22,67 
Kr. X 20,93 20,15 21,31 
Kr. IX 19,72 18,99 20,08 
Kr. VIII 19,42 18,68 19,72 
Kr. VII 18,35 17,65 18,60 
Kr. VI 17,83 17,16 18,04 
Kr. Va 17,19 16,54 17,37 
Kr. V 16,74 16,11 16,91 
Kr. IV 15,93 15,33 16,07 
Kr. III 15,13 14,56 15,23 
Kr. II 14,41 13,88 14,49 
Kr. I 13,79 13,26 13,84 
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C. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach dem MTArb/MTArb-O oder nach 

dem Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O richtet 
 

Lohngruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010  
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West 

und Ost 
Lgr. 9 17,43 16,77 17,63 
Lgr. 8a 17,06 16,42 17,25 
Lgr. 8 16,70 16,07 16,87 
Lgr. 7a 16,35 15,73 16,50 
Lgr. 7 16,00 15,40 16,14 
Lgr. 6a 15,67 15,08 15,80 
Lgr. 6 15,33 14,75 15,45 
Lgr. 5a 15,01 14,45 15,11 
Lgr. 5 14,69 14,14 14,78 
Lgr. 4a 14,39 13,84 14,46 
Lgr. 4 14,08 13,55 14,14 
Lgr. 3a 13,79 13,27 13,84 
Lgr. 3 13,50 12,99 13,54 
Lgr. 2a 13,22 12,71 13,25 
Lgr. 2 12,94 12,45 12,95 
Lgr. 1a 12,67 12,19 12,69 
Lgr. 1 12,40 11,93 12,40 
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Anlage 4 
 

KR-Anwendungstabelle 
Gültig vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

Werte aus Ent-
geltgruppe 

allg. Tabelle  

Entgelt-
gruppe KR 

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

         
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII - - 3.265 3.615 
nach 2 J. St. 3 

4.065 
nach 3 J. St. 4 

- 

EG 11  11 b XI mit Aufstieg  XII - -  3.265 3.700 - 

EG 11  11 a X mit Aufstieg nach XI - - 2.965 3.265 
nach 2 J. St. 3 

3.700 
nach 5 J. St. 4 

- 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach X - - 2.865 3.065 
nach 2 J. St. 3 

3.445 
nach 3 J. St. 4 

- 

9d VIII mit Aufstieg nach IX  
- - 2.795 3.045 

nach 4 J. St. 3 
3.245 

nach 2 J. St. 4 
- 

9c VII mit Aufstieg nach VIII - - 2.715 2.905 
nach 5 J. St. 3 

3.085 
nach 5 J. St. 4 

- 

VI mit Aufstieg nach VII  9b 
VII ohne Aufstieg 

- - 
2.475 2.795 

nach 5 J. St. 3 
2.905 

nach 5 J. St. 4 
- 

EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg - - 2.475 2.560 
nach 5 J. St. 3 

2.715 
nach 5 J. St. 4 

- 

Va mit Aufstieg nach VI  - 
V mit Aufstieg nach Va und VI  

EG 7, EG 8, EG 
9b 8a 

V mit Aufstieg nach VI  2.065 
2.195 2.305 2.395 2.560 2.715 

V mit Aufstieg nach Va - 
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.598 
EG 7, EG 8  

7a 
IV mit Aufstieg nach V 1.915 

2.065 2.195 2.395 2.495 
- 

EG 4, EG 6 II mit Aufstieg nach III und IV 
 4a III mit Aufstieg nach IV 1.717 1.845 1.965 2.220 2.285 2.405 

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II  1.640 1.815 1.865 1.945 2.005 2.146 
 
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200 Euro.  
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Anlage 5 
 

KR-Anwendungstabelle 
Gültig vom 1. August 2011 bis zum 30. September 2011 

Werte aus Ent-
geltgruppe allg. 

Tabelle  

Entgelt-
gruppe KR 

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

         
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII - - 3.371,98 3.735,97 
nach 2 J. St. 3 

4.206,13 
nach 3 J. St. 4 

- 

EG 11  11 b XI mit Aufstieg  XII - -  3.371,98 3.826,97 - 

EG 11  11 a X mit Aufstieg nach XI  - - 3.058,55 3.371,98 
nach 2 J. St. 3 

3.826,97 
nach 5 J. St. 4 

- 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X  - - 2.957,43 3.164,71 
nach 2 J. St. 3 

3.559,04 
nach 3 J. St. 4 

- 

9d VIII mit Aufstieg nach IX  
- - 2.881,61 3.144,49 

nach 4 J. St. 3 
3.351,76 

nach 2 J. St. 4 
- 

9c VII mit Aufstieg nach VIII - - 2.800,72 2.997,88 
nach 5 J. St. 3  

3.184,93 
nach 5 J. St. 4 

- 

VI mit Aufstieg nach VII  9b 
VII ohne Aufstieg 

- - 
2.547,95 

2.881,61 
nach 5 J. St. 3 

2.997,88 
nach 5 J. St. 4 

- 

EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg - - 2.547,95 2.638,94 
nach 5 J. St. 3 

2.800,72 
nach 5 J. St. 4 

- 

Va mit Aufstieg nach VI  - 
V mit Aufstieg nach Va und VI  

EG 7, EG 8, EG 
9b 8a 

V mit Aufstieg nach VI  2.123,29 
2.259,78 2.371,00 2.467,06 2.638,94 2.800,72 

V mit Aufstieg nach Va - 
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.679,38 
EG 7, EG 8  

7a 
IV mit Aufstieg nach V 1.966,57 

2.123,29 2.259,78 2.467,06 2.573,23 
- 

EG 4, EG 6 II mit Aufstieg nach III und IV 
 4a III mit Aufstieg nach IV 1.759,30 1.895,80 2.022,18 2.285,06 2.350,79 2.477,17 

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II  1.683,46 1.865,46 1.916,01 1.996,90 2.062,62 2.209,23 
 
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 208,07 Euro.  
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Anlage 6 

 
 

Theaterbetriebszulage 
Gültig vom 1. November 2010 bis zum 30. September 2011 

 
 

Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

vom 01.11.2010  
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

Vergütungsgruppe 
 

voll 
monatlich in 

Euro 

50 v. H. 
monatlich in 

Euro 

voll 
monatlich in 

Euro 

50 v. H. 
monatlich in 

Euro 
I a 

 
348,67 174,34 360,75 

 
180,38 

I b 
 

359,67 179,84 372,18 
 

186,09 

II a 
 

348,49 174,25 359,95 
 

179,98 

III 
 

346,57 173,29 358,12 
 

179,06 

IV a 
 

344,98 172,49 356,11 
 

178,06 

IV b 
 

342,74 171,37 353,18 
 

176,59 

V a 
 

330,48 165,24 340,49 
 

170,25 

V b 
 

322,62 161,31 332,15 
 

166,08 

V c 
 

332,64 166,32 342,05 
 

171,03 

VI b 
 

320,05 160,03 328,50 
 

164,25 

VII 
 

300,81 150,41 308,33 
 

154,17 

VIII 
 

295,37 147,69 302,57 
 

151,29 

IX a 
 

283,13 141,57 289,83 
 

144,92 

IX b 
 

269,84 134,92 276,02 
 

138,01 

X 
 

267,57 133,79 272,49 
 

136,25 

 



Anlage 02 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 

 
Niederschriftserklärungen 

zum Angleichungs-TV Land Berlin 
 
 
Niederschriftserklärungen des Landes Berlin: 
 
1. Mitgliedschaft des Landes Berlin in der TdL 

 
Das Land Berlin beabsichtigt, bis zum 31. Dezember 2011 wieder Mitglied der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu werden. 

 
2. Geltung von im Bereich der TdL abgegebenen Niederschriftserklärungen 

 
Die im Bereich der TdL abgegebenen Niederschriftserklärungen werden wie Nie-
derschriftserklärungen zum Angleichungs-TV Land Berlin behandelt. 
 
Die Niederschriftserklärung zu § 2 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt dabei in folgender 
Fassung: 

 
„Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der Angleichungs-TV Land 
Berlin das bisherige Tarifrecht auch dann ersetzt, wenn bei arbeitsvertragli-
cher Bezugnahme des Tarifrechtes des Landes Berlin nicht ausdrücklich der 
Fall der ersetzenden Regelung genannt ist.“ 

 
3. Auswirkungen des neuen Tarifrechts auf einzelvertragliche Vereinbarungen 

 
1Einzelvertragliche Vereinbarungen über die Zahlung einer höheren Vergütung/ei-
nes höheren Lohnes als der/des tarifvertraglich zustehenden werden durch das 
Inkrafttreten dieses Tarifvertrages nicht berührt. 2Werden Beschäftigte übertarif-
lich nach einer höheren Vergütungs-/Lohngruppe als der zustehenden eingrup-
pierungsmäßig behandelt (z. B. nach den Regelungen der VBSV 2000 oder des 
Haushaltsstrukturgesetzes 1997) wird auch bezüglich der höheren Vergütungs-/ 
Lohngruppe eine Überleitung nach den Regelungen des TVÜ-Länder in der Fas-
sung dieses Tarifvertrages durchgeführt. 3Dies gilt entsprechend, wenn eine über-
tarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der/dem aufgrund 
der Eingruppierung zustehenden Vergütung/Lohn und der/dem tarifvertraglich zu-
stehenden gezahlt wird. 

 
4. Übernahme von Auszubildenden 

 
1Das Land verpflichtet sich, im Jahr 2010 mindestens 260 Auszubildende nach 
bestandener Abschlussprüfung für mindestens 12 Monate weiterzubeschäftigen, 
ferner weitere 40 Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung zeitlich un-
befristet weiterzubeschäftigen. 
2Das Land verpflichtet sich, im Jahr 2011 mindestens 250 Auszubildende nach 
bestandener Abschlussprüfung für mindestens 12 Monate weiterzubeschäftigen, 
ferner weitere 50 Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung zeitlich un-
befristet weiterzubeschäftigen. 
3Dabei sollen alle Ausbildungsgänge angemessen berücksichtigt werden und das 
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Aufgabengebiet nach Möglichkeit der Ausbildung entsprechen. 
4Außerdem soll die Abschlussnote in die Auswahl einfließen. 

 
5. Bekanntgabe des neuen Tarifrechts 

 
Das Land Berlin gibt die entsprechend den Maßgaben des Angleichungs-TV Land 
Berlin angepassten Fassungen der in § 2 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin 
in Bezug genommenen Tarifverträge einschließlich der für das Land Berlin jeweils 
geltenden Fassungen der Anlagen zum TV-L, zum TVÜ-Länder und zum Pkw-
Fahrer-TV-L in einer für alle Beschäftigten einfach zugänglichen Weise (zum Bei-
spiel auch im „Internet“) bekannt. 

 
6. Zu § 4 (Geltung des Überleitungsrechts nach einem Wechsel): 

 
1Bei der weiteren Anwendung des Überleitungsrechts gemäß § 4 werden insbe-
sondere die tätigkeitsunabhängigen Besitzstände, z. B. kinderbezogene Ent-
geltbestandteile, gewahrt, auch wenn diese bei Anwendung der für das neue Tä-
tigkeitsgebiet geltenden Stichtagsregelungen entfallen würden. 2Auch Beschäftig-
te, die aus einer Tätigkeit, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 
der Arbeiter unterlegen hätte, in eine Tätigkeit, die vor dem 1. Januar 2005 der 
Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, oder umgekehrt wechseln, 
gelten weiterhin als übergeleitete Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-
Länder, TVÜ-Bund bzw. vergleichbarer Vorschriften. 
3Ist eine Versetzung mit einer Änderung der Entgeltgruppe verbunden, sind die 
Regelungen des TV-L und des TVÜ-Länder usw. zur Stufenzuordnung bei Höher- 
und Herabgruppierung sinngemäß anzuwenden. 
4Einzelfälle gemäß § 4 sind der für das Tarifrecht zuständigen Stelle des Landes 
Berlin zur Sicherstellung eines einheitlichen Verfahrens vorzulegen. 

 
 
Niederschriftserklärung der Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP und IG BAU: 
 
Die Gewerkschaften fordern das Land Berlin auf, in den Gesprächen zur Wiederauf-
nahme in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder das Ziel zu verfolgen, dass die 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder die Regelungsinhalte des Angleichungstarifver-
trags im Wege eines Überleitungstarifvertrages im Sinne der Niederschriftserklärung 
zu § 1 TVÜ-Länder als Teil des Verbandstarifvertragsrechts mit den vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaften übernimmt. 
 
 
Niederschriftserklärung der Gewerkschaft ver.di: 
 
Ver.di fordert das Land Berlin auf, im Jahr 2011 Verhandlungen aufzunehmen, um 
theaterspezifische Besonderheiten wie die Theaterbetriebszulage oder theaterspezi-
fische Erschwernisse an die neuen Regelungen des Tarifrechts der Länder und die 
heutigen Rahmenbedingungen anzupassen. 
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Gemeinsame Niederschriftserklärungen der Tarifvertragsparteien: 
 
1. Zu § 6 (Protokollerklärung Nr. 2 zu § 6 TVL): 

 
Sofern die am 1. November 2010 geltende Arbeitszeit im Sinne von § 6 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe a im TV-L zum Zeitpunkt der Anhebung des Bemessungs-
satzes auf 100 v. H. unverändert besteht, gilt eine durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden und 24 Minuten. 
 

2. Zu § 21 (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder): 
 
Für die Berechnung der Entgelt- bzw. Bemessungssatzanpassungen nach dem 
1. August 2011 kann vom jeweils zuletzt maßgebenden Entgelt aus der indivi-
duellen Endstufe ausgegangen werden.  
 
Beispiel 1: 
 
Das Entgelt nach der individuellen Endstufe beträgt am 1. August 2011 3.000 €. 
Zum 1. Oktober 2011 wird die Tariferhöhung vom Länderbereich übernommen, 
welche die Entgelte dort um 40 € und anschließend um 2 % angehoben hat.  
 
1. Schritt 
Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemes-
sungssatzes von 97 v. H.: 
 
3.000 € : 97 v. H. = 3.092,78 €, 
 
2. Schritt 
Übernahme der Tariferhöhung: 
 
a) 3.092,78 € + 40 € = 3.132,78 € 
b) 3.132,78 € + 2 v. H. = 3.195,44 €, 
 
3. Schritt 
Anwendung des Bemessungssatzes von 97 v. H.: 
 
3.195,44 € x 97 v. H. = 3.099,58 €. 
 
Beispiel 2: 
 
Im Jahr 2012 wurden die Entgelte um 3 % angehoben, so dass sich das Entgelt 
aus der individuellen Endstufe vom Beispiel 1 auf 3.192,57 € erhöht hat. Zum 
1. April 2013 wird die Tariferhöhung vom Länderbereich übernommen, die die 
Entgelte dort erneut um 3 % angehoben hat. Außerdem erhöht sich der Bemes-
sungssatz von 97 % auf 97,5 %. 
 
1. Schritt 
Erhöhung auf das Niveau des Länderbereichs bei Berücksichtigung des Bemes-
sungssatzes von 97 v. H.: 
 
3.192,57 € : 97 v. H. = 3.291,31 € 
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2. Schritt 
Übernahme der Tariferhöhung: 
 
3.291,31 € + 3 v. H. = 3.390,05 € 
 
3. Schritt 
Anwendung des Bemessungssatzes von 97,5 v. H.: 
 
3.390,05 € x 97,5 v. H. = 3.305,30 €. 
 
Die Berechnungsmethode gilt auch für individuelle Zwischenstufen. 

 
3. Zu nachwirkenden Tarifverträgen: 

 
Ob vor dem Inkrafttreten des Angleichungs-TV Land Berlin noch nachwirkende 
Tarifverträge durch den Abschluss dieses Tarifvertrages abgelöst sind, muss im 
Einzelfall festgestellt werden. 
 

 



Anlage 03 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung für Beschäftigte 
mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 

 
 
 

Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L) 
 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt II des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 

und 
 
 
…… 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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A. Allgemeiner Teil 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 

die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL 
ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1: 
1. Der TV-L findet in Bremen und Bremerhaven keine Anwendung auf Beschäf-

tigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die Geltung des 
VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die arbeiterrentenversicherungspflichti-
gen Auszubildenden des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sowie der 
Stadt Bremerhaven vom 17. Februar 1995 fallen. Für die Bestimmung des 
persönlichen Geltungsbereichs findet § 38 Absatz 5 Satz 2 entsprechende 
Anwendung.  

 
2. Die Tarifvertragsparteien werden bis spätestens zum 31. Dezember 2006 

eine abschließende Regelung zum Geltungsbereich des TV-L in Bremen 
und Bremerhaven entsprechend einer Einigung auf landesbezirklicher Ebe-
ne vereinbaren. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

 
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsver-

fassungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders 
vereinbart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte. 

 
b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 bezie-

hungsweise Ä 4 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage 
nach § 16 Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt. 

 
c) Angestellte, für die besondere Tarifverträge für das Fleischuntersuchungs-

personal innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe gelten, 
 
d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder ein-

zelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommen, 
 
e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpfle-

ge, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Alten-
pflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

 
 
f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III 
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gewährt werden, 
 
g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

 
h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 

sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 
 

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 
 
j) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterpersonal mit überwie-

gend künstlerischer Tätigkeit und Orchestermusikerinnen/Orchester-
musiker, 

 
k) Beschäftigte, die 
 

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Ver-
waltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstan-
baubetriebe und deren Nebenbetrieben tätig sind, 

 
bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der 

einer Verwaltung oder einem Betrieb nicht landwirtschaftlicher Art an-
gegliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Garten-
bau-, Weinbau- und Obstanbaubetriebe und deren Nebenbetrieben tä-
tig sind und unter den Geltungsbereich eines landesbezirklichen Tarif-
vertrages fallen, 

 
l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken, 
 
m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 
 
n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gär-

ten und Seen, die bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH in den Be-
triebsteilen Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig 
sind, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter un-
terlag, 

 
o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriege-

bäuden in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel 
Hauswarte, Liegenschaftswarte, 

 
p) Bauarbeiter der Knobelsdorff-Schule/Oberstufenzentrum Bautechnik I so-

wie Arbeiter, die als Begleiter von Behinderten oder als Schulwegbegleiter 
beschäftigt werden. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k: 
Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäf-
tigten 
1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtne-

reien, 
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2. des Staatsweingutes Meersburg, 
3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen 

Betriebe, 
4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Her-

renchiemsee, 
5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäf-

tigten Pferdewärter, Gestütswärter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle 
und des Landgestüts Warendorf, 

6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Wes-
terwald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, West-
pfalz. 

 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 
c) studentische Hilfskräfte, 
d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen For-

schungseinrichtungen sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musik-
hochschulen. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3: 
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentin-
nen/Assistenten, Oberassistentinnen/Oberassistentinnen, Oberingenieurinnen/-
Oberingenieure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden lan-
desrechtlichen Personalkategorien, deren Arbeitsverhältnis am 31. Oktober 
2010 bestanden hat, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Ar-
beitsverhältnisses. 

 
(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderre-

gelungen für nachstehende Beschäftigtengruppen: 
a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40), 
b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41), 
c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42), 
d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 

43), 
e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44), 
f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45), 
g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46), 
h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechni-

schen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Berlin 
(§ 47), 

i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48), 
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j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- 
und Obstanbaubetrieben (§ 49). 

 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L. 

 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart 
ist. 

 
(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht 

eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt 
die Probezeit. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhal-
ten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 

oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig-
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfül-
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentli-
chen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim 
Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. 
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(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 4 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
 
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt  

oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen 
Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich län-
ger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäfti-

gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-
beitsverhältnisses. 

 
2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Be-

schäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb 
desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 

ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt ange-
rechnet. 
 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 
Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die 
vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der TV-L nicht zur Anwendung kommt.  
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(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlan-

gen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalge-
stellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses - die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten 
der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten ver-
traglich geregelt. 

 
 

§ 5 
Qualifizierung 

 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsa-

men Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der 
Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nach-
wuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompeten-
zen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Per-
sonalentwicklung. 

 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein An-

gebot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch au-
ßer nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsverein-
barung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt 
für Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Mög-
lichkeiten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht be-
rührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompe-
tenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 

Tätigkeit; Umschulung) und 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegs-

qualifizierung). 
 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 
 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - 
Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In 
diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses 
Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts ande-
res geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 
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(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - 

einschließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, 
soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag 
wird in einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind 
gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung 
des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der 
Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c 

kann eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in 
Verbindung mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber verein-
bart werden. 2Dabei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeit-
geber Aufwendungen oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu 
ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 
3Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten 
entsprechend der erworbenen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme 
beschäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Nie-
derkunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe 
des Rückzahlungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber 
müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

 
(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung ein-

bezogen werden. 
 
(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah-

men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme er-
möglicht wird. 

 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 
(1) 1Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich der 

Pausen  
 

a) wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundlage der fest-
gestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und arbeitsver-
traglich vereinbarte Arbeitszeit) wegen der gekündigten Arbeitszeitbestim-
mungen von den Tarifvertragsparteien nach den im Anhang zu § 6 festge-
legten Grundsätzen errechnet; abweichend davon beträgt sie im Land Ber-
lin 38,5 Stunden, vom 1. August 2011 an 39 Stunden, 

 
b) beträgt im Tarifgebiet West 38,5 Stunden für die nachfolgend aufgeführten 

Beschäftigten: 
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aa) Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, 
bb) Beschäftigte an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, sonsti-

gen Krankenhäusern und psychiatrischen Einrichtungen, mit Aus-
nahme der Ärztinnen und Ärzte nach Buchstabe d, 

cc) Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-Werk-
stätten, Theatern und Bühnen, Hafenbetrieben, Schleusen und im 
Küstenschutz, 

dd) Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen (Schu-
len, Heime) und in heilpädagogischen Einrichtungen, 

ee) Beschäftigte, für die der TVöD gilt oder auf deren Arbeitsverhältnis 
vor der Einbeziehung in den TV-L der TVöD angewandt wurde, 

ff) Beschäftigte in Kindertagesstätten in Bremen, 
gg) Beschäftigte, für die durch landesbezirkliche Vereinbarung eine re-

gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden festgelegt wur-
de, 

c) beträgt im Tarifgebiet Ost 40 Stunden, 
 
d) beträgt für Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 41 (Sonderregelungen für 

Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken) im Tarifgebiet West und im Ta-
rifgebiet Ost einheitlich 42 Stunden. 

 
2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, 
aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt 
werden. 
 
4Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit nach Satz 1 Buchstaben a und b bleibt ohne Auswirkung auf das 
Tabellenentgelt und die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 

 
Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 1:  
1. Vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 beträgt die Arbeitszeit abwei-

chend von Satz 1 Buchstabe a im Tarifgebiet Ost 40 Stunden; vom 1. Au-
gust 2011 an finden die Worte „im Tarifgebiet West“ in Satz 1 Buchstabe b 
sowie der Buchstabe c des Satzes 1 keine Anwendung mehr. 
 

2. 1Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungssatz gemäß § 15 Absatz 2 
TV-L auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeitszeit gemäß Satz 1 Buch-
stabe a die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die zu 
diesem Zeitpunkt für die unter das Tarifrecht West fallenden übrigen Mit-
gliedsländer der TdL tarifvertraglich vereinbart ist. 2Ist zu diesem Zeitpunkt 
eine einheitliche Arbeitszeit im Sinne von Satz 1 Buchstabe a für diese Bun-
desländer nicht tarifvertraglich vereinbart, gilt die Arbeitszeit, die dem arith-
metischen Mittel der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit in diesen Bundesländern entspricht; abweichende Regelungen für 
besondere Beschäftigtengruppen bleiben bei der Berechnung unberücksich-
tigt. 3Die Tarifvertragsparteien stellen das arithmetische Mittel einvernehm-
lich fest. 
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3. Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee gilt nicht für Beschäftigte, für die 

§ 2 Absatz 3 Angleichungs-TV Land Berlin gilt oder galt. 
 

4. Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstaben ff und gg finden im Land Berlin keine 
Anwendung. 
 

5. Für Beschäftigte der Polizei im Objektschutz und in der Gefangenenbewa-
chung kann eine von diesem Tarifvertrag abweichende tarifvertragliche Ar-
beitszeitregelung getroffen werden. 

 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 
2Abweichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit zu leisten haben, sowie für die Durchführung so genannter 
Sabbatjahrmodelle ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. 

 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der 

Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 
Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus be-
trieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitaus-
gleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit 
vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember 
und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig 
ausgefallenen Stunden. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die 
wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Rege-
lung nacharbeiten müssten. 

 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage ei-

ner Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 
Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen 
werden. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 4: 
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägli-
che Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zu-
sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 
 

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, 
Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher 
Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 

 
(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 

von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkor-
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ridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach 
Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine täg-

liche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb 
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im 
Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 

 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 

Schichtarbeit. 
 
(9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz 

Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinba-
rung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztent-
scheidungsrecht hat. 

 
(10) 1In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (zum 

Beispiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schifffahrt) oder saisonbedingt erheblich 
verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Ar-
beitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen ver-
längert werden. 2In diesem Fall muss durch Verkürzung der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 
Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt werden. 3Die Sätze 1 und 
2 gelten nicht für Beschäftigte gemäß §§ 41 bis 43. 

 
(11) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am aus-

wärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der 
Reisetage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durch-
schnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei 
Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht 
anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so werden auf An-
trag 25 v.H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeit-
ausgleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils gelten-
den Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von 
Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater 
Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind 
diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 maßgebend. 

 
 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regel-

mäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei 
denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut 
zur Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten sind wechselnde 
Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonn-
tags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die 
mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 
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(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in 
Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer 
Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. 

 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-

bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber be-
stimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 

außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigen-
den Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft 
wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit ei-
nem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat-
tet sind. 

 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 

regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 

 
(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstun-

den, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftig-
ten (§ 6 Absatz 1) für die Woche dienstplanmäßig beziehungsweise betriebsüb-
lich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der fol-
genden Kalenderwoche ausgeglichen werden. 

 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

 
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 

45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 
 
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 au-

ßerhalb der Rahmenzeit, 
 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 

festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

 
angeordnet worden sind. 

 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 

Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten - je 
Stunde 
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a) für Überstunden 
- in den Entgeltgruppen 1 bis 9  30 v.H., 
- in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 

 
b) für Nachtarbeit  20 v.H., 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht 
im Rahmen von Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H. 

 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach 
Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf 
Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerich-
tet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 
2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz 
einer Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) und ausgeglichen werden. 5Dies 
gilt entsprechend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch 
nach der Stufe 4. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und be-
zeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt 
einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabel-
lenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt. 

 
(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen; 

für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonsti-
gen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Sofern 
kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, 
die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, 
erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum 
Ende des dritten Kalendermonats - möglichst aber schon bis zum Ende des 
nächsten Kalendermonats - nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen 
worden sind, je Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des 
Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch 
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nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach 
Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich. 

 
(3) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü bei obersten Landesbehör-

den sind Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 
2Beschäftigte der Entgeltgruppen 13, 13 Ü und 14 bei obersten Landesbehör-
den erhalten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrar-
beit oder der Überstunden für sämtliche Beschäftigte der Behörde angeordnet 
ist; im Übrigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit die-
ser Beschäftigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für 
Leiterinnen/Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, 
die in die Entgeltgruppen 14 und 15 und 15 Ü eingruppiert sind. 4Die Sätze 1 bis 
3 gelten nicht für Beschäftigte der Freien Hansestadt Bremen sowie der Freien 
und Hansestadt Hamburg und des Landes Berlin.  

 
(4) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/ 

dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 fest-
gelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftig-
te je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellen-
entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4: 
Mit dem Begriff "Arbeitsstunden" sind nicht die Stunden gemeint, die im Rah-
men von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu Abschnitt II an-
fallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden. 
 

(5) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe gezahlt. 
2Für eine Rufbereitschaft von mindestens zwölf Stunden wird für die Tage Mon-
tag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das 
Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle ge-
zahlt. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, 
an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für Rufbereitschaften von weniger als 
zwölf Stunden werden für jede angefangene Stunde 12,5 v.H. des tariflichen 
Stundenentgelts nach der Entgelttabelle gezahlt. 5Die Zeit jeder einzelnen Inan-
spruchnahme innerhalb der Rufbereitschaft mit einem Einsatz außerhalb des 
Aufenthaltsorts im Sinne des § 7 Absatz 4 einschließlich der hierfür erforderli-
chen Wegezeiten wird auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für 
Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. 6Wird die 
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 
7 Absatz 4 telefonisch (zum Beispiel in Form einer Auskunft) oder mittels tech-
nischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 5 die Summe dieser 
Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereitschaftsdienstes auf die nächsten vol-
len 30 oder 60 Minuten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie 
etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dauert der Rufbereitschafts-
dienst länger als 24 Stunden (zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Auf-
rundung nach jeweils 24 Stunden. 7Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit 
die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 
8Für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 

Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt 
wird, ist auf den Tag des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen. 

 
(6) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird durch besonderen Tarifvertrag gere-

gelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung nach Satz 1 gelten die in dem je-
weiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 31. Oktober 2010 
jeweils geltenden Bestimmungen fort. 3Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, 
soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betriebli-
chen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen 
mit der/dem Beschäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten 
werden. 4Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehmlichen 
Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6: 
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 kann der Arbeitgeber einen 
Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhaltung der Vorschriften des Ar-
beitszeitgesetzes erforderlich ist. 

 
(7) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wech-
selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 Euro pro 
Stunde. 

 
(8) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 

 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Ar-

beitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, gegebenenfalls auch auf 
Anordnung, aufzunehmen; in ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung. 
2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem 
Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 

 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit gewertet 

(faktorisiert). 
 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 

Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 
 
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 
 
d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 
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3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Orga-
nisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem 
Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. 

 
(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Geltungsbereich eines Personalver-

tretungsgesetzes einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Absatz 9 gilt 
entsprechend. 
 

(3) 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte im Rettungsdienst 
und in Rettungsdienstleitstellen, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gilt Absatz 1 entsprechend; Ab-
satz 2 findet keine Anwendung. 2Für Beschäftigte im Rettungsdienst und in Ret-
tungsdienstleitstellen beträgt in diesem Fall die zulässige tägliche Höchstar-
beitszeit zwölf Stunden zuzüglich der gesetzlichen Pausen. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto eingerichtet 

werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertre-
tungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 auch in einem 
landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinba-
rung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztent-
scheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine 
Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. 

 
(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeitkonto im 

ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerichtet wird. 
2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto 
eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

 
(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Ab-

satz 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen 
bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Absatz 1 Satz 5 und 
Absatz 4 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 8 Absatz 1 Satz 4 ge-
bucht werden. 2Weitere Kontingente (zum Beispiel Rufbereitschafts-
/Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/Dienstvereinbarung zur 
Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in 
der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 
beziehungsweise Satz 2 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht 
werden. 

 
(4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewie-

senen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto 
(Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung des Zeitguthabens 
nicht ein. 
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(5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Regelungen zu 

treffen: 
 

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das höchstzuläs-
sige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; 

 
b) Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeit-

schulden durch die/den Beschäftigten; 
 
c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten Zeiten 

(zum Beispiel an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 
 
d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitaus-

gleich kurzfristig widerruft. 
 

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Lang-
zeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteili-
gen und - bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers - eine Regelung zur Insol-
venzsicherung zu treffen. 

 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 

Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise 
betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungswei-
se betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des 
Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeit-

beschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erör-
tert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-

schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungs-
weise betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 
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Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrech-
te unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 
6 und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleit-
zeitregelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen 
keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifver-
trages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 
 
 

Abschnitt III 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 
§ 12 

Eingruppierung 
 

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 
 
 

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

 
 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
(1) Wird Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 

Tätigkeitsmerkmalen einer höheren Entgeltgruppe entspricht, und wurde diese 
Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhalten sie für die Dauer der Aus-
übung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung 
der Tätigkeit. 

 
(2) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für bestimmte Tätigkeiten festge-

legt werden, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage 
bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens 
drei Arbeitstage angedauert hat. 2Die Beschäftigten müssen dann ab dem ers-
ten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden sein. 

 
(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 

bis 14 aus dem Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für 
die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
und 2 ergeben hätte. 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 
eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts 
der/des Beschäftigten; bei vorübergehender Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit über mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 entsprechend. 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 
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(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 
sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für 
sie/ihn geltenden Stufe. 

 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 
finden, beträgt der Bemessungssatz für das Tabellenentgelt und die sonstigen 
Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen Tarifvertrag er-
gänzenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen 92,5 v.H. der nach den 
jeweiligen Tarifvorschriften für Beschäftigte im Tarifgebiet West geltenden Be-
träge. 2Der Bemessungssatz Ost erhöht sich am 1. Januar 2008 auf 100 v.H. für 
Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung finden 
und die nach dem BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungstarifver-
trages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991) in die Vergütungsgruppen X bis Vb, 
Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 bis 
9 eingereiht wären. 3Für die übrigen Vergütungsgruppen erhöht sich der Be-
messungssatz nach Satz 1 am 1. Januar 2010 auf 100 v. H. 4Satz 1 gilt nicht für 
Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 2. 
 

(2) 1Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen A 1 und A 2 festgelegt. 
2Abweichend von Satz 1 gelten längstens bis zum 31. Dezember 2017 folgende 
Regelungen: 
 
3Bis zum 31. Juli 2011 gelten die Anlage A 1 sowie die sonstigen dynamischen 
Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag und in den diesen Tarifvertrag ergän-
zenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen (dynamische Entgelte) nach 
dem Stand vom 1. November 2006; das Tabellenentgelt wird um 65 Euro er-
höht. 4Die sich aus Satz 3 ergebenden Tabellenentgelte sind dem Anglei-
chungs-TV Land Berlin als Anlage 1 beigefügt. 
 
5Vom 1. August 2011 an werden die dynamischen Entgelte auf 97 v. H. (Be-
messungssatz) der Beträge angehoben, die im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) am 31. Oktober 2010 gelten; die sich daraus 
ergebenden Tabellenentgelte sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anla-
ge 2 beigefügt. 
 
6Vom 1. Oktober 2011 an werden die dynamischen Entgelte um die in der Zeit 
vom 1. Januar bis 30. September 2011 im Länderbereich wirksam gewordenen 
allgemeinen Entgeltanpassungen (einschließlich etwaiger Sockelbeträge) in der 
Weise angehoben, dass der Bemessungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Entgelte bezogen wird. 7Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbe-
reich, die dort in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2011 wirksam 
werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 zeitgleich übernommen.  
 
8Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirk-
sam werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 mit einer zeitlichen 
Verzögerung von 6 Monaten, und allgemeine Entgeltanpassungen, die im Län-
derbereich im Jahr 2013 wirksam werden, werden entsprechend der Regelung 
in Satz 6 mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 Monaten übernommen.  
 
9Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Entgeltanpassungen entsprechend 
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der Regelung in Satz 6 zeitgleich wie im Länderbereich übernommen. 
 
10Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Länderbereich in den Jahren 2013, 
2014 und 2015 wirksam werden, erhöhen den Bemessungssatz zum Zeitpunkt 
ihrer Übernahme einmal jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte (Anglei-
chungssatz). 11Sind aus einem dieser Jahre mehrere allgemeine Entgeltanpas-
sungen zu übernehmen, wird der Bemessungssatz bei der Übernahme der ers-
ten allgemeinen Entgeltanpassung angehoben. 
 
12Sollte die allgemeine Entgeltanpassung im Länderbereich der Jahre 2013, 
2014 oder 2015 pro Jahr jeweils insgesamt weniger als 1,5 v. H. betragen, er-
höht sich der Angleichungssatz von 0,5 Prozentpunkten auf die Differenz zwi-
schen dem Prozentsatz der allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich 
für das jeweilige Jahr und 2 v. H., höchstens jedoch auf 100 v. H. des jeweils 
aktuellen Tabellenwertes (Beispiel: aus einer allgemeinen Entgeltanpassung im 
Länderbereich von 1,2 v. H. zum 1. April folgt eine Erhöhung des Angleichungs-
satzes auf 0,8 Prozentpunkte). 13Sind mehrere allgemeine Entgeltanpassungen 
aus einem Jahr zu übernehmen, wird der Prozentsatz berechnet, indem die 
Prozentpunkte addiert werden. 
 
14Liegt der für die Erhöhung des Angleichungssatzes maßgebende Zeitpunkt 
der Übernahme einer allgemeinen Entgeltanpassung der Länder aus dem Jahr 
2013 im Jahr 2014, erhöht sich der Bemessungssatz für das Jahr 2013 zum 
Zeitpunkt der Übernahme; die Regelungen über die Anhebung des Bemes-
sungssatzes für das Jahr 2014 bleiben unberührt. 
 
15Werden die Entgelttabellen im Länderbereich um Sockelbeträge angehoben, 
wird für die Berechnung des Angleichungssatzes pauschal die prozentuale Er-
höhung in der Entgeltgruppe 9 Stufe 5 der im Länderbereich geltenden Entgelt-
tabelle zugrunde gelegt. 16Entsprechendes gilt, wenn die linearen Entgelterhö-
hungen in den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen unterschiedlich hoch sind.  
 
17Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbe-
reich keine allgemeine Entgeltanpassung wirksam, wird der Bemessungssatz 
am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 2 Prozentpunkte erhöht, höchs-
tens jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellenwertes. 
 
18Spätestens für den Monat Dezember 2017 werden die dynamischen Entgelte 
in derselben Höhe wie im Länderbereich gezahlt. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Satz 2 ff.: 
Prozentpunkte werden auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 8 und 9: 
1Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Ent-
geltanpassung im Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 
im Länderbereich vereinbarte, werden beide Entgelterhöhungen zu demselben 
Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Entgelterhöhung aus dem Jahr 
2013 beim Land Berlin gilt. 2Das Gleiche gilt für allgemeine Entgeltanpassungen 
im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später wirksam würden 
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als für das Jahr 2014 vereinbarte. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 10 und 11: 
1Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 
die erste allgemeine Entgeltanpassung nach dem 1. August wirksam, wird der 
Bemessungssatz am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 0,5 Prozent-
punkte erhöht. 2Diese Stichtagsregelung gilt nicht für eine etwaige Erhöhung 
des Angleichungssatzes gemäß Satz 12. 

 
(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 

Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 
den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer 
dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss 
im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Um-
setzung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 

 
 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 

8 sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 gere-
gelt. 

 
(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 

keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufser-
fahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige Berufser-
fahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem ande-
ren Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, bezie-
hungsweise - bei Einstellung nach dem 31. Januar 2014 und Vorliegen einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung 
des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertra-

genen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 
 
2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergel-

tung der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten gilt grundsätz-
lich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 

 
3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwi-

schen dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsver-
hältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissen-
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schaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich 
der Zeitraum auf längstens zwölf Monate. 

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren An-
schluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 
und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des TV-L, des 
TVÜ-Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der 
Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt 
unberührt. 

 
(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Ab-

hängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten ei-
ner ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem 
Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 
 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 
 

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 
der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 

 
(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 

von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskos-
ten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis 
zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 
zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befriste-
te Zulage widerruflich. 

 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-

ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 
(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 

kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Be-
ratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine 
Verlängerung nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission 
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zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Be-
trieb/der Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgehol-
fen werden soll. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2: 
Die Instrumente des § 17 Absatz 2 unterstützen die Anliegen der Personalent-
wicklung. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in ge-
eigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leis-
tungsbezogene Stufenzuordnung. 

 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 

1 stehen gleich: 
a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 

schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei 
Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende 
Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind 
unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

 
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu 
der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem 
Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäf-
tigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten 

derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenent-
gelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als 
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eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob 
faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden 
hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenent-
gelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgelt-
gruppen 1 bis 8 beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 
bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit 
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro 
(Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 
3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hö-
hergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist 
die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Ver-
änderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 
oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls 
einschließlich des Garantiebetrags. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz: 
<nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte> 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nach dem Stand vom 1. November 2006 nehmen an all-
gemeinen Entgeltanpassungen nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 teil. 

 
 

§ 18  
- gestrichen - 

 
 

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-

schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- 
oder Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich 

grundsätzlich nur bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 
ausreichend Rechnung getragen wird. 

 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch 
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abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Er-
schwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; so-
fern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Absatz 2. 

 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifver-

traglich vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertra-
ges gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 

 
 

§ 20 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 
 

 
Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 

E 1 bis E 8 95 v.H. 71,5 v.H. 
E 9 bis E 11 80 v.H. 60 v.H. 
E 12 bis E 13 50 v.H. 45 v.H. 
E 14 bis E 15  35 v.H. 30 v.H. 

 
der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 
werden Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenent-
gelts aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgrup-
pe 14 zugeordnet. 3Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 mit einem Anspruch auf 
die Zulage nach § 17 Absatz 8 TVÜ-Länder werden der Entgeltgruppe 14 zuge-
ordnet. 
 
Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2 Satz 1:  
Für das Jahr 2010 gelten noch die Bemessungssätze für die Tarifgebiete Ost 
und West. 

 
(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche 

Entgelt, das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und Sep-
tember durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zu-
sätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im 
Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, 
Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der 
Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis 
nach dem 31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des 
Bemessungssatzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe 
des Einstellungstages. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des 
Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teil-
zeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 
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Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts wer-
den die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungs-
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahl-
ten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Ent-
gelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeld-
zuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während 
des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Ent-
gelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf 
Entgelt bestand, maßgeblich. 
 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
Kalendermonate, für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben we-
gen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 

1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufge-
nommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutter-
schutzgesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

 
3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftig-
ten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein 
Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden. 

 
(6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2009 Altersteilzeitarbeit vereinbart ha-

ben, erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis 
wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an 
die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalen-
dermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 
 

§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das 
Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden 
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als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßge-
benden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), ge-
zahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden 
und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder 
Überstunden sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahres-
sonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23. 
 
Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis be-
standen hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate be-
standen, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis be-
standen hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit 
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu 
Grunde gelegt. 

 
2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu be-

rücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zuge-
standen haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 
auf fünf Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Be-
ginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Ar-
beitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände 
vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen 
Beträge unberücksichtigt, die während der Fortzahlungstatbestände auf Basis 
der Tagesdurchschnitte zustanden. 

 
3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung 

ein, sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgelt-
anpassung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine 
Entgeltanpassung zu erhöhen. 

 
 

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit 
im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des § 3 
Absatz 2 und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 

Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen ge-
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zahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem 
Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte 
Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Bei Beschäf-
tigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die 
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit 
sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistun-
gen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünden. 
 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 
a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungs-
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 
1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten 
Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch 
mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses 

hinaus gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzu-
schuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Be-
schäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Ver-
sicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 
3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als 
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; 
die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der 
Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, 
der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im 
Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Be-
schäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft 
verspätet mitgeteilt. 

 
 

§ 23 
Besondere Zahlungen 

 
(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Ver-

mögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, de-
ren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für 
Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Ka-
lendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalender-
monat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben 
schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Ka-
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lenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mittei-
lung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Ka-
lendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfort-
zahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeld-
zuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeld-
zuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 34 Absatz 3) 
a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehe-
gattin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restli-
chen Tage des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate 
das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegel-
des an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem 
Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende 
Wirkung. 

 
(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden 

die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers je-
weils gelten, entsprechende Anwendung.  

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbe-

standteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats 
(Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt 
der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorher-
gehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende 
Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festge-
legt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten 
Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungs-

weise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen 
sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

 
2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufen-



33 

den Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres 
den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 
1 verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 

Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Voll-
zeitbeschäftigter entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe-

standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalen-
dertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder 
betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabel-
lenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Son-
derregelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 

mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzu-
runden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerun-
det. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, 

gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-

standteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstunden-
entgelte) pauschaliert werden. 

 
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifver-
trag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftig-
te der Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz 
in seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
§ 26 

Erholungsurlaub 
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(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka-
lenderjahr 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage, 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr  30 Arbeitstage. 
 

3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmä-
ßig oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnah-
me der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeit-
ausgleich gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist 
das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 5Bei einer an-
deren Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche 
erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 6Verbleibt bei 
der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Ur-
laubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von 
weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 7Der Erholungs-
urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch in Teilen 
genommen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 7: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll 
ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mo-
naten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erho-
lungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz 
bleibt unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vol-
len Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt. 
 
 

§ 27 
Zusatzurlaub 

 
(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des 
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jeweiligen Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer 
sinngemäß. 2Die beamtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit. 

 
(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 
Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag 
Zusatzurlaub 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 
 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel 
ständige Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 
a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 

geleistet haben, und 
b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 

haben. 
 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit 

Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im 
Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) 
dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 
ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei 
Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von 
Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechsel-
schichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch 
Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den 
Grenzen des § 22 unschädlich. 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 
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(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in 
denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Aus-
maß von der Arbeit freigestellt werden: 
 
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag, 
b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 

partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils       zwei Arbeitstage, 
 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
 an einen anderen Ort       ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum     ein Arbeitstag, 
e) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er ein Arbeitstag 
in demselben Haushalt lebt, im Kalenderjahr, 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu 
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht vier Arbeitstage 
oder bestanden hat,     im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder   
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer bis zu 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,   vier Arbeitstage 
übernehmen müssen,     im Kalenderjahr.  

 
2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, 
soweit eine andere Person zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und 
die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuch-
staben aa und bb die Notwendigkeit der Anwe-
senheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen 
Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insge-
samt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht ü-
berschreiten.  

 
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche 

 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, nachgewiesene  
Abwesenheitszeit  
einschließlich  
erforderlicher 
Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 

besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 
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gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der 
Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden 
können; soweit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend 
machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

 
2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf 
die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch 
geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 
werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen 
Gründen). 

 
(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvor-

stände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der 
Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates beziehungsweise entsprechender Gremien anderer 
vertragsschließender Gewerkschaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeits-
befreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 
werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der 
Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen 
mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne 
zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüs-

sen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche 
oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonsti-

gen Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 
 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
§ 30 

Befristete Arbeitsverträge 
 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 
Arbeitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifge-
biets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 
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Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderhei-
ten in den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die 
§§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgere-
gelungen unmittelbar oder entsprechend gelten. 
 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 1 Satz 2: 
Die Absätze 2 bis 5 finden bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine An-
wendung. 

 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-

sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; wei-
tergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz blei-
ben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der 
Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 2 Satz 1: 
Für Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 2011 schon abgeschlos-
sen waren und die zu diesem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarif-
rechts Ost fielen, findet Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz keine Anwendung. 

 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf 

Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate 
betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob 
eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten 

sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die 
ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeits-
vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn 

die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probe-
zeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten 
Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 
zum Schluss eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 
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Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein-
barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 
(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 
 

§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-

dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-
hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt 
gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Füh-
rungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine 
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlänge-

rung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu ei-

ner Gesamtdauer von zwölf Jahren. 
 
3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
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der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich 
bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellen-
entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion 
entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 
3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung 
entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet 
hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 
 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 

eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 
die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäf-
tigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich 
zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbe-
scheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn voran-
gehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch 
nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet 
nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente 
auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeit-
raum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, 
ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat 
der Zustellung des Rentenbescheids folgt. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeits-

verhältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenver-
sicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisheri-
gen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt 
werden könnte, soweit dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung 
schriftlich beantragt. 

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 

Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids 
das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in die-
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sem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten 
bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buch-

stabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar-
beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist. 

 
 

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 

Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 

und unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Be-
schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Ar-
beitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäf-
tigte nach den bis zum 31. Oktober 2010 geltenden Tarifregelungen unkündbar 
waren, bleiben sie unkündbar. 

 
Protokollerklärung zu § 34 Absatz 2 Satz 1: 
Absatz 2 Satz 1 findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwen-
dung. 

 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsver-

hältnis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt 
bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber 
hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom 
Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei 
dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeit-
geber. 

 
 

§ 35 
Zeugnis 
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(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 

ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch 
auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnis-

ses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäf-

tigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges 
Zeugnis). 

 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
 
 

Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 36 

Anwendung weiterer Tarifverträge 
 
1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten fort, soweit im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Ta-
rifvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Ta-
rifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbei-
ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 
 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder 
vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt 
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leis-
tungen aus. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgen-

des: 
 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhält-
nisses zu diesem Gebiet fortbesteht. 
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b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 
West. 

 
(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug ge-

nommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem 
Personalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes be-
stimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-

gungsstelle vor. 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-

scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, 
auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu 
erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbs-
gemindert im Sinne des SGB VI zu sein. 

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tä-

tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unter-
legen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung 
auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Arbeiter unterlegen hätte. 

 
 

§ 39 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 
2007 in Kraft. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei 

Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbe-

zirklicher Ebene schriftlich gekündigt werden 
 

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-
dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007. 2Eine solche Kün-
digung erfasst zugleich auch abweichende Regelungen der tariflichen re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für besondere Beschäftigtengruppen 
in den Sonderregelungen, 

 
b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalender-

jahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem 
die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene 
erreicht ist, 

 
c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007. 
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(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden 
 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2007, 

 
b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2007, 

 
c) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 
 
d) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-

derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 
 
e) die Entgelttabellen A 2 und C 2 mit einer Frist von einem Monat zum 

Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2010; eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst nicht die Entgelttabellen. 

 
Protokollerklärung zu § 39 Absatz 4: 
Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu 
einer neuen Entgeltordnung gesonderte Kündigungsregelungen zu den §§ 12, 
13 und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren. 

 
 

B. Sonderregelungen 
 
 

§ 40 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen der Länder, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
1. § 3 Absatz 1 gilt in folgender Fassung:  
 

"(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ord-
nungsgemäß in Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Einrichtung, ins-
besondere der spezifischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbil-
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dung auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes 
Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekennen." 

 
2. § 3 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Nebentätigkeiten haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit un-
tersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung 
der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öf-
fentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, 
die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden." 

 
3. In § 3 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt: 
 

"(8) 1Der Arbeitgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die Grund-
rechte der Wissenschaftsfreiheit und der Kunstfreiheit sowie das Grund-
recht der Gewissensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Om-
budsperson oder eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien 
bestimmt, die Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 
3Gesetzliche Ansprüche bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung 
unberührt. 

 
(9) Soweit in § 53 Abs. 2 Hochschulrahmengesetz genannten befristet Be-

schäftigten Aufgaben übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer 
Promotion oder der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen 
förderlich sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Ge-
legenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 

 
"(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit ist ein Zeitraum von einem Jahr zugrunde zu legen. 2Ab-
weichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit zu leisten haben sowie für die Durchführung so genann-
ter Sabbatjahrmodelle, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden." 

 
2. § 6 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigten-
gruppen oder Beschäftigtenbereiche ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor 
von bis zu 48 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeits-
zeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden innerhalb ei-
nes Jahres ausgeglichen. 3§ 6 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt." 

 
3. Es wird folgender Absatz 12 angefügt: 
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"(12) Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann für bestimmte Beschäftigtengrup-

pen oder Beschäftigtenbereiche vereinbart werden, dass die Verteilung der 
Arbeitszeit unter Berücksichtigung betrieblicher Belange vom Beschäftigten 
selbstverantwortlich festgelegt werden kann." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
§ 7 Absatz 8 gilt in folgender Fassung: 
 
"(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 
48 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 au-
ßerhalb der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan 
festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan 
vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind." 
 
 

Nr. 5 
Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

 
1. § 16 Absatz 2 gilt in folgender Fassung:  
 

"(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, so-
fern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte 
über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus ei-
nem vorherigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben 
Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der 
einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist 
die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-
beitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die 
Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 
31. Januar 2014 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von 
mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 

 
4Werden Beschäftigte in den Entgeltgruppen 13 bis 15 eingestellt, gilt er-
gänzend: Zeiten mit einschlägiger Berufserfahrung an anderen Hochschu-
len oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen werden grundsätzlich 
anerkannt. 5Dasselbe gilt für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 12, 
wenn sie im Rahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Aus- 
und/oder Bewertung von wissenschaftlichen Vorhaben einen wesentlichen 
Beitrag leisten. 

 
6Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-
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ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese 
Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist." 

 
1a.  § 16 Absatz 2 a gilt in folgender Fassung: 

 
"(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren 

Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 
Satz 3 und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des 
TV-L, des TVÜ-Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene 
Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Ab-
satz 2 Satz 6 bleibt unberührt." 

 
2. § 16 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur 
Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Le-
benshaltungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertragli-
chen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweg gewährt werden. 2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe kön-
nen bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten.  

 
3Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem Entgelt der Endstufe 
können bis zu 25 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 4Dies gilt jedoch nur, 
wenn 
a) sie aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation besondere projektbezogene 

Anforderungen erfüllen oder  
b) eine besondere Personalbindung beziehungsweise Personalgewinnung 

erreicht werden soll. 
 

5Die Zulage kann befristet werden. 6Sie ist auch als befristete Zulage wider-
ruflich." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 18 

 
§ 18 gilt in folgender Fassung: 
 

"§ 18 
Besondere Zahlung im Drittmittelbereich, 

Leistungszulage und -prämie 
 

(1) 1Beschäftigte im Drittmittelbereich können vom Arbeitgeber eine Sonderzahlung 
erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- und Gemeinkos-
ten des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus Mitteln privater Dritter 
verbleiben. 3Die Beschäftigten müssen zudem durch besondere Leistungen bei 
der Einwerbung der Mittel oder der Erstellung einer für die eingeworbenen Mittel 
zu erbringenden beziehungsweise erbrachten Leistung beigetragen haben. 4Die 
Sonderzahlung kann bis zu 10 v.H. ihres Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie 
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ist nicht zusatzversorgungspflichtig. 
 
(2) 1Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine Leistungs-

zulage zahlen, wenn sie dauerhaft oder projektbezogen besondere Leistungen 
erbringen. 2Die Zulage kann befristet werden. 3Sie ist auch als befristete Zulage 
widerruflich. 

 
(3) Der Arbeitgeber kann Beschäftigten unabhängig von Absatz 1 eine einmalige 

Leistungsprämie zahlen, wenn sie besondere Leistungen erbracht haben." 
 
 

Nr. 7 
Zu § 26 - Erholungsurlaub - 

 
§ 26 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub bis zum 30. September 
des folgenden Jahres genommen sein. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz 
bleibt unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vol-
len Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt." 
 
 

Nr. 8 
Zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge - 

 
§ 30 Absatz 2 gilt in folgender Fassung: 
 
"(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zu-

lässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages sieben Jahre nicht übersteigt; 
weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz 
bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei 
der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind." 

 



49 

 
§ 41 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
an Universitätskliniken 

 
<nicht abgedruckt> 
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§ 42 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  
außerhalb von Universitätskliniken 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Ärztinnen und Ärzte einschließlich Zahnärztinnen 
und Zahnärzte (Beschäftigte), die nicht unter den Geltungsbereich des § 41 fallen 
und in Krankenhäusern oder Einrichtungen, in denen die betreuten Personen in ärzt-
licher Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 gilt in folgender Fassung: 

 
"§ 3 

Allgemeine Arbeitsbedingungen 
 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhal-
ten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 

oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Eine Beteiligung der Beschäftigten an Poolgeldern hat nach transparenten 

Grundsätzen, insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leis-
tung und Erfahrung zu erfolgen. 2Sie richtet sich nach den landesrechtlichen 
Bestimmungen. 3Soweit keine landesrechtlichen Bestimmungen erlassen sind, 
soll ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; die 
Klinik kann weitere Kriterien bestimmen. 4Die Beteiligung an Poolgeldern ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
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triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Ver-
langen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonde-
ren Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Berei-
chen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersu-
chen. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 
(8) (nicht besetzt) 
 
(9) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 

auszustellen. 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, 
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen und 
Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich 
tätig zu werden.  

 
(10) 1Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehört es, am Ret-

tungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzunehmen. 2Für jeden Ein-
satz in diesem Rettungsdienst erhalten die Beschäftigten einen nicht zusatzver-
sorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 15,41 Euro. 3Dieser Betrag 
verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 14 Stufe 3. 

 
Protokollerklärungen zu § 3 Absatz 10: 
1. Beschäftigte, denen aus persönlichen Gründen (zum Beispiel Vorliegen ei-

ner anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im Ret-
tungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit) oder aus fachlichen Grün-
den die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar beziehungsweise un-
tersagt ist, dürfen nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen wer-
den. 

 
2. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Beschäftigten wegen der 

Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leis-
tungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel private Unfall-
versicherung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes 
die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche) zustehen. 
2Die Beschäftigten können auf die sonstigen Leistungen verzichten. 

 
 



52 

(11) Zu den Pflichten der Beschäftigten aus der Haupttätigkeit gehören auch die Er-
stellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen 
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden. 

 
(12) 1Für die Nebentätigkeiten der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, sinngemäß Anwendung. 
 

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätig-
keit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen und wis-
senschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Dritten angefordert 
und vergütet werden. 3Dies gilt auch im Rahmen einer zugelassenen Nebentä-
tigkeit des leitenden Arztes. 

 
4Steht die Vergütung für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wis-
senschaftliche Ausarbeitung ausschließlich dem Arbeitgeber zu, so haben die 
Beschäftigten entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil die-
ser Vergütung. 

 
5In allen anderen Fällen sind die Beschäftigten berechtigt, für die Nebentätigkeit 
einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem Dritten zu zahlen ist. 6Die 
Beschäftigten können die Übernahme der Nebentätigkeit verweigern, wenn die 
angebotene Vergütung offenbar nicht dem Umfang ihrer Beteiligung entspricht. 
 
7Im Übrigen kann die Übernahme der Nebentätigkeit nur in besonders begrün-
deten Ausnahmefällen verweigert werden. 
 

(13) Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der vorherigen 
Genehmigung des Arbeitgebers, wenn für sie Räume, Einrichtungen, Personal 
oder Material des Arbeitgebers in Anspruch genommen werden. 

 
(14) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder Material 

des Arbeitgebers in Anspruch genommen, so haben die Beschäftigten dem Ar-
beitgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von anderer Seite zu 
erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag 
pauschaliert werden." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 5 - Qualifizierung - 

 
§ 5 erhält folgende Absätze 10 bis 12: 
 
"(10) Für Beschäftigte, die sich in Facharztweiterbildung, Schwerpunktweiterbildung 

oder Zusatzausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit 
Ärzten in der Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, 
der unter Berücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden 
Ziele und Inhalte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert 
festlegt.  

 
(11) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei 

wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte 



53 

die festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungs-
ordnung vorgesehenen Zeit erreichen kann. 

 
(12) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat, 

in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist 
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen 
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung 
bleiben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfä-
higkeit sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt." 

 
 

Nr. 4 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei-
zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige 
Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, so-
fern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden. 

 
4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werk-
tag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die 
betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein 
Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des 
Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be d) zu. 

 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit 
eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmä-
ßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die 
Sätze 4 bis 7 nicht. 
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Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 

 
"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 

Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 5 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ab-
lauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezo-
gen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitge-

bers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber an-
zuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Der 
Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß le-
diglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltele-
fon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. 
4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die 
tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 
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Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 
 

3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 
 

"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im 
Rahmen des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn 
mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maxi-

mal 16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maxi-
mal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Ar-
beitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden aus-
schließlich der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlänge-
rung setzt voraus: 
a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Gesundheitsschutzes. 
 

3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsge-
setz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung 
nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-
entscheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen 

des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei 
ist eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 
Stunden in den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zu-
lässig. 3Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeits-
zeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1. 
 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für 
die Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen 
und zu verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende 
Arbeitszeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen 
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Regelungen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Vor-
aussetzung: Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 
- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 
- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorlie-

gen und 
- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 
und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 
 

(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 
sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - be-
ziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Be-
schäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Belangen kann hiervon abgewichen werden." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 

 
"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-

tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbe-
schäftigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 15 v.H., 
 
b) für Nachtarbeit  1,28 € 
 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 0,64 €; 
 
in den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte auf 
den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, 
der auf eine Stunde entfällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen 
nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 
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4Auf Wunsch der Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) 
eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, 
die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen 
Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen wer-
den. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als 
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfal-
lenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 

 
2. § 8 Absatz 3 gilt nicht.  
 
3. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 

"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-
schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Be-

reitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B 
zugeteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdiens-
tes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich 
mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, 

die vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden 
Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 
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Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen 

erhöht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 
2Im Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) 1Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

schriftliche Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. 2Die Nebenabrede ist 
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalender-
halbjahres kündbar. 

 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der 
Basis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2010 nach der Anlage E. 
2Für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2010 eingestellt werden 
und in den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewer-
teten Tätigkeit ist die Vergütungsgruppe maßgebend, die sich zum 
Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise der Höher- oder Herab-
gruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts ergeben hätte. 

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e: 
1Bis zum 30. September 2011 gilt als Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buch-
stabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 die 
dem Angleichungs-TV Land Berlin beigefügte Anlage 3. 2Vom 
1. Oktober 2011 an gelten die Beträge für das Tarifgebiet West der 
Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des 
§ 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 nach Maßgabe des § 15 Absatz 2. 

 
f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto 

(§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Be-
schäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten wer-
den. 2Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einver-
nehmlichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 
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Nr. 7 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt 

zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres künd-
bar." 

 
 

Nr. 8 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-

lenderjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Bei Anwendung des Satzes 1 werden nur die im Rahmen der regel-
mäßigen Arbeitszeit in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig be-
ziehungsweise betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt. 
5Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 
Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 9 
Zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

ohne Kündigung - 
 

1. § 33 Absatz 4 gilt in folgender Fassung: 
 

"(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht 
sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen 
Versorgungswerk versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das 
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Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in 
diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das 
Gutachten bekannt gegeben worden ist." 

 
2. Dem § 33 wird folgende Protokollerklärung angefügt: 

 
"Protokollerklärung zu § 33 Absatz 2 und 3: 
Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten auch be-
rufsständische Versorgungswerke." 

 
Nr. 10 

Zu § 35 - Zeugnis - 
 
Dem § 35 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 
"(5) Das Zeugnis wird vom leitenden Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt." 
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§ 43 

Sonderregelungen für die nichtärztlichen 
Beschäftigten in Universitätskliniken 

und Krankenhäusern 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte (mit Ausnahme der Ärztinnen und 
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die unter § 41 oder § 42 fallen), wenn sie in  
Universitätskliniken, Krankenhäusern oder sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztlicher Behandlung stehen, beschäftigt werden. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
§ 3 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 
"(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 4Der Arbeitgeber kann die Beschäftigten 
auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen. 5Auf Ver-
langen der Beschäftigten ist er hierzu verpflichtet. 6Beschäftigte, die besonde-
ren Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Berei-
chen beschäftigt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu untersu-
chen." 

 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1. § 6 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht. 
 
2. § 6 Absatz 3 gilt in folgender Fassung: 
 

"(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei-
zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige 
Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember und 31. Dezember, so-
fern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen 
Stunden. 
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4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werk-
tag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn es die 
betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 5Kann ein 
Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je 
Stunde 100 v.H. des Stundenentgelts; Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 6Ist ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet, ist eine Buchung gemäß § 10 Absatz 3 zulässig. 7In den Fällen des 
Satzes 4 steht der Zeitzuschlag von 35 v.H. (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be d) zu. 
 
8Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit 
eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmä-
ßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 gelten die 
Sätze 4 bis 7 nicht. 

 
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 3 Satz 3: 
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, 
die wegen des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten." 

 
3. § 6 Absatz 5 gilt in folgender Fassung: 
 

"(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher 
Notwendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeits-
vertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Bereitschaftsdienst, 
Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit zu leisten.2Beschäftigte, die 
regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten innerhalb 
von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 3Hiervon soll ein freier Tag auf 
einen Sonntag fallen." 

 
4. § 6 Absatz 10 gilt nicht. 
 
 

Nr. 4 
Zu § 7 - Sonderformen der Arbeit - 

 
1. § 7 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ab-
lauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezo-
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gen wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags ge-
arbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei 
Stunden Nachtarbeit umfassen." 

 
2. § 7 Absätze 3 und 4 gelten in folgender Fassung: 

 
"(3) 1Beschäftigte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Arbeitgebers au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimm-
ten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen (Bereit-
schaftsdienst). 2Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, 
wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die 
Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 

 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeit-

gebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber 
anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 
2Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 3Rufbereitschaft wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem 
Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestat-
tet sind. 4Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden überschritten wer-
den (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz)". 

 
3. § 7 erhält folgende Absätze 9 bis 12: 

 
"(9) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz kann im 

Rahmen des § 7 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn 
mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereit-
schaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maxi-

mal 16 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht, 

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maxi-
mal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlän-
gert diesen Zeitraum nicht. 

 
(10) 1Auf Grund einer Dienst-/Betriebsvereinbarung kann im Rahmen des § 7 

Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitgesetz die tägliche Arbeitszeit im Sinne 
des Arbeitszeitgesetzes abweichend von den §§ 3 und 6 Absatz 2 Ar-
beitszeitgesetz über acht Stunden hinaus auf bis zu 24 Stunden aus-
schließlich der Pausen verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regel-
mäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 2Die Verlänge-
rung setzt voraus: 
a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und 
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 
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des Gesundheitsschutzes. 
 

3Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungs-
gesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 in einem lan-
desbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinba-
rung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letzt-
entscheidungsrecht hat. 

 
(11) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 10 Satz 2 kann im Rahmen 

des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz eine Verlängerung der täglichen Ar-
beitszeit über acht Stunden hinaus auch ohne Ausgleich erfolgen. 2Dabei 
ist eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 58 
Stunden in den Bereitschaftsdienststufen A und B und von bis zu maximal 
durchschnittlich 54 Stunden in den Bereitschaftsdienststufen C und D zu-
lässig. 3Für die Berechnung des Durchschnitts der wöchentlichen Arbeits-
zeit gilt § 6 Absatz 2 Satz 1. 

 
Protokollerklärung zu § 7 Absatz 11: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich einig: Das In-Kraft-Treten des Tarifver-
trages kann nicht der Anlass sein, die bestehenden betrieblichen und für 
die Beschäftigten günstigeren Regelungen zur Arbeitszeit zu kündigen 
und zu verändern. 2Ziel ist es, die Belastungen durch eine entsprechende 
Arbeitszeitgestaltung zu verringern. 3Für jede Änderung der betrieblichen 
Regelungen, die zu einer längeren Arbeitszeit führen, ist zwingende Vor-
aussetzung: Im Rahmen des § 7 Absatz 2a Arbeitszeitgesetz 
- muss eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle erfolgen, 
- muss eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz vorlie-

gen und 
- müssen gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Gesundheitsschutzes umgesetzt werden 
und für diese Maßnahme müssen dringende dienstliche oder betriebliche 
Gründe vorliegen. 4Mit dem Personal- oder Betriebsrat soll eine einver-
nehmliche Regelung getroffen werden. 

 
(12) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verringern 

sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 11 - be-
ziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 11 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung der/des Be-
schäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Belangen kann hiervon abgewichen werden." 
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Nr. 5 

Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 
 

1. § 8 Absatz 1 gilt in folgender Fassung: 
 

"(1) 1Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbe-
schäftigten - je Stunde 
 
a) für Überstunden 

- in den Entgeltgruppen 1 bis 9  30 v.H., 
 - in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v.H., 

 
b) für Nachtarbeit  

- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 1,28 €, 
- für die übrigen Beschäftigten 20 v.H., 

 
c) für Sonntagsarbeit  25 v.H., 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

 
e) für Arbeit am 24. Dezember und 

am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
 
f) für Arbeit an Samstagen von  

13 bis 21 Uhr 
- für Beschäftigte nach § 38 Absatz 5 Satz 1 0,64 €, 
- für die übrigen Beschäftigten, soweit die 

Samstagsarbeit nicht im Rahmen von  
Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt, 20 v.H.; 

 
in den Fällen der Buchstaben a, b 2. Alternative und c bis e sowie Buch-
stabe f 2. Alternative beziehen sich die Werte auf den Anteil des Tabellen-
entgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde ent-
fällt. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c 
bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der Beschäf-
tigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die be-
trieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zah-
lenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer 
Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entspre-
chend für Überstunden als solche. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens 
jedoch nach der Stufe 4. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d: 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als 
Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfal-
lenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt." 

 
2. § 8 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 

 
"(6) Zur Berechnung des Entgelts wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes ein-

schließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet und be-
zahlt: 
 
a) 1Ausschlaggebend sind die Arbeitsleistungen, die während des Bereit-

schaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallen: 
 

Stufe Arbeitsleistung innerhalb des 
Bereitschaftsdienstes 
 

Bewertung 
als Arbeitszeit 

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H. 
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H. 
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H. 
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H. 

 
2Ein der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zu-
geteilt, wenn die/der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes 
in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr 
als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird. 

 
b) Entsprechend der Zahl der Bereitschaftsdienste je Kalendermonat, die 

vom Beschäftigten abgeleistet werden, wird die Zeit eines jeden Be-
reitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet: 

 
Zahl der Bereitschaftsdienste 
im Kalendermonat 
 

Bewertung als 
Arbeitszeit 

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H. 
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H. 
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H. 

 
c) 1Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen er-

höht sich die Bewertung nach Buchstabe a um 25 Prozentpunkte. 2Im 
Übrigen werden Zeitzuschläge (Absatz 1) für die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit nicht gezahlt. 

 
d) Die Zuweisung zu den Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch 

die Betriebsparteien. 
 
e) 1Das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit nach den Buch-

staben a bis c bestimmt sich für übergeleitete Beschäftigte auf der Ba-
sis ihrer Eingruppierung am 31. Oktober 2010 nach der Anlage E. 2Für 
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Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2010 eingestellt werden und 
in den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten 
Tätigkeit ist die Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe maßge-
bend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung beziehungsweise der 
Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarif-
rechts ergeben hätte. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e: 
1Bis zum 30. September 2011 gilt als Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buch-
stabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 die 
dem Angleichungs-TV Land Berlin beigefügte Anlage 3. 2Vom 
1. Oktober 2011 an gelten die Beträge für das Tarifgebiet West der 
Anlage E zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 in der Fassung des § 42 
Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 nach Maßgabe des § 15 Absatz 2. 

 
f) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt kann, soweit ein Arbeitszeitkonto 

(§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse 
es zulassen (Absatz 1 Satz 4), im Einvernehmen mit der/dem Be-
schäftigten im Verhältnis 1:1 in Freizeit (faktorisiert) abgegolten wer-
den. 2Weitere Faktorisierungsregelungen können in einer einvernehm-
lichen Dienst- oder Betriebsvereinbarung getroffen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 6 Buchstabe f: 
Unabhängig von den Vorgaben des Absatzes 6 Buchstabe f kann der 
Arbeitgeber einen Freizeitausgleich anordnen, wenn dies zur Einhal-
tung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist." 

 
 

Nr. 6 
Zu § 24 - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
§ 24 Absatz 6 gilt in folgender Fassung: 
 
"(6) Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabellenentgelt 

zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszu-
schläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. Die Nebenabrede ist mit 
einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres künd-
bar." 

 
 

Nr. 7 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
§ 27 erhält folgenden Absatz 6: 
 
"(6) 1Beschäftigte erhalten Zusatzurlaub im Kalenderjahr bei einer Leistung im Ka-

lenderjahr von mindestens 
 

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag 
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage 
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450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage 
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage. 
 

2Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten Nachtarbeitsstunden 
entsprechend dem Verhältnis der vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden Vollzeitkräften zu 
kürzen. 3Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleistet werden, für die Zu-
satzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht, bleiben unberück-
sichtigt. 4Bei Anwendung des Satzes 1 werden nur die im Rahmen der regel-
mäßigen Arbeitszeit in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig be-
ziehungsweise betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt. 
5Absatz 4 und Absatz 5 finden Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 6: 
Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach 
Absatz 6 Satz 1 erfüllt sind." 

 
 

Nr. 8 
Regelungen zur Anwendung der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 

 
(1) 1Der Betrag nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 und Absatz 1 a zu Ab-

schnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O wird von 46,02 Euro auf 90,00 Euro 
erhöht. 2Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbestände nur einmal 
zu. 

 
(2) 1Pflegepersonen im Sinne des Abschnitts A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O, 

denen die Leitung einer Station übertragen ist, erhalten für die Dauer dieser Tä-
tigkeit eine monatliche Zulage von 45,00 Euro, soweit diesen Beschäftigten in 
dem selben Zeitraum keine Zulage nach der Protokollerklärung Nr. 1 Absatz 1 
oder Absatz 1 a zu Abschnitt A der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O gezahlt wird. 
2Dasselbe gilt für Beschäftigte in der Funktionsdiagnostik, in der Endoskopie, im 
Operationsdienst und im Anästhesiedienst. 
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§ 44 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
als Lehrkräfte 

 
<nicht abgedruckt> 
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§ 45 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
an Theatern und Bühnen 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für die Beschäftigten in Theatern und Bühnen, 

soweit sie nicht von der Ausnahmeregelung in § 1 Absatz 2 Buchstabe j erfasst 
werden. 2Unter diese Sonderregelungen fallen Beschäftigte in der Verwaltung 
und Orchesterwarte, ferner Beschäftigte mit mechanischen, handwerklichen o-
der technischen Tätigkeiten, einschließlich Meisterinnen und Meister, insbeson-
dere in den Bereichen 
- Licht-, Ton- und Bühnentechnik, 
- handwerkliche Bühnengestaltung (zum Beispiel Dekorationsabteilung, Re-

quisite), 
- Vorderhaus, 
- Kostüm und Maske. 

 
(2) Unter diese Sonderregelungen fallen auch die folgenden Beschäftigten: 

- technische Oberinspektorin und Oberinspektor, Inspektorin und Inspektor, 
soweit nicht technische Leiterin oder Leiter, 

- Theater- und Kostümmalerin und Theater- und Kostümmaler, 
- Maskenbildnerin und Maskenbildner, 
- Kascheurin und Kascheur (Theaterplastikerin und Theaterplastiker), 
- Gewandmeisterin und Gewandmeister, 
es sei denn, sie sind überwiegend künstlerisch tätig. 

 
(3) Die Arbeitsbedingungen des Abendpersonals (insbesondere Platzanweiser, Lo-

genschließer, Garderobenpersonal, Toilettenpersonal, Aushilfen) werden ge-
sondert vereinbart.  

 
 

Nr. 2 
Zu § 2 - Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit - 

 
Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit bis zur Dauer einer Spielzeit vereinbart wer-
den. 
 
 

Nr. 3 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Beschäftigte sind verpflichtet, an Reisen zu auswärtigen Aufführungen teilzunehmen. 



71 

 
Protokollerklärung: 
Bei Reisen zu auswärtigen Aufführungen ist die Zeit einer aus betrieblichen Gründen 
angeordneten Mitfahrt auf dem Wagen, der Geräte oder Kulissen befördert, als Ar-
beitszeit zu bewerten. 
 
 

Nr. 4 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - 

 
(1) 1Beschäftigte sind an Sonn- und Feiertagen ebenso zu Arbeitsleistungen ver-

pflichtet wie an Werktagen. 2Zum Ausgleich für die Arbeit an Sonntagen wird je-
de Woche ein ungeteilter freier Tag gewährt. 3Dieser soll mindestens in jeder 
siebenten Woche auf einen Sonn- oder Feiertag fallen. 

 
(2) Die regelmäßige Arbeitszeit der Beschäftigten, die eine Theaterbetriebszulage 

(Absatz 5) erhalten, kann um sechs Stunden wöchentlich verlängert werden. 
 
(3) Beschäftigte erhalten für jede Arbeitsstunde, um die die allgemeine regelmäßige 

Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1) nach Absatz 2 verlängert worden ist, 100 v.H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Ent-
geltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelttabelle. 

 
(4) 1Überstunden dürfen nur angeordnet werden, wenn ein außerordentliches drin-

gendes betriebliches Bedürfnis besteht oder die besonderen Verhältnisse des 
Theaterbetriebes es erfordern. 2Für Überstunden ist neben dem Entgelt für die 
tatsächliche Arbeitsleistung der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe a zu zahlen. 3Die Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 1 über die Be-
rechnung des Entgelts für die tatsächliche Arbeitsleistung findet Anwendung. 

 
(5) 1Die Regelungen über Zeitzuschläge und über die Wechselschichtzulage und 

Schichtzulage (§ 8 Absätze 1, 7 und 8) gelten nicht für Beschäftigte, die eine 
Theaterbetriebszulage oder einen Theaterbetriebszuschlag nach einem landes-
bezirklichen Tarifvertrag erhalten. 2Landesbezirklich kann Abweichendes gere-
gelt werden. 

 
Protokollerklärung zu Nr. 4 Absatz 5: 
Am 31. Oktober 2010 bestehende Tarifverträge über eine Theaterbetriebszula-
ge oder einen Theaterbetriebszuschlag können nach den jeweils vereinbarten 
Kündigungsfristen von den Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher Ebene 
gekündigt werden; dies gilt auch für die von der TdL für das Tarifgebiet Ost ge-
schlossenen Tarifverträge. 

 
(6) Die Arbeitszeit darf nur in Ausnahmefällen, wenn es der Betrieb erfordert, auf 

mehr als zwei Zeitabschnitte des Tages verteilt werden. 
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§ 46 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
auf Schiffen und schwimmenden Geräten 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
1Diese Sonderregelungen gelten für die Besatzungsmitglieder auf Schiffen und 
schwimmenden Geräten, soweit die Schiffe und schwimmenden Geräte in den 
Schiffslisten der Verwaltung aufgeführt sind. 2Zur Besatzung eines Schiffes oder 
schwimmenden Gerätes gehören nur diejenigen Beschäftigten, die mit Rücksicht auf 
Schifffahrt und Betrieb an Bord, gegebenenfalls in mehreren Schichten, tätig sein 
müssen und in der von der Verwaltung aufzustellenden Bordliste aufgeführt sind. 
3Beschäftigte, die an Bord dieselben Arbeiten verrichten, ohne selbst in der Bordliste 
aufgeführt zu sein, werden für die Dauer dieser Tätigkeit wie Besatzungsmitglieder 
behandelt. 4Die Regelungen gelten auch für Beschäftigte der Länder, die auf nicht 
landeseigenen Schiffen und schwimmenden Geräten eingesetzt sind. 
 
Protokollerklärung: 
Die Eintragung in die Bordliste berührt die tarifliche Eingruppierung in die Entgelt-
gruppen nicht. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 3 - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Zu den allgemeinen Pflichten gehört auch das Ableisten von Wachdienst. 
 
 

Nr. 3 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
(1) 1Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. 2Im Tidebetrieb richten 

sich Beginn und Ende der Arbeitszeit nach den Gezeiten. 3Kann die Arbeitsstel-
le nur mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug erreicht werden und trifft 
das Fahrzeug infolge höherer Gewalt nicht rechtzeitig an der Arbeitsstelle ein, 
wird die Zeit ab dem Zeitpunkt des auf der Arbeitsstelle angeordneten Arbeits-
beginns als Arbeitszeit gewertet. 

 
(2) 1Kann die Arbeitsstelle auf Schiffen und schwimmenden Geräten nur mit einem 

vom Arbeitgeber gestellten schwimmenden Fahrzeug erreicht werden, so wird 
die Transportzeit bei der Hin- und Rückfahrt jeweils mit 50 v.H. als Arbeitszeit 
gewertet. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann entsprechend verlängert werden. 
3Für Maschinisten auf Schiffen, schwimmenden Geräten und sonstigen Motor-
geräten kann die regelmäßige Arbeitszeit für Vor- und Abschlussarbeiten um 
täglich bis zu einer Stunde verlängert werden. 

 
(3) 1Sofern die Einsatzkonzeption von seegehenden Schiffen und schwimmenden 

Geräten dies erfordert (zum Beispiel 24-Stunden-Betrieb), kann die Arbeitszeit 
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in einem Zeitraum von 24 Stunden auf bis zu 12 Stunden verlängert und auf ei-
nen Zeitraum von 168 Stunden verteilt werden, wenn im unmittelbaren An-
schluss an den verlängerten Arbeitszeitraum ein Ausgleich durch Freizeit er-
folgt, der dem Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 ent-
spricht. 2Im Rahmen der Wechselschichten nach Satz 1 geleistete Arbeitsstun-
den, die über das Doppelte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach 
§ 6 Absatz 1 hinausgehen, sind Überstunden im Sinne des § 7 Absatz 7. 

 
(4) Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit angeordnete Anwesenheit an Bord wird 

bei der Bemessung des Entgelts zu 50 v. H. als Arbeitszeit gewertet, es sei 
denn, dass Freiwache gewährt wird oder dass Arbeit angeordnet ist.  

 
(5) 1Für Beschäftigte, die über 10 Stunden hinaus zum Wachdienst herangezogen 

werden, können Wachschichten bis zu zwölf Stunden festgesetzt werden, wenn 
in den Wachdienst in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst im Sinne des § 7 
Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a Arbeitszeitgesetz fällt. 2Für die Bemessung des 
Entgelts während der Wachdienste gelten folgende Vorschriften: 

 
1. Bei folgenden Wachschichten wird für jede Wachstunde das volle Entgelt 

gezahlt: 
a) Durchgehende Wachdienste, bei denen Pausen oder inaktive Zeiten 

während des Bereitschaftsdienstes weniger als ein Drittel der Ge-
samtwachzeit ausmachen. 

b) Wachdienste, die ausschließlich im Freien abgeleistet werden oder bei 
denen auf Anordnung oder infolge besonderer Umstände eine Bin-
dung an einen vorgeschriebenen Platz besteht (zum Beispiel Decks-, 
Maschinen-, Brücken- oder Ankerwachen). 

 
2. Anwesenheitswachdienste, die nicht den in Nr. 1 genannten Einschrän-

kungen unterliegen, werden wie folgt bewertet: 
a) Bei einer Tageswachschicht wird je eineinhalb Wachstunden das Ent-

gelt für eine Arbeitsstunde gezahlt. 
b) Bei einer Nachtwachschicht bis zu zwölf Stunden wird eine Stunden-

garantie von drei Arbeitsstunden angesetzt, wenn beim Wachdienst 
nur Anwesenheit verlangt und eine Schlafgelegenheit gestellt wird. 
Soweit die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen, gilt Buchsta-
be a entsprechend. 

 
(6) Bei sämtlichen Arten der Anwesenheitswachdienste wird für kleine Arbeiten 

während der Wache, die insgesamt weniger als zwei Stunden betragen, keine 
besondere Vergütung gezahlt. 

 
(7) 1Besatzungsmitglieder auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und auf Lade-

raumsaugbaggern, deren Arbeitszeit sich nach Absatz 3 richtet, erhalten pro 
Einsatztag einen Zuschlag in Höhe von 25 Euro. 2Überstunden sind bis zu zwei 
Stunden täglich abgegolten (zum Beispiel für kleinere Reparaturen); dies gilt 
nicht im Falle von Havarien, Bergungsarbeiten oder angeordneten Reparaturen. 
3Der Zuschlag nach Satz 1 ist von der Durchschnittsberechnung nach § 21 
Satz 2 ausgenommen. 
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Nr. 4 

Zu § 8 - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit - 
 

(1) Bei angeordneter Anwesenheit an Bord nach Nr. 3 Absatz 4 werden Zeitzu-
schläge nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b bis f nicht gezahlt. 

 
(2) Bei allen Formen des Wachdienstes im Sinne der Nr. 3 Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 

wird der Zeitzuschlag nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und Buchstabe f 
nicht gezahlt. 

 
 

Nr. 5 
Zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen - 

 
Beschäftigte, die für eine andere Tätigkeit qualifiziert werden, erhalten während der 
Qualifizierungszeit ihr bisheriges Tabellenentgelt und sonstige Entgeltbestandteile. 
 
 

Nr. 6 
Zu § 19 - Erschwerniszuschläge - 

 
(1) 1Bei Bergungen und Hilfeleistungen sowie Havariearbeiten und mit diesen zu-

sammenhängenden Arbeiten werden Zuschläge in Höhe von 25 v.H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der Stufe 2 der Ent-
geltgruppe 2 gezahlt. 2Dies gilt auch bei Bergungen von Fahrzeugen und Ge-
genständen der eigenen Verwaltung sowie Hilfeleistungen für solche Fahrzeuge 
und Gegenstände, sofern die Leistungen besonders schwierig oder mit erhebli-
cher Gefahr verbunden waren. 

 
(2) 1Auf Schadstoffunfallbekämpfungsschiffen und Laderaumsaugbaggern wird für 

Einsätze zum Feuerschutz beziehungsweise zur Bekämpfung von Schadstof-
fen, Öl oder Chemikalien je Einsatztag ein Zuschlag in Höhe von 50 Euro ge-
zahlt und die Verpflegung vom Arbeitgeber unentgeltlich bereitgestellt; dies gilt 
nicht für Übungseinsätze. 2Absatz 1 findet keine Anwendung. 

 
(3) Beschäftigten, die auf einem Fahrzeug oder schwimmenden Gerät tätig sind, 

wird der bei Havarie oder Sinken des Fahrzeuges oder schwimmenden Gerä-
tes, durch Brand, Explosion oder Einbruchsdiebstahl oder durch ähnliche Ursa-
chen auf dem Fahrzeug oder Gerät nachweisbar entstandene Schaden an per-
sönlichen Gegenständen bis zum Höchstbetrag von 1.500 Euro im Einzelfall er-
setzt. 

 
 

Nr. 7 
Zu § 23 Absatz 4 - Reise- und Umzugskosten, Trennungsgeld - 

 
(1) 1Für Fahrten zur Arbeitsstelle werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-

ten nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise 
entsprechender landesrechtlicher Vorschriften erstattet, sofern sie die Fahrtkos-
ten zu der Arbeitsstätte, der die/der Beschäftigte dauerhaft personell zugeord-



75 

net ist, übersteigen. 2An Stelle des Tagegeldes (§ 6 Bundesreisekostengesetz 
beziehungsweise entsprechende landesrechtliche Vorschriften) wird nachfol-
gende Aufwandsvergütung gezahlt: 

- bei einer Abwesenheit ab 8 Stunden in Höhe von 3 Euro, 
- bei einer Abwesenheit ab 14 Stunden in Höhe von 5 Euro, 
- bei einer Abwesenheit ab 24 Stunden für je 24 Stunden in Höhe 

von 8 Euro. 
 

3Beträgt hierbei die Entfernung zwischen der Arbeitsstätte, der die/der Beschäf-
tigte dauerhaft personell zugeordnet ist und der Stelle, an der das Dienstge-
schäft erledigt wird, weniger als 2 km, wird Aufwandsvergütung nach Satz 2 
nicht gewährt. 4Notwendige Übernachtungskosten werden gemäß § 7 Bundes-
reisekostengesetz beziehungsweise entsprechenden landesrechtlichen Vor-
schriften erstattet. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 wird bei Abwesenheit von 3 bis zu 8 Stunden 

eine Pauschale in Höhe von 2 Euro gezahlt. 
 
(3) 1Für Beschäftigte auf Schiffen oder schwimmenden Geräten - mit Ausnahme 

der Besatzungsmitglieder auf Fähren der Länder Bremen, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein - ist Absatz 1 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 
1. Für die Berechnung des Tagegeldes nach Absatz 1 Satz 2 ist maßgebend, 

dass sich das Schiff nicht am ständigen Liegeplatz (Heimathafen) befindet. 
 
2. Bei Übernachtungen auf Schiffen oder schwimmenden Geräten, die nicht 

den erlassenen Mindestbestimmungen entsprechen, wird ein Übernach-
tungsgeld in Höhe von 8 Euro gezahlt. 

 
2Reisebeihilfen für Familienheimfahrten werden nach Maßgabe des § 8 Sätze 3 
und 4 Bundesreisekostengesetz beziehungsweise entsprechender landesrecht-
licher Vorschriften gezahlt. 3Satz 2 gilt nicht für Trennungsgeldempfänger. 

 
(4) Die Regelungen in den Absätzen 1 und 3 ersetzen die Vorschriften über die Er-

stattung von Reisekosten in § 23 Absatz 4. 
 
(5) Abweichend von § 6 Absatz 11 Satz 3 werden nicht anrechenbare Reisezeiten 

bei fester Arbeitszeit zu 50 v.H. als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender 
Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften als Arbeitszeit ange-
rechnet. 

 
 

Nr. 7 
Zu § 27 - Zusatzurlaub - 

 
Die Regelungen über Zusatzurlaub nach § 27 gelten nicht bei Tätigkeiten nach Nr. 3 
Absatz 4 bis 6. 
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§ 47 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
im Justizvollzugsdienst der Länder sowie 

im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg und des 
Landes Berlin 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
(1) Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte des Justizvollzugsdienstes, die 

im Aufsichtsdienst, im Werkdienst oder im Sanitätsdienst tätig sind sowie für 
Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Ham-
burg und des Landes Berlin. 

 
(2) Nr. 2 gilt nur für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und 

Hansestadt Hamburg und des Landes Berlin. 
 
(3) Nr. 3 dieser Sonderregelungen gilt bis zum 30. Juni 2014 nicht im Tarifgebiet 

Ost. 
 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - und  

zu Abschnitt III - Eingruppierung, Entgelt - 
 

(1) 1Die §§ 6 bis 9 und 19 finden auf Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst 
der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Berlin keine Anwendung. 
2Es gelten die Bestimmungen für die entsprechenden Beamten. 3§ 27 Absätze 2 
und 3 finden unbeschadet der Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass an die Stelle der Zulagen nach § 8 Absätze 7 und 8 die entsprechenden 
besoldungsrechtlichen Zulagen treten. 

 
(2) Beschäftige im Einsatzdienst erhalten eine monatliche Zulage (Feuerwehrzula-

ge) in Höhe von 
- 63,69 Euro nach einem Jahr Beschäftigungszeit und 
- 127,38 Euro nach zwei Jahren Beschäftigungszeit. 

 
(3) 1Die Feuerwehrzulage wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Entgelt, Urlaubs-

entgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zusteht. 2Sie ist bei der Bemessung des 
Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3) zu berücksichtigen. 

 
 

Nr. 3 
Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses - 

Übergangszahlung 
 

(1) 1Das Arbeitsverhältnis endet auf schriftliches Verlangen vor Vollendung des für 
das Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente gesetzlich festgelegten Al-
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ters zu dem Zeitpunkt, zu dem vergleichbare Beamtinnen und Beamte des Ar-
beitgebers im Aufsichtsdienst beziehungsweise im Einsatzdienst der Berufsfeu-
erwehr in den gesetzlichen Ruhestand treten. 2Die/Der Beschäftigte hat das 
Verlangen mindestens drei Monate vor Erreichen dieses Zeitpunktes zu erklä-
ren. 

 
(2) 1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 geendet hat, erhalten für 

jedes volle Beschäftigungsjahr im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst bezie-
hungsweise Einsatzdienst eine Übergangszahlung in Höhe von 45 v.H. des mo-
natlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, höchstens das 35-fache 
dieses Betrages. 2Die Übergangszahlung erfolgt in einer Summe mit dem Aus-
scheiden der/des Beschäftigten. 3Auf Wunsch des Beschäftigten kann die  
Übergangszahlung auch in Teilbeträgen ausgezahlt werden. 

 
(3) 1Der Anspruch auf Übergangszahlung besteht nur dann, wenn Beschäftigte den 

Abschluss einer auf eine Kapitalleistung gerichteten Versicherung und die Ent-
richtung der Beiträge mit einer garantierten Ablaufleistung zum voraussichtli-
chen Zeitpunkt der Beendigungsmöglichkeit des Arbeitsverhältnisses nach Ab-
satz 1, mindestens in Höhe von 30 v.H. des monatlichen Tabellenentgelts der 
Entgeltgruppe 6 Stufe 6, multipliziert mit 35 nachweisen. 2Ist die/der Beschäftig-
te bei erstmaliger Tätigkeit im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst bezie-
hungsweise Einsatzdienst älter als 25 Jahre, verringert sich die garantierte Ab-
laufleistung, auf die die Versicherung nach Satz 1 mindestens abzuschließen 
ist, um 1/35 für jedes übersteigende Jahr. 3Von der Entrichtung der Beiträge 
kann vorübergehend bei einer wirtschaftlichen Notlage der/des Beschäftigten 
abgesehen werden. 

 
(4) 1Beschäftigte des Tarifgebiets West, die am 31. Oktober 2010 schon und am 

1. November 2010 noch und Beschäftigte des Tarifgebiets Ost, die am 30. Juni 
2014 schon und am 1. Juli 2014 noch im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst 
beziehungsweise Einsatzdienst beschäftigt sind, erhalten - in den Fällen der 
Buchstaben c bis e unter der Voraussetzung des Absatzes 3 -  

 
a) eine Übergangszahlung in Höhe von 100 v.H., wenn sie am Stichtag das 

55. Lebensjahr vollendet haben,  
b) eine Übergangszahlung in Höhe von 95 v.H., wenn sie am Stichtag das  

50. Lebensjahr vollendet haben, 
c) eine Übergangszahlung in Höhe von 87,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 

45. Lebensjahr vollendet haben, 
d) eine Übergangszahlung in Höhe von 77,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 

40. Lebensjahr vollendet haben,  
e) eine Übergangszahlung in Höhe von 62,5 v.H., wenn sie am Stichtag das 

37. Lebensjahr vollendet haben, 
 
des 26,3-fachen des monatlichen Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 
wenn sie zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Absatz 
1 mindestens 35 Jahre im Aufsichts-, Werk- oder Sanitätsdienst beziehungs-
weise Einsatzdienst bei demselben Arbeitgeber tätig waren. 2Bei einer kürzeren 
Beschäftigung verringert sich die Übergangszahlung um 1/35 für jedes fehlende 
Jahr. 
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(5) 1Einem Antrag von Beschäftigten auf Vereinbarung von Altersteilzeitarbeit nach 

dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) soll auch schon 
vor der Vollendung des 60. Lebensjahres entsprochen werden. 2§ 5 Absatz 7 
TV ATZ gilt in diesen Fällen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Vomhun-
dertsatzes von 5 v.H. ein Vomhundertsatz von 8,33 v.H. tritt. 
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§ 48 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
im forstlichen Außendienst 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst, die nicht 
von § 1 Absatz 2 Buchstabe d erfasst werden. 

 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - 

 
(1) 1Der tarifliche wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Ab-

weichend von § 7 Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über 
den Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden 
sind. 3§ 10 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung, auf Antrag der/des Be-
schäftigten kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch Selbstauf-
schreibung geführt werden. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen oder ver-

einbart werden. 
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§ 49 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 

Weinbau- und Obstanbaubetrieben 
 
 

Nr. 1 
Zu § 1 Absatz 1 - Geltungsbereich - 

 
Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen 
und Betrieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben. 
 
 

Nr. 2 
Zu § 6 - Regelmäßige Arbeitszeit - 

 
1Die regelmäßige Arbeitszeit kann in vier Monaten bis auf 50 und weiteren vier Mo-
naten des Jahres auf bis zu 56 Stunden wöchentlich festgesetzt werden. 2Sie darf im 
Jahr aber 2.188 Stunden im Tarifgebiet West und 2.214 Stunden im Tarifgebiet Ost 
nicht übersteigen. 3Dies gilt nicht für Beschäftigte im Sinne des § 38 Absatz 5 Satz 1, 
denen Arbeiten übertragen sind, deren Erfüllung zeitlich nicht von der Eigenart der 
Verwaltung oder des Betriebes abhängig ist. 
 
Protokollerklärung zu § 49 Nr. 2 Satz 2: 
1Für das Jahr 2011 gilt im Tarifgebiet Ost die Höchstgrenze von 2204 Stunden. 2Vom 
Jahr 2012 an gilt für das Tarifgebiet Ost keine abweichende Höchstgrenze mehr. 
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Anhang zu § 6 
 
Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Tarifgebiet West 
 
(1) Grundsätze der Berechnung 
 

a) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ausschließlich 
der Pausen wird für jedes Bundesland im Tarifgebiet West auf der Grundla-
ge der festgestellten tatsächlichen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeits-
zeit im Februar 2006 ohne Überstunden und Mehrarbeit (tariflich und ar-
beitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit) von den Tarifvertragsparteien ein-
vernehmlich festgelegt. 

 
b) 1Die Differenz zwischen der bisherigen tariflichen Arbeitszeit zur tatsächli-

chen Arbeitszeit wird verdoppelt, dabei werden aber nicht mehr als 0,4 
Stunden für den zweiten Teil der Verdoppelung der Differenz berücksichtigt. 
2Das Ergebnis ist die Gesamtdifferenz. 3Die Gesamtdifferenz wird der bishe-
rigen tariflichen Arbeitszeit zugerechnet. 

 
c) 1Für die Beschäftigten beziehungsweise Beschäftigtengruppen, welche die 

Tarifvertragsparteien in § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe 
aa bis ff festgelegt haben beziehungsweise die durch landesbezirkliche Ver-
einbarung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg ein-
bezogen sind, beträgt die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden. 2Das auf diese Beschäf-
tigten (einschließlich der Ärzte nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d) entfal-
lende Volumen der Differenz zu der Arbeitzeit nach Buchstabe b wird auf die 
Beschäftigten in den anderen Beschäftigungsbereichen übertragen und er-
höht beziehungsweise verringert für diese das Ergebnis der nach Buchstabe 
b errechneten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit. 3Unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse nach Satz 1 und 2 wird die Gesamtdifferenz mit einem 
ermittelten Faktor multipliziert. 

 
(2) Feststellungen und Berechnungen 

 
1Die tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Monat Februar 
2006, ermittelt nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a, beträgt nach den Fest-
stellungen der Tarifvertragsparteien in 

 
Baden-Württemberg  38,95 Stunden 
Bayern    39,33 Stunden 
Bremen    38,795 Stunden 
Hamburg   38,73 Stunden 
Niedersachsen  38,92 Stunden 
Nordrhein-Westfalen  39,20 Stunden 
Rheinland-Pfalz  38,75 Stunden 
Saarland   38,80 Stunden 
Schleswig-Holstein  38,60 Stunden. 
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2Ergebnisse der Berechnungen nach Absatz 1 Buchstabe b: 

 
 

Land 
 

§ 6 Absatz 1 
Satz 1 Buch-

stabe a  
 

 
Bisherige  

tarifliche Ar-
beitszeit § 15 
Absatz 1 BAT 

 
Diffe- 
renz 

 
Gesamtdifferenz  
nach Absatz 1 
Buchstabe b  

Baden-Württemberg 38,95 38,50 0,45 0,85 
Bayern 39,33 38,50 0,83 1,23 
Bremen 38,795 38,50 0,295 0,59 
Hamburg 38,73 38,50 0,23 0,46 
Niedersachsen 38,92 38,50 0,42 0,82 
Nordrhein-Westfalen 39,20 38,50 0,70 1,10 
Rheinland-Pfalz 38,75 38,50 0,25 0,50 
Saarland 38,80 38,50 0,30 0,60 
Schleswig-Holstein 38,60 38,50 0,10 0,20 

 
3Die Tarifvertragsparteien in den Ländern errechnen aufgrund der Daten nach 
Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
für die Beschäftigten nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a. 4Ist eine Einigung 
über die Daten und das ermittelte Ergebnis zur Arbeitszeit in einem Land nicht zu 
erzielen, werden die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene in einer gemeinsa-
men Kommission eine abschließende Festlegung vornehmen. 

 
5Zur praktischen Umsetzung ermitteln die Tarifvertragsparteien auf Bundesebene 
entsprechend dem festgestellten Ergebnis unter Berücksichtigung des Absatzes 1 
Buchstabe c einen Faktor, mit dem die Gesamtdifferenz nach Absatz 1 Buchstabe 
b multipliziert wird.  
 
6Danach ergibt sich für die Ermittlung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
in den einzelnen Bundesländern jeweils folgender Faktor: 

 
Land Faktor 

Baden-Württemberg 46,47 
Bayern 32,60 
Bremen 66,44 
Hamburg 84,78 
Niedersachsen 48,54 
Nordrhein-Westfalen 36,21 
Rheinland-Pfalz 78,00 
Saarland 65,83 
Schleswig-Holstein 193,50 

 
7Die Ergebnisse werden auf volle Hundertstel gerundet. 
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Anhang zu § 16 
 
Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte 
 

I. 
 
1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe 
 
a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene Be-

schäftigte), 
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT/BAT-O (Lehrkräfte, vor-

handene Beschäftigte) 
- Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O; 

 
b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach 
Aufstieg aus IXa/IXb BAT/BAT-O, 

- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O 
(vorhandene Beschäftigte), 

- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohn-
gruppe 3 MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 

- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O; 
 
c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene Be-
schäftigte), 

- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O. 

 
Protokollerklärung zu Anhang zu § 16: 
1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder. 
 
2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Son-
derregelungen: 
 
3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
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- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich 
in Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc 
BAT/BAT-O) 

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die 
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 
erreicht. 

 
II. 

 
(1) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 

1b zum BAT/BAT-O) Eingangsstufe 
 

a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 
- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII 
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b) 

 
b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten entspre-

chend  
- Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII 
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
- Kr. VII ohne Aufstieg 
- Kr. VI ohne Aufstieg 

 
c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI 
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI 
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va 

 
(2) Abweichend von § 16 Absatz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst (Anlage 

1b zum BAT/BAT-O) Endstufe 
 

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 (gesonderter Wert) bei Tätigkeiten ent-
sprechend der Vergütungsgruppe 

 - Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
 
b) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 6 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-

gütungsgruppe 
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII 
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c) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-
gütungsgruppe 

 - Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
 
d) in der Entgeltgruppe 9 b die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Ver-

gütungsgruppe 
- Kr. VI ohne Aufstieg 

 
e) in der Entgeltgruppe 8 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend  

- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V 
 
(3) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im Pflege-

dienst (Anlage 1b zum BAT/BAT-O) für die Stufenlaufzeiten folgende Sonderre-
gelungen: 

 
a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und 

die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII, 

 
b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und 

die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI, 

 
c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 3 und 

die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X,  

 
d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 5 bei Tä-

tigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit Aufstieg nach 
Kr. IX, 

 
e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei 

Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VII mit Aufstieg nach 
Kr. VIII, 

 
f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 und die 

Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppen Kr. VI mit Aufstieg nach VII, Kr. VII ohne Aufstieg, 

 
g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 3 

und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten entspre-
chend der Vergütungsgruppe Kr. VI ohne Aufstieg  

 
erreicht. 
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C. Anlagen 
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Anlage A 1 
 
Anlage A 1 zum TV-Länder 
 
         

 
Tabelle TV-Länder 
Tarifgebiet West  

 - Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.384 3.760 3.900 4.400 4.780   
 14  3.060 3.400 3.600 3.900 4.360   
 13  2.817 3.130 3.300 3.630 4.090   
 12  2.520 2.800 3.200 3.550 4.000   
 11  2.430 2.700 2.900 3.200 3.635   
 10  2.340 2.600 2.800 3.000 3.380   
 9 1) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 2)  
 8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)  
 7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375  
 6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)  
 5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185  
 4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081  
 3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995  
 2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935  
 1 Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440  
         

   
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

   
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  1) E 9b 2.495 2.650 2.840 3.020  

       
2) 3.180      
3) 2.533      
4) 1.850      
5) 2.340      
6) 1.652      
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Anlage A 2 
Anlage A 2 zum TV-L 
 

Tabelle TV-L   

- Gültig in den Tarifgebieten West und Ost ab 1. März 2010 -    

                  

Grundentgelt Entwicklungsstufen   
Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1   Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6   
15 3.674,32   4.075,63 4.226,77 4.763,59 5.170,11     

14 3.325,13   3.689,95 3.903,64 4.226,77 4.721,89     

13 3.064,54   3.403,31 3.585,72 3.940,12 4.430,03     

12 2.746,62   3.048,90 3.476,27 3.851,52 4.336,22     

11 2.652,81   2.939,46 3.153,14 3.476,27 3.945,33     

10 2.553,78   2.835,22 3.048,90 3.262,59 3.669,11     

9 1) 2.256,71   2.501,66 2.626,75 2.970,73 3.241,74 
2)   

8 2.110,78   2.340,10 2.444,33 2.543,36 2.652,81 2.720,56 3) 

7 1.975,27 4) 2.188,96 2.329,67 2.433,91 2.517,30 2.590,26   

6 1.938,79   2.147,26 2.251,50 2.355,73 2.423,49 2.496,45 5) 

5 1.855,40   2.053,45 2.157,69 2.256,71 2.334,89 2.387,00   

4 1.761,59 6) 1.954,43 2.084,72 2.157,69 2.230,65 2.277,56   

3 1.735,53   1.923,15 1.975,27 2.058,66 2.126,41 2.183,74   

2 1.600,02   1.772,01 1.824,13 1.876,25 1.996,12 2.121,20   

1 Je 4 Jahre   1.422,82 1.448,88 1.480,15 1.511,42 1.589,60   

         

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen 
         

1)   Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6   
 

E 9 b 
  2.720,56 2.887,34 3.090,60 3.283,43   

         
2) 3.455,42        
3) 2.762,25        
4) 2.027,39        
5) 2.553,78        
6) 1.813,71        
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Anlagen B bis D zum TV-L 
 
<nicht abgedruckt> 
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Anlage E 
in der Fassung der Anlage 3 zum Angleichungs-TV Land Berlin 

 
 
 
 

Anlage zu § 8 Absatz 6 Buchstabe e Satz 1 
in der Fassung des § 42 Nr. 6 und des § 43 Nr. 5 TV-L 

(Bereitschaftsdienstentgelt) 
 

 

 

A. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O richtet 

 

Vergütungsgruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010 
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West und 

Ost 
VergGr. I 30,65 29,50 31,42 

VergGr. Ia 28,13 27,07 28,79 

VergGr. Ib 25,91 24,94 26,49 

VergGr. IIa 23,76 22,87 24,27 

VergGr. III 21,51 20,70 21,91 

VergGr. IVa 19,81 19,08 20,17 

VergGr. IVb 18,29 17,60 18,57 

VergGr. Va/b 17,67 17,00 17,90 

VergGr. Vc 16,85 16,21 17,01 

VergGr. VIb 15,68 15,09 15,80 

VergGr. VII 14,74 14,19 14,82 

VergGr. VIII 13,88 13,35 13,93 

VergGr. IXa 13,38 12,88 13,41 

VergGr. IXb 13,14 12,65 13,16 

VergGr. X 12,50 12,03 12,49 
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B. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O richtet 

 

Vergütungsgruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010  
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West und 

Ost 
Kr. XIII 25,52 24,56 26,08 

Kr. XII 23,55 22,67 24,03 

Kr. XI 22,24 21,41 22,67 

Kr. X 20,93 20,15 21,31 

Kr. IX 19,72 18,99 20,08 

Kr. VIII 19,42 18,68 19,72 

Kr. VII 18,35 17,65 18,60 

Kr. VI 17,83 17,16 18,04 

Kr. Va 17,19 16,54 17,37 

Kr. V 16,74 16,11 16,91 

Kr. IV 15,93 15,33 16,07 

Kr. III 15,13 14,56 15,23 

Kr. II 14,41 13,88 14,49 

Kr. I 13,79 13,26 13,84 
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C. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach dem MTArb/MTArb-O oder nach dem Berliner Be-

zirkstarifvertrag Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O richtet 

 

Lohngruppe Betrag in 
€ 

Betrag in 
€ 

 vom 01.11.2010  
bis zum 31.07.2011 

vom 01.08.2011 
bis zum 30.09.2011 

 
Tarifgebiet 

West 
Tarifgebiet 

Ost 
Tarifgebiete West und 

Ost 
Lgr. 9 17,43 16,77 17,63 

Lgr. 8a 17,06 16,42 17,25 

Lgr. 8 16,70 16,07 16,87 

Lgr. 7a 16,35 15,73 16,50 

Lgr. 7 16,00 15,40 16,14 

Lgr. 6a 15,67 15,08 15,80 

Lgr. 6 15,33 14,75 15,45 

Lgr. 5a 15,01 14,45 15,11 

Lgr. 5 14,69 14,14 14,78 

Lgr. 4a 14,39 13,84 14,46 

Lgr. 4 14,08 13,55 14,14 

Lgr. 3a 13,79 13,27 13,84 

Lgr. 3 13,50 12,99 13,54 

Lgr. 2a 13,22 12,71 13,25 

Lgr. 2 12,94 12,45 12,95 

Lgr. 1a 12,67 12,19 12,69 

Lgr. 1 12,40 11,93 12,40 
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Anhang zu den Anlagen A und B  
 

Beschäftigte im Pflegedienst 
 

Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im Pflegedienst 
(Anlage 1b zum BAT/BAT-O) 
 
a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 

Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Auf-
stieg nach Kr. VI 

 
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 

V mit Aufstieg nach Kr. VI 
 

- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2, 
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 3, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 4, 

 
c) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. 

V mit Aufstieg nach Kr. Va  
 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 

 
d) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. 

IV mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg nach Kr. Va  
 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6, 
 

e) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. 
IV mit Aufstieg nach Kr. V  

 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 

 
f) in der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den Vergütungsgruppen Kr. 

II mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg nach Kr. IV sowie Kr. III mit 
Aufstieg nach Kr. IV  
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- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4, 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5, 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6, 

 
g) in der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. I 

mit Aufstieg nach Kr. II 
 

- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6. 
 
 
 



Anlage 04 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 
 

 
 

Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L) 
 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt II des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 

und 
 
 
…… 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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A. Allgemeiner Teil 
 
 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte), 

die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der Mitglied der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL 
ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1: 
1. Der TV-L findet in Bremen und Bremerhaven keine Anwendung auf Beschäf-

tigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die Geltung des 
VKA-Tarifrechts für die Arbeiter und die arbeiterrentenversicherungspflichti-
gen Auszubildenden des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sowie der 
Stadt Bremerhaven vom 17. Februar 1995 fallen. Für die Bestimmung des 
persönlichen Geltungsbereichs findet § 38 Absatz 5 Satz 2 entsprechende 
Anwendung.  

 
2. Die Tarifvertragsparteien werden bis spätestens zum 31. Dezember 2006 

eine abschließende Regelung zum Geltungsbereich des TV-L in Bremen 
und Bremerhaven entsprechend einer Einigung auf landesbezirklicher Ebe-
ne vereinbaren. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

 
a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Absatz 3 Betriebsver-

fassungsgesetz, wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders 
vereinbart sind, sowie für Chefärztinnen und Chefärzte. 

 
b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 bezie-

hungsweise Ä 4 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, die Zulage 
nach § 16 Absatz 5 bleibt hierbei unberücksichtigt. 

 
c) Angestellte, für die besondere Tarifverträge für das Fleischuntersuchungs-

personal innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe gelten, 
 
d) Beschäftigte, für die die Tarifverträge für Waldarbeiter tarifrechtlich oder ein-

zelarbeitsvertraglich zur Anwendung kommen, 
 
e) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpfle-

ge, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Alten-
pflege, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten, 

 
 
f) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III 
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gewährt werden, 
 
g) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

 
h) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, 

sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, 
 

i) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, 
 
j) künstlerisches Theaterpersonal, technisches Theaterpersonal mit überwie-

gend künstlerischer Tätigkeit und Orchestermusikerinnen/Orchester-
musiker, 

 
k) Beschäftigte, die 
 

aa) in ausschließlich Erwerbszwecken dienenden landwirtschaftlichen Ver-
waltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstan-
baubetriebe und deren Nebenbetrieben tätig sind, 

 
bb) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben einschließlich der 

einer Verwaltung oder einem Betrieb nicht landwirtschaftlicher Art an-
gegliederten Betriebe (zum Beispiel Lehr- und Versuchsgüter), Garten-
bau-, Weinbau- und Obstanbaubetriebe und deren Nebenbetrieben tä-
tig sind und unter den Geltungsbereich eines landesbezirklichen Tarif-
vertrages fallen, 

 
l) Beschäftigte in den Bayerischen Spielbanken, 
 
m) bei deutschen Dienststellen im Ausland eingestellte Ortskräfte, 
 
n) Beschäftigte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gär-

ten und Seen, die bei der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH in den Be-
triebsteilen Ammersee und Starnberger See in einer Beschäftigung tätig 
sind, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter un-
terlag, 

 
o) Beschäftigte, die mit der Wartung von Wohn-, Geschäfts- und Industriege-

bäuden in einer vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie zum Beispiel 
Hauswarte, Liegenschaftswarte, 

 
p) Bauarbeiter der Knobelsdorff-Schule/Oberstufenzentrum Bautechnik I so-

wie Arbeiter, die als Begleiter von Behinderten oder als Schulwegbegleiter 
beschäftigt werden. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buchstabe k: 
Vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages nicht ausgenommen sind die Beschäf-
tigten 
1. in Gärten, Grünanlagen und Parks einschließlich der dazu gehörenden Gärtne-

reien, 
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2. des Staatsweingutes Meersburg, 
3. der den Justizvollzugsanstalten in Bayern angegliederten landwirtschaftlichen 

Betriebe, 
4. im landwirtschaftlichen Betriebszweig der Schloss- und Gartenverwaltung Her-

renchiemsee, 
5. der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft hinsichtlich der dort beschäf-

tigten Pferdewärter, Gestütswärter und Pferdewirte, des Landesgestütes Celle 
und des Landgestüts Warendorf, 

6. in Rheinland-Pfalz in den Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (DLR) Wes-
terwald-Osteifel, Eifel, Rheinpfalz, Mosel, Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, West-
pfalz. 

 
(3) Dieser Tarifvertrag gilt ferner nicht für 

a) Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
b) wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte, 
c) studentische Hilfskräfte, 
d) Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen For-

schungseinrichtungen sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunst- und Musik-
hochschulen. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3: 
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche und künstlerische Assistentin-
nen/Assistenten, Oberassistentinnen/Oberassistentinnen, Oberingenieurinnen/-
Oberingenieure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tretenden lan-
desrechtlichen Personalkategorien, deren Arbeitsverhältnis am 31. August 2008 
bestanden hat, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses. 

 
(4) 1Neben den Regelungen des Allgemeinen Teils (§§ 1 bis 39) gelten Sonderre-

gelungen für nachstehende Beschäftigtengruppen: 
a) Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (§ 40), 
b) Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken (§ 41), 
c) Ärztinnen und Ärzte außerhalb von Universitätskliniken (§ 42), 
d) Nichtärztliche Beschäftigte in Universitätskliniken und Krankenhäusern (§ 

43), 
e) Beschäftigte als Lehrkräfte (§ 44), 
f) Beschäftigte an Theatern und Bühnen (§ 45), 
g) Beschäftigte auf Schiffen und schwimmenden Geräten (§ 46), 
h) Beschäftigte im Justizvollzugsdienst der Länder und im feuerwehrtechni-

schen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg und des Landes Berlin 
(§ 47), 

i) Beschäftigte im forstlichen Außendienst (§ 48), 
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j) Beschäftigte in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, Weinbau- 
und Obstanbaubetrieben (§ 49). 

 
2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TV-L. 

 
 

§ 2 
Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 
(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet 

werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren 
Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart 
ist. 

 
(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht 

eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmit-
telbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt 
die Probezeit. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 
(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ordnungsge-

mäß auszuführen. 2Die Beschäftigten müssen sich durch ihr gesamtes Verhal-
ten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
bekennen. 

 
(2) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 

gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Ver-
schwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinaus. 

 
(3) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 

oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 
2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den 
Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

 
(4) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätig-
keit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfül-
lung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Inte-
ressen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten im öffentli-
chen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim 
Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. 
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(5) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Beschäftigte zu 

verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur Leis-
tung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 2Bei dem 
beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Be-
triebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser 
Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

 
(6) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-

akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich 
Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren 
Personalakten erhalten. 4Die Beschäftigten müssen über Beschwerden und 
Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 5Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(7) Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für 

die Beamten des jeweiligen Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung. 
 

 
§ 4 

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
 
(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt  

oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen 
Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich län-
ger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. Abordnung ist die vom Arbeitgeber veranlasste vorübergehende Beschäfti-

gung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben 
oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-
beitsverhältnisses. 

 
2. Versetzung ist die vom Arbeitgeber veranlasste, auf Dauer bestimmte Be-

schäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb 
desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsver-
hältnisses. 

 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit 

ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem 
Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unbe-
rührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt ange-
rechnet. 
 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2: 
Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die 
vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der TV-L nicht zur Anwendung kommt.  
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(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlan-

gen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsver-
traglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalge-
stellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3: 
1Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses - die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten 2Die Modalitäten 
der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten ver-
traglich geregelt. 

 
 

§ 5 
Qualifizierung 

 
(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsa-

men Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der 
Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nach-
wuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompeten-
zen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Per-
sonalentwicklung. 

 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein An-

gebot dar. 2Aus ihm kann für die Beschäftigten kein individueller Anspruch au-
ßer nach Absatz 4 abgeleitet werden. 3Es kann durch freiwillige Betriebsverein-
barung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden. 4Entsprechendes gilt 
für Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Mög-
lichkeiten. 5Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht be-
rührt. 

 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompe-
tenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere 

Tätigkeit; Umschulung) und 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegs-

qualifizierung). 
 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den 
Beschäftigten schriftlich bestätigt. 
 

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchstabe d - 
Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft. 2In 
diesem wird festgestellt, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 3Dieses 
Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 4Wird nichts ande-
res geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 
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(5) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(6) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme - 

einschließlich Reisekosten - werden grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen, 
soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. 2Ein möglicher Eigenbeitrag 
wird in einer Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind 
gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung 
des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der 
Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 

 
(7) 1Für eine Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b oder c 

kann eine Rückzahlungspflicht der Kosten der Qualifizierungsmaßnahme in 
Verbindung mit der Bindung der/des Beschäftigen an den Arbeitgeber verein-
bart werden. 2Dabei kann die/der Beschäftigte verpflichtet werden, dem Arbeit-
geber Aufwendungen oder Teile davon für eine Qualifizierungsmaßnahme zu 
ersetzen, wenn das Arbeitsverhältnis auf Wunsch der/des Beschäftigten endet. 
3Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte nicht innerhalb von sechs Monaten 
entsprechend der erworbenen Qualifikation durch die Qualifizierungsmaßnahme 
beschäftigt wird, oder wenn die Beschäftigte wegen Schwangerschaft oder Nie-
derkunft gekündigt oder einen Auflösungsvertrag geschlossen hat. 4Die Höhe 
des Rückzahlungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeitgeber 
müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

 
(8) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung ein-

bezogen werden. 
 
(9) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnah-

men so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme er-
möglicht wird. 

 
 

Abschnitt II 
Arbeitszeit 

 
§ 6 

Regelmäßige Arbeitszeit 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

§ 8 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 
<nicht abgedruckt> 



12 

 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 

Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche beziehungsweise 
betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung 
der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen beziehungswei-
se betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des 
Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeit-

beschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 
dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erör-
tert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbe-

schäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeit-
arbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen beziehungs-
weise betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. 

 
Protokollerklärung zu Abschnitt II: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrech-
te unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 
6 und 7) möglich; dies gilt nicht bei Schicht- und Wechselschichtarbeit. 2In den Gleit-
zeitregelungen kann auf Vereinbarungen nach § 10 verzichtet werden. 3Sie dürfen 
keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten. 4Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifver-
trages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 
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Abschnitt III 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 
 

§ 12 
Eingruppierung 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

 
 

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit einer Entgeltordnung geregelt.] 

 
 

§ 14 
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt 

sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für 
sie/ihn geltenden Stufe. 

 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
1Für Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung 
finden, beträgt der Bemessungssatz für das Tabellenentgelt und die sonstigen 
Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag sowie in den diesen Tarifvertrag er-
gänzenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen 92,5 v.H. der nach den 
jeweiligen Tarifvorschriften für Beschäftigte im Tarifgebiet West geltenden Be-
träge. 2Der Bemessungssatz Ost erhöht sich am 1. September 2008 auf 100 
v.H. für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes Ost Anwendung 
finden und die nach dem BAT-O (einschließlich des § 2 Nr. 3 des Änderungsta-
rifvertrages Nr. 1 zum BAT-O vom 8. Mai 1991) in die Vergütungsgruppen X bis 
Vb, Kr. I bis Kr. VIII eingruppiert oder nach dem MTArb-O in die Lohngruppen 1 
bis 9 eingereiht wären. 3Für die übrigen Vergütungsgruppen erhöht sich der 
Bemessungssatz nach Satz 1 am 1. Januar 2010 auf 100 v. H. 4Satz 1 gilt nicht 
für Ansprüche aus § 23 Absatz 1 und 2. 
 

(2) 1Die Höhe der Tabellenentgelte ist in den Anlagen A 1 und A 2 festgelegt. 
2Abweichend von Satz 1 gelten längstens bis zum 31. Dezember 2017 folgende 
Regelungen: 
 
3Bis zum 31. Juli 2011 gelten die Anlage A 1 sowie die sonstigen dynamischen 
Entgeltbestandteile in diesem Tarifvertrag und in den diesen Tarifvertrag ergän-
zenden Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen (dynamische Entgelte) nach 
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dem Stand vom 1. November 2006; das Tabellenentgelt wird um 65 Euro er-
höht. 4Die sich aus Satz 3 ergebenden Tabellenentgelte sind dem Anglei-
chungs-TV Land Berlin als Anlage 1 beigefügt. 
 
5Vom 1. August 2011 an werden die dynamischen Entgelte auf 97 v. H. (Be-
messungssatz) der Beträge angehoben, die im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) am 31. Oktober 2010 gelten; die sich daraus 
ergebenden Tabellenentgelte sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anla-
ge 2 beigefügt. 
 
6Vom 1. Oktober 2011 an werden die dynamischen Entgelte um die in der Zeit 
vom 1. Januar bis 30. September 2011 im Länderbereich wirksam gewordenen 
allgemeinen Entgeltanpassungen (einschließlich etwaiger Sockelbeträge) in der 
Weise angehoben, dass der Bemessungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Entgelte bezogen wird. 7Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbe-
reich, die dort in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2011 wirksam 
werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 zeitgleich übernommen.  
 
8Allgemeine Entgeltanpassungen im Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirk-
sam werden, werden entsprechend der Regelung in Satz 6 mit einer zeitlichen 
Verzögerung von 6 Monaten, und allgemeine Entgeltanpassungen, die im Län-
derbereich im Jahr 2013 wirksam werden, werden entsprechend der Regelung 
in Satz 6 mit einer zeitlichen Verzögerung von 3 Monaten übernommen.  
 
9Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Entgeltanpassungen entsprechend 
der Regelung in Satz 6 zeitgleich wie im Länderbereich übernommen. 
 
10Allgemeine Entgeltanpassungen, die im Länderbereich in den Jahren 2013, 
2014 und 2015 wirksam werden, erhöhen den Bemessungssatz zum Zeitpunkt 
ihrer Übernahme einmal jährlich um mindestens 0,5 Prozentpunkte (Anglei-
chungssatz). 11Sind aus einem dieser Jahre mehrere allgemeine Entgeltanpas-
sungen zu übernehmen, wird der Bemessungssatz bei der Übernahme der ers-
ten allgemeinen Entgeltanpassung angehoben. 
 
12Sollte die allgemeine Entgeltanpassung im Länderbereich der Jahre 2013, 
2014 oder 2015 pro Jahr jeweils insgesamt weniger als 1,5 v. H. betragen, er-
höht sich der Angleichungssatz von 0,5 Prozentpunkten auf die Differenz zwi-
schen dem Prozentsatz der allgemeinen Entgeltanpassung im Länderbereich 
für das jeweilige Jahr und 2 v. H., höchstens jedoch auf 100 v. H. des jeweils 
aktuellen Tabellenwertes (Beispiel: aus einer allgemeinen Entgeltanpassung im 
Länderbereich von 1,2 v. H. zum 1. April folgt eine Erhöhung des Angleichungs-
satzes auf 0,8 Prozentpunkte). 13Sind mehrere allgemeine Entgeltanpassungen 
aus einem Jahr zu übernehmen, wird der Prozentsatz berechnet, indem die 
Prozentpunkte addiert werden. 
 
14Liegt der für die Erhöhung des Angleichungssatzes maßgebende Zeitpunkt 
der Übernahme einer allgemeinen Entgeltanpassung der Länder aus dem Jahr 
2013 im Jahr 2014, erhöht sich der Bemessungssatz für das Jahr 2013 zum 
Zeitpunkt der Übernahme; die Regelungen über die Anhebung des Bemes-
sungssatzes für das Jahr 2014 bleiben unberührt. 
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15Werden die Entgelttabellen im Länderbereich um Sockelbeträge angehoben, 
wird für die Berechnung des Angleichungssatzes pauschal die prozentuale Er-
höhung in der Entgeltgruppe 9 Stufe 5 der im Länderbereich geltenden Entgelt-
tabelle zugrunde gelegt. 16Entsprechendes gilt, wenn die linearen Entgelterhö-
hungen in den einzelnen Entgeltgruppen und Stufen unterschiedlich hoch sind.  
 
17Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbe-
reich keine allgemeine Entgeltanpassung wirksam, wird der Bemessungssatz 
am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 2 Prozentpunkte erhöht, höchs-
tens jedoch auf 100 v. H. des jeweils aktuellen Tabellenwertes. 
 
18Spätestens für den Monat Dezember 2017 werden die dynamischen Entgelte 
in derselben Höhe wie im Länderbereich gezahlt. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Satz 2 ff.: 
Prozentpunkte werden auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 8 und 9: 
1Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Ent-
geltanpassung im Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 
im Länderbereich vereinbarte, werden beide Entgelterhöhungen zu demselben 
Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Entgelterhöhung aus dem Jahr 
2013 beim Land Berlin gilt. 2Das Gleiche gilt für allgemeine Entgeltanpassungen 
im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später wirksam würden 
als für das Jahr 2014 vereinbarte. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 2 Sätze 10 und 11: 
1Wird für eines oder mehrere der Jahre 2013, 2014 oder 2015 im Länderbereich 
die erste allgemeine Entgeltanpassung nach dem 1. August wirksam, wird der 
Bemessungssatz am 1. August des jeweiligen Kalenderjahres um 0,5 Prozent-
punkte erhöht. 2Diese Stichtagsregelung gilt nicht für eine etwaige Erhöhung 
des Angleichungssatzes gemäß Satz 12. 

 
(3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen Regelungen können für an- und ungelernte 

Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 
den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer 
dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss 
im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Um-
setzung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 

 
 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

 
(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 2 bis 

8 sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 gere-
gelt. 

 
(2) 1Bei der Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 

keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügen Beschäftigte über eine 
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einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr aus einem vorherigen 
befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber, erfolgt 
die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten der einschlägigen Berufser-
fahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 3Ist die einschlägige Berufser-
fahrung von mindestens einem Jahr in einem Arbeitsverhältnis zu einem ande-
ren Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2, bezie-
hungsweise - bei Einstellung nach dem 30. November 2011 und Vorliegen einer 
einschlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren - in Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung 
des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder 
teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die 
vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 16 Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertra-

genen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. 
 
2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufige Weitergel-

tung der Regelungen für die Praktikantinnen/Praktikanten gilt grundsätz-
lich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 

 
3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwi-

schen dem Ende des vorherigen und dem Beginn des neuen Arbeitsver-
hältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissen-
schaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich 
der Zeitraum auf längstens zwölf Monate. 

(2a) Der Arbeitgeber kann bei Einstellung von Beschäftigten im unmittelbaren An-
schluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Absatz 3 Satz 3 
und 4) die beim vorherigen Arbeitgeber nach den Regelungen des TV-L, des 
TVÜ-Länder oder eines vergleichbaren Tarifvertrages erworbene Stufe bei der 
Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen; Absatz 2 Satz 4 bleibt 
unberührt. 

 
(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in Ab-

hängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 - nach folgenden Zeiten ei-
ner ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem 
Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 
 
2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt. 
 

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in 
der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in 
der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 
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(5) 1Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung 

von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskos-
ten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis 
zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 
2Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 
zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als befriste-
te Zulage widerruflich. 

 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 
(1) Die Beschäftigten erhalten das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe vom Be-

ginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird. 
 
(2) 1Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, 

kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt 
werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die 
erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 
3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prü-
fen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Be-
ratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine 
Verlängerung nach Satz 2 beziehungsweise 3 ist eine betriebliche Kommission 
zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Be-
trieb/der Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag 
der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgehol-
fen werden soll. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2: 
Die Instrumente des § 17 Absatz 2 unterstützen die Anliegen der Personalent-
wicklung. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer 
Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in ge-
eigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leis-
tungsbezogene Stufenzuordnung. 

 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 

1 stehen gleich: 
a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
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d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt 
schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches Interesse aner-
kannt hat, 

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Ka-
lenderjahr, 

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
 

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht 
von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten einer Unterbrechung bei 
Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende 
Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind 
unschädlich; sie werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 

 
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu 
der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch 
nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem 
Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäf-
tigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten 

derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenent-
gelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über mehr als 
eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorgenommen, als ob 
faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefunden 
hätte. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenent-
gelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgelt-
gruppen 1 bis 8 beziehungsweise weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 
bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit 
anstelle des Unterschiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro 
(Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 
3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Hö-
hergruppierung. 4Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist 
die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuord-
nen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Ver-
änderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 
oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gegebenenfalls 
einschließlich des Garantiebetrags. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 1 2. Halbsatz: 
1Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung gilt für Beschäftigte im Sinne 
von § 38 Absatz 5 Satz 1 die Höhergruppierung von der Entgeltgruppe 3 in die 
Entgeltgruppe 5, von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 und - aus-
schließlich bei Lehrkräften nach Anlage 4 Teil B TVÜ-Länder als "Erfüller" - von 
der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 13 nicht als "Eingruppierung über 
mehr als eine Entgeltgruppe". 2Satz 1 gilt entsprechend in den Fällen des § 14 
Absatz 3 Satz 2 2. Halbsatz. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nach dem Stand vom 1. November 2006 nehmen an all-
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gemeinen Entgeltanpassungen nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 teil. 
 
 

§ 18  
- gestrichen - 

 
 

§ 19 
Erschwerniszuschläge 

 
(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Er-

schwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem Berufs- 
oder Tätigkeitsbild verbunden sind, das der Eingruppierung zugrunde liegt. 

 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich 

grundsätzlich nur bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 

 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 

Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, 
ausreichend Rechnung getragen wird. 

 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. - in besonderen Fällen auch 

abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabel-
lenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Er-
schwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; so-
fern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Absatz 2. 

 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden tarifver-

traglich vereinbart. 2Bis zum In-Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertra-
ges gelten die bisherigen tarifvertraglichen Regelungen fort. 

 
 

§ 20 
Jahressonderzahlung 

 
(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch 

auf eine Jahressonderzahlung. 
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(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten in den Entgeltgruppen 
 

 
Tarifgebiet West Tarifgebiet Ost 

E 1 bis E 8 95 v.H. 71,5 v.H. 
E 9 bis E 11 80 v.H. 60 v.H. 
E 12 bis E 13 50 v.H. 45 v.H. 
E 14 bis E 15  35 v.H. 30 v.H. 

 
der Bemessungsgrundlage nach Absatz 3. 2Für die Anwendung des Satzes 1 
werden Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Ü bei einem Bezug des Tabellenent-
gelts aus den Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 13, im Übrigen der Entgeltgrup-
pe 14 zugeordnet. 3Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 mit einem Anspruch auf 
die Zulage nach § 17 Absatz 8 TVÜ-Länder werden der Entgeltgruppe 14 zuge-
ordnet. 
 
Protokollerklärung zu § 20 Absatz 2 Satz 1:  
Für das Jahr 2010 gelten noch die Bemessungssätze für die Tarifgebiete Ost 
und West. 

 
(3) 1Bemessungsgrundlage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 ist das monatliche 

Entgelt, das den Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und Sep-
tember durchschnittlich gezahlt wird; unberücksichtigt bleiben hierbei das zu-
sätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im 
Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungszulagen, 
Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der 
Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis 
nach dem 31. August begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit-
raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des 
Bemessungssatzes der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe 
des Einstellungstages. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des 
Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teil-
zeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach 
dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 
 
Protokollerklärung zu § 20 Absatz 3: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts wer-
den die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungs-
zeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahl-
ten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Ent-
gelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeld-
zuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während 
des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Ent-
gelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf 
Entgelt bestand, maßgeblich. 
 

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für 
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Kalendermonate, für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben we-
gen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 

1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufge-
nommen haben, 

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutter-
schutzgesetz, 

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

 
3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate, in denen Beschäftig-
ten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zuste-
henden Krankengelds oder einer entsprechenden gesetzlichen Leistung ein 
Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November ausge-
zahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeit-
punkt ausgezahlt werden. 

 
(6) 1Beschäftigte, die bis zum 30. April 2008 Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, 

erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis we-
gen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die 
Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 3 die letzten drei Kalendermo-
nate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

 
 

§ 21 
Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 werden das 
Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile weitergezahlt. 2Nicht in Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile werden 
als Durchschnitt auf Basis der letzten drei vollen Kalendermonate, die dem maßge-
benden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehen (Berechnungszeitraum), ge-
zahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Überstunden 
und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Mehrarbeits- oder 
Überstunden sowie etwaiger Überstundenpauschalen), Leistungsentgelte, Jahres-
sonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23. 
 
Protokollerklärungen zu § 21 Satz 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind 

Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis be-
standen hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate be-
standen, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis be-
standen hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit 
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zu 
Grunde gelegt. 
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2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt 1/65 aus der Summe der zu be-
rücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zuge-
standen haben, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 
auf fünf Tage verteilt ist. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Be-
ginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Ar-
beitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände 
vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 diejenigen 
Beträge unberücksichtigt, die während der Fortzahlungstatbestände auf Basis 
der Tagesdurchschnitte zustanden. 

 
3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung 

ein, sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, die vor der Entgelt-
anpassung zustanden, um 90 v.H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine 
Entgeltanpassung zu erhöhen. 

 
 

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit 
im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung im Sinne des § 3 
Absatz 2 und des § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
Protokollerklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die 

Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen ge-
zahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen den tatsächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem 
Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte 
Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversiche-
rungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Bei Beschäf-
tigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die 
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit 
sind, sind bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistun-
gen zu Grunde zu legen, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünden. 
 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) 
a) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 
b) von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 
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2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungs-
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 
1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten 
Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch 
mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 

 
(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses 

hinaus gezahlt; § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz bleibt unberührt. Krankengeldzu-
schuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Be-
schäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund eigener Ver-
sicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungsein-
richtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 
3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als 
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; 
die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 4Der 
Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, 
der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezüge im 
Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Be-
schäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft 
verspätet mitgeteilt. 

 
 

§ 23 
Besondere Zahlungen 

 
(1) 1Einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen nach Maßgabe des Ver-

mögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, de-
ren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert. 2Für 
Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Ka-
lendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für den Kalender-
monat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben 
schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Ka-
lenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mittei-
lung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Ka-
lendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfort-
zahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeld-
zuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeld-
zuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt. 

 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 34 Absatz 3) 
a) von 25 Jahren in Höhe von  350 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von  500 Euro. 
2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
 

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt; der Ehe-
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gattin/dem Ehegatten steht die Lebenspartnerin/der Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes gleich. 2Als Sterbegeld wird für die restli-
chen Tage des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate 
das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegel-
des an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem 
Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende 
Wirkung. 

 
(4) Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden 

die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers je-
weils gelten, entsprechende Anwendung.  

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 
(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbe-

standteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats 
(Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt 
der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorher-
gehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende 
Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festge-
legt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten 
Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 

 
Protokollerklärungen zu § 24 Absatz 1: 
1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie beziehungs-

weise kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen 
sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

 
2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufen-

den Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres 
den Zahltag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 
Satz 1 verschieben. 

 
(2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten 

Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe-
standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Voll-
zeitbeschäftigter entspricht. 

 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbe-

standteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, 
der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalen-
dertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder 
betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabel-
lenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in 
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Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Son-
derregelungen) zu teilen. 

 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 

mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzu-
runden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen gerun-
det. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden. 

 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, 

gilt Absatz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-

standteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge, Überstunden-
entgelte) pauschaliert werden. 

 
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über die 
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifver-
trag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung und für Beschäftig-
te der Freien und Hansestadt Hamburg das Hamburgische Zusatzversorgungsgesetz 
in seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
 

Abschnitt IV 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
§ 26 

Erholungsurlaub 
 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Ka-
lenderjahr 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr  26 Arbeitstage, 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr  29 Arbeitstage und 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr  30 Arbeitstage. 
 

3Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen die Beschäftigten dienstplanmä-
ßig oder betriebsüblich zu arbeiten haben oder zu arbeiten hätten, mit Ausnah-
me der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeit-
ausgleich gewährt wird. 4Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist 
das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 5Bei einer an-
deren Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche 
erhöht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 6Verbleibt bei 
der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Ur-
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laubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von 
weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 7Der Erholungs-
urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt werden; er kann auch in Teilen 
genommen werden. 
 
Protokollerklärung zu § 26 Absatz 1 Satz 7: 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll 
ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 
 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
 

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Mo-
naten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Erho-
lungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai 
anzutreten. 

 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, steht als 

Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölf-
tel des Urlaubsanspruchs nach Absatz 1 zu; § 5 Bundesurlaubsgesetz 
bleibt unberührt. 

 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsur-

laubs einschließlich eines etwaigen tariflichen Zusatzurlaubs für jeden vol-
len Kalendermonat um ein Zwölftel. 

 
d) Das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 

gezahlt. 
 
 

§ 27 
Zusatzurlaub 

 
(1) 1Für die Gewährung eines Zusatzurlaubs gelten die für die Beamten des 

jeweiligen Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen für Grund und Dauer 
sinngemäß. 2Die beamtrechtlichen Bestimmungen gelten nicht für den 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit. 

 
(2) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 

Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Ab-
satz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 zusteht, erhalten einen Arbeitstag Zusatz-
urlaub 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate. 
 

(3) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (zum Beispiel 
ständige Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 7 
Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 
a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit 

geleistet haben, und 
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b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet 
haben. 

 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen mit 

Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im 
Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) 
dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 
ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 2 und 3 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei 
Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von 
Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Absatz 1 Satz 4 gilt 
entsprechend. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3: 
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 oder 3 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschicht-
arbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeits-
befreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Gren-
zen des § 22 unschädlich. 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 

 
(1) 1Nur die nachstehend aufgeführten Anlässe gelten als Fälle nach § 616 BGB, in 

denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts in dem angegebenen Aus-
maß von der Arbeit freigestellt werden: 
 
a) Niederkunft der Ehefrau/der Lebenspartnerin 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes  ein Arbeitstag, 
b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- 

partnerin/des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes 
oder Elternteils       zwei Arbeitstage, 
 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund 
 an einen anderen Ort       ein Arbeitstag, 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum     ein Arbeitstag, 
e) schwere Erkrankung 

aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er ein Arbeitstag 
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in demselben Haushalt lebt, im Kalenderjahr, 
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalender- bis zu 
jahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht vier Arbeitstage 
oder bestanden hat,     im Kalenderjahr, 

cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte 
deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder   
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer bis zu 
Behinderung dauernd pflegebedürftig ist,   vier Arbeitstage 
übernehmen müssen,     im Kalenderjahr.  

 
2Eine Freistellung nach Buchstabe e erfolgt nur, 
soweit eine andere Person zur Pflege oder 
Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und 
die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuch-
staben aa und bb die Notwendigkeit der Anwe-
senheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen 
Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung darf insge-
samt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht ü-
berschreiten.  

 
f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn  erforderliche 

 diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, nachgewiesene  
Abwesenheitszeit  
einschließlich  
erforderlicher 
Wegezeiten. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht 

besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts, wenn die Arbeitsbefreiung 
gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der 
Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden 
können; soweit die Beschäftigten Anspruch auf Ersatz des Entgelts geltend 
machen können, besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 

 
2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf 
die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch 
geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter 

Fortzahlung des Entgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten 
Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt 
werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 

 
Protokollerklärung zu § 29 Absatz 3 Satz 2: 
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die kein 
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (zum Beispiel Umzug aus persönlichen 
Gründen). 
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(4) 1Auf Antrag kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvor-
stände, der Landesbezirksvorstände, der Landesfachbereichsvorstände, der 
Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppenvorstände sowie des 
Gewerkschaftsrates beziehungsweise entsprechender Gremien anderer 
vertragsschließender Gewerkschaften zur Teilnahme an Tagungen Arbeits-
befreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Entgelts erteilt 
werden; dringende dienstliche oder betriebliche Interessen dürfen der 
Arbeitsbefreiung nicht entgegenstehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen 
mit der TdL oder ihren Mitgliedern kann auf Anfordern einer der vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaften Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts ohne 
zeitliche Begrenzung erteilt werden. 

 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüs-

sen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von 
Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts gewährt werden, sofern nicht dringende dienstliche 
oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 

 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 5 werden das Tabellenentgelt sowie die sonsti-

gen Entgeltbestandteile, die in Monatsbeträgen festgelegt sind, weitergezahlt. 
 
 

Abschnitt V 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
§ 30 

Befristete Arbeitsverträge 
 
(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind zulässig auf Grundlage des Teilzeit- und Befris-

tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 
Arbeitsverträgen. 2Für Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifge-
biets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 
Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die Besonderhei-
ten in den Absätzen 2 bis 5; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für welche die 
§§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz beziehungsweise gesetzliche Nachfolgere-
gelungen unmittelbar oder entsprechend gelten. 
 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 1 Satz 2: 
Die Absätze 2 bis 5 finden bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine An-
wendung. 

 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zuläs-

sig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; wei-
tergehende Regelungen im Sinne von § 23 Teilzeit- und Befristungsgesetz blei-
ben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der 
Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 2 Satz 1: 
Für Arbeitsverträge von Beschäftigten, die am 31. Juli 2011 schon abgeschlos-
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sen waren und die zu diesem Zeitpunkt unter den Geltungsbereich des Tarif-
rechts Ost fielen, findet Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz keine Anwendung. 

 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf 

Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate 
betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob 
eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten 

sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die 
ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeits-
vertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. 

 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn 

die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probe-
zeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten 
Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten  vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr   sechs Wochen 
zum Schluss eines Kalendermonats, 
von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 
von insgesamt mehr als drei Jahren   vier Monate 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

 
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

 
Protokollerklärung zu § 30 Absatz 5: 

Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere verein-
barte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

 
(6) Die §§ 31 und 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
 
 

§ 31 
Führung auf Probe 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamt-

dauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist 
eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 ge-
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nannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die 
Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-
hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellenentgelt 
gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Füh-
rungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine 
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

 
(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von 

vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages 
sind zulässig: 
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlänge-

rung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu ei-

ner Gesamtdauer von zwölf Jahren. 
 
3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber 
können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet werden. 
4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beider-
seitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 auszuübenden Tätigkeiten mit 

Weisungsbefugnis. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 

Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 ge-
nannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer 
der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich 
bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Tabellen-
entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwi-
schen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion 
entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 
3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung 
entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag und die Zulage entfallen. 

 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung 

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festge-
legte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet 
hat, 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 
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(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach 
die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäf-
tigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich 
zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbe-
scheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn voran-
gehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch 
nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet 
nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente 
auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeit-
raum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt die Rente rückwirkend, 
ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat 
der Zustellung des Rentenbescheids folgt. 

 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet beziehungsweise ruht das Arbeits-

verhältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenver-
sicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisheri-
gen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt 
werden könnte, soweit dringende dienstliche beziehungsweise betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung 
schriftlich beantragt. 

 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er 

Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids 
das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 
Absatz 5 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in die-
sem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten 
bekannt gegeben worden ist. 

 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buch-

stabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar-
beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist 
von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist. 

 
 

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Die Kündigungsfrist beträgt bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des 

Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die 
Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 

 bis zu einem Jahr    ein Monat zum Monatsschluss, 
 von mehr als einem Jahr   6 Wochen, 
 von mindestens 5 Jahren  3 Monate, 
 von mindestens 8 Jahren  4 Monate, 
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 von mindestens 10 Jahren  5 Monate, 
 von mindestens 12 Jahren  6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 

und unter die Regelungen des Tarifgebiets West fallen, können nach einer Be-
schäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Ar-
beitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäf-
tigte nach den bis zum 31. August 2008 geltenden Tarifregelungen unkündbar 
waren, bleiben sie unkündbar. 

 
Protokollerklärung zu § 34 Absatz 2 Satz 1: 
Absatz 2 Satz 1 findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwen-
dung. 

 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die Zeit, die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsver-

hältnis zurückgelegt wurde, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt 
bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber 
hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom 
Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei 
dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt ent-
sprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeit-
geber. 

 
 

§ 35 
Zeugnis 

 
(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf 

ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit; es muss sich auch 
auf Führung und Leistung erstrecken (Endzeugnis). 

 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnis-

ses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäf-

tigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges 
Zeugnis). 

 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. 
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Abschnitt VI 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 36 

Anwendung weiterer Tarifverträge 
 
1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifvertrags-
regelungen gelten fort, soweit im TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder in diesem Ta-
rifvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung dieser Ta-
rifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Geltungsbereich (zum Beispiel Arbei-
ter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 
 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 
(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder 
vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt 
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leis-
tungen aus. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost oder West Bezug genommen wird, gilt Folgen-

des: 
 

a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren 
Arbeitsverhältnis in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhält-
nisses zu diesem Gebiet fortbesteht. 

 
b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Regelungen für das Tarifgebiet 

West. 
 
(2) Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Bezug ge-

nommen wird, gilt die Regelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem 
Personalvertretungsrecht entsprechend; es sei denn, es ist etwas anderes be-
stimmt. 

 
(3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Eini-

gungsstelle vor. 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Be-

scheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 5) nicht mehr in der Lage sind, 
auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu 
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erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbs-
gemindert im Sinne des SGB VI zu sein. 

 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tä-

tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unter-
legen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung 
auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Arbeiter unterlegen hätte. 

 
 

§ 39 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

treten § 26 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b und c sowie § 27 am 1. Januar 
2007 in Kraft.  

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist von drei 

Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember 2009. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 2 kann von jeder Tarifvertragspartei auf landesbe-

zirklicher Ebene schriftlich gekündigt werden 
 

a) § 6 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-
dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007. 2Eine solche Kün-
digung erfasst zugleich auch abweichende Regelungen der tariflichen re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für besondere Beschäftigtengruppen 
in den Sonderregelungen, 

 
b) § 20 mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines Kalender-

jahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem 
die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene 
erreicht ist, 

 
c) § 23 Absatz 2 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007. 
 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden 
 

a) die Vorschriften des Abschnitts II mit einer Frist von einem Monat zum 
Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2007, 

 
b) unabhängig von Buchstabe a § 8 Absatz 1 mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frühestens jedoch zum 
31. Dezember 2007, 

 
c) § 23 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalen-

dermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 
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d) § 26 Absatz 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalen-
derjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2007, 

 
e) die Entgelttabellen A 2 und C 2 mit einer Frist von einem Monat zum 

Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2010; eine Kündigung nach Absatz 2 umfasst nicht die Entgelttabellen. 

 
Protokollerklärung zu § 39 Absatz 4: 
Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen zu 
einer neuen Entgeltordnung gesonderte Kündigungsregelungen zu den §§ 12, 
13 und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren. 
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B. Sonderregelungen 

 
 

§ 40 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

an Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 41 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  

an Universitätskliniken 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 42 
Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte  

außerhalb von Universitätskliniken 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 43 
Sonderregelungen für die nichtärztlichen 

Beschäftigten in Universitätskliniken 
 

<nicht abgedruckt> 
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§ 44 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
als Lehrkräfte 

 
 

Nr. 1 
Zu § 1 - Geltungsbereich - 

 
1Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte als Lehrkräfte an allgemeinbilden-
den Schulen und berufsbildenden Schulen (zum Beispiel Berufs-, Berufsfach- und 
Fachschulen). 2Sie gelten nicht für Lehrkräfte an Schulen und Einrichtungen der 
Verwaltung, die der Ausbildung oder Fortbildung von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes dienen, sowie an Krankenpflegeschulen und ähnlichen der Ausbildung die-
nenden Einrichtungen. 
 
Protokollerklärung: 
Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen sind Personen, bei denen die Vermitt-
lung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit 
das Gepräge gibt. 
 
 

Nr. 2 
Zu Abschnitt II - Arbeitszeit - 

 
1Die §§ 6 bis 10 finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die ent-
sprechenden Beamten in der jeweils geltenden Fassung. 3Sind entsprechende Be-
amte nicht vorhanden, so ist die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag zu regeln. 
 
 

Nr. 2a 
Zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle - 

 
Bei Anwendung des § 16 Absatz 3 Satz 1 gilt: 
 
Für ab 1. März 2009 neu zu begründende Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften wird die 
zur Vorbereitung auf den Lehrerberuf abgeleistete Zeit des Referendariats oder des 
Vorbereitungsdienstes im Umfang von sechs Monaten auf die Stufenlaufzeit der Stufe 
1 angerechnet. 
 
 

Nr. 3 
Zu Abschnitt IV - Urlaub und Arbeitsbefreiung - 

 
(1) 1Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen. 2Wird die Lehrkraft während der 

Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so hat sie dies unver-
züglich anzuzeigen. 3Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, 
wenn die Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.  
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(2) 1Für eine Inanspruchnahme der Lehrkraft während der den Urlaub in den Schul-
ferien übersteigenden Zeit gelten die Bestimmungen für die entsprechenden 
Beamten. 2Sind entsprechende Beamte nicht vorhanden, regeln dies die Be-
triebsparteien. 

 
 

Nr. 4 
Zu Abschnitt V - Befristung und Beendigung des  

Arbeitsverhältnisses - 
 
Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das ge-
setzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente voll-
endet hat. 
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§ 45 

Sonderregelungen für Beschäftigte 
an Theatern und Bühnen 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

§ 46 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

auf Schiffen und schwimmenden Geräten 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 
 

§ 47 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

im Justizvollzugsdienst der Länder sowie 
im feuerwehrtechnischen Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg und des 

Landes Berlin 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 48 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

im forstlichen Außendienst 
 

<nicht abgedruckt> 
 
 

§ 49 
Sonderregelungen für Beschäftigte 

in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 
Weinbau- und Obstanbaubetrieben 

 
<nicht abgedruckt> 
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Anhang zu § 6 
 
Regelung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Tarifgebiet West 
 

<nicht abgedruckt> 
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Anhang zu § 16 
 
Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte Beschäftigte 
 

I. 
 
1Abweichend von § 16 Absatz 1 ist Endstufe 
 
a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc BAT/BAT-O (vorhandene Be-

schäftigte), 
- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus VI b BAT/BAT-O (Lehrkräfte, vor-

handene Beschäftigte) 
- Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O; 

 
b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII BAT sowie nach 
Aufstieg aus IXa/IXb BAT/BAT-O, 

- Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a MTArb/MTArb-O 
(vorhandene Beschäftigte), 

- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach Lohn-
gruppe 3 MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 

- Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 MTArb/MTArb-O; 
 
c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X BAT/BAT-O (vorhandene Be-
schäftigte), 

- Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb BAT/BAT-O, 
- Vergütungsgruppe X BAT/BAT-O (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O (vorhandene Beschäftigte), 
- Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a MTArb/MTArb-O. 

 
Protokollerklärung zu Anhang zu § 16: 
1Vorhandene Beschäftigte sind Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder. 
 
2Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten folgende Son-
derregelungen: 
 
3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 
nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O, 
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- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/BAT-O (einschließlich 
in Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc 
BAT/BAT-O) 

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 MTArb/MTArb-O wird die 
Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 
erreicht. 

 
II. 

 
<nicht abgedruckt> 
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C. Anlagen 
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Anlage A 1 
 
Anlage A 1 zum TV-Länder 
 
         

 
Tabelle TV-Länder 
Tarifgebiet West  

 - Gültig für die Zeit vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 -  
         

 Grundentgelt Entwicklungsstufen  
 

Entgelt-
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  

 15  3.384 3.760 3.900 4.400 4.780   
 14  3.060 3.400 3.600 3.900 4.360   
 13  2.817 3.130 3.300 3.630 4.090   
 12  2.520 2.800 3.200 3.550 4.000   
 11  2.430 2.700 2.900 3.200 3.635   
 10  2.340 2.600 2.800 3.000 3.380   
 9 1) 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 2)  
 8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.4933)  
 7 1.8004) 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375  
 6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.2855)  
 5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185  
 4 1.6026) 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081  
 3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995  
 2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935  
 1 Je 4 Jahre 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440  
         

   
Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen:  

   
Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  1) E 9b 2.495 2.650 2.840 3.020  

       
2) 3.180      
3) 2.533      
4) 1.850      
5) 2.340      
6) 1.652      
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Anlage A 2 
Anlage A 2 zum TV-L 
 

Tabelle TV-L   

- Gültig in den Tarifgebieten West und Ost ab 1. März 2010 -    

                  

Grundentgelt Entwicklungsstufen   
Entgelt- 
gruppe 

Stufe 1   Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6   
15 3.674,32   4.075,63 4.226,77 4.763,59 5.170,11     

14 3.325,13   3.689,95 3.903,64 4.226,77 4.721,89     

13 3.064,54   3.403,31 3.585,72 3.940,12 4.430,03     

12 2.746,62   3.048,90 3.476,27 3.851,52 4.336,22     

11 2.652,81   2.939,46 3.153,14 3.476,27 3.945,33     

10 2.553,78   2.835,22 3.048,90 3.262,59 3.669,11     

9 1) 2.256,71   2.501,66 2.626,75 2.970,73 3.241,74 
2)   

8 2.110,78   2.340,10 2.444,33 2.543,36 2.652,81 2.720,56 3) 

7 1.975,27 4) 2.188,96 2.329,67 2.433,91 2.517,30 2.590,26   

6 1.938,79   2.147,26 2.251,50 2.355,73 2.423,49 2.496,45 5) 

5 1.855,40   2.053,45 2.157,69 2.256,71 2.334,89 2.387,00   

4 1.761,59 6) 1.954,43 2.084,72 2.157,69 2.230,65 2.277,56   

3 1.735,53   1.923,15 1.975,27 2.058,66 2.126,41 2.183,74   

2 1.600,02   1.772,01 1.824,13 1.876,25 1.996,12 2.121,20   

1 Je 4 Jahre   1.422,82 1.448,88 1.480,15 1.511,42 1.589,60   

         

Für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 fallen 
         

1)   Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6   
 

E 9 b 
  2.720,56 2.887,34 3.090,60 3.283,43   

         
2) 3.455,42        
3) 2.762,25        
4) 2.027,39        
5) 2.553,78        
6) 1.813,71        
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Anlagen B bis E sowie Anhang zu den Anlagen A und B zum TV-L 
 
<nicht abgedruckt> 
 



Anlage 05 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung für Beschäftigte 
mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 

 
 
 

Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 

vom 1. März 2009 
 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt III des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart:  
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1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte),  

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über 
den 31. Oktober 2010 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. November 2010 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 
2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten 
der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O. 
 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 
1. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich; bei Lehrkräften im 

Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a 
zum BAT / BAT-O tritt bei Unterbrechungen während der Sommerferien an die 
Stelle des Zeitraums von einem Monat die Dauer der Sommerferien. 

 
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich be-

grenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis stan-
den oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 
19 Absatz 1 auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Okto-
ber beziehungsweise 1. November 2010 nicht bestanden hat. 2Für die Überlei-
tung, insbesondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden die Re-
gelungen für Beschäftigte, die im Oktober 2010 beurlaubt waren, sinngemäß 
Anwendung. 3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der Saison-
beschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser Tarif-
vertrag gilt uneingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis 
am 31. Oktober 2010 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsverhältnis-
ses. 5Bestand mit den Saisonbeschäftigten am 31. Oktober beziehungsweise 
1. November 2010 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführten Vor-
schriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbeschäftigungen unter 
den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

 
3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. Oktober oder 

1. November 2010 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung dieses Tarif-
vertrages unschädlich. 

 
(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 

Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitge-
ber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. Oktober 2010 beginnt und die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen. 
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(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 
31. Oktober 2010 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-
O fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für 
die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin 
Anwendung. 

 
(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichen-

den Regelungen trifft. 
 
 

§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L 

 
(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und 
Teil B aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise 
Tarifvertragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anla-
gen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit 
Wirkung vom 1. November 2010, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 
 
Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 
1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge bezie-

hungsweise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder 
Teil A hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, 
die am 1. November 2010 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese 
Tarifvorschriften in der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttre-
ten beziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt 
sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich 
(Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 

 
2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der 

TdL abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher 
Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 

durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 
zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung 
der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit 
diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost verein-
bart sind. 

 
(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarif-

vertrages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzu-
passen. 

 
(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 1. Novem-

ber 2010 ersetzt, die  
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- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses 

Tarifvertrages stehen, 
- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 

durch den TV-L beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder 

- zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleis-
tungen führen würden. 

 
(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifver-

tragsregelungen gelten fort, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den 
Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst 
auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Gel-
tungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 

 
(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-

schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an de-
ren Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L bezie-
hungsweise dieses Tarifvertrages entsprechend. 

 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
 

§ 3 
Überleitung in den TV-L 

 
Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. November 2010 nach 
den folgenden Regelungen in den TV-L übergeleitet. 
 
Protokollerklärung zu § 3: 
1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O erfolgt 
entsprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe unabhän-
gig von der Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungsregelungen 
regeln nicht die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 31. Oktober 2010. 
 
3Durch Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung entsprechend der nach dem 
BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 
4Der Schutz dieses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstu-
fen basierenden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der Überleitungsrege-
lungen an das nach Maßgabe von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. 5Die 
Tarifvertragsparteien sind sich – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das laufende 
Revisionsverfahren vor dem BAG – 6 AZR 148/09 – darüber einig, kollektiv eine ver-
bindliche Regelung für das Überleitungs- und Übergangsrecht getroffen zu haben. 
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§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

 
(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise 

Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O beziehungsweise entsprechende Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vorschrif-
ten für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und B 
beziehungsweise den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zuge-
ordnet. 2Für Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in ärztlichen 
Servicebereichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik 
überwiegend Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgelt-
ordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sons-
tige Ärztinnen und Ärzte, soweit für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung ver-
einbart ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Ta-

rifvertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Be-
schäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwendungstabelle 
gemäß Anlage 5 A und - für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifge-
biets Ost Anwendung finden - gemäß Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftig-
te im Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a er-
höht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro, § 9 Ab-
satz 4 Satz 2 gilt entsprechend; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das Ver-
gleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöhten 
Tabellenwert ab dem 1. November 2012. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich 
einig, dass diese Anwendungstabelle - insbesondere die Bezeichnung der 
Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer neuen Ent-
geltordnung darstellt. 4Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarif-
gebiet Ost gelten entsprechend. 

 
1a. 1Bis zum 31. Juli 2011 gilt die Anwendungstabelle gemäß Anlage 5 A nach 

dem Stand vom 1. November 2006. 2Das Tabellenentgelt wird um 65 € erhöht. 
3Vom 1. August 2011 an gilt § 15 Absatz 2 TV-L entsprechend. 4Die sich für 
den Zeitraum vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 und vom 
1. August 2011 bis zum 30. September 2011 ergebenden Anwendungstabel-
len sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anlagen 4 und 5 beigefügt. 

 
2. <nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum 

Beispiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene. 
 

(2) Beschäftigte, die im November 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 
die Voraussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgrup-
pen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behan-
delt, als wären sie bereits im Oktober 2010 höhergruppiert beziehungsweise hö-
her eingereiht worden.  

 
(3) Beschäftigte, die im November 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 

eine niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert bezie-
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hungsweise eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, 
als wären sie bereits im Oktober 2010 herabgruppiert beziehungsweise niedriger 
eingereiht worden. 

 
 

§ 5 
Vergleichsentgelt 

 
(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Be-

schäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im 
Oktober 2010 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 

 
(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das 

Vergleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der 
Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Ab-
schnitt B Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der je-
weilige Anteil des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 bezie-
hungsweise des Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund 
von Teilzeitbeschäftigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der Anglei-
chungs-TV Land Berlin am 1. November 2010 bzw. fand für Lehrkräfte im Sinne 
des § 44 TV-L der Übergangs-TV Lehrkräfte am 1. September 2008 auch auf die 
andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Un-
terschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Ver-
gleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Oktober 2010 tarifvertraglich zustehende 
Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L 
nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 
BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5, 6<nicht abgedruckt, gelten nur 
für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L>  

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 
Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-
ordnung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen unter den bisheri-
gen Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage.  
 

(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O wird der Mo-
natstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 3Erhalten Beschäftigte den Lohn nach § 21 Absatz 1 Buchstabe a 
BMT-G/BMT-G-O, bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 und 3: 
Das Vergleichsentgelt umfasst auch den Sockelbetrag gemäß § 2 des Lohn- und 
Vergütungstarifvertrages Nr. 1 zum Anwendungs-TV Land Berlin vom 12. Novem-
ber 2008. 

 
(4) 1Beschäftigte, die im November 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 

Grundvergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren 
Lebensalters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Be-
messung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg be-
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reits im Oktober 2010 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des 
Vergleichsentgelts entsprechend. 

 
(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 

entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, de-
ren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 
1992 herabgesetzt ist, entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zuste-
hende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehe-
gattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halb-
satz) unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT /  
BAT-O. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht. 
 

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Oktober 2010 oder für keinen Tag die-
ses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Ab-
schnitt A Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 
BAT / Unterabsatz 3 BAT-O beziehungsweise der entsprechenden Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt 
so gestellt, als hätten sie am 1. Oktober 2010 die Arbeit wieder aufgenommen. 

 
 

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der 

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppe 
(§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird 
zum 1. Januar 2008 im Tarifgebiet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Eu-
ro aufgerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Tarifgebiet Ost 
ab 1. Mai 2008. 4Zum 1. November 2012 steigen diese Beschäftigten in die be-
tragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 6<nicht abgedruckt, 
gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
  
Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
1Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird abweichend von 
Satz 2 und 3 vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 TV-L er-
höht. 2Zur Ermittlung der Höhe der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 dieser 
Protokollerklärung zum 1. August 2011 wird das auf dem Rechtsstand vom 31. 
Oktober 2010 festgestellte Vergleichsentgelt um 65 Euro vermindert, um die all-
gemeinen tabellenwirksamen Entgelterhöhungen im Bereich der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (Länderbereich) vom 1. November 2006 bis zum 31. Ok-
tober 2010 angehoben und anschließend entsprechend dem geltenden Bemes-
sungssatz festgesetzt. 3Nach dem 30. September 2011 wird die individuelle Zwi-
schenstufe zum gleichen Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz bzw. in dem-
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selben Umfang angehoben wie die nächsthöhere reguläre Stufe der jeweiligen 
Entgeltgruppe; d. h., dass vom 1. Oktober 2011 an bei jeder allgemeinen Entgelt-
anpassung gemäß § 15 Absatz 2 TV-L das Entgelt aus der individuellen Zwi-
schenstufe auf 100 v. H.  erhöht, um die allgemeinen tabellenwirksamen Entgelt-
anpassungen im Länderbereich angehoben und anschließend entsprechend dem 
jeweils geltenden Bemessungssatz neu festgesetzt wird. 
 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2012 höhergruppiert (nach § 8 Ab-
satz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit ei-
ner höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindes-
tens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Ta-
bellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Rege-
lungen des TV-L. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L ent-
sprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. November 2012 herabgruppiert, 
werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstu-
fe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im Oktober 2010 ergeben hätte; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 4 und 5. 

 
(3) 1Ist bei Beschäftigten, deren Eingruppierung sich nach der Vergütungsordnung für 

Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum BAT / BAT-O) richtet, das Ver-
gleichsentgelt niedriger als das Entgelt der Stufe 3, entspricht es aber mindestens 
dem Mittelwert aus den Beträgen der Stufen 2 und 3 und ist die/der Beschäftigte 
am Stichtag mindestens drei Jahre in einem Arbeitsverhältnis bei dem selben Ar-
beitgeber beschäftigt, wird sie/er abweichend von Absatz 1 bereits zum 1. No-
vember 2010 in die Stufe 3 übergeleitet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach den Regelungen des TV-L. 

 
(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten 

Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehr-
kräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 
1 a zum BAT / BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben 
des § 20. 2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäftigte 
aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht. 4Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle Endstufe 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben 
Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

 
Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 4:  
1. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
2. <nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 

Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend von 
Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2010 eine in der Allgemeinen 
Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in 
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Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O 
abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

 
(6) 1Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden derjenigen 

Stufe der Entgeltgruppe (§ 4) zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Ent-
gelttabelle für Ärztinnen und Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zugehörigkeit zu der 
für sie maßgebenden Entgeltgruppe gegolten hätte. 2Für die Stufenfindung bei 
der Überleitung zählen die Zeiten im jetzigen Arbeitsverhältnis zu demselben Ar-
beitgeber. 3Für die Berücksichtigung von Vorzeiten ärztlicher Tätigkeit bei der 
Stufenfindung gilt § 16 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 Nr. 11 TV-L. 4Ist das Ver-
gleichsentgelt höher als das nach den Sätzen 1 bis 3 maßgebende Tabellenent-
gelt, wird das Vergleichsentgelt so lange gezahlt, bis das Tabellenentgelt das 
Vergleichsentgelt erreicht; Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 
Für die Überleitung in die Entgeltgruppe 8a gemäß Anlagen 5 A und 5 B TVÜ-Länder 
gilt für übergeleitete Beschäftigte 
- der Vergütungsgruppe Kr. V vier Jahre Kr. Va zwei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va drei Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. Va fünf Jahre Kr. VI 
- der Vergütungsgruppe Kr. V sechs Jahre Kr. VI 
mit Ortszuschlag der Stufe 2: 
1. Zunächst erfolgt die Überleitung nach den allgemeinen Grundsätzen. 
2. Die Verweildauer in Stufe 3 wird von drei Jahren auf zwei Jahre verkürzt. 
3. Der Tabellenwert der Stufe 4 wird nach der Überleitung um 100 Euro erhöht. 
 
 

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O werden entspre-

chend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 BMT-G/BMT-G-O - mit Ausnahme der 
Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 6 BMT-G-O - der Stufe der gemäß § 4 bestimmten 
Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des 
TV-L bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hier-
bei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg 
richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 

 
(2) § 6 Absatz 4 und Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 ent-

sprechend. 
 
(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, 

werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuel-
len Zwischenstufe zugeordnet; § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 2Der 
Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die betragsmäßig nächsthöhere 
reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie ge-
mäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der 
Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Absatz 4 Satz 5 gilt entsprechend. 
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(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischen-
stufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt 
nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischen-
stufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stu-
fenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 
TV-L gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der 
individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der 
niedrigeren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im Oktober 
2010 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer indivi-
duellen Zwischenstufe nach Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.  

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 2 bis 4: 
Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
 

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 
(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden und 
- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 

die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
zur Hälfte erfüllt haben, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 
1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten 
aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden 
sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergü-
tungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgrup-
pe Vc BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung 
vor dem 1. November 2012, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Sat-
zes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

 
(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und 
- die spätestens am 1. August 2011 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 

die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit 
zur Hälfte erfüllt haben, 
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- in der Zeit zwischen dem 1. Dezember 2010 und dem 31. Oktober 2012 hö-
hergruppiert wären, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wä-
ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwi-
schen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Ver-
gleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeit-
punkt nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung 
zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 5Wenn die Neuberechnung des Vergleichentgelts nach dem 31. Juli 2011 
zu erfolgen hat, ist das Vergleichsentgelt in entsprechender Anwendung des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L zu ermitteln. 6Satz 2 und Satz 3 letzter Halbsatz der Pro-
tokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gelten entsprechend. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 be-

ziehungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäf-
tigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 
2014 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit hö-
hergruppiert worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen 
Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absat-
zes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. November 
2012 und dem 31. Dezember 2014 bei Fortgeltung des BAT / BAT-O höhergrup-
piert worden wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen in-
dividuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Ta-
bellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn 
nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei 
Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individu-
elle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsge-
winn. 4Im Tarifgebiet Ost sind Anpassungen des Bemessungssatzes bei der Er-
mittlung des Höhergruppierungsgewinns zu berücksichtigen; ab 1. Januar 2010 
werden in den Fällen, in denen noch keine Bemessungssatzanhebung stattge-
funden hat, die Höhergruppierungsgewinne um den Faktor 1,081081 erhöht. 5§ 6 
Absatz 4 Satz 5 gilt - auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe - 
entsprechend. 
 

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 finden auf übergeleitete Beschäftigte, deren Eingruppierung 
sich nach der Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst (Anlage 1b zum 
BAT / BAT-O) richtet, und auf übergeleitete Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 
Absatz 1 Satz 2 und 3 keine Anwendung. 2Satz 1 gilt nicht für die gemäß Anlagen 
5 A und 5 B in die Entgeltgruppen 9a bis 9d übergeleiteten Beschäftigten. 

 
(5) <nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 

§ 9 
Vergütungsgruppenzulagen 
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(1) Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, denen 

am 31. Oktober 2010 nach der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O eine Ver-
gütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie überge-
leitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgrup-
penzulage. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die bei 

Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Oktober 2010 eine Vergütungs-
gruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhal-
ten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestan-
den hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst 
sich nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wä-
re, wenn diese bereits am 31. Oktober 2010 zugestanden hätte. 3Voraussetzung 
ist, dass  
- spätestens am 1. August 2011 die für die Vergütungsgruppenzulage erforder-

liche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Abschnitt A 
BAT / BAT-O zur Hälfte erfüllt ist, 

- zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten 
und  

- bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszu-
üben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 

 
(2a) Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, 

die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 2014 we-
gen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Vorausset-
zungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die 
Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist.  

 
(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die 

bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 31. Oktober 2010 im Anschluss 
an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt 
Folgendes: 

 
a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den 

Fallgruppenaufstieg am 31. Oktober 2010 noch nicht erreicht haben, sind zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wä-
ren, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert; § 8 Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungs-
gruppenzulage steht nicht zu. 

 
b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg 

am 31. Oktober 2010 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass spä-
testens am 1. August 2011 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die 
Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden 
Aufstieg zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppenzulage bei Fort-
geltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2014 erworben worden 
wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative wird die Besitzstandszulage auf 
schriftlichen Antrag gewährt.  
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c) Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenauf-

stieg spätestens am 31. Oktober 2012 erreicht worden, gilt Absatz 2 auf 
schriftlichen Antrag mit der Maßgabe, dass am 1. November 2012 die Hälfte 
der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage ein-
schließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein 
muss und die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts bis zum 31. Dezember 2014 erworben worden wäre.  

 
(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstaben b und c wird 

so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen aus-
geübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage 
nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Ent-
geltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4: 
Unterbrechungen wegen Mutterschutz, Elternzeit, Krankheit und Urlaub sind un-
schädlich. 

 
Protokollerklärung zu § 9 Absatz 4 Satz 2: 
1Die Besitzstandszulage verändert sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe 
des § 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung 
zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 
 

§ 10  
Fortführung vorübergehend 

übertragener höherwertiger Tätigkeit 
 
1Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2010 eine Zulage nach § 24 BAT / BAT-O zu-
steht, erhalten nach Überleitung in den TV-L eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer 
bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin aus-
üben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbe-
gründende Tätigkeit über den 31. Oktober 2012 hinaus beibehalten, finden mit Wir-
kung ab dem 1. November 2012 die Regelungen des TV-L über die vorübergehende 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 
1. November 2010 vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 31. 
Oktober 2010 wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 bezie-
hungsweise 2 BAT / BAT-O noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem 
Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen gewe-
sen wäre. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 Absatz 3 BMT-G/BMT-G-O 
i. V. m. § 3 BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O entsprechend. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei 
besonderen tarifvertraglichen Vorschriften über die vorübergehende Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Die Zulage nach Satz 1 verändert sich bei 
allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 7Ist Beschäftigten, die eine Besitz-
standszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegründende Tätigkeit bis zum 
31. Oktober 2012 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zula-
ge, wenn sich die Bezüge dadurch verringert haben. 8Die Zulage nach Satz 7 wird für 
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die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gezahlt. 9Die Höhe der Zulage bemisst 
sich nach dem Unterschiedsbetrag zwischen dem am 1. November 2010  nach § 6 
oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer individuellen Zwi-
schen- oder Endstufe einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem 
Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 10Nach der Höhergruppierung erfolgte 
Entgelterhöhungen durch allgemeine Entgeltanpassungen, durch Stufenaufstiege 
und Höhergruppierungen und durch Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 TV-L sind auf die 
persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 
 
Protokollerklärung zu § 10 Satz 6: 
1Die Zulage nach Satz 1 erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu § 6 Ab-
satz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 10 Satz 10: 
Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Entgeltsteigerungen, die nach dem 
31. Oktober 2010 erfolgt sind. 
 
 

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für im Oktober 2010 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 

Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O oder BMT-G/BMT-G-O in der für Oktober 
2010 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt 
würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen 
Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohn-
ordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszula-
ge gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldbe-
rechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines frei-
willigen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschäd-
liche Unterbrechung bereits im Monat Oktober 2010 vorliegt, wird die Besitz-
standszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung ge-
währt. 

 
Protokollerklärungen zu § 11 Absatz 1: 
1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Oktober 2010 bei Ruhen des Ar-

beitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Kranken-
bezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 
unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen 
von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäfti-
gung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet 
sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Beschäftigten, die im Oktober 2010 nicht 
kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinderbezogenen Ortszu-
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schlagsanteil erhalten haben und bis zum 31. Dezember 2010 einen Berech-
tigtenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitz-
standszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu be-
messen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Oktober 2010 Anspruch auf 
Kindergeld gehabt. 

 
2. 1Nr. 1 gilt entsprechend auf schriftlichen Antrag bei Ruhen des Arbeitsverhält-

nisses wegen eines Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten oder eines 
Sonderurlaubs, für den der Arbeitgeber vor dessen Antritt ein dienstliches oder 
betriebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 
2Familienpflichten im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn die/der Beschäftigte 
mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. 3Die/Der Be-
schäftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen und Ände-
rungen anzuzeigen. 

 
3. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für 

den anderen in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten auf schriftlichen Antrag 
auch nach dem 1. November 2010 begründet. 2Der Anspruch auf die kinder-
bezogenen Entgeltbestandteile muss bei der verstorbenen Person unbescha-
det der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 bis zum Todestag be-
standen haben. 3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als 
hätte die/der Beschäftigte bereits im Oktober 2010 Anspruch auf Kindergeld 
gehabt. 4Die Besitzstandszulage wird ab dem ersten Tag des Monats, der 
dem Sterbemonat folgt, frühestens jedoch ab 1. November 2010, gezahlt. 
5Satz 3 der Nr. 2 gilt entsprechend. 

 
(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 

Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 
3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 

 
Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2: 
1Die Besitzstandszulage erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des 
§ 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu 
§ 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. November 2010  und dem 31. Dezember 2010 geborene 
Kinder der übergeleiteten Beschäftigten, 

b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2010 in ein Arbeitsverhältnis übernom-
menen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungs-
pflege sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten 
Beschäftigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2011 ge-
boren sind. 
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§ 12  
Strukturausgleich 

 
(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 

einen nicht dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 auf-
geführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag 
für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensal-
terstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. November 2010, sofern in Anla-
ge 3 nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1: 
<nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im November 2012, sofern in Anla-

ge 3 nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz. 
 
(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2  

TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages 
zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabge-
setzt ist, entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

 
(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 

den Strukturausgleich angerechnet. 
 
(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 finden auf Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 

Satz 2 und 3 keine Anwendung. 
 
 

§ 13  
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2010 § 71 BAT gegolten hat und 

die nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abweichend 
von § 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. Oktober 2010 hinaus un-
unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld 
oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 
Absatz 2 Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftig-
ten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, 
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werden bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen 
zu Grunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zustünden. 
 

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 
26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 31. Oktober 2010 hinaus ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Ar-
beitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation ihr Entgelt nach § 21 TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. November 
2010 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der 
Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. Oktober 2010 § 71 BAT gegolten hat und 
die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Kran-
kengeldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über den 
31. Oktober 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses 
das Entgelt nach § 21 TV-L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 
TV-L findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT fal-
lende Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert sind und am 14. Oktober 2010 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld 
erst ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 
31. Dezember 2010 zu stellen. 

 
Protokollerklärung zu § 13: 
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Be-
schäftigte, die am 31. Oktober 2010 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 
2Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, so-
weit auf Landes- beziehungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird. 

 
 

§ 14 
Beschäftigungszeit 

 
(1) Für die Dauer des über den 31. Oktober 2010 hinaus fortbestehenden Arbeits-

verhältnisses werden die vor dem 1. November 2010 nach Maßgabe der jeweili-
gen tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Aus-
nahme der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 
BMT-G-O - als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksich-
tigt. 

 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. Oktober 2010 

zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe  
- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 
- des § 39 BAT-O beziehungsweise § 37 BMT-G-O anerkannte Beschäftigungs-

zeit, 
- des § 37 BMT-G i. V. m. §§ 9, 9a des BTV Nr. 1 zum BMT-G anerkannte Jubi-

läumszeit 
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sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 
 
 

§ 15 
Urlaub 

 
(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs beziehungsweise von 

Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 2010 sowie für dessen Übertragung auf das Ur-
laubsjahr 2011 gelten die im Oktober 2010 jeweils maßgebenden Vorschriften bis 
zum 31. Dezember 2010 fort. 2Die Regelungen des TV-L gelten für die Bemes-
sung des Urlaubsentgelts. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Ver-

gütungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2010 einen Anspruch auf 
30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewo-
che diesen Anspruch für die Dauer des über den 31. Oktober 2010 hinaus unun-
terbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des 
TV-L bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

 
(3) 1§ 49 Absatz 1 und 2 MTArb / MTArb-O i.V.m. dem Tarifvertrag über Zusatzurlaub 

für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der Länder gelten bis zum In-
Kraft-Treten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder fort; im Übrigen gilt 
Absatz 1 entsprechend. 2Aus dem Geltungsbereich des BMT-G übergeleiteten 
Beschäftigten, die am 31. Oktober 2010 Anspruch auf einen Zusatzurlaub nach 
§ 42 Absatz 5 BMT-G haben, behalten diesen Anspruch, solange sie die An-
spruchsvoraussetzungen in dem über den 31. Oktober 2010 hinaus ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsverhältnis weiterhin erfüllen. 3Für aus dem Gel-
tungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleitete Beschäftigte gelten abweichend 
von Satz 1 § 42 BMT-G/BMT-G-O i. V. m. § 10 BTV Nr.1 zu § 42 BMT-G/ 
BMT-G-O bis zum Inkrafttreten eines entsprechenden Tarifvertrags der Länder 
fort; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

 
(4) 1In den Fällen des § 48a BAT / BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O wird der 

nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub im 
Kalenderjahr 2011 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden Urlaubstage werden 
auf den nach den Bestimmungen des TV-L im Kalenderjahr 2011 zustehenden 
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 4: 
1Abweichend von § 48a BAT/BAT-O oder § 41a BMT-G/BMT-G-O ist der nach 
der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2010 zu bemessende Zusatzurlaub bis zum 
Ende des Kalenderjahres 2010 auf Antrag zu gewähren, sofern dem keine dienst-
lichen oder betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Stehen dienstliche oder be-
triebliche Gründe der Gewährung des Zusatzurlaubs entgegen, können bis zu 
zwei Zusatzurlaubstage noch bis zum 31. März 2011 angetreten werden; soweit 
auch deren Inanspruchnahme aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen nicht 
oder nicht vollständig möglich ist, wird der verbliebene Zusatzurlaub in ein Zeit-
guthaben umgewandelt, mit dem eine dienstplanmäßig entstandene Zeitschuld 
verrechnet werden kann. 3Für den nach den Sätzen 1 und 2 bis zum 31. März 
2011 gewährten Zusatzurlaub findet Absatz 4 Satz 2 keine Anwendung. 
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§ 16 
Abgeltung 

 
1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Be-
sitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bezie-
hungsweise abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben 
unberührt. 
 
Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Be-
schäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25 Absatz 4, 28 Absätze 1 und 2 und 28a 
BMT-G/BMT-G-O beziehungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt 
ist, erfolgt am 1. November 2010 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu ver-
rechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu 
erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten entsprechend. 3Die in Satz 2 ge-
nannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem 
jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin An-
wendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 
Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt; die 
Regelung findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwendung. 5Sollte 
das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen aus-
fallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen. 
 
 

4. Abschnitt  
Sonstige vom TV-L abweichende  

oder ihn ergänzende Bestimmungen 
 
 

§ 17  
Eingruppierung 

 
(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, die §§ 1, 2 

Absatz 1 und § 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Län-
der zum MTArb (TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeich-
nisses mit Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarif-
gebiet Ost einschließlich § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O 
vom 8. Mai 1991 gelten über den 31. Oktober 2010 hinaus fort. 2Diese Regelun-
gen finden auf übergeleitete und ab dem 1. November 2010 neu eingestellte Be-
schäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarif-
vertrages Anwendung. 3An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der 
Begriff Entgelt. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1: 
1Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Angleichungs-TV Land Berlin gilt Ab-
satz 1 Satz 1, soweit darin auf § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
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BAT-O Bezug genommen wird. 2Für Beschäftigte, auf deren Tätigkeit am 
31. Oktober 2010 der BMT-G/BMT-G-O Anwendung fand, findet für die Dauer ei-
ner Tätigkeit, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter 
unterlegen hätte, § 2 Absatz 1 bis 4 und 8 sowie § 4 des BTV Nr. 2 zum BMT-G/ 
BMT-G-O einschließlich der Anlagen 1 (Lohngruppenverzeichnis) und 2 (Richtli-
nien für verwaltungs- oder betriebseigene Prüfungen) im jeweiligen Geltungs-
bereich weiterhin Anwendung. 3Soweit in diesem Tarifvertrag auf einen Anteil des 
Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an dessen Stelle das jeweilige Tabel-
lenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 4An die Stelle der Stufe 1 des Monatstabel-
lenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 

- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 
1. November 2010 in Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte, 

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 
1. November 2010 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsver-
hältnisse erfolgt außertariflich, 

- gilt für übergeleitete und ab dem 1. November 2010 neu eingestellte Ärztinnen 
und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung gemäß 
Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 

 
(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 und der Eingruppierung 

der übergeleiteten und ab dem 1. November 2010 neu eingestellten Ärztinnen 
und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind alle zwischen dem 1. No-
vember 2010 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung stattfindenden 
Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig 
und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt nicht 
für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3. 

 
(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen 

Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die 
in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer 
nicht dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit aus-
geübt wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr nach dem In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des 
Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neuein-
stellungen (§ 1 Absatz 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den 
vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rückgruppierung blei-
ben unberührt. 

 
(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. November 

2010 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungs-
gruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe 
der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungs-
gruppenzulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; 
bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen des bisherigen 
Tarifrechts als Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 
gilt entsprechend. 
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(6) Eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, 
Meister- und Programmiererzulage bemisst, erhalten diejenigen Beschäftigten, 
denen ab dem 1. November 2010 bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-
ordnung eine anspruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, soweit die An-
spruchsvoraussetzungen nach bisherigem Tarifrecht erfüllt sind. 

 
(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. November 2010 bis zum In-Kraft-Treten einer 

neuen Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergü-
tungsordnung (Anlage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppenver-
zeichnisses gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-L, zugeordnet. 2In den 
Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die Eingruppierung unter Anwendung der 
Anlage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a 
oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern 
das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. November 2010 be-
gründet worden ist und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; 
im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätig-
keits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weiterge-
führt. 3Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7: 
Die Protokollerklärung Nr. 1 zu § 4 Absatz 1 gilt entsprechend für übergeleitete 
und ab dem 1. November 2010 neueingestellte Pflegekräfte. 
 

(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. November 2010 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert 
sind und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungsweise sechs-
jährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, 
erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung eine persönliche Zu-
lage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach 
Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 
1 werden auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, deren 
Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4Sie gelten nicht für 
Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3. 

 
(9) 1Die bisherigen Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter gelten im bishe-

rigen Geltungsbereich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des 
§ 1 Absatz 2. 2Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwerti-
gen Tätigkeit im Sinne des § 14 TV-L zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die 
nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterin-
nen und Vorarbeiter besteht, erhält die/der Beschäftigte bis zum In-Kraft-Treten 
einer neuen Entgeltordnung abweichend von Satz 1 sowie von § 14 Absatz 3 TV-
L anstelle der Zulage nach § 14 TV-L für die Dauer der Ausübung sowohl der hö-
herwertigen als auch der zulagenberechtigenden Tätigkeit eine persönliche Zula-
ge in Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabellenentgelts. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 9 Satz 1: 
1Für die Beschäftigten, auf deren Tätigkeit am 31. Oktober 2010 der BMT-G/ 
BMT-G-O Anwendung fand, gelten die Regelungen für Vorarbeiterinnen und Vor-
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arbeiter des § 3 BTV Nr. 2 zum BMT-G/BMT-G-O fort. 2Soweit in diesem Tarifver-
trag auf einen Anteil des Monatstabellenlohnes abgestellt wird, tritt an dessen 
Stelle das jeweilige Tabellenentgelt gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 3An die Stelle der 
Stufe 1 des Monatstabellenlohnes tritt die Stufe 2 des Tabellenentgelts. 4Für Be-
schäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 TVÜ-Länder finden die Regelungen für Vor-
arbeiterinnen und Vorarbeiter des TV Lohngruppen-TdL Anwendung; im Tarifge-
biet Ost findet bis zum 31. Juli 2011 der TV Lohngruppen-O-TdL Anwendung. 

 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 

Eingruppierungen entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 17: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgelt-
ordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhoch-
schulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf 
das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (un-
ter Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangspha-
se nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert 
ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen ober-
halb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt.  
 
 

§ 18  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

nach dem 31. Oktober 2010 
 
(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in 

der Zeit zwischen dem 1. November 2010 und dem 31. Oktober 2012 erstmalig 
außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet 
der TV-L Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe 
übergeleitet worden, gilt für die Bemessung der persönlichen Zulage § 6 Absatz 2 
Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 
Absatz 4 Satz 3 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Absatz 5 bestimmt sich die 
Höhe der Zulage nach den Vorschriften des TV-L über die vorübergehende Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 
(2) Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O übergeleiteten Beschäftig-

ten nach dem 31. Oktober 2010 erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige 
Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarif-
vertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen Regelungen des BMT-G/ 
BMT-G-O mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach 
dem TV-L richtet, soweit sich aus § 17 Absatz 9 Satz 2 nichts anderes ergibt. 

 
Protokollerklärung zu § 18 Absatz 2: 
Die Übertragung einer Vertretungstätigkeit im Sinne des § 3 Absatz 1 Buchsta-
be a und b BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O gilt als Übertragung einer höher-
wertigen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2. 

 
(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des TV-L gilt - auch für 

Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2 - die Regelung des § 14 TV-L zur vorü-
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bergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit mit der Maßgabe, dass 
sich die Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 
Absatz 2 BAT / BAT-O beziehungsweise den entsprechenden Regelungen für Ar-
beiter bestimmen. 

 
 

§ 19  
Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 

 
(1) Zwischen dem 1. November 2010 und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltord-

nung gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitetet worden 
sind oder in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngrup-
pe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt worden sind oder werden, besondere Tabel-
lenwerte; sie betragen 

 
a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.637,70 1.812,80 1.879,75 1.962,15 2.018,80 2.065,15 
 
b) ab 1. März 2010 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.657,35 1.834,55 1.902,31 1.985,70 2.043,03 2.089,93 

 
(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten 

folgende Tabellenwerte (West) 
 

a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 
E 13 Ü 3.362,95 3.543,20 3.857,35 4.176,65 4.665,90 

 
b) ab 1. März 2010 

 
 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 
E 13 Ü 3.403,31 3.585,72 3.903,64 4.226,77 4.721,89 

 
2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgelt-
gruppe 13 Ü übergeleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt im Zeit-
punkt der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der 
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Tabellenwert in der Stufe 5 nach fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Stufe 5 um 
200 Euro. 3Dasselbe gilt bei Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 
53 Hochschulrahmengesetz in die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die 
Erhöhung des Tabellenwertes der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13. 

 
(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen 

dem TV-L. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten fol-
gende Tabellenwerte (West): 

 
a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4.573,20 5.077,90 5.556,85 5.871,00 5.948,25 
 

b) ab 1. März 2010 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.628,08 5.138,83 5.623,53 5.941,45 6.019,63 

 
4Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 5 
findet keine Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu § 19 Absatz 1 bis 3: 
Abweichend von den in den Absätzen 1 bis 3 genannten besonderen Tabellen-
werten gelten längstens bis zum 30. November 2017 folgende Beträge: 
 
E 2 Ü (zu Absatz 1) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.568 1.735 1.795 1.875 1.930 1.971 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.607,63 1.779,51 1.845,24 1.926,13 1.981,74 2.027,23 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
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E 13 Ü (zu Absatz 2) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.195 3.365 3.665 3.965 4.425 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.301,21 3.478,15 3.786,53 4.099,97 4.580,23 
 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
E 15 Ü (zu Absatz 3) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.340 4.815 5.265 5.565 5.635 

 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011  
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.489,24 4.984,67 5.454,82 5.763,21 5.839,04 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
(4) Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-

chend. 
 
 

§ 20 
Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

 
<nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 

§ 21 
Jahressonderzahlung im Jahr 2010 



 26

 
(1) Beschäftigten – ausgenommen Lehrkräften im Sinne von § 44 TV-L – wird bis 
zum 31. Dezember 2010 die Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zuwen-
dung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 (TV Zuwendung)/Tarifvertrag über eine 
Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom 10. Dezember 1990 und 
Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 
16. März 1977 (TV Urlaubsgeld)/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV 
Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. Dezember 1990 gezahlt. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 wird Beschäftigten, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 
2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte, bis zum 31. Dezember 
2010 eine Zuwendung nach dem Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter vom 
12. Oktober 1973/Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung 
Arb-O) vom 10. Dezember 1990 und Urlaubsgeld nach dem Tarifvertrag über ein Ur-
laubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977/Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbei-
ter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 1990 gezahlt. 
 
Protokollerklärung zu § 21: 
Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Beschäftigten, die für dieses 
Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der genannten Urlaubs-
geldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV Land Berlin nach dem 
Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Tarifverträge noch zu. 
 
 

§ 22 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 26a Absatz 1 Un-
terabsatz 2 BMT-G/BMT-G-O für Arbeitsleistungen bis zum 31. Oktober 2010 werden 
nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeits-
verhältnis mit Ablauf des 31. Oktober 2010 beendet worden wäre.  
 
 

§ 23 
Bereitschaftszeiten 

 
<gilt nicht im Land Berlin> 

 
 

§ 24 
Nebentätigkeiten 

 
Für bis zum 31. Oktober 2010 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Be-
schäftigten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsver-
tragliche Neuregelung bleibt unberührt. 
 
 

§ 25 
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 
der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / BAT-O und der SR 2a, 

 SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O 
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(1) Nr. 7 SR 2 a BAT / BAT-O gilt im bisherigen Geltungsbereich für Maßnahmen, die 

vor dem 1. November 2010 bewilligt worden sind, fort. 
 
(2) Bestehende Regelungen zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten auf die 

Arbeitszeit bleiben durch das In-Kraft-Treten des TV-L unberührt. 
 
(3) Regelungen gemäß Nr. 2 SR 2 m BAT / BAT-O bleiben durch das In-Kraft-Treten 

des TV-L unberührt. 
 
(4) Übergeleiteten Beschäftigten, die am 31. Oktober 2010 Zulagen nach Nr. 5a und 

Nr. 6 Absatz 3 SR 2 o BAT / BAT-O beziehungsweise nach Nr. 7 SR 2 l der Anla-
ge 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 6 SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O erhalten 
haben, wird diese Zulage unter den bisherigen Voraussetzungen als weiterhin wi-
derrufliche Zulage fortgezahlt. 

 
(5) 1Für die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten gelten im bisherigen Gel-

tungsbereich fort: 
- Nr. 8 und Nr. 10 SR 2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 und Nr. 11 SR 

2 a der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O, 
- Nr. 6 Absatz 2, Nr. 8 und Nr. 9 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / Nr. 7 

Absatz 2, Nr. 10 und Nr. 13 SR 2 b der Anlage 2 Abschnitt B MTArb-O und 
- Nr. 4 SR 2 i der Anlage 2 Abschnitt B MTArb. 

 
2Sie können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geändert werden. 

 
 

§ 26 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 

 
§ 33 Absatz 1 Buchstabe b BAT / BAT-O gilt für übergeleitete und neueingestellte 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst fort. 
 
 

§ 27 
Übergangsregelungen 

für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse 
 

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT/BAT-O, § 60a BMT-G/ 
BMT-G-O i. V. m. § 11 des BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O und § 5 Abschnitt A der 
Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 
 
 

§ 28 
Änderung des Beschäftigungsumfangs  

im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 
 
(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. Juli 2011 im Arbeitsvertrag eine feste 

Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. August 2011 das Entgelt 
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wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit vermindert, 
ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, dass die 
Höhe ihres bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der Antrag ist 
bis zum 31. Juli 2011 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftigte in Altersteilzeit. 

 
(2) Die/Der Beschäftigte, die/der unter § 41 TV-L fällt, erhält das Recht auf Beibehal-

tung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden (Tarifgebiet 
West) beziehungsweise 40 Stunden (Tarifgebiet Ost); in diesem Fall wird das 
entsprechende zeitanteilige Tabellenentgelt gezahlt. 

 
 

§ 29 
Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
<nicht abgedruckt> 

 
 

5. Abschnitt  
Übergangs- und Schlussvorschrift 

 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 

werden, frühestens zum 31. Dezember 2009. 
 
(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei 

Kalendermonaten zum 31. Dezember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Anglei-
chung nach § 21 Absatz 2 erreicht ist. 

 
(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, je-

doch nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 
2010; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 

 
(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von 

jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nach-
wirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 

 
 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A  

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 
 

- Ersetzte Tarifverträge - 
 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 
durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
vom 31. Januar 2003. 

 
2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – 

(BAT-O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 13 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts 
– Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O). 

 
3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 

(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Ar-
beiter des Bundes und der Länder (MTArb). 

 
4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-

O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 11 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für 
Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O). 

 
5. Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - 

BMT-G II - vom 31. Januar 1962 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 
 
6. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Ar-

beiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe -(BMT-G-O) vom 10. Dezember 
1990 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 

 
 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

Vorbemerkungen: 
 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Ta-
rifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die Neu-
fassung diese Anlage. 
 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die 
Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder. 

 
 

1.  Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2.  Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003 
 

3.  Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. Januar 
2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu 
§ 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

4.  Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 
 

5.  Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 
17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

6.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen-
TdL) vom 11. Juli 1966 

7.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV Lohngrup-
pen-O-TdL) vom 8. Mai 1991 

8.  Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der 
Länder vom 17. Dezember 1959 
 

9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 
mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10, die bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung fort-
gelten 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, 
mit Ausnahme 
 des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 9 und 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 6 

 
11.  Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 

11. Januar 1962  
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

12.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 
1963 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

13.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ 
zum MTArb-O-TdL) vom 8. Mai 1991 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

14.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 
1970 
 

15.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) vom 
8. Mai 1991 

16.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. Dezem-
ber 1970 

17.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  
8. Mai 1991 

18.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

19.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  
10. Dezember 1990 

20.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  
12. Oktober 1973  
 

21.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  
10. Dezember 1990 
 

22.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

23.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. De-
zember 1990 

24.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 

25.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 
1990 
 

26.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 
10. April 1987 
 

27.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Man-
tel-TV AiP-O) vom 5. März 1991 
 

28.  Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

29.  Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 2003 

30.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Praktikum  
vom 10. April 1987 
 

31.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
 

32.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Zuwendung 
AiP-O) vom 5. März 1991 
 

33.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 

34.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Urlaubsgeld  
AiP-O) vom 5. März 1991 

35.  Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst vom 4. September 1990 

36.  Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst 
vom 17. Juli 1996 

37.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie 
von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 
4. November 1966 

38.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 
1966 

39.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. No-
vember 1991 
 

40.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Baden-Württemberg 

41.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Baden-Württemberg 

42.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Bremen 

43.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Bremen 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

44.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Hamburg 

45.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Hamburg 

46.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Niedersachsen 

47.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Niedersachsen 

48.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Landes Rheinland-Pfalz 

49.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Saarlandes 

50.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Schleswig-Holstein 

51.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Schleswig-Holstein 

 
 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

Vorbemerkung: 
 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarif-

vertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die Neufas-
sung diese Anlage. 

 
2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 

zitiert. 
 
 
 

1. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 9. Ja-
nuar 1987 
 

2. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder 
(RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 
 

3. Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  
 

4. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 
 

5. Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im Flugver-
kehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999 
 

6. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002  
  

7. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Waldarbeiter der Länder und Ge-
meinden sowie der Arbeiter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den Weinbaube-
trieben der Länder (Tarifvertrag Altersversorgung- Wald – ATV-W) vom 18. November 
2002  
 

8. Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepu-
blik Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 
 

9. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

10. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

11. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 
9. Februar 1978  

12. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Feb-
ruar 1978 
 

13. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) vom  
8. Mai 1991 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

14. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen 
Krankenanstalten vom 27. November 1975 
 

15. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen 
Krankenanstalten der Länder (Ost) vom 8. Mai 1991 
 

16. Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedingeverfahren im Bereich der SR 
2 b des Abschnitts B der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962 
 

17. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 
1974 
 

18. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974 
 

19. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Baden-Württemberg (TV-Mun-BW) vom 24. Feb-
ruar 1972 
 

20. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer der Behörde für Inneres - Feuerwehr - der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (TV-Mun-Hmb) vom 24. Juni 1974 
 

21. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Niedersachsen (TV-Mun-Nds) vom 5. März 1991 
 

22. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel 
beschäftigten Angestellten des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Ang-Mun-NW) vom 11. 
September 1979 
 

23. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel 
beschäftigten Arbeiter des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Arb-Mun-NW) vom 11. Sep-
tember 1979 
 

24. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Rheinland-Pfalz (TV-Mun-RP) vom 24. Februar 
1972 
 

25. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Saarlandes (TV-Mun-Saar) vom 1. März 1996 
 

26. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Schleswig-Holstein (TV-Mun-SH) vom 24. Febru-
ar 1972 
 

27. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer (Ost) - TV-Mun-O vom 14. Dezember 1993 
 

28. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen über das ständig beschäftigte 
Abendpersonal an Theatern und Bühnen vom 25. Juni 1991 
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- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

29. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (Ost) 
 

30. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebszuschlag für Arbeiter (Ost) 
 

 
Ferner gelten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung diejenigen Tarifregelungen 
fort, die Eingruppierungsregelungen enthalten. 
 
Protokollerklärung: 

Die Tarifverträge gemäß der vorstehenden Nrn. 1, 2 und 9 gelten bis zum 31. Juli 2011 nicht 
im Tarifgebiet Ost; vom 1. August 2011 an findet der Tarifvertrag zur sozialen Absicherung 
(TV Soz-Ab-L) vom 12. Oktober 2006 keine Anwendung mehr. 
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Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 

für am 31. Oktober 2010 / 1. November 2010 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Länder) 
 

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C 
 

Entgelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 Ü 
 
I  
 

Keine 

15 

Keine Stufe 6  
 
Ia  
Ia nach Aufstieg aus Ib  
 
Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia  
 

Keine 

14 

Keine Stufe 6  
 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 
Ib nach Aufstieg aus IIa  
 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 5 oder 6 Jahren 
 

Keine 

13 Ü 
Keine Stufe 6 
 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib nach 11 oder 15 Jahren 
 

Keine 

13 
 

Keine Stufe 6  
 
IIa ohne Aufstieg nach Ib 
 
 

Keine 

12 Keine Stufe 6  
 Keine 
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Entgelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

IIa nach Aufstieg aus III  
 
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 
 

11 

Keine Stufe 6  
 
III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus IVa  
 
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 
 

Keine 

10 

Keine Stufe 6  
 
IVa ohne Aufstieg nach III 
IVa nach Aufstieg aus IVb  
 
IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 
 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach 
IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1) 
 

Keine 

9 
 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa (keine Stufe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg nach IVa (keine Stu-
fe 6) 
IVb nach Aufstieg aus Vb (keine Stufe 6) 
 
Va mit ausstehendem Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach 
IVa (keine Stufe 6) 
Va ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

9 
(Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
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Entgelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

8 
 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
Vc nach Aufstieg aus VIb  

 
8a 
 
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 
8 nach Aufstieg aus 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 
 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 
 

7 Keine 

 
7a 
 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 
7 nach Aufstieg aus 6  
 
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 
 

6 

 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc  
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
VIb nach Aufstieg aus VII  
 
 

 
6a 
 
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 
6 nach Aufstieg aus 5  
 
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6  
5 nach Aufstieg aus 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 
4 mit ausstehenden Aufstieg nach 5 und 6 
 

5 
 

 
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
VII nach Aufstieg aus VIII  
 

 
5a 
 
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 
5 nach Aufstieg aus 4  
 
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5  
4 nach Aufstieg aus 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 
3 mit ausstehenden Aufstieg nach 4 und 5 
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Entgelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

4 Keine 

 
4a 
 
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 
4 nach Aufstieg aus 3  
4 ohne Aufstieg 
 
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

Keine Stufe 6 
 
 
 
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 
VIII nach Aufstieg aus IXb 

 
3a  
 
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und ausstehendem Aufstieg nach 3a 
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6) 
3 ohne Aufstieg (keine Stufe 6) 
 
 
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 
2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a  
2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 (keine 
Stufe 6) 
 
 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a  
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 
 

2 Ü Keine 

 
2a 
 
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 
2 nach Aufstieg aus 1  
 
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a 
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Entgelt- 
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 

 
 
IXa 
 
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII  
IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa  
IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 
 
X (keine Stufe 6) 
 

1a (keine Stufe 6) 
 
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1  
Keine 

 
Keine 
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Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 
Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 
<nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 
 
 

Teil C 
Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Beschäftigte des Landes Berlin> 
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Strukturausgleiche für Angestellte 
 

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, 
erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs 
für Verheiratete. 
 
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 
1. November 2012. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den 
genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem Merk-
mal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. November 2014 festgelegt, wobei 
die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die 
Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung wäh-
rend der Zeit des Arbeitsverhältnisses. 
 
Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf die-
sen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im November 
2012 und Ende der Zahlung mit Ablauf Oktober 2017). Eine Ausnahme besteht dann, 
wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen 
Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum 
nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stu-
fenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer. 
 
 

A. 
Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 

im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 
 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 23 40 € 

 
für 4 Jahre 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren  OZ 2 29 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 31 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 33 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 35 20 € 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2  37 40 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 31 60 € 
nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 
9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € 
nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 
9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 35 20 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 37 40 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb 
IVb nach  
6 Jahren OZ 1 29 50 € 

für 3 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6  
Jahren OZ 1 35 60 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 31 50 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 37 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 41 60 € 

dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 
9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 
9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € 

für 4 Jahre 

10 IVb IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € 

dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

10 IVb 
IVa nach  
6 Jahren OZ 2 29 70 € 

für 7 Jahre 

10 IVb 
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 37 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 39 60 € 
dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren  OZ 2 41 85 € 
dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren OZ 2 43 60 € 
dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 
10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 
11 IVa III nach 4, 

6, 8 Jahren 
OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 37 70 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 39 70 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

 
11 IIb ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

 
11 IIb ohne OZ 1 39 60 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 1 41 80 € 
 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 29 60 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

11 IIb ohne OZ 2 35 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

 
11 IIb ohne OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
11 IIb ohne OZ 2 39 110 € 

 
dauerhaft *) 

 
11 IIb ohne OZ 2 41 80 € 

 
dauerhaft *) 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 33 95 € 
für 5 Jahre 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 35 95 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 39 50 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 1 41 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 33 100 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 37 100 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 39 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 41 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 43 85 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 31 100 € 

für 5 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
5 Jahren OZ 1 29 100 € 

für 3 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 95 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 39 50 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 100 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 37 100 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 100 € 
 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 85 € 
 

dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 
13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 27 20 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 20 € 
nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 130 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 39 80 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 41 80 € 
 

dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 43 80 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 45 60 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 2 27 100 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 37 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 39 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 41 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 43 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 45 60 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 27 20 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 20 € 
nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 130 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 1 33 60 € 
nach 4 Jahren 

für 4 Jahre 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 35 50 € 

für 5 Jahre 
 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 37 110 € 

nach 2 Jahren 
für 3 Jahre 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 2 27 100 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 2 35 165 € 
nach 3 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 2 37 110 € 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 31 100 € 
für 3 Jahre 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 100 € 
für 4 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 80 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 45 60 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 31 110 € 
für 7 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 50 € 
für 4 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 110 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 110 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 110 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 45 60 € 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 39 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 37 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 41 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 39 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 37 110 € 
 

für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 41 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

 
*) Der Strukturausgleich wird frühestens ab dem 1. November 2012 geleistet. 
 

 
 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

 
B.  

Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 
 

Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

12a Kr. XII 5 Jahre 
Kr. XIII 

OZ 2 Kr. XII 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 

11b Kr. XI 5 Jahre 
Kr. XII 

OZ 2 Kr. XI 6 1 Jahr 6 Jahre 150,- € 

  OZ 1 Kr. XI 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 
   Kr. XI 7 2 Jah-

ren 
5 Jahre 130,- € 

11a Kr. X 5 Jahre 
Kr. XI 

OZ 2 Kr. X 4 5 Jah-
ren 

2 Jahre 220,- € 

   Kr. X 5 3 Jah-
ren 

4 Jahre 300,- € 

  OZ 1 Kr. X 5 3 Jah-
ren 

4 Jahre 190,- € 

   Kr. X 6 1 Jahr 6 Jahre 260,- € 
10a Kr. IX 5 Jahre 

Kr. X 
OZ 2 Kr. IX 5 3 Jah-

ren 
2 Jahre, 
danach 
dauer-
haft  

270,- € 
 

20,- € 

   Kr. IX 6 4 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

   Kr. X 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

   Kr. X 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

  OZ 1 Kr. IX 5 3 Jah-
ren 

2 Jahre 170,- € 

   Kr. IX 6 1 Jahr 4 Jahre 240,- € 
9d Kr. VIII 5 Jahre 

Kr. IX 
OZ 2 Kr. VIII 5 6 Jah-

ren 
dauer-
haft 

15,- € 

   Kr. VIII 6 1 Jahr 3 Jahre, 
danach 
dauer-
haft 

140,- € 
 

15,- € 

   Kr. IX 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

30,- € 

   Kr. IX 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 
 

20,- € 

  OZ 1 Kr. VIII 6 1 Jahr 1 Jahr, 
danach 
für 2 
Jahre 
 

200,- € 
 

60,- € 
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Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

9c Kr. VII 5 Jahre 
Kr. VIII 

OZ 2 Kr. VII 4 4 Jah-
ren 

2 Jahre, 
danach 
für 4 
Jahre 

55,- € 
 

110,- € 

   Kr. VII 5 4 Jah-
ren 

3 Jahre 80,- € 

   Kr. VII 6 1 Jahr 6 Jahre 140,- € 
  OZ 1 Kr. VII 5 3 Jah-

ren 
2 Jahre, 
danach 
für 5 
Jahre 

150,- € 
 

60,- € 

   Kr. VIII 6 1 Jahr 9 Jahre 150,- € 
   Kr. VIII 7 2 Jah-

ren  
5 Jahre 100,- € 

9b Kr. VII OZ 2 Kr. VII 5 4 Jah-
ren 

3 Jahre 45,- € 

   Kr. VII 6 2 Jah-
ren 

2 Jahre, 
danach 
für 3 
Jahre 

40,- € 
 

100,- € 

   Kr. VII 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

10,- € 

   Kr. VII 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

10,- € 

  OZ 1 Kr. VII 6 6 Jah-
ren 

1 Jahr 60,- € 

   Kr. VII 7 4 Jah-
ren 

3 Jahre 60,- € 

9b Kr. VI 5 Jahre 
Kr. VII 

OZ 2 Kr. VI 6 1 Jahr 6 Jahre 90,- € 

   Kr. VII 6 1 Jahr 4 Jahre 90,- € 
   Kr. VII 7 2 Jah-

ren 
dauer-
haft 

10,- € 

   Kr. VII 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

10,- € 

  OZ 1 Kr. VI 5 3 Jah-
ren 

2 Jahre 240,- € 

   Kr. VI 6 1 Jahr 1 Jahr 200,- € 
   Kr. VII 7 4 Jah-

ren 
3 Jahre 65,- € 

9b Kr. VI 7 Jahre 
Kr. VII 

OZ 2 Kr. VI 6 4 Jah-
ren 

3 Jahre  90,- € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 
 

1 Jahr 
danach 
für 5 
Jahre 
 

200,- € 
 

120,- € 
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Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

   Kr. VII 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

10,- € 

  OZ 1 Kr. VI 5 4 Jah-
ren 

4 Jahre 50,- € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 1 Jahr 
danach 
für 5 
Jahre 

190,- € 
 

20,- € 

9a Kr VI  OZ 2 Kr. VI 4 4 Jah-
ren 

3 Jahre 30,- € 

   Kr. VI 5 2 Jah-
ren  

5 Jahre 75,- € 

  OZ 1 Kr. VI 5 2 Jah-
ren 

8 Jahre 50,- € 

   Kr. VI 6 4 Jah-
ren 

3 Jahre 40,- € 

   Kr. VI 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

8a Kr. Va 3 Jahre, 
Kr. VI 

OZ 2 Kr. V a 3 4 Jah-
ren 

7 Jahre 45,- € 
 
 

   Kr. VI 5 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

  OZ 1 Kr. VI 4 2 Jah-
ren 

9 Jahre 55,- € 

   Kr. VI 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

8a Kr. Va 5 Jahre 
Kr. VI 

OZ 2 Kr. V a 3 4 Jah-
ren 

7 Jahre 45,- € 

   Kr. VI  5 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

  OZ 1 Kr. V a 3 4 Jah-
ren 

3 Jahre 55,- € 

   Kr. V a 4 2 Jah-
ren 

9 Jahre 55,- € 

   Kr. VI 4 2 Jah-
ren 

8 Jahre 55,- € 

   Kr. VI 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

8a Kr. V 6 Jahre 
Kr. VI 

OZ 2 Kr. V 2 6 Jah-
ren 
 

7 Jahre 30,- € 

   Kr. V 3 4 Jah-
ren 

7 Jahre 35,- € 

   Kr. VI 5 2 Jah-
ren 
 

5 Jahre 60,- € 
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Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

  OZ 1 Kr. V 3 2 Jah-
ren 

7 Jahre 120,- € 

   Kr. VI 4 2 Jah-
ren 

9 Jahre  55,- € 

   Kr. VI 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

8a Kr. V 4 Jahre,  
Kr. Va 2 Jahre,  
Kr. VI 

OZ 2 Kr. V 2 6 Jah-
ren 

7 Jahre 60,- € 

   Kr. V a 3 4 Jah-
ren 

7 Jahre 60,- € 

   Kr. VI 4 3 Jah-
ren 

4 Jahre 25,- € 

   Kr. VI 5 1 Jahr  2 Jahre, 
danach 
für 4 
Jahre 

25,- € 
 

80,- € 

   Kr. VI 7 1 Jahr 1 Jahr 40,- € 
   Kr. VI 8 1 Jahr 1 Jahr 40,- € 
  OZ 1 Kr. V a 3 2 Jah-

ren 
5 Jahre 55,- € 

   Kr. VI 4 2 Jah-
ren 

4 Jahre, 
danach 
für 5 
Jahre 

70,- € 
 

20,- € 

   Kr. VI 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 55,- € 

7a Kr. V 4 Jahre 
Kr. Va 

OZ 2 Kr. V  3  4 Jah-
ren 

7 Jahre 55,- € 

   Kr. V a 5 4 Jah-
ren 

3 Jahre 70,- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. V a 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

20,- € 

  OZ 1 Kr. V a 5 2 Jah-
ren 

9 Jahre 45,- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 40,- € 

7a Kr. V 5 Jahre 
Kr. Va 

OZ 2 Kr. V 3 4 Jah-
ren 

7 Jahre 45,- € 

   Kr. V 4 2 Jah-
ren 

9 Jahre 100,- € 

   Kr. V a 5 4 Jah-
ren 

3 Jahre 90,- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 
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Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

   Kr. V a 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

20,- € 

  OZ 1 Kr. V a 5 2 Jah-
ren 

9 Jahre 45,- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 40,- € 

7a Kr. IV 2 Jahre 
(Hebammen 
1 Jahr, Alten-
pflegerinnen 
3 Jahre)  
Kr. V 4 Jahre 
Kr. Va 

OZ 2 Kr. V 3 2 Jah-
ren 
(Alten-
pflege-
rinnen 
nach 3 
Jahren) 

9 Jahre 
(Alten-
pflege-
rinnen 
für 8 
Jahre) 

50,- € 

   Kr. V a 5 2 Jah-
ren 

5 Jahre 55,- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. V a 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

20,- € 

  OZ 1 Kr. V 4 4 Jah-
ren 

2 Jahre  20,- € 

   Kr. V a 5 2 Jah-
ren 

9 Jahre 55,- € 

   Kr. V a 6 4 Jah-
ren 

3 Jahre 10.- € 

   Kr. V a 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre  60,- € 

7a Kr. IV 4 Jahre 
Kr. V 

OZ 2 Kr. V 4 4 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. V 5 6 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. V 6 4 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

   Kr. V 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

65,- € 

   Kr. V 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

40,- € 

  OZ 1 Kr. IV 3 2 Jah-
ren 

3 Jahre 100,- € 

   Kr. V 6 2 Jah-
ren 

4 Jahre 40,- € 

   Kr. V 7 2 Jah-
ren 

4 Jahre 90,- € 

4a Kr. III 4 Jahre  
Kr. IV 

OZ 2 Kr. IV 3 2 Jah-
ren 

2 Jahre. 
danach 
für 7 
Jahre 

20,- € 
 

60,- € 
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Überleitung aus EG Vergütungs- 
gruppe 

Ortszu- 
schlag 
Stufe 1/2 VergGr. Stufe 

nach für Betrag 
Tarifgebiet 
West 

   Kr. IV 4 4 Jah-
ren 

3 Jahre 40,- € 

   Kr. IV 5 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

   Kr. IV 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. IV 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

  OZ 1 Kr. IV 5 2 Jah-
ren 

9 Jahre 55,- € 

   Kr. IV 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 40,- € 

4a Kr. II 2 Jahre 
Kr. III 4 Jahre 
Kr. IV  

OZ 2 Kr. III 3 2 Jah-
ren 

9 Jahre 40,- € 

   Kr. IV 4 4 Jah-
ren 

3 Jahre 40,- € 

   Kr. IV 5 2 Jah-
ren 

5 Jahre 60,- € 

   Kr. IV 7 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

   Kr. IV 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

35,- € 

  OZ 1 Kr. IV 5 2 Jah-
ren 

9 Jahre 55,- € 

   Kr. IV 7 2 Jah-
ren 

5 Jahre 40,- € 

3a Kr. I 3 Jahre 
Kr. II 

OZ 2 Kr. I 2 1 Jahr 10 Jahre 55,- € 

   Kr. II 2 1 Jahr 1 Jahr 40,- € 
   Kr. II 7 4 Jah-

ren 
dauer-
haft 

15,- € 

   Kr. II 8 2 Jah-
ren 

dauer-
haft 

25,- € 

  OZ 1 Kr. I 2 1 Jahr 3 Jahre 30,- € 
   Kr. II 2 1 Jahr 3 Jahre 30,- € 
   Kr. II 4 2 Jah-

ren 
9 Jahre 35,- € 
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Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für ab dem 1. November 2010 stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Länder) 

 
 

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

 
 

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

15 

 
keine Stufe 6 
 
Ia 
 
Ib mit Aufstieg nach Ia 
 

- 

14 

 
keine Stufe 6 
 
Ib ohne Aufstieg nach Ia 
 

- 

13 
 

 
keine Stufe 6 
 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene wissenschaftli-
che Hochschulausbildung voraussetzen (IIa mit und ohne Aufstieg nach 
Ib) 
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ] 

und weitere Beschäftigte, die nach der Vergütungsordnung zum BAT / 
BAT-O unmittelbar in II a eingruppiert sind. 

 
- 

12 
 
keine Stufe 6 
 
III mit Aufstieg nach IIa 

- 
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

11 

 
keine Stufe 6 
 
III ohne Aufstieg nach IIa 
 
IVa mit Aufstieg nach III 
 

- 

10 

 
keine Stufe 6 
 
IVa ohne Aufstieg nach III 
 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
 
Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
 

- 

9 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 6) 
 
Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach IVa, (keine Stufe 
6) 
 
Va ohne Aufstieg nach IVb, (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
Vb mit Aufstieg nach IVb (keine Stufe 6) 
 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

8 

 
Vc mit Aufstieg nach Vb 
 
Vc ohne Aufstieg nach Vb 
 
 
 

8 mit Aufstieg nach 8a 
 
7 mit Aufstieg nach 8 und 8a 
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

7 Keine 

 
7 mit Aufstieg nach 7a 
 
6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 
 

6 

 
VIb mit Aufstieg nach Vc 
 
VIb ohne Aufstieg nach Vc 
 

 
6 mit Aufstieg nach 6a 
 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 
5 mit Aufstieg nach 6  
 
4 mit Aufstieg nach 5 und 6 
 

5 

 
VII mit Aufstieg nach VIb 
 
VII ohne Aufstieg nach VIb 
 

 
5 mit Aufstieg nach 5a 
 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 
4 mit Aufstieg nach 5 
 
3 mit ausstehenden Aufstieg nach 4 und 5 
 

4 Keine 

 
4 mit Aufstieg nach 4a 
4 ohne Aufstieg 
 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 
 

3 

 
Keine Stufe 6 
 
VIII mit Aufstieg nach VII 
 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

 
3 mit Aufstieg nach 3a 
3 ohne Aufstieg (keine Stufe 6) 
 
2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 
 
2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 
 
2 mit Aufstieg nach 3 und 3a 
2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 Ü Keine 

 
 
2 mit Aufstieg nach 2a 
 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 
 
 
 
 

2 

 
IXb mit Aufstieg nach VIII 
 
IXb mit Aufstieg nach IXa  
 
X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) 
 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

1 

 
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

- Essens- und Getränkeausgeber/innen 
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
- Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
- Wärter/innen von Bedürfnisanstalten 
- Servierer/innen 
- Hausarbeiter/innen 
- Hausgehilfe/Hausgehilfin 
- Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

 
Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarifvertrag geregelt werden. 
 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohngruppen. 
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Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen  
die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 
<nicht abgedruckt, gilt nur für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 



 

 

Anlage 5 A TVÜ-Länder (Stand November 2006) 
 

KR-Anwendungstabelle (West) 

Werte aus Ent-
geltgruppe 

allg. Tabelle  

Entgeltgrup-
pe KR 

Zuordnungen Vergütungs-
gruppen KR / KR-Verläufe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

         
   Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII  -  - 3.200 3.550           
nach 2 J. St. 3 

4.000         
nach 3 J. St. 4 

-  

EG 11  11 b XI mit Aufstieg  XII  -  -  3.200 3.635 -  

EG 11  11 a X mit Aufstieg nach XI   -  - 2.900 3.200          
nach 2 J. St. 3 

3.635          
nach 5 J. St. 4 

 - 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X   -  - 2.800 3.000          
nach 2 J. St. 3 

3.380          
nach 3 J. St. 4 

 - 

9d VIII mit Aufstieg nach IX  
 -  - 2.730 2.980            

nach 4 J. St. 3 
3.180             

nach 2 J. St. 4 
 - 

9c VII mit Aufstieg nach VIII  -  - 2.650 2.840         
nach 5 J. St. 3  

3.020         
nach 5 J. St. 4 

 -  

VI mit Aufstieg nach VII   -  - 2.410 2.730          
nach 5 J. St. 3 

2.840          
nach 5 J. St. 4 

 - 
9b 

VII ohne Aufstieg       

EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2.410 2.495               
nach 5 J. St. 3 

2.650                     
nach 5 J. St. 4 

 - 

Va mit Aufstieg nach VI   - 
V mit Aufstieg nach Va und VI  

EG 7, EG 8, EG 
9b 8a 

V mit Aufstieg nach VI  2.000 
2.130 2.240 2.330 2.495 2.650 

V mit Aufstieg nach Va  -  
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.533 
EG 7, EG 8  

7a 
IV mit Aufstieg nach V 1.850 

2.000 2.130 2.330 2.430 
 - 

EG 4, EG 6 II mit Aufstieg nach III und IV  
 4a III mit Aufstieg nach IV 1.652 1.780 1.900 2.155 2.220 2.340 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II  1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 2.081 
 
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200 Euro.  



 

 

Anlage 5 A (2010) TVÜ-Länder 
 

KR-Anwendungstabelle  
Gültig in den Tarifgebieten West und Ost ab 1. März 2010 

                  

Werte aus Entgelt- Zuordnungen Vergütungs- Grundentgelt Entwicklungsstufen 
Entgeltgruppe gruppe KR gruppen KR / KR-Verläufe         
allg. Tabelle             

      Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
EG 12 - - 3.476,27 3.851,52 4.336,22 - 

  
12a XII mit Aufstieg nach XIII 

      nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4   
EG 11 11b XI mit Aufstieg nach XII - -   3.476,27 3.945,33 - 
EG 11 - - 3.153,14 3.476,27 3.945,33 - 

  
11a X mit Aufstieg nach XI 

      nach 2 J. St. 3 nach 5 J. St. 4   
EG 10 - - 3.048,90 3.262,59 3.669,11 - 

  
10a IX mit Aufstieg nach X 

      nach 2 J. St. 3 nach 3 J. St. 4   
EG 9, EG 9b - - 2.970,73 3.241,74 3.455,42 - 

  
9d VIII mit Aufstieg nach IX 

      nach 4 J. St. 3 nach 2 J. St. 4   
  - - 2.887,34 3.090,60 3.283,43 - 
  

9c VII mit Aufstieg nach VIII 
      nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4   

  - - 2.626,75 2.970,73 3.090,60 - 
  

VI mit Aufstieg nach VII 
      nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4   

  

9b 

VII ohne Aufstieg             
  - - 2.626,75 2.720,56 2.887,34 - 
  

9a VI ohne Aufstieg 
      nach 5 J. St. 3 nach 5 J. St. 4   

EG 7, EG 8, Va mit Aufstieg nach VI -           
EG 9b V mit Aufstieg nach Va und VI   2.329,67 2.444,33 2.543,36 2.720,56 2.887,34 

  

8a 

V mit Aufstieg nach VI 2.188,96           
EG 7, EG 8 V mit Aufstieg nach Va  -         2.762,25 

  IV mit Aufstieg nach V und Va 2.027,39 2.188,96 2.329,67 2.543,36 2.652,81   

  

7a 

IV mit Aufstieg nach V           - 
EG 4, EG 6 II mit Aufstieg nach III und IV 1.813,71 1.954,43 2.084,72 2.355,73 2.423,49 2.553,78 

  
4a 

III mit Aufstieg nach IV             

EG 3, EG 4 3a I mit Aufstieg nach II 1.735,53 1.923,15 1.975,27 2.058,66 2.126,41 2.277,56 

           
In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a erhöht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 214,51 Euro.   



 

 

 



Anlage 06 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 
 
 
 

Tarifvertrag 
zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 

vom 1. März 2009 
 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt III des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,  
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart:  
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1. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter (Beschäftigte),  

- deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber, der Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist, über 
den 31. August 2008 hinaus fortbesteht, und 

- die am 1. September 2008 unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 
2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Absatz 3 fallenden Beschäftigten 
der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O. 
 
Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1: 
1. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich; bei Lehrkräften im 

Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a 
zum BAT / BAT-O tritt bei Unterbrechungen während der Sommerferien an die 
Stelle des Zeitraums von einem Monat die Dauer der Sommerferien. 

 
2. 1Auf Beschäftigte, die seit mindestens fünf Jahren für eine jahreszeitlich be-

grenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis stan-
den oder stehen (Saisonbeschäftigte), werden die §§ 2 bis 8, 11, 14, 17, 18, 
19 Absatz 1 auch dann angewandt, wenn das Arbeitsverhältnis am  
31. August beziehungsweise 1. September 2008 nicht bestanden hat. 2Für die 
Überleitung, insbesondere für die Berechnung des Vergleichsentgelts, finden 
die Regelungen für Beschäftigte, die im August 2008 beurlaubt waren, sinn-
gemäß Anwendung. 3Die Anwendung dieses Tarifvertrages endet, wenn der 
Saisonbeschäftigte in einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 4Dieser 
Tarifvertrag gilt uneingeschränkt für Saisonarbeitnehmer, deren Arbeitsver-
hältnis am 31. August 2008 besteht, bis zum Ende dieses Saisonarbeitsver-
hältnisses. 5Bestand mit den Saisonbeschäftigten am 31. August beziehungs-
weise 1. September 2008 ein Arbeitsverhältnis, finden die in Satz 1 angeführ-
ten Vorschriften dieses Tarifvertrages auf nachfolgende Saisonbeschäftigun-
gen unter den Voraussetzungen der Sätze 1 und 3 Anwendung. 

 
3. Hat das Arbeitsverhältnis nur wegen des Feiertages am 31. August oder 

1. September 2008 nicht bestanden, ist dies für die Anwendung dieses Tarif-
vertrages unschädlich. 

 
(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses 

Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitge-
ber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 31. August 2008 beginnt und die unter 
den Geltungsbereich des TV-L fallen. 
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(3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV, die am 
31. August 2008 unter den Geltungsbereich des BAT / BAT-O / MTArb / MTArb-O 
fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertraglichen Regelungen für 
die Dauer ihres ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin 
Anwendung. 

 
(4) Die Bestimmungen des TV-L gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichen-

den Regelungen trifft. 
 
 

§ 2 
Ersetzung bisheriger Tarifverträge durch den TV-L 

 
(1) 1Der TV-L ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifvertrag für den Bereich der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) die in Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A und Teil 
B aufgeführten Tarifverträge (einschließlich deren Anlagen) beziehungsweise Ta-
rifvertragsregelungen, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den Anlagen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung 
vom 1. September 2008, soweit kein abweichender Termin bestimmt ist. 
 
Protokollerklärungen zu § 2 Absatz 1: 
1. 1Die Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B (Liste der ersetzten Tarifverträge bezie-

hungsweise Tarifvertragsregelungen) enthält - über die Anlage 1 TVÜ-Länder 
Teil A hinaus - die Tarifverträge beziehungsweise die Tarifvertragsregelungen, 
die am 1. September 2008 ohne Nachwirkung außer Kraft treten. 2Ist für diese 
Tarifvorschriften in der Liste ein abweichender Zeitpunkt für das Außerkrafttre-
ten beziehungsweise eine vorübergehende Fortgeltung vereinbart, beschränkt 
sich die Fortgeltung dieser Tarifverträge auf deren bisherigen Geltungsbereich 
(Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West usw.). 

 
2. Von der ersetzenden Wirkung werden ergänzende Tarifverträge, die von der 

TdL abgeschlossen sind, nicht erfasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher 
Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost vereinbart sind. 

 
(2) 1Tarifverträge, die von einzelnen Mitgliedern der TdL abgeschlossen wurden, sind 

durch die landesbezirklichen Tarifvertragsparteien hinsichtlich ihrer Weitergeltung 
zu prüfen und bei Bedarf an den TV-L anzupassen. 2Das Recht zur Kündigung 
der in Satz 1 genannten Tarifverträge bleibt unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
Entsprechendes gilt für Tarifverträge, die von der TdL abgeschlossen sind, soweit 
diese anstelle landesbezirklicher Regelungen oder für das Tarifgebiet Ost verein-
bart sind. 

 
(3) Unabhängig von den Absätzen 1 und 2 gelten Tarifverträge gemäß § 3 des Tarif-

vertrages zur sozialen Absicherung fort und sind bei Bedarf an den TV-L anzu-
passen. 

 
(4) 1Im Übrigen werden solche Tarifvertragsregelungen mit Wirkung vom 

1. September 2008 ersetzt, die  
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- materiell in Widerspruch zu Regelungen des TV-L beziehungsweise dieses 

Tarifvertrages stehen, 
- einen Regelungsinhalt haben, der nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 

durch den TV-L beziehungsweise diesen Tarifvertrag ersetzt oder aufgehoben 
worden ist, oder 

- zusammen mit dem TV-L beziehungsweise diesem Tarifvertrag zu Doppelleis-
tungen führen würden. 

 
(5) 1Die in der Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge und Tarifver-

tragsregelungen gelten fort, soweit im TV-L, in diesem Tarifvertrag oder in den 
Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Fortgeltung erfasst 
auch Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 5: 
Die Fortgeltung dieser Tarifverträge beschränkt sich auf den bisherigen Gel-
tungsbereich (zum Beispiel Arbeiter/Angestellte; Tarifgebiet Ost/Tarifgebiet West). 

 
(6) Soweit in nicht ersetzten Tarifverträgen und Tarifvertragsregelungen auf Vor-

schriften verwiesen wird, die aufgehoben oder ersetzt worden sind, gelten an de-
ren Stelle bis zu einer redaktionellen Anpassung die Regelungen des TV-L bezie-
hungsweise dieses Tarifvertrages entsprechend. 

 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
 

§ 3 
Überleitung in den TV-L 

 
Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. September 2008 nach 
den folgenden Regelungen in den TV-L übergeleitet. 
 
Protokollerklärung zu § 3: 
1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O erfolgt 
entsprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe unabhän-
gig von der Wirksamkeit dieses Vergütungssystems. 2Die Überleitungsregelungen 
regeln nicht die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 31. Oktober 2010. 
 
3Durch Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung entsprechend der nach dem 
BAT/BAT-O maßgeblichen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 
4Der Schutz dieses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstu-
fen basierenden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der Überleitungsrege-
lungen an das nach Maßgabe von § 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. 5Die 
Tarifvertragsparteien sind sich – unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das laufende 
Revisionsverfahren vor dem BAG – 6 AZR 148/09 – darüber einig, kollektiv eine ver-
bindliche Regelung für das Überleitungs- und Übergangsrecht getroffen zu haben. 
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§ 4 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

 
(1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- beziehungsweise 

Lohngruppe (§ 22 BAT / BAT-O beziehungsweise entsprechende Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter beziehungsweise besondere tarifvertragliche Vorschrif-
ten für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2 TVÜ-Länder Teil A und B 
beziehungsweise den Anlagen 5A und 5B den Entgeltgruppen des TV-L zuge-
ordnet. 2Für Ärztinnen und Ärzte, einschließlich Ärztinnen und Ärzte in ärztlichen 
Servicebereichen, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die an einer Universitätsklinik 
überwiegend Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen, gilt die Entgelt-
ordnung gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 3Satz 2 gilt entsprechend für sons-
tige Ärztinnen und Ärzte, soweit für sie die Anwendung dieser Entgeltordnung ver-
einbart ist. 

 
Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 1: 
1. 1Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung verständigen sich die Ta-

rifvertragsparteien zur besseren Übersichtlichkeit für die Zuordnung der Be-
schäftigten gemäß Anlage 1b zum BAT / BAT-O auf eine Anwendungstabelle 
gemäß Anlage 5 A und - für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarifge-
biets Ost Anwendung finden - gemäß Anlage 5 B; dies gilt auch für Beschäftig-
te im Sinne des § 1 Absatz 2. 2In den Entgeltgruppen KR 11b und KR 12a er-
höht sich der Tabellenwert nach 5 Jahren in Stufe 5 um 200,- Euro, § 9 Ab-
satz 4 Satz 2 gilt entsprechend; ist bei übergeleiteten Beschäftigten das Ver-
gleichsentgelt höher als das Entgelt der Stufe 5, erhalten sie den erhöhten 
Tabellenwert ab dem 1. September 2010. 3Die Tarifvertragsparteien sind sich 
einig, dass diese Anwendungstabelle - insbesondere die Bezeichnung der 
Entgeltgruppen - keinen Vorgriff auf die Verhandlungen zu einer neuen Ent-
geltordnung darstellt. 4Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarif-
gebiet Ost gelten entsprechend. 

 
1a. 1Bis zum 31. Juli 2011 gilt die Anwendungstabelle gemäß Anlage 5 A nach 

dem Stand vom 1. November 2006. 2Das Tabellenentgelt wird um 65 € erhöht. 
3Vom 1. August 2011 an gilt § 15 Absatz 2 TV-L entsprechend. 4Die sich für 
den Zeitraum vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 und vom 
1. August 2011 bis zum 30. September 2011 ergebenden Anwendungstabel-
len sind dem Angleichungs-TV Land Berlin als Anlagen 4 und 5 beigefügt. 

 
2. Lehrkräfte, die ihre Lehrbefähigung nach dem Recht der DDR erworben haben 

und deren Ämter in den Landesbesoldungsgesetzen der neuen Bundesländer 
beziehungsweise deren Tätigkeitsmerkmale in den Richtlinien des Freistaates 
Sachsen zur Eingruppierung der angestellten Lehrkräfte an öffentlichen Schu-
len ausgebracht wurden, sind "Erfüller" im Sinne der Überleitung der Lehrkräf-
te. 

 
3. Zu den ärztlichen Servicebereichen in der Patientenversorgung zählen zum 

Beispiel Pathologie, Labor, Krankenhaushygiene. 
 

(2) Beschäftigte, die im September 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts 
die Voraussetzungen für eine Höhergruppierung, einen Bewährungs-, Fallgrup-
pen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behan-
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delt, als wären sie bereits im August 2008 höhergruppiert beziehungsweise höher 
eingereiht worden.  

 
(3) Beschäftigte, die im September 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in 

eine niedrigere Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe eingruppiert bezie-
hungsweise eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, 
als wären sie bereits im August 2008 herabgruppiert beziehungsweise niedriger 
eingereiht worden. 

 
 

§ 5 
Vergleichsentgelt 

 
(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle des TV-L wird für die Be-

schäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der Bezüge, die im 
August 2008 zustehen, nach den Absätzen 2 bis 6 gebildet. 

 
(2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O setzt sich das 

Vergleichsentgelt aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der 
Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Ab-
schnitt B Absatz 5 BAT / BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach beamten-
rechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigt, wird die Stufe 1 und der je-
weilige Anteil des Unterschiedsbetrages der Ortszuschlagsstufe 1 und 2 bezie-
hungsweise des Familienzuschlags der Stufe 1, den die andere Person aufgrund 
von Teilzeitbeschäftigung nicht mehr erhält, zugrunde gelegt; findet der Anglei-
chungs-TV Land Berlin am 1. November 2010 bzw. fand für Lehrkräfte im Sinne 
des § 44 TV-L der Übergangs-TV Lehrkräfte am 1. September 2008 auch auf die 
andere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Un-
terschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlags in das Ver-
gleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im August 2008 tarifvertraglich zustehende 
Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TV-L 
nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 
BAT / BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. 5Bei Lehrkräften im Sinne der 
Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-
O wird die Zulage nach § 2 Absatz 3 des Tarifvertrages über Zulagen an Ange-
stellte in das Vergleichsentgelt eingerechnet. 6Abweichend von Satz 5 wird bei 
Lehrkräften, die am 31. August 2008 einen Anspruch auf die Zulage nach Ab-
schnitt A Nr. 2 der Lehrer-Richtlinien der TdL beziehungsweise der Lehrer-
Richtlinien-O der TdL haben, die Zulage nach § 2 Absatz 2 Buchstabe c des Ta-
rifvertrages über Zulagen an Angestellte, und bei Lehrkräften, die einen arbeits-
vertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage wie die unter die 
Anlage 1 a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben, diese Zulage in das 
Vergleichsentgelt eingerechnet. 

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 Satz 3: 
Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgelt-
ordnung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulagen unter den bisheri-
gen Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage.  
 

(3) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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Protokollerklärung zu § 5 Absatz 2 und 3: 
Das Vergleichsentgelt umfasst auch den Sockelbetrag gemäß § 2 des Lohn- und 
Vergütungstarifvertrages Nr. 1 zum Anwendungs-TV Land Berlin vom 12. Novem-
ber 2008. 

 
(4) 1Beschäftigte, die im September 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 

Grundvergütung beziehungsweise den Monatstabellenlohn der nächsthöheren 
Lebensalters- beziehungsweise Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Be-
messung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg be-
reits im August 2008 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Ver-
gleichsentgelts entsprechend. 

 
(5) 1Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines 

entsprechenden Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, de-
ren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 
1992 herabgesetzt ist, entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden 
Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zuste-
hende Entgelt zeitanteilig berechnet. 2Die zeitanteilige Kürzung des auf den Ehe-
gattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halb-
satz) unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschnitt B Absatz 5 Satz 2 BAT /  
BAT-O. 3Neue Ansprüche entstehen hierdurch nicht. 
 

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im August 2008 oder für keinen Tag die-
ses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Ab-
schnitt A Absatz 7 BAT / BAT-O und § 27 Abschnitt B Absatz 3 Unterabsatz 4 
BAT / Unterabsatz 3 BAT-O beziehungsweise der entsprechenden Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt 
so gestellt, als hätten sie am 1. August 2008 die Arbeit wieder aufgenommen. 

 
 

§ 6 
Stufenzuordnung der Angestellten 

 
(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O - mit Ausnahme der 

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 - werden einer ihrem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der Entgeltgruppe 
(§ 4) zugeordnet. 2Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird 
zum 1. Januar 2008 im Tarifgebiet West um 2,9 v.H. erhöht und auf volle fünf Eu-
ro aufgerundet. 3Die Erhöhung einschließlich Aufrundung gilt im Tarifgebiet Ost 
ab 1. Mai 2008. 4Zum 1. September 2010 steigen diese Beschäftigten in die be-
tragsmäßig nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 5Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 6Für die Stufenzuord-
nung der Lehrkräfte im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgrup-
pen der Anlage 1 a zum BAT / BAT-O gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit den 
Maßgaben des § 20. 
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Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1: 
1Das Entgelt der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 wird abweichend von 
Satz 2 und 3 vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des § 15 Absatz 2 TV-L er-
höht. 2Zur Ermittlung der Höhe der individuellen Zwischenstufe nach Satz 1 dieser 
Protokollerklärung zum 1. August 2011 wird das auf dem Rechtsstand vom 31. 
Oktober 2010 festgestellte Vergleichsentgelt um 65 Euro vermindert, um die all-
gemeinen tabellenwirksamen Entgelterhöhungen im Bereich der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (Länderbereich) vom 1. November 2006 bis zum 31. Ok-
tober 2010 angehoben und anschließend entsprechend dem geltenden Bemes-
sungssatz festgesetzt. 3Nach dem 30. September 2011 wird die individuelle Zwi-
schenstufe zum gleichen Zeitpunkt um denselben Vomhundertsatz bzw. in dem-
selben Umfang angehoben wie die nächsthöhere reguläre Stufe der jeweiligen 
Entgeltgruppe; d. h., dass vom 1. Oktober 2011 an bei jeder allgemeinen Entgelt-
anpassung gemäß § 15 Absatz 2 TV-L das Entgelt aus der individuellen Zwi-
schenstufe auf 100 v. H.  erhöht, um die allgemeinen tabellenwirksamen Entgelt-
anpassungen im Länderbereich angehoben und anschließend entsprechend dem 
jeweils geltenden Bemessungssatz neu festgesetzt wird. 
 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. September 2010 höhergruppiert (nach § 8 Ab-
satz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder aufgrund Übertragung einer mit ei-
ner höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindes-
tens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Ta-
bellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Rege-
lungen des TV-L. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 TV-L ent-
sprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. September 2010 herabgruppiert, 
werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstu-
fe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im August 2008 ergeben hätte; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 4 und 5. 

 
(3) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
(4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der nach § 4 bestimmten 

Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem 
Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet; bei Lehr-
kräften im Sinne der Vorbemerkung Nr. 5 zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 
1 a zum BAT / BAT-O gilt dabei die Entgelttabelle zum TV-L mit den Maßgaben 
des § 20. 2Absatz 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 3Werden Beschäftigte 
aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe 
entspricht. 4Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 5Die individuelle Endstufe 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz beziehungsweise in demselben 
Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 

 
Protokollerklärungen zu § 6 Absatz 4:  
1. Die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
2. Für Lehrkräfte im Sinne von § 44 TV-L bleibt das am 31. Oktober 2010 maß-

gebende Entgelt der individuellen Endstufe durch das Inkrafttreten des Anglei-
chungs-TV Land Berlin unberührt; d. h., dass am 1. November 2010 weiterhin 
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die für das Tarifgebiet West maßgebenden und bereits um den Faktor 
1,044583 sowie um 65 Euro erhöhten Beträge gelten. 

 
(5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der 

Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV-L. 3Abweichend von 
Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 31. August 2008 eine in der Allgemeinen 
Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / BAT-O) durch die Eingruppierung in 
Vergütungsgruppe Va BAT / BAT-O mit Aufstieg nach IVb und IVa BAT / BAT-O 
abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 

 
(6) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
Protokollerklärungen zu §§ 4 und 6: 
1. <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 7 
Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
 

§ 8 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 
(1) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitet werden und 
- die am 1. September 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für 

eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur 
Hälfte erfüllt haben, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, 
in die nächsthöhere Entgeltgruppe des TV-L eingruppiert. 2Abweichend von Satz 
1 erfolgt die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten 
aus der Vergütungsgruppe VIII BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 3 übergeleitet worden 
sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergü-
tungsgruppe VIb BAT / BAT-O mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgrup-
pe Vc BAT / BAT-O in die Entgeltgruppe 6 übergeleitet worden sind. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 4Erfolgt die Höhergruppierung 
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vor dem 1. September 2010, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichtigung des 
Satzes 2 - § 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 

 
(2) 1Beschäftigte, die aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O in eine der Ent-

geltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitet werden und 
- die am 1. September 2008 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für 

eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur 
Hälfte erfüllt haben, 

- in der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2008 und dem 31. August 2010 höher-
gruppiert wären, 

- bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt weiterhin eine Tätigkeit auszuüben 
haben, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte, und 

- bei denen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, 
die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, 

erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wä-
ren, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwi-
schen- beziehungsweise Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Ver-
gleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeit-
punkt nicht mehr gezahlt. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung 
zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 4§ 4 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 5Wenn die Neuberechnung des Vergleichentgelts nach dem 31. Juli 2011 
zu erfolgen hat, ist das Vergleichsentgelt in entsprechender Anwendung des § 15 
Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L zu ermitteln. 6Satz 2 und Satz 3 letzter Halbsatz der Pro-
tokollerklärung zu § 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gelten entsprechend. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 be-

ziehungsweise 2 auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäf-
tigte, die bei Fortgeltung des BAT / BAT-O bis spätestens zum 31. Dezember 
2014 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit hö-
hergruppiert worden wären, unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen 
Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absat-
zes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. September 
2010 und dem 31. Dezember 2014 bei Fortgeltung des BAT / BAT-O höhergrup-
piert worden wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen in-
dividuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Ta-
bellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungsgewinn 
nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei 
Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individu-
elle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsge-
winn. 4Im Tarifgebiet Ost sind Anpassungen des Bemessungssatzes bei der Er-
mittlung des Höhergruppierungsgewinns zu berücksichtigen; ab 1. Januar 2010 
werden in den Fällen, in denen noch keine Bemessungssatzanhebung stattge-
funden hat, die Höhergruppierungsgewinne um den Faktor 1,081081 erhöht. 5§ 6 
Absatz 4 Satz 5 gilt - auch bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe - 
entsprechend. 
 

(4) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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(5) 1Ist bei einer Lehrkraft, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergü-

tungsgruppen nicht unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fällt, eine Höhergrup-
pierung nur vom Ablauf einer Bewährungszeit und von der Bewährung abhängig 
und ist am 1. September 2008 die Hälfte der Mindestzeitdauer für einen solchen 
Aufstieg erfüllt, erfolgt in den Fällen des Absatzes 1 unter den weiteren dort ge-
nannten Voraussetzungen zum individuellen Aufstiegszeitpunkt der Aufstieg in 
die nächsthöhere Entgeltgruppe. 2Absatz 1 Satz 2 und Höhergruppierungsmög-
lichkeiten durch entsprechende Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen blei-
ben unberührt. 3In den Fällen des Absatzes 2 gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
anstelle der Höhergruppierung eine Neuberechnung des Vergleichsentgelts nach 
Absatz 2 erfolgt. 4Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5: 
1Bei der Ermittlung des Höhergruppierungsgewinns nach Satz 4 ist die ab 1. Mai 
2004 geltende Vergütungstabelle zum BAT zugrunde zu legen. 2Wäre die/der Be-
schäftigte bei Fortgeltung des BAT/BAT-O in der Zeit vom 1. September 2010 bis 
31. Oktober 2010 wegen Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 3 höher-
gruppiert worden, findet Satz 1 auf schriftlichen Antrag vom 1. November 2010 an 
Anwendung. 

 
§ 9 

Vergütungsgruppenzulagen 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 10  
Fortführung vorübergehend 

übertragener höherwertiger Tätigkeit 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 11 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 
(1) 1Für im August 2008 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 

Entgeltbestandteile des BAT / BAT-O oder BMT-G/BMT-G-O in der für August 
2008 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem 
Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt 
würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen 
Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohn-
ordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszula-
ge gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldbe-
rechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. 3Unterbrechungen der Kindergeldzahlung wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines frei-
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willigen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschäd-
liche Unterbrechung bereits im Monat August 2008 vorliegt, wird die Besitz-
standszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung ge-
währt. 

 
Protokollerklärungen zu § 11 Absatz 1: 
1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im August 2008 bei Ruhen des Ar-

beitsverhältnisses wegen Elternzeit, Rente auf Zeit oder Ablauf der Kranken-
bezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage 
unschädlich. 2Bei späteren Unterbrechungen der Entgeltzahlung in den Fällen 
von Satz 1 wird die Besitzstandszulage nach Wiederaufnahme der Beschäfti-
gung weiter gezahlt. 3Die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 richtet 
sich nach § 5 Absatz 6. 4Diejenigen Beschäftigten, die im August 2008 nicht 
kindergeldberechtigt waren und deshalb keinen kinderbezogenen Ortszu-
schlagsanteil erhalten haben und bis zum 31. Oktober 2008 einen Berechtig-
tenwechsel beim Kindergeld vornehmen, haben Anspruch auf die Besitz-
standszulage nach Satz 1. 5Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu be-
messen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im August 2008 Anspruch auf 
Kindergeld gehabt. 

 
2. 1Nr. 1 gilt entsprechend auf schriftlichen Antrag bei Ruhen des Arbeitsverhält-

nisses wegen eines Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten oder eines 
Sonderurlaubs, für den der Arbeitgeber vor dessen Antritt ein dienstliches oder 
betriebliches Interesse an der Beurlaubung schriftlich anerkannt hat. 
2Familienpflichten im Sinne des Satzes 1 liegen vor, wenn die/der Beschäftigte 
mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen Angehörigen tatsächlich betreut oder pflegt. 3Die/Der Be-
schäftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen nachzuweisen und Ände-
rungen anzuzeigen. 

 
3. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für 

den anderen in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten auf schriftlichen Antrag 
auch nach dem 1. September 2008 begründet. 2Der Anspruch auf die kinder-
bezogenen Entgeltbestandteile muss bei der verstorbenen Person unbescha-
det der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 bis zum Todestag be-
standen haben. 3Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu bemessen, als 
hätte die/der Beschäftigte bereits im August 2008 Anspruch auf Kindergeld 
gehabt. 4Die Besitzstandszulage wird ab dem ersten Tag des Monats, der 
dem Sterbemonat folgt, frühestens jedoch ab 1. März 2009, gezahlt. 5Satz 3 
der Nr. 2 gilt entsprechend. 

 
(2) 1§ 24 Absatz 2 TV-L ist anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 

Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta-
rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe vereinbarten Vomhundertsatz. 
3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden. 
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Protokollerklärung zu § 11 Absatz 2: 
1Die Besitzstandszulage erhöht sich vom 1. August 2011 an nach Maßgabe des 
§ 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 2Satz 3 letzter Halbsatz der Protokollerklärung zu 
§ 6 Absatz 1 TVÜ-Länder gilt entsprechend. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 

a) zwischen dem 1. September 2008 und dem 31. Oktober 2008 geborene Kin-
der der übergeleiteten Beschäftigten, 

b) die Kinder von bis zum 31. Oktober 2008 in ein Arbeitsverhältnis übernomme-
nen Auszubildenden, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Kranken-
pflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Entbindungspflege 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus tarifvertraglich geregelten Be-
schäftigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. November 2008 
geboren sind. 

 
 

§ 12  
Strukturausgleich 

 
(1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte erhalten 

einen nicht dynamischen Strukturausgleich ausschließlich in den in Anlage 3 auf-
geführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt. 2Maßgeblicher Stichtag 
für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Lebensal-
terstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. September 2008, sofern in An-
lage 3 nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 1: 
1Bei aus dem Geltungsbereich des BAT-O übergeleiteten "Erfüller"-Lehrkräften 
mit einer Ausbildung nach dem Recht der ehemaligen DDR wird, sofern sie nach 
dem 1. Juli 1995 im Wege der Höhergruppierung eine Vergütungsgruppe erreicht 
haben, die für vergleichbare Lehrkräfte mit einer Ausbildung nach bundesdeut-
schem Recht das Eingangsamt darstellt, diese Vergütungsgruppe als für den 
Strukturausgleich maßgebliche Vergütungsgruppe angesehen. 2Für Beschäftigte 
im Sinne des Satzes 1, die noch nicht im Wege des Aufstiegs höhergruppiert 
wurden, ist die zum Zeitpunkt der Überleitung maßgebende Vergütungsgruppe 
die für den Strukturausgleich maßgebliche Vergütungsgruppe. 3Maßgeblich ist 
jeweils in der Spalte "Aufstieg" der Anlage 3 die Bezeichnung "ohne" zu der jewei-
ligen Vergütungsgruppe. 4Werden Beschäftigte im Sinne des Satzes 2, die bereits 
einen Strukturausgleich nach der Anlage 3 Teil A erhalten, nach dem 31. August 
2008 in eine Entgeltgruppe höhergruppiert, in die vergleichbare Lehrkräfte mit ei-
ner Ausbildung nach bundesdeutschem Recht im Eingangsamt eingruppiert wer-
den, findet § 12 Absatz 5 Anwendung. 5Zahlungen werden frühestens ab dem 
1. September 2010 geleistet. 

 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im September 2010, sofern in Anla-

ge 3 nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) Für Beschäftigte, für die nach dem TV-L die Regelungen des Tarifgebiets Ost 

Anwendung finden, gilt der jeweilige Bemessungssatz. 
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(4) 1Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2  
TV-L). 2Satz 1 gilt für Beschäftigte, deren Arbeitszeit nach § 3 des Tarifvertrages 
zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992 bzw. vom 12. Oktober 2006 herabge-
setzt ist, entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 12 Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. 

 
(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf 

den Strukturausgleich angerechnet. 
 
(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 
 
(7) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 13  
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. August 2008 § 71 BAT gegolten hat und 

die nicht in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird abweichend 
von § 22 Absatz 2 TV-L für die Dauer des über den 31. August 2008 hinaus unun-
terbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld 
oder der entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 
Absatz 2 Satz 2 und 3 TV-L) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeit-
nehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Bei Beschäftig-
ten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder die von 
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind, 
werden bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses diejenigen Leistungen 
zu Grunde gelegt, die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zustünden. 
 

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 
26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 31. August 2008 hinaus ununterbro-
chen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Ar-
beitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation ihr Entgelt nach § 21 TV-L fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. September 
2008 Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der 
Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TV-L angerechnet. 
 

(3) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 31. August 2008 § 71 BAT gegolten hat und 
die in der privaten Krankenversicherung versichert sind, wird anstelle des Kran-
kengeldzuschusses nach § 22 Absatz 2 und 3 TV-L für die Dauer des über den 
31. August 2008 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses 
das Entgelt nach § 21 TV-L bis zur Dauer von 26 Wochen gezahlt. 2§ 22 Absatz 4 
TV-L findet auf die Entgeltfortzahlung nach Satz 1 entsprechende Anwendung. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auf Antrag entsprechend für bisher unter § 71 BAT fal-
lende Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
chert sind und am 29. April 2008 (Stichtag) einen Anspruch auf Krankengeld erst 
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ab der 27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten; der Antrag ist bis zum 
31. Oktober 2008 zu stellen. 

 
Protokollerklärung zu § 13: 
1Ansprüche aufgrund von Regelungen für die Gewährung von Beihilfen an Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für übergeleitete Be-
schäftigte, die am 31. August 2008 noch Anspruch auf Beihilfe haben, unberührt. 
2Änderungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, so-
weit auf Landes- beziehungsweise Bundesvorschriften Bezug genommen wird. 

 
 

§ 14 
Beschäftigungszeit 

 
(1) Für die Dauer des über den 31. August 2008 hinaus fortbestehenden Arbeitsver-

hältnisses werden die vor dem 1. September 2008 nach Maßgabe der jeweiligen 
tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten - mit Ausnahme 
der Zeiten im Sinne der Übergangsvorschrift Nr. 3 zu § 19 BAT-O / § 6 BMT-G-O 
- als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 TV-L werden die bis zum 31. August 2008 

zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe  
- des § 39 BAT anerkannte Dienstzeit, 
- des § 39 BAT-O beziehungsweise § 37 BMT-G-O anerkannte Beschäfti-

gungszeit, 
- des § 37 BMT-G i. V. m. §§ 9, 9a des BTV Nr. 1 zum BMT-G anerkannte Jubi-

läumszeit 
sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 TV-L berücksichtigt. 

 
 

§ 15 
Urlaub 

 
(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs beziehungsweise von 

Zusatzurlaub für das Urlaubsjahr 2008 sowie für dessen Übertragung auf das Ur-
laubsjahr 2009 gelten die im September 2008 jeweils maßgebenden Vorschriften 
bis zum 31. Oktober 2008 fort. 2Die Regelungen des TV-L gelten für die Bemes-
sung des Urlaubsentgelts. 

 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT / BAT-O übergeleitete Beschäftigte der Ver-

gütungsgruppen I und Ia, die für das Urlaubsjahr 2008 einen Anspruch auf 
30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewo-
che diesen Anspruch für die Dauer des über den 31. August 2008 hinaus unun-
terbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des 
TV-L bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 

 
(3) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
(4) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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§ 16 
Abgeltung 

 
1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Be-
sitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bezie-
hungsweise abgefunden werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben 
unberührt. 
 
Protokollerklärung zum 3. Abschnitt: 
1Einvernehmlich werden die Verhandlungen zur Überleitung der Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung zurückgestellt. 2Da damit die fristgerechte Überleitung bei Be-
schäftigten, die eine Zahlung nach §§ 25 Absatz 4, 28 Absätze 1 und 2 und 28a 
BMT-G/BMT-G-O beziehungsweise § 56 BAT / BAT-O erhalten, nicht sichergestellt 
ist, erfolgt am 1. September 2008 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu ver-
rechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach dem noch zu 
erzielenden künftigen Verhandlungsergebnis zusteht; § 6 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie die Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1 gelten entsprechend. 3Die in Satz 2 ge-
nannten Bestimmungen - einschließlich etwaiger Sonderregelungen - finden in ihrem 
jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten einer Neuregelung weiterhin An-
wendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4§ 55 Absatz 2 
Unterabsatz 2 Satz 2 BAT bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt; die 
Regelung findet bis zum 31. Juli 2011 im Tarifgebiet Ost keine Anwendung. 5Sollte 
das künftige Verhandlungsergebnis geringer als bis dahin gewährte Leistungen aus-
fallen, ist eine Rückforderung ausgeschlossen. 
 
 

4. Abschnitt  
Sonstige vom TV-L abweichende  

oder ihn ergänzende Bestimmungen 
 
 

§ 17  
Eingruppierung 

 
(1) 1Die §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung, die §§ 1, 2 

Absatz 1 und § 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Län-
der zum MTArb (TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeich-
nisses mit Anlagen 1 und 2 sowie die entsprechenden Regelungen für das Tarif-
gebiet Ost einschließlich § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum BAT-O 
vom 8. Mai 1991 gelten über den 31. August 2008 hinaus fort. 2Diese Regelungen 
finden auf übergeleitete und ab dem 1. September 2008 neu eingestellte Be-
schäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Tarif-
vertrages Anwendung. 3An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der 
Begriff Entgelt. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 1: 
1Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 2 des Angleichungs-TV Land Berlin gilt Ab-
satz 1 Satz 1, soweit darin auf § 2 Nr. 3 des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum 
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BAT-O Bezug genommen wird. 2-4<nicht abgedruckt, gelt nicht für Lehrkräfte i. S. 
d. § 44 TV-L> 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 

- gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab dem 
1. September 2008 in Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellte Beschäftigte, 

- gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum BAT / BAT-O ab dem 
1. September 2008 nicht fort; die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsver-
hältnisse erfolgt außertariflich, 

- gilt für übergeleitete und ab dem 1. September 2008 neu eingestellte Ärztin-
nen und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 die Entgeltordnung 
gemäß Anlage 2 TVÜ-Länder Teil C. 

 
(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 und der Eingruppierung 

der übergeleiteten und ab dem 1. September 2008 neu eingestellten Ärztinnen 
und Ärzte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind alle zwischen dem 
1. September 2008 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung stattfin-
denden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vor-
läufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt 
nicht für Aufstiege gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 3. 

 
(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen 

Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die 
in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile im Wege einer 
nicht dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit aus-
geübt wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr nach dem In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des 
Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neuein-
stellungen (§ 1 Absatz 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den 
vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rückgruppierung blei-
ben unberührt. 

 
(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 1. September 

2008 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergütungs-
gruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe 
der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungs-
gruppenzulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der Tätigkeit zusteht; 
bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft-
Treten einer neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzungen des bisherigen 
Tarifrechts als Besitzstandszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Absatz 4 
gilt entsprechend. 
 

(6) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
(7) 1Für Eingruppierungen ab dem 1. September 2008 bis zum In-Kraft-Treten einer 

neuen Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergü-
tungsordnung (Anlage 1a zum BAT) und die Lohngruppen des Lohngruppenver-
zeichnisses gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen des TV-L, zugeordnet. 2In den 
Fällen des § 16 Absatz 2a TV-L kann die Eingruppierung unter Anwendung der 
Anlage 2 in die im unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis gemäß § 4 Ab-
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satz 1 in Verbindung mit Anlage 2, § 8 Absatz 1 und 3, § 9 Absatz 3 Buchstabe a 
oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, sofern 
das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. September 2008 be-
gründet worden ist und derselben Ausgangsvergütungsgruppe zugeordnet war; 
im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht vollzogene Bewährungs-, Tätig-
keits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weiterge-
führt. 3Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 7: 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 

(8) 1Beschäftigte, die ab dem 1. September 2008 in die Entgeltgruppe 13 eingruppiert 
sind und die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT / 
BAT-O) in Vergütungsgruppe IIa BAT / BAT-O mit fünf- beziehungsweise sechs-
jährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O eingruppiert wären, 
erhalten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung eine persönliche Zu-
lage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach 
Entgeltgruppe 13 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von 
Satz 1 werden auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe Ib BAT / BAT-O erfasst, 
deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Absatz 2. 4<nicht 
abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
(9) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere tarifvertragliche Vorschriften über die 
Eingruppierungen entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 17: 
1Die Tarifvertragsparteien sind sich darin einig, dass im Falle einer neuen Entgelt-
ordnung die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhoch-
schulabschlüssen (einschließlich Sozialpädagogen/innen und Ingenieuren/innen) auf 
das Niveau der vereinbarten Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (un-
ter Berücksichtigung der Kosten für den Personenkreis, der nach der Übergangspha-
se nicht mehr in eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe eingruppiert 
ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkmalen ober-
halb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt.  
 
 

§ 18  
Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  

nach dem 31. August 2008 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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§ 19  
Entgeltgruppen 2 Ü, 13 Ü und 15 Ü 

 
(1) Zwischen dem 1. September 2008 und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltord-

nung gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitetet worden 
sind oder in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 
2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt worden sind oder werden, besondere Tabellen-
werte; sie betragen 

 
a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.637,70 1.812,80 1.879,75 1.962,15 2.018,80 2.065,15 
 

b) ab 1. März 2010 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.657,35 1.834,55 1.902,31 1.985,70 2.043,03 2.089,93 

 
(2) 1Für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 13 Ü übergeleitet worden sind, gelten 

folgende Tabellenwerte (West) 
 

a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 
E 13 Ü 3.362,95 3.543,20 3.857,35 4.176,65 4.665,90 

 
b) ab 1. März 2010 

 
 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4a Stufe 4b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4a 

Nach 3 Jahren 
in Stufe 4b 

Beträge aus (E 13/2) (E 13/3) (E 14/3) (E 14/4) (E 14/5) 
E 13 Ü 3.403,31 3.585,72 3.903,64 4.226,77 4.721,89 

 
2Bei Beschäftigten im Sinne des § 53 Hochschulrahmengesetz, die in die Entgelt-
gruppe 13 Ü übergeleitet werden und bei denen das Vergleichsentgelt im Zeit-
punkt der Überleitung den Betrag von 3.300 Euro nicht erreicht, erhöht sich der 
Tabellenwert in der Stufe 5 nach fünf Jahren der Zugehörigkeit zur Stufe 5 um 
200 Euro. 3Dasselbe gilt bei Neueinstellungen von Beschäftigten im Sinne des § 
53 Hochschulrahmengesetz in die Stufen 1 oder 2 der Entgeltgruppe 13 für die 
Erhöhung des Tabellenwertes der Stufe 5 der Entgeltgruppe 13. 
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(3) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I BAT / BAT-O unterliegen 
dem TV-L. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten fol-
gende Tabellenwerte (West): 

 
a) in der Zeit vom 1. März 2009 bis 28. Februar 2010 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

4.573,20 5.077,90 5.556,85 5.871,00 5.948,25 
 

b) ab 1. März 2010 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.628,08 5.138,83 5.623,53 5.941,45 6.019,63 

 
4Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 5 
findet keine Anwendung. 

 
Protokollerklärung zu § 19 Absatz 1 bis 3: 
Abweichend von den in den Absätzen 1 bis 3 genannten besonderen Tabellen-
werten gelten längstens bis zum 30. November 2017 folgende Beträge: 
 
E 2 Ü (zu Absatz 1) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

1.568 1.735 1.795 1.875 1.930 1.971 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
1.607,63 1.779,51 1.845,24 1.926,13 1.981,74 2.027,23 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
E 13 Ü (zu Absatz 2) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.195 3.365 3.665 3.965 4.425 
 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011 
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 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 a Stufe 4 b Stufe 5 
  Nach 2 

Jahren in 
Stufe 2 

Nach 4 
Jahren in 
Stufe 3 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 a 

Nach 3 
Jahren in 
Stufe 4 b 

Beträge 
aus 

(E 13/2) (E13/3) (E 14/3) (E14/4) (E 14/5) 

E 13 Ü 3.301,21 3.478,15 3.786,53 4.099,97 4.580,23 
 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
E 15 Ü (zu Absatz 3) 
 
a) in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.340 4.815 5.265 5.565 5.635 

 
b) vom 1. August bis zum 30. September 2011  
 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 
4.489,24 4.984,67 5.454,82 5.763,21 5.839,04 

 
c) Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die besonderen Tabellenwerte nach 

Maßgabe des § 15 Absatz 2 Satz 6 ff. TV-L. 
 
(4) Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-

chend. 
 
 

§ 20 
Anwendung der Entgelttabelle auf Lehrkräfte 

 
(1) 1Für übergeleitete und für ab 1. September 2008 neu eingestellte Lehrkräfte, die 

gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen nicht unter die 
Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallen, gilt die Entgelttabelle zum TV-L mit der Maß-
gabe, dass die Tabellenwerte 
- der Entgeltgruppen 5 bis 8 um 64,00 Euro und  
- der Entgeltgruppen 9 bis 13 um 72,00 Euro  
vermindert werden; die verminderten Tabellenwerte sind auch maßgebend für die 
Zuordnung der Lehrkräfte in die individuelle Zwischenstufe beziehungsweise indi-
viduelle Endstufe am 1. September 2008. 2Satz 1 gilt nicht für Lehrkräfte, die die 
fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studienrat 
nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, und für übergeleitete Lehrkräf-
te, die einen arbeitsvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage 
wie die unter die Anlage 1a zum BAT / BAT-O fallenden Angestellten haben. 

 
(2) Im Tarifgebiet West vermindern sich die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 bei jeder 

nach dem 1. September 2008 wirksam werdenden allgemeinen Tabellenanpas-
sung in  
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- den Entgeltgruppen 5 bis 8 um 6,40 Euro und  
- den Entgeltgruppen 9 bis 13 um 7,20 Euro. 
 

(3) 1Die Regelungen des TV-L über die Bezahlung im Tarifgebiet Ost gelten entspre-
chend. 2Im Tarifgebiet Ost findet der Bemessungssatz für die Entgelte auch auf 
die Beträge nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 und Absatz 2 Anwendung. 3Die 
Verminderung nach Absatz 2 erfolgt mit jeder nach dem 1. September 2008 wirk-
sam werdenden allgemeinen Tabellenanpassung im Tarifgebiet Ost. 

 
Protokollerklärung zu § 20: 
1Für die Verminderungsbeträge nach Absatz 1 gilt vom 1. August 2011 an der jewei-
lige Bemessungssatz gem. § 15 Absatz 2 TV-L. 2Die Beträge vermindern sich da-
nach erstmals zum 1. August 2011 auf 

 
in den 
Entgeltgruppen 

Euro 

5 bis   8 43,46 
9 bis 13 48,89 

 
3Die Beträge nach Absatz 1 vermindern sich bei jeder nach dem 31. Oktober 2010 im 
Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Länderbereich) wirksam werden-
den allgemeinen Tabellenanpassung zu dem Zeitpunkt, zu dem nach § 15 Absatz 2 
TV-L die Tabellenanpassungen übernommen werden. 
 
 

§ 21 
Jahressonderzahlung im Jahr 2010 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 

§ 22 
Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 
Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT / BAT-O, § 26a Absatz 1 Un-
terabsatz 2 BMT-G/BMT-G-O für Arbeitsleistungen bis zum 31. August 2008 werden 
nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeits-
verhältnis mit Ablauf des 31. August 2008 beendet worden wäre.  
 
 

§ 23 
Bereitschaftszeiten 

 
<gilt nicht im Land Berlin> 
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§ 24 
Nebentätigkeiten 

 
Für bis zum 31. August 2008 genehmigte Nebentätigkeiten der übergeleiteten Be-
schäftigten gelten die bisher anzuwendenden Bestimmungen weiter; eine arbeitsver-
tragliche Neuregelung bleibt unberührt. 

 
 

§ 25 
Sonderregelungen für Beschäftigte im bisherigen Geltungsbereich 
der SR 2 a, SR 2 b, SR 2 m und SR 2 o BAT / BAT-O und der SR 2a, 

 SR 2b, SR 2 i und SR 2 l der Anlage 2 Abschnitt B MTArb / MTArb-O 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 26 
Beschäftigte im Vollstreckungsdienst 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 

§ 27 
Übergangsregelungen 

für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse 
 

Für bestehende Dienstwohnungsverhältnisse gelten § 65 BAT/BAT-O, § 60a BMT-G/ 
BMT-G-O i. V. m. § 11 des BTV Nr. 1 zum BMT-G/BMT-G-O und § 5 Abschnitt A der 
Ausbildungsvergütungstarifverträge weiter. 
 
 

§ 28 
Änderung des Beschäftigungsumfangs  

im Zuge der Arbeitszeitverlängerung 
 
(1) 1Bei Teilzeitbeschäftigten, mit denen am 31. August 2008 im Arbeitsvertrag eine 

feste Stundenzahl vereinbart ist und bei denen sich am 1. September 2008 das 
Entgelt wegen einer anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit ver-
mindert, ist auf Antrag der/des Beschäftigten die Stundenzahl so aufzustocken, 
dass die Höhe ihres bisherigen regelmäßigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 2Der 
Antrag ist bis zum 30. November 2008 zu stellen. 3Satz 1 gilt nicht für Beschäftig-
te in Altersteilzeit. 

 
(2) <nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 

§ 29 
Arbeiterinnen und Arbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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5. Abschnitt  

Übergangs- und Schlussvorschrift 
 
 

§ 30 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 

werden, frühestens zum 31. Dezember 2009. 
 
(3) § 21 Absätze 1 bis 4 können auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von drei 

Kalendermonaten zum 31. Dezember jeden Kalenderjahres gekündigt werden, 
frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die volle Anglei-
chung nach § 21 Absatz 2 erreicht ist. 

 
(4) Die §§ 17 und 18 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, je-

doch nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 
2010; die Nachwirkung dieser Vorschriften wird ausgeschlossen. 

 
(5) 1Die nach § 25 Absatz 5 fortgeltenden Regelungen können - auch einzeln - von 

jeder Tarifvertragspartei auf landesbezirklicher Ebene mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden. 2Die Nach-
wirkung (§ 4 Absatz 5 Tarifvertragsgesetz) wird nicht ausgeschlossen. 

 
 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A  

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil A 
 

- Ersetzte Tarifverträge - 
 

1. Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, zuletzt geändert 
durch den 78. Tarifvertrag zur Änderung des Bundes-Angestelltentarifvertrages 
vom 31. Januar 2003. 

 
2. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts – Manteltarifliche Vorschriften – 

(BAT-O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 13 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts 
– Manteltarifliche Vorschriften – (BAT-O). 

 
3. Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder 

(MTArb) vom 6. Dezember 1995, zuletzt geändert durch den Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 31. Januar 2003 zum Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Ar-
beiter des Bundes und der Länder (MTArb). 

 
4. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für Arbeiter an den MTArb – (MTArb-

O) vom 10. Dezember 1990, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 11 vom 31. Januar 2003 zum Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts für 
Arbeiter an den MTArb – (MTArb-O). 

 
5. Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - 

BMT-G II - vom 31. Januar 1962 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 
 
6. Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Ar-

beiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe -(BMT-G-O) vom 10. Dezember 
1990 in der Fassung vom 31. Januar 2003. 

 
 



Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

Vorbemerkungen: 
 

1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Ta-
rifvertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B abgeschlossen sind, ersetzt die Neu-
fassung diese Anlage. 
 

2. Soweit einzelne Tarifvertragsregelungen vorübergehend fortgelten, erstreckt sich die 
Fortgeltung auch auf Beschäftigte i. S. d. § 1 Abs. 2 TVÜ-Länder. 

 
 

1.  Tarifvertrag zu § 71 BAT betreffend Besitzstandswahrung vom 23. Februar 1961 

2.  Vergütungstarifvertrag Nr. 35 zum BAT für den Bereich der Länder vom 31. Januar 2003 
 

3.  Vergütungstarifvertrag Nr. 7 zum BAT-O für den Bereich der Länder vom 31. Januar 
2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu 
§ 17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

4.  Monatslohntarifvertrag Nr. 5 zum MTArb vom 31. Januar 2003 
 

5.  Monatslohntarifvertrag Nr. 7 zum MTArb-O vom 31. Januar 2003, 
mit Ausnahme des § 3 Abs. 1, der für die Tabellenentgelte der zu § 15 Abs. 2 TV-L vereinbarten 
Anlage B - nach § 15 Abs. 2 Satz 2 TV-L i. V. m. der Anlage 2 zu § 4 Abs. 1 und der Anlage 4 zu § 
17 Abs. 7 TVÜ-Länder - fortgilt 
 

6.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb (TV Lohngruppen-
TdL) vom 11. Juli 1966 

7.  Tarifvertrag über das Lohngruppenverzeichnis der Länder zum MTArb-O (TV Lohngrup-
pen-O-TdL) vom 8. Mai 1991 

8.  Tarifvertrag über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter der 
Länder vom 17. Dezember 1959 
 

9.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (Länder) vom 17. Mai 1982, 
mit Ausnahme der §§ 5, 6 ,7 bis 10, die bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung fort-
gelten 

10.  Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte (TV Zulagen Ang-O) (Länder) vom 8. Mai 1991, 
mit Ausnahme 
 des Eingangssatzes des § 1 Abs. 1, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz entsprechend Nr. 11, 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend Nr. 9 und 
 des § 1 Abs. 1 Nr. 6 

 
11.  Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 

11. Januar 1962  
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

12.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 
1963 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

13.  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTArb-O für Arbeiter der Länder (TVZ 
zum MTArb-O-TdL) vom 8. Mai 1991 
- Fortgeltung bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Neuregelung der Erschwerniszuschläge ge-
mäß § 19 TV-L 
 

14.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte vom 17. Dezember 
1970 
 

15.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Angestellte (TV VL Ang-O) vom 
8. Mai 1991 

16.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (Länder) vom 17. Dezem-
ber 1970 

17.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Arbeiter (TV VL Arb-O) vom  
8. Mai 1991 

18.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte vom 12. Oktober 1973 

19.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Angestellte (TV Zuwendung Ang-O) vom  
10. Dezember 1990 

20.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter des Bundes und der Länder vom  
12. Oktober 1973  
 

21.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Arbeiter (TV Zuwendung Arb-O) vom  
10. Dezember 1990 
 

22.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte vom 16. März 1977 

23.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Angestellte (TV Urlaubsgeld Ang-O) vom 10. De-
zember 1990 

24.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter vom 16. März 1977 

25.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Arbeiter (TV Urlaubsgeld Arb-O) vom 10. Dezember 
1990 
 

26.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 
10. April 1987 
 

27.  Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Man-
tel-TV AiP-O) vom 5. März 1991 
 

28.  Entgelttarifvertrag Nr. 12 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 31. Januar 2003 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

29.  Entgelttarifvertrag Nr. 7 für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Ost) vom 31. Januar 2003 

30.  Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Ärzte/Ärztinnen im Praktikum  
vom 10. April 1987 
 

31.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 
 

32.  Tarifvertrag über eine Zuwendung für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Zuwendung 
AiP-O) vom 5. März 1991 
 

33.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum vom 10. April 1987 

34.  Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (TV Urlaubsgeld  
AiP-O) vom 5. März 1991 

35.  Tarifvertrag über die Erhöhung der Löhne und Gehälter für Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst vom 4. September 1990 

36.  Vereinbarung über die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im öffentlichen Dienst 
vom 17. Juli 1996 

37.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie 
von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 
4. November 1966 

38.  Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder 
des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V. (VersTV-Saar) vom 15. November 
1966 

39.  Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Landesbehörden (Ost) vom 12. No-
vember 1991 
 

40.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Baden-Württemberg 

41.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Baden-Württemberg 

42.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Bremen 

43.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Bremen 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil B 
 

- Ersetzte Tarifverträge bzw. Tarifvertragsregelungen - 
 

 

44.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Hamburg 

45.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Hamburg 

46.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Niedersachsen 

47.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Niedersachsen 

48.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Landes Rheinland-Pfalz 

49.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte, Arbeiter und Lehrlinge 
des Saarlandes 

50.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Angestellte und Lehrlinge des Lan-
des Schleswig-Holstein 

51.  Tarifvertrag vom 26. Mai 1964 betreffend Beihilfe für Arbeiter und Lehrlinge des Landes 
Schleswig-Holstein 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

Vorbemerkung: 
 
 
1. Die nachfolgende Liste ist noch nicht abschließend. Sobald die Verhandlungen der Tarif-

vertragsparteien zu Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C abgeschlossen sind, ersetzt die Neufas-
sung diese Anlage. 

 
2. Die in dieser Anlage aufgeführten Tarifverträge sind in der jeweils geltenden Fassung 

zitiert. 
 
 
 

1. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Angestellte (RatSchTV Ang) vom 9. Ja-
nuar 1987 
 

2. Tarifvertrag über den Rationalisierungsschutz für Arbeiter des Bundes und der Länder 
(RatSchTV Arb) vom 9. Januar 1987 
 

3. Tarifvertrag zur sozialen Absicherung vom 6. Juli 1992  
 

4. Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 
 

5. Tarifvertrag zur Regelung des Übergangs in den Ruhestand für Angestellte im Flugver-
kehrskontrolldienst durch Altersteilzeitarbeit vom 26. März 1999 
 

6. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002  
  

7. Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Waldarbeiter der Länder und Ge-
meinden sowie der Arbeiter in den landwirtschaftlichen Betrieben und in den Weinbaube-
trieben der Länder (Tarifvertrag Altersversorgung- Wald – ATV-W) vom 18. November 
2002  
 

8. Tarifvertrag über den Geltungsbereich der für den öffentlichen Dienst in der Bundesrepu-
blik Deutschland bestehenden Tarifverträge vom 1. August 1990 
 

9. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

10. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten 
Landesbehörden vom 4. November 1971 
 

11. Tarifvertrag über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 
9. Februar 1978  

12. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder vom 9. Feb-
ruar 1978 
 

13. Tarifvertrag über Zulagen an Arbeiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) vom  
8. Mai 1991 
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Anlage 1 TVÜ-Länder Teil C 
 

- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

14. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen 
Krankenanstalten vom 27. November 1975 
 

15. Tarifvertrag über Zulagen für Arbeiter bei Justizvollzugseinrichtungen und Psychiatrischen 
Krankenanstalten der Länder (Ost) vom 8. Mai 1991 
 

16. Tarifvertrag über die Ausführung von Arbeiten im Gedingeverfahren im Bereich der SR 
2 b des Abschnitts B der Anlage 2 MTArb (Gedingerichtlinien) vom 15. Mai1962 
 

17. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Angestellte vom 16. März 
1974 
 

18. Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte für Arbeiter vom 16. März 1974 
 

19. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Baden-Württemberg (TV-Mun-BW) vom 24. Feb-
ruar 1972 
 

20. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer der Behörde für Inneres - Feuerwehr - der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (TV-Mun-Hmb) vom 24. Juni 1974 
 

21. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Niedersachsen (TV-Mun-Nds) vom 5. März 1991 
 

22. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel 
beschäftigten Angestellten des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Ang-Mun-NW) vom 11. 
September 1979 
 

23. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der mit der Räumung der Kampfmittel 
beschäftigten Arbeiter des Landes Nordrhein-Westfalen (TV Arb-Mun-NW) vom 11. Sep-
tember 1979 
 

24. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Rheinland-Pfalz (TV-Mun-RP) vom 24. Februar 
1972 
 

25. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Saarlandes (TV-Mun-Saar) vom 1. März 1996 
 

26. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer des Landes Schleswig-Holstein (TV-Mun-SH) vom 24. Febru-
ar 1972 
 

27. Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen der im Kampfmittelbeseitigungsdienst 
beschäftigten Arbeitnehmer (Ost) - TV-Mun-O vom 14. Dezember 1993 
 

28. Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen über das ständig beschäftigte 
Abendpersonal an Theatern und Bühnen vom 25. Juni 1991 
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- Fortgeltende Tarifverträge - 
 

 

29. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über die Theaterbetriebszulage für Angestellte (Ost) 
 

30. Tarifvertrag vom 25. Juni 1991 über den Theaterbetriebszuschlag für Arbeiter (Ost) 
 

 
Ferner gelten bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung diejenigen Tarifregelungen 
fort, die Eingruppierungsregelungen enthalten. 
 
Protokollerklärung: 

Die Tarifverträge gemäß der vorstehenden Nrn. 1, 2 und 9 gelten bis zum 31. Juli 2011 nicht 
im Tarifgebiet Ost; vom 1. August 2011 an findet der Tarifvertrag zur sozialen Absicherung 
(TV Soz-Ab-L) vom 12. Oktober 2006 keine Anwendung mehr. 
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Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 

für am 31. August 2008 ./ 1. September 2008 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung (Länder) 
 

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

und der Ärztinnen und Ärzte im Sinne des Teils C 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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Teil B 
Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen 

Vergütungsgruppen die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 
 
 
 

Entgelt- 
gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
15 Ü I  

 
- 

15 Ia  
 

- 

14 Ib  
 

Ib nach Aufstieg aus IIa 

13 IIa IIa ohne Aufstieg nach Ib 
IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib 
 

12 - IIa nach Aufstieg aus III 
IIa nach Aufstieg aus IIb 
III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 
IIb mit ausstehendem Aufstieg nach IIa 
 

11 III  IIb ohne Aufstieg nach IIa 
III ohne Aufstieg nach IIa 
III nach Aufstieg aus IVa 
IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III 
 

10 IVa IV a ohne Aufstieg nach III 
IV a nach Aufstieg aus IVb 
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IVa 
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Entgelt- 
gruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Überleitung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
9 IVb  

 
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufe 5) 
 

IVb ohne Aufstieg nach IVa 
IVb nach Aufstieg aus Vb 
Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb 
 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 
 
Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 
 
V b nach Aufstieg aus VI b (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 
 

8 Vc  Vc ohne Aufstieg 
Vc nach Aufstieg aus VIb 
Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
 

7 - - 
 

6 - VIb ohne Aufstieg 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc 
VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vb 
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Teil C 

Ärztinnen und Ärzte im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
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Strukturausgleiche für Angestellte 
 

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT / BAT-O bemisst, 
erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs 
für Verheiratete. 
 
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 
1. September 2010. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den 
genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des TV-L beginnt; so wird z. B. bei dem Merk-
mal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. September 2012 festgelegt, wobei 
die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die 
Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung wäh-
rend der Zeit des Arbeitsverhältnisses. 
 
Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf die-
sen Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im September 
2010 und Ende der Zahlung mit Ablauf August 2015). Eine Ausnahme besteht dann, 
wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen 
Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum 
nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stu-
fenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer. 
 
 

A. 
Angestellte (einschl. Lehrkräfte), mit Ausnahme des Pflegepersonals 

im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 
 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 23 40 € 

 
für 4 Jahre 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren  OZ 2 29 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 31 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 33 30 € 

dauerhaft 

2 X 
IXb nach  
2 Jahren OZ 2 35 20 € 

dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

3 VIII ohne OZ 2 29 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 
3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

6 VIb ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 
6 VIb ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2  37 40 € dauerhaft 
8 Vc ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 1 31 60 € 
nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 
9 Vb  ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 27 90 € 
nach 4 Jahren 

für 7 Jahre 
9 Vb  ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

9 Vb  ohne OZ 2 35 20 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

9 Vb  ohne OZ 2 37 40 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 
9 Vb  ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 Vb 
IVb nach  
6 Jahren OZ 1 29 50 € 

für 3 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6  
Jahren OZ 1 35 60 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 31 50 € 

für 4 Jahre 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 37 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 39 60 € 

dauerhaft 

9 Vb 

IVb nach 
2, 3, 4, 6 
Jahren OZ 2 41 60 € 

dauerhaft 

9 IVb ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 
9 IVb ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 
9 IVb ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
9 IVb ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 35 40 € 

für 4 Jahre 

10 IVb IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 41 30 € dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2, 
4, 6 Jahren OZ 1 43 30 € 

dauerhaft 
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Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

10 IVb 
IVa nach  
6 Jahren OZ 2 29 70 € 

für 7 Jahre 

10 IVb 
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 37 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

       4, 6 Jahren OZ 2 39 60 € 
dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren  OZ 2 41 85 € 
dauerhaft 

10 IVb 
IVa nach 2,  

4,   4, 6 Jahren OZ 2 43 60 € 
dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 
10 IVa ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IVa ohne OZ 2 37 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
10 IVa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 
11 IVa III nach 4, 

6, 8 Jahren 
OZ 1 41 40 € dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 1 43 40 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 37 70 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 39 70 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 41 85 € 
dauerhaft 

11 IVa 
III nach 4, 

6, 8 Jahren OZ 2 43 70 € 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 43 40 € 
dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 
11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

 
11 IIb ohne OZ 1 31 60 € 

nach 4 Jahren 
für 2 Jahre 

 
11 IIb ohne OZ 1 39 60 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

11 IIb ohne OZ 1 41 80 € 
 

dauerhaft *) 

11 IIb ohne OZ 2 29 60 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

11 IIb ohne OZ 2 35 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

 
11 IIb ohne OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
11 IIb ohne OZ 2 39 110 € 

 
dauerhaft *) 

 
11 IIb ohne OZ 2 41 80 € 

 
dauerhaft *) 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 33 95 € 
für 5 Jahre 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 35 95 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 

10 Jahren OZ 1 39 50 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 1 41 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 33 100 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 37 100 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 39 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 41 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

10 Jahren OZ 2 43 85 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 35 95 € 

für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 39 50 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 41 50 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 1 43 50 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 31 100 € 

für 5 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 33 100 € 

für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 37 100 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 39 100 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 41 100 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
8 Jahren OZ 2 43 85 € 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  
5 Jahren OZ 1 29 100 € 

für 3 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 95 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 39 50 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 100 € 
für 4 Jahre 

12 III 
IIa nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 37 100 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 100 € 
dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 100 € 
 

dauerhaft 

12 III 
IIa nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 85 € 
 

dauerhaft 

13 IIa ohne OZ 2 39 60 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
13 IIa ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 
13 IIa ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 27 20 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 20 € 
nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 1 29 130 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 39 80 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 41 80 € 
 

dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 43 80 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 1 45 60 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

15 Jahren OZ 2 27 100 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 37 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 39 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 41 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 43 110 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach  

15 Jahren OZ 2 45 60 € 
dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 27 20 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 20 € 
nach 2 Jahren 

für 2 Jahre 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 1 29 130 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 1 33 60 € 
nach 4 Jahren 

für 4 Jahre 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 35 50 € 

für 5 Jahre 
 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 37 110 € 

nach 2 Jahren 
für 3 Jahre 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 41 80 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach 
11 Jahren OZ 1 43 80 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 1 45 60 € 

dauerhaft 

13 Ü IIa 
Ib nach 

11 Jahren OZ 2 27 100 € 
nach 4 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 2 35 165 € 
nach 3 Jahren 

für 2 Jahre 
 

13 Ü IIa 
Ib nach  

11 Jahren OZ 2 37 110 € 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 39 110 € 

nach 4 Jahren 
dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 41 110 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 43 110 € 

dauerhaft 

 
13 Ü IIa 

Ib nach  
11 Jahren OZ 2 45 60 € 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 31 100 € 
für 3 Jahre 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 35 100 € 
für 4 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 41 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 1 43 80 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 1 45 60 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 31 110 € 
für 7 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 33 50 € 
für 4 Jahre 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 39 110 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 41 110 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach 

5 u. 6 Jahren OZ 2 43 110 € 
dauerhaft 

14 IIa 
Ib nach  

5 u. 6 Jahren OZ 2 45 60 € 
dauerhaft 

14 Ib ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 1 41 80 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

Orts- 
Zuschlag 

Stufe  
1, 2 

Lebens-
altersstufe  Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-
gruppe 
bei In-Kraft- 
Treten TVÜ 

Aufstieg 

bei In-Kraft-Treten 
TVÜ 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

14 Ib ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

14 Ib ohne OZ 2 39 110 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 
14 Ib ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre 
15 Ia ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft 
15 Ia ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 39 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 1 45 50 € 

dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 37 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 41 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

8 Jahren OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 39 110 € 
für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 1 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 37 110 € 
 

für 4 Jahre 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 41 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ib 
Ia nach  

4 Jahren OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € 
dauerhaft 

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € 
dauerhaft 

 
*) Der Strukturausgleich wird frühestens ab dem 1. September 2010 geleistet. 
 

 
 



Anlage 3 TVÜ-Länder 

 

 
B.  

Pflegepersonal im Sinne der Anlage 1 b zum BAT / BAT-O 
 

<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 
 
 
 



 

 

 
 

Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
für ab dem 1. September 2008 stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Länder) 

 
 

Teil A 
Beschäftigte mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des Teils B 

 
<nicht abgedruckt, gilt nicht für Lehrkräfte i. S. d. § 44 TV-L> 

 
 
 



 

 

 
Teil B 

Lehrkräfte, für die nach Nr. 5 der Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen  
die Anlage 1 a zum BAT/BAT-O nicht gilt 

 
Entgelt- 
gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
 
15 

 
Ia  
 

 
- 

 
14 

 
Ib  
 

 
- 

 
13 

 
IIa 
 

 
IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib 

 
12 

 
- 
 

 
III mit Aufstieg nach IIa 
 
IIb mit Aufstieg nach IIa 
 

 
11 

 
III  

 
IIb ohne Aufstieg nach IIa 
 
III ohne Aufstieg nach IIa 
 
IVa mit Aufstieg nach III 
 

 
10 

 
IVa 
 

 
IVa ohne Aufstieg nach III 
 
IVb mit Aufstieg nach IVa 
 



 

 

 
Entgelt- 
gruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Erfüller" 

Vergütungsgruppe 

Eingruppierung Lehrkräfte 
"Nichterfüller" 

Vergütungsgruppe 
 
9 

 
IVb  
 
Vb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 
3, keine Stufe 5) 

 
IVb ohne Aufstieg nach IVa 
 
Vb mit Aufstieg nach IVb 
 
Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 
nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufe 5) 
 

 
8 

 
Vc 

 
Vc ohne Aufstieg 
 
Vc mit Aufstieg nach Vb 
 

 
7 

 
- 
 

 
- 

 
6 

 
- 

 
VIb ohne Aufstieg 
 
VIb mit Aufstieg nach Vc 
 
VIb mit Aufstieg nach Vb 

 



Anlage 07 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Fassung für alle Beschäftigten 
mit Ausnahme der Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 

 
Tarifvertrag  

zur Entgeltumwandlung  
für die Beschäftigten der Länder 

(TV-EntgeltU-L) 
 

vom 12. Oktober 2006 
 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt VIII des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 
 

einerseits 
 

und 
 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits 
 

 
wird Folgendes vereinbart: 
 



 2

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), des Tarifvertrages für Auszubil-
dende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) oder den Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L 
Pflege) fallen. 
 
 

§ 2 
Grundsatz der Entgeltumwandlung 

 
Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwandlung tarifvertraglicher Entgelt-
bestandteile zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung. 
 
Protokollerklärung zu § 2: 
Der Klammerzusatz "(einschließlich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und 
der Verhandlungszusage nach 1.3)" in § 40 Absatz 4 des Tarifvertrages Altersver-
sorgung findet ab 1. November 2010 keine Anwendung mehr.  
 
 

§ 3 
Anspruchsvoraussetzungen 

 
(1) Die/Der Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass künftige Entgeltansprüche durch 

Entgeltumwandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung verwendet wer-
den. 

 
(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird begrenzt auf jährlich bis zu 

4 v.H. der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen Ren-
tenversicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2Im beiderseitigen Einvernehmen können 
die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber vereinbaren, dass die/der Beschäftigte 
einen über den Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehenden Betrag ihres/seines 
Entgelts umwandelt. 

 
(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss mindestens 1/160 der Be-

zugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV erreichen. 
 
 

§ 4 
Umwandelbare Entgeltbestandteile 

 
(1) Die/Der Beschäftigte kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln.  
 
(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jahressonderzahlung sowie auf 

monatliche Entgeltbestandteile.  
 
(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umgewandelt werden.  
 
 



 3

 
§ 5 

Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs  
 
(1) Die/Der Beschäftigte muss ihren/seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung recht-

zeitig gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend machen.  
 
(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber 

eine schriftliche Vereinbarung (Entgeltumwandlungsvereinbarung). 
 
(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile hat mindestens für den Zeit-

raum eines Jahres zu erfolgen. 2In begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeit-
raum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung monatlicher Entgeltbe-
standteile verlangen, dass für den Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monat-
liche Beträge umgewandelt werden. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung bestehender Vereinbarungen zur 

Entgeltumwandlung entsprechend.  
 
 

§ 6 
Durchführungsweg 

 
1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. 
2Die Entgeltumwandlung der bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
pflichtversicherten Beschäftigten ist dort durchzuführen. 3Für die Beschäftigten, die 
aufgrund § 2 Absatz 2 des Tarifvertrages Altersversorgung bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder freiwillig versichert sind, sowie für die Beschäftigten 
im Sinne des Satzes 3 der Anlage 2 zum Tarifvertrag Altersversorgung ist die Ent-
geltumwandlung ebenfalls bei der VBL durchzuführen.  

 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derjahres, frühestens zum 31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden. 
 
 



Anlage 08 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Fassung für Lehrkräfte im Sinne des § 44 TV-L 
 
 

Tarifvertrag  
zur Entgeltumwandlung  

für die Beschäftigten der Länder 
(TV-EntgeltU-L) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt VIII des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 
 

einerseits 
 

und 
 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits 
 

 
wird Folgendes vereinbart: 
 



 2

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), des Tarifvertrages für Auszubil-
dende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 
BBiG) oder den Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L 
Pflege) fallen. 
 
 

§ 2 
Grundsatz der Entgeltumwandlung 

 
Dieser Tarifvertrag regelt die Grundsätze zur Umwandlung tarifvertraglicher Entgelt-
bestandteile zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung. 
 
Protokollerklärung zu § 2: 
Der Klammerzusatz "(einschließlich des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und 
der Verhandlungszusage nach 1.3)" in § 40 Absatz 4 des Tarifvertrages Altersver-
sorgung findet ab 1. September 2008 keine Anwendung mehr.  
 
 

§ 3 
Anspruchsvoraussetzungen 

 
(1) Die/Der Beschäftigte hat Anspruch darauf, dass künftige Entgeltansprüche durch 

Entgeltumwandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung verwendet wer-
den. 

 
(2) 1Der Höchstbetrag für die Entgeltumwandlung wird begrenzt auf jährlich bis zu 

4 v.H. der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze (West) in der allgemeinen Ren-
tenversicherung zuzüglich 1.800 Euro. 2Im beiderseitigen Einvernehmen können 
die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber vereinbaren, dass die/der Beschäftigte 
einen über den Höchstbetrag nach Satz 1 hinausgehenden Betrag ihres/seines 
Entgelts umwandelt. 

 
(3) Der umzuwandelnde Entgeltbetrag für ein Jahr muss mindestens 1/160 der Be-

zugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV erreichen. 
 
 

§ 4 
Umwandelbare Entgeltbestandteile 

 
(1) Die/Der Beschäftigte kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln.  
 
(2) Umwandelbar sind künftige Ansprüche auf die Jahressonderzahlung sowie auf 

monatliche Entgeltbestandteile.  
 
(3) Vermögenswirksame Leistungen können nicht umgewandelt werden.  
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§ 5 

Geltendmachung des Entgeltumwandlungsanspruchs  
 
(1) Die/Der Beschäftigte muss ihren/seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung recht-

zeitig gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend machen.  
 
(2) Für die Entgeltumwandlung schließen die/der Beschäftigte und der Arbeitgeber 

eine schriftliche Vereinbarung (Entgeltumwandlungsvereinbarung). 
 
(3) 1Die Umwandlung monatlicher Entgeltbestandteile hat mindestens für den Zeit-

raum eines Jahres zu erfolgen. 2In begründeten Einzelfällen ist ein kürzerer Zeit-
raum zulässig. 3Der Arbeitgeber kann bei Umwandlung monatlicher Entgeltbe-
standteile verlangen, dass für den Zeitraum eines Jahres gleich bleibende monat-
liche Beträge umgewandelt werden. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Änderung bestehender Vereinbarungen zur 

Entgeltumwandlung entsprechend.  
 
 

§ 6 
Durchführungsweg 

 
1Für den Durchführungsweg gelten die Vorschriften des Betriebsrentengesetzes. 
2Die Entgeltumwandlung der bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
pflichtversicherten Beschäftigten ist dort durchzuführen. 3Für die Beschäftigten, die 
aufgrund § 2 Absatz 2 des Tarifvertrages Altersversorgung bei der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder freiwillig versichert sind, sowie für die Beschäftigten 
im Sinne des Satzes 3 der Anlage 2 zum Tarifvertrag Altersversorgung ist die Ent-
geltumwandlung ebenfalls bei der VBL durchzuführen.  

 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derjahres, frühestens zum 31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden. 
 
 



Anlage 09 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 
 
 

Tarifvertrag 
zur sozialen Absicherung 

(TV-SozAb-L) 
 

vom 12. Oktober 2006 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 

einerseits 
 

und 
 
…… 
 
 
 
 

andererseits 
 
wird für die unter den TV-L fallenden Beschäftigten, für welche die Regelungen des 
Tarifgebiets Ost Anwendung finden, Folgendes vereinbart: 
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Vorbemerkungen 
 
Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass bei erforderlichen Umstruktu-
rierungen die Sicherung von Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die Qualifizierung 
der Beschäftigten unter Nutzung aller bestehenden Möglichkeiten Vorrang hat ge-
genüber Entlassungen und den damit verbundenen Maßnahmen zur sozialverträgli-
chen Abfederung. 
 
 

§ 1 
Anderweitige Beschäftigung 

 
(1) 1Vor Abschluss eines Tarifvertrages nach § 3 Absatz 1 hat der Arbeitgeber zu 

prüfen, ob die in Betracht kommenden Beschäftigten auf einem anderen gleich-
wertigen Arbeitsplatz vorrangig an demselben Ort im Umfang ihrer bisherigen 
Arbeitszeit weiter beschäftigt werden können. 2Ein Arbeitsplatz ist gleichwertig, 
wenn sich durch die neue Tätigkeit die bisherige Eingruppierung nicht ändert. 

 
(2) Steht ein Arbeitsplatz im Sinne des Absatzes 1 nicht zur Verfügung, soll sich der 

Arbeitgeber um einen gleichwertigen Arbeitsplatz im Umfang der bisherigen Ar-
beitszeit bei einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes an demsel-
ben Ort bemühen. 

 
Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2: 
Öffentlicher Dienst im Sinne des Absatzes 2 ist eine Beschäftigung  

a) bei einem Land, beim Bund, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, 
der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ange-
hört, 

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die 
den TV-L, den TVöD, den BAT-O, den BAT oder einen Tarifvertrag we-
sentlich gleichen Inhalts anwendet. 

 
(3) 1Steht ein Arbeitsplatz nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht zur Verfügung, soll 

der Arbeitgeber auch einen niedriger bewerteten Arbeitsplatz anbieten. 2Nimmt 
die/der Beschäftigte einen solchen Arbeitsplatz an, kann für die Dauer eines 
Jahres keine Herabsetzung der Arbeitszeit gegen den Willen der/des Beschäf-
tigten erfolgen; für den gleichen Zeitraum besteht Kündigungsschutz für eine 
betriebsbedingte Beendigungskündigung. 

 
 

§ 2 
Fortbildung, Umschulung 

 
(1) 1Wird eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, für die/den ein landesbezirklicher Ta-

rifvertrag im Sinne des § 3 Absatz 1 gilt oder ohne einen Wechsel des Arbeits-
platzes nach § 1 gegolten hätte, für eine Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber in 
einem anderen, nicht von § 3 Absatz 1 betroffenen Bereich fortgebildet oder 
umgeschult, ist sie/er für die zur Fortbildung oder Umschulung erforderliche 
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Zeit, längstens für zwölf Monate, von der Arbeit freizustellen. 2Während der 
Freistellung ist das Tabellenentgelt fortzuzahlen. 3Die Kosten der Fortbildung 
oder Umschulung trägt der Arbeitgeber, soweit kein anderer Kostenträger zu-
ständig ist. 

 
(2) Setzt die/der Beschäftigte nach der Fortbildung oder Umschulung aus einem 

von ihr/ihm zu vertretenden Grunde das Arbeitsverhältnis nicht für mindestens 
einen der Dauer der Fortbildung oder Umschulung entsprechenden Zeitraum 
fort, ist der Arbeitgeber berechtigt, das nach Absatz 1 Satz 2 gezahlte Entgelt 
und die Kosten der Fortbildung oder Umschulung zurückzufordern. 

 
 

§ 3 
Besondere regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) 1Zur Vermeidung von betriebsbedingten Kündigungen und damit zur Sicherung 

der Arbeitsplätze kann bis zum 31. Dezember 2011 durch landesbezirklichen 
Tarifvertrag die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-L) für 
höchstens drei Jahre, längstens bis zum 31. Dezember 2014 nach Maßgabe 
der Absätze 2 bis 5 herabgesetzt werden. 2Die Nachwirkung nach § 4 Absatz 5 
des Tarifvertragsgesetzes ist für die landesbezirklichen Tarifverträge ausge-
schlossen. 3Die landesbezirklichen Tarifverträge können vorsehen, dass bei 
Beschäftigten, denen eine Herabsetzung der regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit aus sozialen Gründen billigerweise nicht zuzumuten ist, auf eine Her-
absetzung der Arbeitszeit ganz oder teilweise verzichtet werden kann. 

 
(2) 1Bei einer Herabsetzung der Arbeitszeit auf bis zu 80 v.H. der regelmäßigen 

wöchentlichen Arbeitszeit kann ein teilweiser Entgeltausgleich vereinbart wer-
den. 2Wird die Arbeitszeit in begründeten Fällen auf unter 80 v.H. bis zu 75 v.H. 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit herabgesetzt, ist für diese zusätzli-
che Herabsetzung ein teilweiser Entgeltausgleich zu vereinbaren. 

 
(3) Beschäftigte, die im Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit bereits mit einer 

geringeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt sind, 
werden von Absatz 1 nur dann erfasst, wenn ihre bisherige Arbeitszeit oberhalb 
der herabgesetzten Arbeitszeit liegt. 

 
(4) 1Der Arbeitgeber überprüft in angemessenen Zeitabständen, ob die nach Ab-

satz 1 herabgesetzte Arbeitszeit ganz oder teilweise wieder heraufgesetzt wer-
den kann. 2Satz 1 gilt entsprechend, sobald sich die Möglichkeit von Neueinstel-
lungen ergibt; das Interesse des Arbeitgebers an der Sicherung einer ausgewo-
genen Personalstruktur bleibt unberührt. 

 
(5) Solange für Beschäftigte eine herabgesetzte Arbeitszeit gilt, kann ihnen nicht 

betriebsbedingt gekündigt werden. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung auf Beschäftigte, deren wöchentli-

che Arbeitszeit aufgrund von vor dem 1. Mai 1998 getroffenen Regelungen be-
reits herabgesetzt worden ist oder noch herabgesetzt wird. 

 
(7) Für Lehrkräfte sowie für wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen können 

abweichende Regelungen vereinbart werden. 
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§ 4 
Abfindung 

 
(1) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aus Gründen des Personalabbaus entwe-

der gekündigt oder durch Auflösungsvertrag beendet wird, erhalten eine Abfin-
dung. 

 
(2) 1Die Abfindung beträgt für jedes volle Jahr der Beschäftigungszeit (§ 34 Ab-

satz 3 Satz 1 und 2 TV-L) ein Viertel des letzten Tabellenentgelts, mindestens 
aber die Hälfte und höchstens das Fünffache dieses Entgelts. 2Abweichend von 
Satz 1 kann, wenn das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsvertrag beendet wird, 
die Abfindung bis zum Siebenfachen des in Satz 1 genannten Tabellenentgelts 
festgelegt werden. 

 
(3) 1Der Anspruch auf Abfindung entsteht am Tag nach der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses. 2Hat der Arbeitgeber gekündigt, wird die Abfindung fällig, so-
bald endgültig feststeht, dass das Arbeitsverhältnis beendet ist (zum Beispiel 
bei Verzicht auf Klage gegen die Kündigung oder bei Vorliegen einer rechtskräf-
tigen Entscheidung). 

 
(4) Abfindungen nach tariflichen Vorschriften und nach Sozialplänen sowie Abfin-

dungen, die im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens vergleichsweise 
vereinbart oder nach Auflösungsantrag durch Urteil zugesprochen werden, sind 
auf die Abfindung nach diesem Tarifvertrag anzurechnen. 

 
(5) Eine Abfindung steht nicht zu, wenn 
 

a) die Kündigung aus einem von der/dem Beschäftigten zu vertretenden Grund 
(zum Beispiel Ablehnung eines anderen angebotenen Arbeitsplatzes, es sei 
denn, dass ihr/ihm die Annahme nach ihren/seinen Kenntnissen und Fähig-
keiten billigerweise nicht zugemutet werden kann) erfolgt ist oder 

 
b) die/der Beschäftigte im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ausgeschieden 

ist, weil er von einem anderen Arbeitgeber im Geltungsbereich des TV-L, 
des TVöD oder des BAT-O/BAT übernommen wird. 

 
(6) 1Tritt die/der Beschäftigte in ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber im Gel-

tungsbereich des TV-L, des TVöD oder des BAT-O/BAT ein und ist die Zahl der 
zwischen der Beendigung des alten und der Begründung des neuen Arbeitsver-
hältnisses liegenden Kalendermonate geringer als die der Abfindung zugrunde 
liegende Anzahl von Bruchteilen des Tabellenentgelts (Absatz 2), verringert sich 
die Abfindung entsprechend. 2Überzahlte Beträge sind zurückzuzahlen. 

 
(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn innerhalb des gleichen Zeitraums ein An-

spruch auf Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung entsteht. 
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§ 5 
In-Kraft-Treten 

 
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft und am 31. Dezember 2011 
außer Kraft. Er ersetzt im Geltungsbereich des TV-L den Tarifvertrag zur sozialen 
Absicherung vom 6. Juli 1992. 
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Tarifvertrag 

über die betriebliche Altersversorgung  
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Tarifvertrag Altersversorgung - ATV) 
 

vom 1. März 2002 
 

in der Fassung des 4. ÄTV vom 22. Juni 2007 
 
 
 
 

Präambel 
 

1Die Tarifvertragsparteien haben sich - auch in Ausfüllung des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 22. März 2000 (1 BvR 1136/96) - am 13. November 2001 auf eine grundlegende Reform der Zusatz-
versorgung des öffentlichen Dienstes geeinigt, um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern; der Altersvorsorgeplan 
2001 vom 13. November 2001 ist zugleich Geschäftsgrundlage dieses Tarifvertrages. 

 
2Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31. Dezember 2000 geschlossen und durch 

ein Punktemodell ersetzt, in dem entsprechend den nachfolgenden Regelungen diejenigen Leistungen zuge-
sagt werden, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von vier v.H. des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts vollständig in ein kapitalgedecktes System eingezahlt würde. 3Das Jahr 2001 wird im 
Rahmen des Übergangsrechts berücksichtigt. 

 
4Bei den Zusatzversorgungseinrichtungen kann als Leistung der betrieblichen Altersversorgung auch eine 

zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen För-
derung durchgeführt werden.  
 
 

Erster Teil 
Punktemodell 

 
Abschnitt I 

Geltungsbereich 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer und Auszubildende (Beschäftigte), die unter 

den Geltungsbereich der in der Anlage 1 aufgeführten Tarifverträge des öffentlichen Dienstes fallen und deren 
Arbeitgeber bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Beteiligter oder bei der Ruhegehalts- 
und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (ZVK-Saar) Mitglied ist. 
 
 

Abschnitt II 
Versicherung bei der Zusatzversorgungseinrichtung 

 
§ 2 

Pflichtversicherung 
 

(1) 1Die Beschäftigten sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 zu versichern, wenn sie 
 

a) das 17. Lebensjahr vollendet haben und 

b) die Wartezeit (§ 6) erfüllen können.  
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2Die Wartezeit muss bis zum Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Al-

ter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet, erfüllt werden können; frühere Versiche-
rungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet werden, sind zu berücksichtigen. 

 
3Die Pflicht zur Versicherung setzt mit dem Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der öffentlichen 

Zusatzversorgungseinrichtung, bei der der Arbeitgeber Mitglied/Beteiligter ist, ein. 
 
4Die Pflicht zur Versicherung endet mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 
 
(2) Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die 

für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden, in dem sie wegen der Dauer der Befristung die Wartezeit 
nach § 6 Abs. 1 nicht erfüllen können und die bisher keine Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
haben, sind auf ihren schriftlichen Antrag vom Arbeitgeber von der Pflicht zur Versicherung zu befreien. 2Der 
Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des Arbeitsverhältnisses zu stellen. 3Zugunsten der nach 
Satz 1 von der Pflichtversicherung befreiten Beschäftigten werden Versorgungsanwartschaften auf eine freiwil-
lige Versicherung (entsprechend § 26 Abs. 3 Satz 1) mit Beiträgen in Höhe der auf den Arbeitgeber entfallenden 
Aufwendungen für die Pflichtversicherung, einschließlich eines eventuellen Arbeitnehmerbeitrags nach § 37a 
Abs. 2 höchstens jedoch mit vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts begründet. 4Wird das Arbeits-
verhältnis im Sinne des Satzes 1 verlängert oder fortgesetzt, beginnt die Pflichtversicherung anstelle der freiwil-
ligen Versicherung mit dem Ersten des Monats, in dem die Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses über fünf Jahre hinaus vereinbart wurde. 5Eine rückwirkende Pflichtversicherung von Beginn des Ar-
beitsverhältnisses an ist ausgeschlossen. 

 
(3) Von der Pflicht zur Versicherung ausgenommen sind die von der Anlage 2 erfassten Beschäftigten. 
 
(4) Der Anspruch der/des Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, zweiter Halbsatz in Verbindung mit § 1a 

Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung der Versicherung mit eigenen Beiträgen in entgeltlosen Zeiten während eines 
bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ist für die Pflichtversicherung ausgeschlossen. 

 
§ 3 

Beitragsfreie Versicherung 
 

(1) Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn das Beschäftigungsverhältnis 
endet.   

 
(2) Die beitragsfreie Versicherung endet bei Eintritt des Versicherungsfalles, Überleitung der Versicherung 

auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, Tod, Erlöschen der Anwartschaft oder bei Beginn einer erneu-
ten Pflichtversicherung.  
 

§ 4 
Überleitung der Versicherung 

 
(1) 1Die Beschäftigten, die bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung versichert sind, von der die 

Versicherung übergeleitet wird, sind verpflichtet, die Überleitung der Versicherung auf die für ihren Arbeitgeber 
zuständige Zusatzversorgungseinrichtung zu beantragen, es sei denn, dass bei der anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung Pflicht zur Versicherung besteht oder auch bei Überleitung der Versicherung keine Pflicht zur 
Versicherung bei der für ihren Arbeitgeber zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung entstünde. 2Das Gleiche 
gilt für die Beschäftigten, die gegen eine in Satz 1 genannte Zusatzversorgungseinrichtung Anspruch auf Rente 
haben, und zwar auch dann, wenn diese Zusatzversorgungseinrichtung die Rente weiter gewährt. 

 
(2) Werden Beschäftigte als Arbeiterinnen/Arbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 

oder bei der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung des Landes Niedersachsen oder bei der Wasserwirtschaftsver-
waltung eines Landes eingestellt und bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versicherungspflichtig, sind 
sie verpflichtet, die Überleitung der Versicherung von der für ihren bisherigen Arbeitgeber zuständigen Zusatz-
versorgungseinrichtung auf die Bahnversicherungsanstalt Abteilung B zu beantragen, wenn ein entsprechendes 
Überleitungsabkommen besteht. 
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Abschnitt III 
Betriebsrente 

 
§ 5 

Versicherungsfall und Rentenbeginn 
 

1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der Anspruch auf gesetzliche Rente 
wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung besteht. 2Der Anspruch ist 
durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen. 

 
3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherten, bei denen der Versicherungsfall nach 

Satz 1 eingetreten ist und die die Wartezeit nach § 6 erfüllt haben, wird auf ihren schriftlichen Antrag von der 
Zusatzversorgungseinrichtung eine Betriebsrente gezahlt. 4Die Betriebsrente beginnt - vorbehaltlich des § 12 - 
mit dem Beginn der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung.  

 
§ 6 

Wartezeit 
 

(1) 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Kalendermonaten gewährt. 2Dabei 
wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den mindestens für einen Tag Aufwendungen für die Pflichtversi-
cherung nach §§ 16, 18 erbracht wurden. 3Bis zum 31. Dezember 2000 nach dem bisherigen Recht der Zusatz-
versorgung als Umlagemonate zu berücksichtigende Zeiten zählen für die Erfüllung der Wartezeit. 4Für die Er-
füllung der Wartezeit werden Versicherungsverhältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 2 Abs. 1 
zusammengerechnet. 

 
(2) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen Arbeitsunfall eingetreten ist, der 

im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur Versicherung begründenden Arbeitsverhältnis steht oder wenn 
die/der Versicherte infolge eines solchen Arbeitsunfalls gestorben ist. 2Ob ein Arbeitsunfall vorgelegen hat, ist 
durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung nachzuweisen. 

 
(3) In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen 

Bundestages und entsprechender gesetzlicher Vorschriften werden Zeiten einer nach dem Beginn der Pflicht-
versicherung liegenden Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament oder in dem Par-
lament eines Landes auf die Wartezeit angerechnet. 
 

§ 7 
Höhe der Betriebsrente 

 
(1) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis zum Beginn der Betriebsrente (§ 5 

Satz 4) erworbenen Versorgungspunkte (§ 8), multipliziert mit dem Messbetrag von vier Euro. 
 
(2) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Betriebsrente, die sich 

nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung ergeben würde. 
 
(3) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI herabge-

setzt ist, um 0,3 v.H., höchstens jedoch um insgesamt 10,8 v.H. 
 

§ 8 
Versorgungspunkte 

 
(1) 1Versorgungspunkte ergeben sich  

 
a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 15), 
b) für soziale Komponenten (§ 9) und 
c) als Bonuspunkte (§ 19). 

2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und b werden jeweils zum Ende des Kalenderjahres bzw. 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses festgestellt und dem Versorgungskonto gutgeschrie-
ben; die Feststellung und Gutschrift der Bonuspunkte erfolgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 
3Versorgungspunkte werden jeweils auf zwei Nachkommastellen unter gemeinüblicher Rundung berechnet. 
 

(2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. a ergibt sich aus 
dem Verhältnis eines Zwölftels des zusatzversorgungspflichtigen Jahresentgelts zum Referenzentgelt von 1.000 
Euro, multipliziert mit dem Altersfaktor (Absatz 3); dies entspricht einer Beitragsleistung von vier v.H. des zu-
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satzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Bei einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeit auf der 
Grundlage des Altersteilzeitgesetzes werden die Versorgungspunkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berück-
sichtigt, soweit sie nicht auf Entgelten beruhen, die in voller Höhe zustehen. 

 
(3) Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v.H. während der Anwartschaftsphase 

und von 5,25 v.H. während des Rentenbezuges und richtet sich nach der folgenden Tabelle; dabei gilt als Alter 
die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr: 

 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0 
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0 
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0 
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0 
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9 
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9 
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9 
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9 
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9 
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8 
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8 
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 und 

älter 
0,8 

 
 

Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der 
den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zu-
satzversorgungspflichtige Entgelt so zu erhöhen, dass sich nach Anwendung von Absatz 2 Satz 2 so 
viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetzlichen Mindestbeitrag erhöhten Bei-
trag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 

 
§ 9 

Soziale Komponenten 
 

(1) 1 Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis wegen einer Elternzeit nach § 15 des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes ruht, werden für jedes Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die 
Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in 
diesem Monat ergeben würden. 2 Es werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt; Zeiten nach 
§ 6 Abs. 1 MuSchG werden den Zeiten nach Satz 1 gleichgestellt. 3 Bestehen mehrere zusatzversorgungspflich-
tige Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtversicherte, für welches Arbeitsverhältnis 
die Versorgungspunkte nach Satz 1 berücksichtigt werden. 

 
(2) 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung vor Vollendung 

des 60. Lebensjahres werden Pflichtversicherten für jeweils zwölf volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjah-
res fehlende Kalendermonate so viele Versorgungspunkte hinzugerechnet, wie dies dem Verhältnis von durch-
schnittlichem monatlichem zusatzversorgungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Entgelts werden 
Monate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 2Ist in diesem Zeitraum kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 1 das Entgelt zugrunde zu legen, das 
sich als durchschnittliches monatliches zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Renten-
beginn ergeben hätte. 

 
(3) 1Bei Beschäftigten, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversichert sind, werden für jedes vol-

le Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 mindestens 1,84 Versorgungspunkte be-
rücksichtigt. 2Bei Beschäftigten, deren Gesamtbeschäftigungsquotient am 31. Dezember 2001 kleiner als 1,0 
ist, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 2001 maßge-
benden Gesamtbeschäftigungsquotienten multipliziert wird. 
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§ 10 
Betriebsrente für Hinterbliebene 

 
(1) 1Stirbt eine Versicherte/ein Versicherter, die/der die Wartezeit (§ 6) erfüllt hat, oder eine Betriebsrentenbe-

rechtigte/ein Betriebsrentenberechtigter, hat die hinterbliebene Ehegattin/der hinterbliebene Ehegatte Anspruch auf 
eine kleine oder große Betriebsrente für Witwen/Witwer, wenn und solange ein Anspruch auf Witwen-/Witwerrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung besteht oder bestehen würde, sofern kein Rentensplitting unter Ehegat-
ten durchgeführt worden wäre. 2Art (kleine/große Betriebsrenten für Witwen/Witwer), Höhe (der nach Ablauf des 
Sterbevierteljahres maßgebende Rentenartfaktor nach § 67 Nrn. 5 und 6 und § 255 Abs. 1 SGB VI) und Dauer 
des Anspruchs richten sich – soweit keine abweichenden Regelungen getroffen sind – nach den entsprechenden 
Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung. 3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebe-
ne ist jeweils die Betriebsrente, die die Verstorbene/der Verstorbene bezogen hat oder hätte beanspruchen können, 
wenn sie/er im Zeitpunkt ihres/seines Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 4Die Kinder 
der/des Verstorbenen haben entsprechend den Sätzen 1 bis 3 Anspruch auf Betriebsrente für Voll- oder Halbwai-
sen. 5Als Kinder im Sinne des Satzes 4 gelten nur die Kinder, die nach § 32 Abs. 3 und Satz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
EStG berücksichtigungsfähig sind.  

 
6Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen. 
  
(2) Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die Ehe mit der/dem Verstorbenen we-

niger als zwölf Monate gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme 
nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe/dem Witwer eine 
Betriebsrente zu verschaffen. 

 
(3) 1Betriebsrenten für Witwen/Witwer und Waisen dürfen zusammen den Betrag der ihrer Berechnung 

zugrunde liegenden Betriebsrente nicht übersteigen. 2Ergeben die Hinterbliebenenrenten in der Summe einen hö-
heren Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig gekürzten Hinterbliebenenrenten, erhöhen sich 
die verbleibenden Hinterbliebenenrenten vom Beginn des folgenden Monats entsprechend, jedoch höchstens bis 
zum vollen Betrag der Betriebsrente der/des Verstorbenen. 
 

§ 11 
Anpassung und Neuberechnung 

 
(1) Die Betriebsrenten werden, beginnend ab dem Jahr 2002, zum 1. Juli eines jeden Jahres um 1,0 v.H. dy-

namisiert. 
 
(2) 1Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einer/einem Betriebsrentenberechtigten ein neuer 

Versicherungsfall eintritt und seit der Festsetzung der Betriebsrente aufgrund des früheren Versicherungsfalles 
zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind.  

 
2Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente um den Betrag erhöht, der sich als Betriebs-

rente aufgrund der neu zu berücksichtigenden Versorgungspunkte ergibt; für diese zusätzlichen Versorgungs-
punkte wird der Abschlagsfaktor nach § 7 Abs. 3 gesondert festgestellt.  

 
3Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen voller Er-

werbsminderung oder wegen Alters, wird die bisher nach § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlte Betriebsrente voll ge-
zahlt. 4Wird aus einer Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen teilweiser Er-
werbsminderung, wird die bisher gezahlte Betriebsrente entsprechend § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlt. 5Die Sätze 
1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

 
6 Bei Neuberechnung der Betriebsrente sind Versorgungspunkte nach § 9 Abs. 2, die aufgrund des frühe-

ren Versicherungsfalls berücksichtigt wurden, nur noch insoweit anzurechnen, als sie die zusätzlichen Versor-
gungspunkte - ohne Bonuspunkte nach § 19 - aus einer Pflichtversicherung übersteigen oder soweit in dem 
nach § 9 Abs. 2 maßgebenden Zeitraum keine Pflichtversicherung mehr bestanden hat. 

 
7 Für Hinterbliebene gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend. 

 
§ 12 

Nichtzahlung und Ruhen 
 

(1) 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem an die Rente wegen Alters aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 100 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 SGB VI endet. 
2Die Betriebsrente ist auf Antrag vom Ersten des Monats an wieder zu zahlen, für den der/dem Rentenberech-
tigten die Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung wieder geleistet wird.  
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3 Wird die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung nach Eintritt des Versicherungsfalls (§ 5) als 

Teilrente gezahlt, wird die Betriebsrente nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt. 
 
(2) Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung eingetreten und wird die Rente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Hinzuverdienstes nicht oder nur zu einem Anteil gezahlt, wird 
auch die Betriebsrente nicht oder nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt. 

 
(3) Die Betriebsrente ruht, solange die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ganz oder teilweise 

versagt wird. 
 
(4) Die Betriebsrente ruht ferner, solange die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz oder dauernden Auf-

enthalt außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat und trotz Aufforderung der Zusatzversor-
gungseinrichtung keine Empfangsbevollmächtigte/keinen Empfangsbevollmächtigten im Inland bestellt. 

 
(5) Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Betrages des für die Zeit nach dem Beginn der Betriebsrente 

gezahlten Krankengeldes aus der gesetzlichen Krankenversicherung, soweit dieses nicht nach § 96a Abs. 3 
SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung anzurechnen oder bei einer Rente wegen voller 
Erwerbsminderung bzw. wegen Alters als Vollrente dem Träger der Krankenversicherung zu erstatten ist. 

 
(6) Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung über das Zusammen-

treffen von Rente und Einkommen entsprechend mit folgenden Maßgaben: 
a)  Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

angerechnet wird, bleiben unberücksichtigt. 
b)  Der/Dem Hinterbliebenen werden mindestens 35 v.H. der ihr/ihm nach § 10 zustehenden Betriebsrente ge-

zahlt. 
 

§ 13 
Erlöschen 

 
(1) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats, 

a) in dem die/der Betriebsrentenberechtigte gestorben ist oder 
b) für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letztmals gezahlt worden ist oder 
c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die Versiche-

rung übergeleitet worden ist, zur Zahlung der Betriebsrente verpflichtet ist. 
 

(2) 1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer erlischt im Übrigen mit dem Ablauf des Monats, in 
dem die Witwe/der Witwer geheiratet hat. 2Für das Wiederaufleben der Betriebsrente für Witwen/Witwer gilt § 
46 Abs. 3 SGB VI entsprechend. 

 
(3) 1Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt ferner unbeschadet des Satzes 2 mit Ablauf des Monats, in 

dem die Entscheidung eines deutschen Gerichts rechtskräftig geworden ist, durch die die/der Betriebsrentenbe-
rechtigte 
 
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder 
b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des 

demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist, zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten  

 
verurteilt worden ist. 2Es ist eine Beitragserstattung nach § 24 durchzuführen. 

 
Abschnitt IV 

Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 
 

§ 14 
Sonderregelungen für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 

 
1Für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind, gelten die §§ 2 bis 13 

entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung Bezug genommen 
wird, ist die jeweilige Regelung so entsprechend anzuwenden, wie dies bei unterstellter Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung der Fall wäre. 3Bei Anwendung des § 5 sind dabei anstelle der Versiche-
rungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung zu 
berücksichtigen.  
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4Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch einen von der Zusatzversorgungseinrichtung zu be-
stimmenden Facharzt nachzuweisen. 5Die Betriebsrente ruht, solange sich die Betriebsrentenberechtigten trotz 
Verlangens der Zusatzversorgungseinrichtung innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nicht fachärztlich 
untersuchen lassen oder das Ergebnis der Untersuchung der Zusatzversorgungseinrichtung nicht vorlegen. 
6Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der/dem Be-
rechtigten die Entscheidung der Zusatzversorgungseinrichtung über das Erlöschen des Anspruchs wegen Weg-
falls der Erwerbsminderung zugegangen ist. 
 

Abschnitt V 
Finanzierung 

 
§ 15 

Finanzierungsgrundsätze und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
 

(1) 1Die Finanzierung der Pflichtversicherung wird von den Zusatzversorgungseinrichtungen eigenständig 
geregelt. 2Nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungseinrichtungen kann die Umlagefinanzierung 
schrittweise durch eine kapitalgedeckte Finanzierung abgelöst werden (Kombinationsmodell).  

 
(2) 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit sich aus Anlage 3 nichts anderes ergibt, der steuer-

pflichtige Arbeitslohn. 2Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist – unter Berücksichtigung 
des Satzes 1 - zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während des Altersteilzeitarbeitarbeitsverhältnisses das 
1,8fache der zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV ATZ zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe 
zustehen. 

 
(3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für Mitglieder/Beteiligte einer Zusatzversorgungseinrich-

tung, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, für die Pflichtversicherung geregelt werden, dass für 
die Zusage von Leistungen für die Dauer von bis zu drei Jahren bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. von der 
nach § 8 Abs. 2 zugesagten Leistung abgewichen werden kann. 2Entsprechend der Verminderung der Leis-
tungszusage für die bei dem Mitglied/Beteiligten beschäftigten Pflichtversicherten reduziert sich für die Mitglie-
der/Beteiligten insoweit die zu tragende Umlagebelastung bzw. der zu zahlende Beitrag an die Zusatzversor-
gungseinrichtung. 3Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte Kommissi-
on der betroffenen Tarifvertragsparteien getroffen. 4Die Regelung kann durch landesbezirklichen Tarifvertrag 
über die in Satz 1 genannte Dauer verlängert werden. 
 

Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der 
den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zu-
satzversorgungspflichtige Entgelt nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend zu erhöhen. 

 
§ 16 

Umlagen 
 

(1) 1Von der Zusatzversorgungseinrichtung festgesetzte monatliche Umlagen in Höhe eines bestimmten 
Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Beschäftigten (Umlagesatz) führt der Arbeit-
geber - ggf. einschließlich des von der/dem Beschäftigten zu tragenden Umlage-Beitrags - an die Zusatzversor-
gungseinrichtung ab. 2Die Umlage-Beiträge der Beschäftigten behält der Arbeitgeber von deren Arbeitsentgelt 
ein. 3Bei Pflichtversicherten bleiben die am 1. November 2001 geltenden Vomhundertsätze für die Erhebung 
der Umlage-Beiträge bei der jeweiligen Zusatzversorgungseinrichtung maßgebend, soweit sich nicht aus § 37 
oder § 37a etwas anderes ergibt. 4Der Umlage-Beitrag für die Beschäftigten des Saarlandes beträgt abwei-
chend von Satz 3 ab 1. Januar 2007  1,41 v.H. 

 
(2) Der Arbeitgeber hat die auf ihn entfallende Umlage bis zu einem Betrag von monatlich 89,48 Euro pau-

schal zu versteuern, solange die Pauschalversteuerung rechtlich möglich ist und soweit sich aus § 37 nicht et-
was anderes ergibt.  

 
(3) 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die daraus erworbenen Versorgungs-

punkte sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem personenbezogenen Versorgungskonto zu führen 
(Versorgungskonto I); umfasst sind auch Aufwendungen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung 
der Zusatzversorgungseinrichtung. 
 

Protokollnotiz: 
Für den Fall, dass  die pauschal versteuerte Umlage über den am 1. Januar 2001 geltenden Umfang 
hinaus in der Sozialversicherung beitragspflichtig werden sollte, werden die Tarifvertragsparteien un-
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verzüglich Verhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, ein dem Zweck der Pauschalversteuerung ent-
sprechendes Ergebnis zu erreichen. 

 
§ 17 

Sanierungsgelder 
 

(1) 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels vom Ge-
samtversorgungssystem zum Punktemodell zusätzlichen Finanzbedarfs, der über die am 1. November 2001 
jeweils geltende Umlage hinausgeht, erhebt die Zusatzversorgungseinrichtung vom Arbeitgeber Sanierungsgel-
der. 2Diese Sanierungsgelder sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn.  

 
(2) Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. November 2001 jeweils gültige Umlage-

satz weniger als vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts betragen hat. 
 

§ 18 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren 

 
(1) Soweit die Zusatzversorgungseinrichtung für die Pflichtversicherung Beiträge im Kapitaldeckungsver-

fahren von höchstens vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhebt, trägt diese der Arbeitgeber, 
soweit sich aus § 37 a nichts anderes ergibt.  

 
(2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf entfallenden Erträge sind von der Zu-

satzversorgungseinrichtung auf einem gesonderten personenbezogenen Versorgungskonto getrennt von den 
sonstigen Einnahmen zu führen (Versorgungskonto II). 

 
(3) Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen und zu ver-

walten. 
 

§ 19 
Bonuspunkte 

 
(1) 1Die Zusatzversorgungseinrichtung stellt jährlich bis zum Jahresende für das vorangegangene Geschäfts-

jahr fest, in welchem Umfang aus verbleibenden Überschüssen (Absatz 2) Bonuspunkte (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. 
c) vergeben werden können. 2Bonuspunkte nach Satz 1 kommen in Betracht für die am Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres Pflichtversicherten sowie für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit 
von 120 Umlage-/Beitragsmonaten erfüllt haben. 3Über die Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zuständige 
Gremium der Zusatzversorgungseinrichtung auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars der Zusatzversorgungs-
einrichtung. 4Grundlage für die Feststellung und Entscheidung ist eine auf anerkannten versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen (Anlage 4) beruhende und durch den Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive versicherungs-
technische Bilanz für die Verpflichtungen gegenüber den Pflichtversicherten und den beitragsfrei Versicherten mit 
erfüllter Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei die 
tatsächlich erzielten Kapitalerträge veranschlagt. 6Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird die durchschnitt-
liche laufende Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen gemäß dem zum Zeitpunkt 
der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellen Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen bzw. der Nachfolgebehörde zugrunde gelegt. 7Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge 
von Witterungseinflüssen oder wegen anderer Naturereignisse nach besonderen tarifvertraglichen Vorschriften 
geendet hat und die bei Wiederaufnahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstellung haben, sowie Saisonbe-
schäftigte, die bei Beginn der nächsten Saison voraussichtlich wieder eingestellt werden, gelten als Pflichtversi-
cherte im Sinne des Satzes 2. 

 
(2) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, wird dieser Überschuss um den Auf-

wand für soziale Komponenten nach § 9 und um die Verwaltungskosten der Zusatzversorgungseinrichtung vermin-
dert und nach Maßgabe des Absatzes 1 verwendet; soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die 
fiktive Verzinsung nach Absatz 1 Satz 6 als Verwaltungskosten zwei v.H. dieser fiktiven Zinserträge berücksichtigt. 
2Ergibt die versicherungstechnische Bilanz eine Unterdeckung, wird diese vorgetragen. 3Einzelheiten werden in den 
Ausführungsbestimmungen zur Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung geregelt. 
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Abschnitt VI 
Verfahren 

 
§ 20 

Pflichten der Versicherten 
und der Betriebsrentenberechtigten 

 
(1) Der Zusatzversorgungseinrichtung sind alle für die Prüfung des Anspruchs auf Betriebsrente notwendi-

gen Angaben zu machen und die erforderlichen Nachweise beizubringen.  
 
(2) Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, kann die Betriebsrente 

zurückbehalten werden. 
 
(3) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines Anspruchs auf Be-

triebsrente sind vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften gegenüber dem Arbeitgeber und der Zu-
satzversorgungseinrichtung unwirksam. 

 
(4) Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden, sind Schadensersatzansprü-

che, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des Brutto-Betrages der Betriebsrente an die Zusatzversorgungs-
einrichtung abzutreten; soweit die Abtretung nicht erfolgt oder die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderli-
chen Nachweise nicht vorgelegt werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden. 

 
(5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-Beträge zurückzuzahlen. 2Haben 

Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach Absatz 1 verletzt, können sie sich nicht auf den 
Wegfall der Bereicherung berufen. 
 

§ 21 
Versicherungsnachweise 

 
(1) 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. bei Beendigung der Pflichtver-

sicherung einen Nachweis über ihre bisher insgesamt erworbene Anwartschaft auf Betriebsrente wegen Alters 
nach § 7. 2Dabei ist neben der Anwartschaft auch die Zahl der Versorgungspunkte und der Messbetrag an-
zugeben. 3Im Falle der Kapitaldeckung sind zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen Angaben zu be-
achten. 4Der Nachweis ist mit einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach Absatz 2 zu versehen. 5Wird der 
Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtversicherung erbracht, ist er um den Hinweis zu 
ergänzen, dass die aufgrund der Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten Beginn der 
Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dynamisiert wird, wenn die Wartezeit von 
120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt ist. 6Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrich-
tung. 

 
(2) 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des 

Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem Arbeitgeber schriftlich beanstanden, dass die vom Arbeitgeber zu 
entrichtenden Beiträge oder die zu meldenden Entgelte nicht oder nicht vollständig an die Zusatzversorgungs-
einrichtung abgeführt oder gemeldet wurden. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen Bonuspunkte 
sind innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungsein-
richtung zu erheben. 
 

§ 22 
Zahlung und Abfindung 

 
(1) 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der Betriebsrentenberechtigten in-

nerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung auf ein Konto 
im Inland, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt die Zusatzversorgungseinrichtung.  

 
3Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil gezahlt, der auf 

den Anspruchszeitraum entfällt. 
 
(2) 1 Die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung kann vorsehen, dass Betriebsrenten, die einen Mo-

natsbetrag von bis zu 30 Euro nicht überschreiten, abgefunden werden. 2Darüber hinaus kann die Abfindung 
der Betriebsrente ermöglicht werden, wenn die Kosten der Übermittlung der Betriebsrenten unverhältnismäßig 
hoch sind. 
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§ 23 

Ausschlussfristen 
 

1
Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem Ersten des Monats 

liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversorgungseinrichtung eingegangen ist, kann nicht mehr geltend ge-
macht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag steht eine Mitteilung der/des Berechtigten gleich, die zu einem 
höheren Anspruch führt. 3Die Beanstandung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Renten-
nachzahlung, eine Abfindung, eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung sei nicht oder nicht in der mitge-
teilten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich und innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr zulässig; 
die Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten mit dem Ersten des Monats, für den die Betriebsrente zu zahlen 
ist, im Übrigen mit dem Zugang der Mitteilung über die entsprechende Leistung. 

 
4Auf die Ausschlussfrist ist in der Mitteilung über die Leistung hinzuweisen. 

 
§ 24 

Beitragserstattung 
 

(1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben, können bis zur Vollendung ih-
res 69. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen getragenen Beiträge beantragen. 2Der Antrag auf Beitrags-
erstattung gilt für alle von den Versicherten selbst getragenen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. 
3Rechte aus der Versicherung für Zeiten, für die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 
4Die Beiträge werden ohne Zinsen erstattet. 

 
(2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die Ansprüche auf die 

Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt sind. 2Mit der Zahlung an einen der Hinterbliebenen erlischt 
der Anspruch der übrigen Berechtigten gegen die Zusatzversorgungseinrichtung. 
 

(3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind 
 
a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbeiträge einschließlich der Beschäftigtenanteile an 

den Erhöhungsbeträgen, 
b) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Beschäftigtenanteile an den Erhöhungsbeträgen, 
c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-Beiträge der Beschäftigten.  
 

Abschnitt VII 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen 

Zukunftssicherungssystemen 
 

§ 25 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen 

Zukunftssicherungssystemen 
 

 (1) 1Für Beschäftigte, die als Mitglieder einer berufsständischen Versicherung von der Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, richtet sich die Beteiligung des Arbeitgebers am Beitrag zur be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung nach § 172 Abs. 2 SGB VI. 

 
2Pflichtversicherte, die nach § 231 Abs. 1 oder § 231a SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzli-

chen Rentenversicherung befreit und freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder die 
für sich und ihre Hinterbliebenen eine (befreiende) Lebensversicherung abgeschlossen haben oder die freiwillig 
im Versorgungswerk der Presse versichert sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag für je-
den Kalendermonat, für den ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen Zu-
schuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre, wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert wären, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrages. 

 
3Beschäftigte, die freiwilliges Mitglied des Versorgungswerkes der Presse sind und die antragsgemäß (An-

lage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in einer Zusatzversorgungseinrichtung befreit wurden, erhalten 
auf ihren Antrag für die Zeit, für die ohne die Befreiung die Pflicht zur Versicherung bestünde und für die ihnen 
Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen zweckgebundenen Zuschuss zu ihren 
Beiträgen zur Versicherung im Versorgungswerk der Presse. 4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrages, 
höchstens jedoch vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 
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5Die Zuschüsse nach den Sätzen 1 und 2 dürfen insgesamt den Betrag nicht übersteigen, den der Arbeit-
geber zu zahlen hätte, wenn die Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert wären. 

 
(2) Im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung behält der Arbeitgeber 

den von den Beschäftigten zu tragenden Teil des Beitrages von deren Bezügen ein und führt den Beitrag nach 
der Verordnung über die Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung ab. 

 
(3) 1Verfügen die Beschäftigten ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers durch Abtretung und Ver-

pfändung über ihre Lebensversicherung oder über die sich aus dem Zuschuss nach Absatz 1 Satz 3 ergebende 
Anwartschaft, wird der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 nicht gewährt. 2Der Zuschuss wird bis zu der 
in Absatz 1 bestimmten Höhe auch gewährt, wenn im Beitrag Mehrbeträge für Versicherungsleistungen bei 
Eintritt der vollen oder teilweisen Erwerbsminderung enthalten sind. 

 
Zweiter Teil 

Freiwillige Versicherung 
 

§ 26 
Freiwillige Versicherung 

 
(1) 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener Beiträge unter Inan-

spruchnahme der steuerlichen Förderung (Sonderausgabenabzug, Zulage) bei der Zusatzversorgungseinrich-
tung nach deren Satzungsvorschriften eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im Rahmen der betriebli-
chen Altersversorgung aufzubauen. 2Nach Beendigung der Pflichtversicherung kann die freiwillige Versicherung 
- unabhängig davon, ob eine steuerliche Förderung möglich ist - längstens bis zum Eintritt des Versicherungs-
falles (§ 5) fortgesetzt werden. 3Die Fortsetzung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Be-
endigung der Pflichtversicherung zu beantragen. 

 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
Arbeiterinnen/Arbeiter, die nach Satz 3 der Anlage 2 bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versi-
chert bleiben und die sonst bei der VBL pflichtversichert wären, können die freiwillige Versicherung bei der 
VBL entsprechend § 26 durchführen. 
 
(2) 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versicherung werden entsprechend deren 

schriftlicher Ermächtigung vom Arbeitgeber aus dem Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungseinrichtung abge-
führt. 2Der Arbeitgeber schuldet auch in Anbetracht von Absatz 5 keine eigenen Beiträge. 

 
(3) 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell erfolgen. 2Wahlweise kann sie 

auch durch fondsgebundene Rentenversicherung erfolgen, sofern die Zusatzversorgungseinrichtung Entspre-
chendes anbietet. 3Unbeschadet etwaiger von der Zusatzversorgungseinrichtung übernommener Zinsgarantien, 
haftet der Arbeitgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nur für den Erhalt der eingezahlten Beiträge, soweit sie 
nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden.  

 
4Das Nähere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. 
 
(4) 1Die Beschäftigten behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung von Anwartschaften ist nur dann möglich, wenn der Beschäftigte die 
freiwillige Versicherung kündigt. 3Im Rahmen dieser Abfindung erhält der Beschäftigte seine eingezahlten Bei-
träge abzüglich der durch die Satzung und die allgemeinen Versicherungsbedingungen der freiwilligen Versi-
cherung der Zusatzversorgungseinrichtung näher beschriebenen Abschläge zurück. 4Die Beschäftigten können 
jedoch verlangen, dass der Barwert ihrer Anwartschaft auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, auf die 
die bisherige Pflichtversicherung nach § 4 übergeleitet wird, oder auf ein Versorgungssystem einer überstaatli-
chen Einrichtung, mit der ein entsprechendes Abkommen besteht, zu übertragen ist, wenn die Versorgungszu-
sage des neuen Arbeitgebers eine dem übertragenen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf lebens-
lange Altersvorsorge umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die Pflichtversicherung bei der Zusatz-
versorgungseinrichtung fort, kann verlangt werden, dass die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine 
dem Barwert der bisherigen Anwartschaften wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge 
umfasst. 6Das Verlangen ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses möglich. 7Mit der Versorgungszusage durch den neuen Arbeitgeber erlischt die Verpflichtung 
des früheren Arbeitgebers. 

 
(5) Der Arbeitgeber kann zu einer freiwilligen Versicherung der Beschäftigten eigene Beiträge außerhalb 

einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
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§ 27 
Verfahren 

 
(1) Die Zusatzversorgungseinrichtung hat die Beiträge, die im Rahmen der freiwilligen Versicherung ent-

richtet werden, einschließlich der Erträge auf einem gesonderten personenbezogenen Versicherungskonto ge-
trennt von den sonstigen Einnahmen zu führen; umfasst sind auch Aufwendungen und Auszahlungen. 

 
(2) 1Die freiwillige Versicherung wird in einem eigenen Abrechnungsverband geführt. 2Die Einnahmen und 

Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen und zu verwalten. 
 
(3) 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres sowie bei Beendigung der 

freiwilligen Versicherung einen Nachweis mit den steuerlich vorgeschriebenen Angaben bzw. soweit keine 
steuerliche Förderung möglich ist, über die Höhe der geleisteten Beiträge sowie über Art und Umfang der bisher 
erworbenen Anwartschaften. 2Eine unterbliebene oder nicht vollständige Abführung der Beiträge an die Zusatz-
versorgungseinrichtung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nach-
weises beanstandet werden. 3Im Übrigen gelten die §§ 20, 21 und 22 Abs. 1 entsprechend. 
 

Dritter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
Abschnitt I 

Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht 
 

§ 28 
Höherversicherte 

 
1Die Beschäftigten, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der Höherversiche-

rung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wurde, sind weiterhin nicht zu versichern. 2Der Arbeitgeber zahlt ei-
nen Zuschuss zur Verwendung für eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung von 66,47 Euro mo-
natlich. 
 

§ 29 
Von der Pflichtversicherung Befreite 

 
(1) Beschäftigte, die am 31. Dezember 1966 im Arbeitsverhältnis gestanden haben, nach der zwischen ih-

rem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung bestehenden Mitgliedschafts-/Beteiligungsvereinbarung 
nicht zu versichern waren und die keinen Antrag auf Versicherung bei dem Arbeitgeber gestellt haben, bleiben 
weiterhin von der Pflicht zur Versicherung befreit.  

 
(2) Beschäftigte, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der Versicherung bei 

einem Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt worden ist und die keinen Antrag auf Versicherung nach 
einem der in § 40 Abs. 3 aufgeführten Tarifverträge gestellt haben, sind - entsprechend den bis zum In-Kraft-
Treten dieses Tarifvertrages geltenden Regelungen - weiterhin nicht bei der Zusatzversorgungseinrichtung zu 
versichern. 
 

Abschnitt II 
Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten 

 
§ 30 

Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte 
 

(1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen er-
geben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungsrecht 
werden für die am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigten und versorgungsrentenberechtigten 
Hinterbliebenen zum 31. Dezember 2001 festgestellt.  

 
(2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbehaltlich des Satzes 3 als Besitz-

standsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert. 2Die abbaubaren Ausgleichsbeträge 
werden jeweils in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut; die nicht abbaubaren Ausgleichsbeträge wer-
den nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden Regelungen über die 
Nichtzahlung und das Ruhen sind entsprechend anzuwenden. 

 
(3) Es gelten folgende Maßgaben: 
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a)  1Neuberechnungen werden nur unter den Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 durchgeführt; zusätzliche Ver-
sorgungspunkte nach Satz 2 sind dabei zu berücksichtigen. 2Soweit noch Zeiten vor dem 1. Januar 2002 zu 
berücksichtigen sind, wird eine Startgutschrift entsprechend den §§ 32 bis 34 berechnet; übersteigt der hier-
nach festgestellte Betrag den Betrag, der sich als Versorgungsrente am 31. Dezember 2001 ergeben hat 
bzw. ohne Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen ergeben hätte, wird die Differenz durch den Messbetrag 
geteilt und dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) als Startgutschrift gutgeschrieben. 

 
b) § 10 Abs. 3 und die §§ 12 bis 14 sowie 20 bis 23 gelten entsprechend. 
 
c) 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht die Möglichkeit einer erneuten Ren-

tengewährung, ist die Versorgungsrente, die sich unter Außerachtlassung von Nichtzahlungs- und Ruhens-
regelungen und ohne Berücksichtigung eines Ausgleichsbetrages (Absatz 1) am 31. Dezember 2001 erge-
ben hätte, durch den Messbetrag zu teilen und als Startgutschrift auf dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) 
gutzuschreiben; im Übrigen gelten in diesen Fällen die Vorschriften des Punktemodells. 2Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2002 eingetreten ist, die Versorgungsrente jedoch erst 
nach dem 1. Januar 2002 beginnen würde. 

 
(4) Stirbt eine unter Absatz 1 fallende Versorgungsrentenberechtigte/ein unter Absatz 1 fallender Versor-

gungsrentenberechtigter, gelten die Vorschriften des Punktemodells für Hinterbliebene entsprechend. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rentenberechtigte entsprechend, deren Rente aus der Zusatzversorgung 

am 1. Januar 2002 beginnt. 
 

§ 31 
Am 31. Dezember 2001 

Versicherungsrentenberechtigte 
 

(1) Für Versicherungsrentenberechtigte und versicherungsrentenberechtigte Hinterbliebene, deren Versi-
cherungsrente spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen hat, wird die am 31. Dezember 2001 maßgeben-
de Versicherungsrente festgestellt.  

 
(2) Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungsrenten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt und 

entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert. 
 
(3) § 30 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages 

geltenden Sonderregelung für Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet (§ 105b VBL-Satzung) und für Betriebsrenten 
nach § 18 BetrAVG, die spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen haben, entsprechend. 
 

Abschnitt III 
Übergangsregelungen für Anwartschaften der 

Versicherten 
 

§ 32 
Grundsätze 

 
(1) 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften (Startgutschriften) nach dem am 31. Dezember 2000 

geltenden Recht der Zusatzversorgung entsprechend den §§ 33 und 34 ermittelt. 2Die Anwartschaften nach 
Satz 1 werden ohne Berücksichtigung der Altersfaktoren in Versorgungspunkte umgerechnet, indem der An-
wartschaftsbetrag durch den Messbetrag von vier Euro geteilt wird; sie werden dem Versorgungskonto (§ 8 
Abs. 1) ebenfalls gutgeschrieben. 3 Eine Verzinsung findet vorbehaltlich des § 19 Abs. 1 nicht statt. 

 
(2) 1Das Jahr 2001 wird entsprechend dem Altersvorsorgeplan 2001 berücksichtigt; dies gilt auch für im 

Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. 2Ist der Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im 
Jahr 2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zusatzversorgungsrechtliche Umsetzung der Neu-
regelungen im gesetzlichen Erwerbsminderungsrecht aus der 39. Änderung der Satzung der VBL vom 19. Ok-
tober 2001 oder der Änderung der Satzung der ZVK-Saar vom 10. Dezember 2001 zu berücksichtigen ist. 

 
(3) Soweit in den §§ 33, 34 und 39 auf Vorschriften des bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Satzungs-

rechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung der bisherigen Regelung in der VBL-Satzung mit dem Zu-
satz „a.F.”; für den Bereich der ZVK-Saar gelten die entsprechenden Vorschriften ihrer Satzung in der bis zum 
31. Dezember 2000 geltenden Fassung. 
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(4) 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforderlich, die Rechengrößen (Entgelt, 
Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozialversicherungsbeiträge, Familienstand u.a.) vom 31. De-
zember 2001 maßgebend; soweit gesamtversorgungsfähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, ergibt sich dieses 
aus den entsprechenden Kalenderjahren vor dem 1. Januar 2002, dabei bleibt die Dynamisierung zum 1. Janu-
ar 2002 unberücksichtigt. 2Für die Rentenberechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das am 31. Dezember 
2001 geltende Rentenrecht maßgebend (Anlage 4 Nr. 5 Satz 2). 

 
(5) 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgutschrift sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs 

Monaten nach Zugang des Nachweises der Zusatzversorgungseinrichtung schriftlich unmittelbar gegenüber der 
Zusatzversorgungseinrichtung zu erheben. 2Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen. 
 

§ 33 
Höhe der Anwartschaften 

für am 31. Dezember 2001 schon und 
am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte 

 
(1) 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicherten 

berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für Beschäftigte, die nach den am 31. Dezember 2000 geltenden Vorschriften der Zusatzversorgungsein-
richtung als pflichtversichert gelten. 

 
(2) 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei der VBL versicherte Beschäftigte, für die der Umla-

gesatz des Abrechnungsverbandes West maßgeblich ist (§ 76 Abs. 4 Satz 3 VBL-Satzung a.F.) oder die Pflicht-
versicherungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem 1. Januar 1997 haben, und die am 1. Januar 2002 das 55. 
Lebensjahr vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezember 2001 in 
der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, die sich unter Be-
achtung der Maßgaben des § 32, insbesondere unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung (§ 41 
Abs. 4 VBL-Satzung a.F.) und des § 44a VBL-Satzung a.F., für die Berechtigte/den Berechtigten bei Eintritt des 
Versicherungsfalles am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Lebens-
jahres ergeben würde. 2Von diesem Ausgangswert ist der Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem 
Punktemodell bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlages noch erwerben 
könnten, wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des gesamtversorgungsfähigen Entgelts 
gezahlt würden. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des § 98 Abs. 5 
VBL-Satzung a.F. erfüllt, berechnet sich der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der Maß-
gabe, dass nach § 98 Abs. 5 Satz 2 VBL-Satzung a.F. abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen 
dem 31. Dezember 1991 und dem Ersten des Monats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2001 das 52. Lebensjahr vollendet haben und 
eine Rente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 
60. Lebensjahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das 
entsprechende, für sie individuell frühestmögliche Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte 
Menschen maßgeblich ist. 5Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindestgesamtver-
sorgung zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Lebensjahres 
erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft abweichend von Satz 4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die 
Voraussetzungen der Mindestgesamtversorgung erfüllt wären. 

 
(3) Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei der VBL versicherte Beschäftigte, für die der Umlage-

satz des Abrechnungsverbandes West maßgeblich ist (§ 76 Abs. 4 Satz 3 VBL-Satzung a.F.) oder die Pflicht-
versicherungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem 1. Januar 1997 haben, und die vor dem 14. November 
2001 Altersteilzeit oder einen Vorruhestand vereinbart haben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben: 

 
a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das vereinbarte Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bzw. in 

den Fällen des Vorruhestandes das Alter, zu dem nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente beginnen 
würde. 

 
b) 1Der anzurechnende Bezug nach Absatz 2 Satz 2 wird in den Fällen, in denen die Mindestgesamtversor-

gung nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungsrecht maßgeblich gewesen wäre, um 
die Abschläge vermindert, die sich zu dem Zeitpunkt, auf den die Startgutschrift hochgerechnet wird, voraus-
sichtlich ergeben werden; diese Abschläge sind der Zusatzversorgungseinrichtung vom Beschäftigten in geeig-
neter Weise nachzuweisen. 2Die Startgutschrift ist in den Fällen des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeit-
punkt der Hochrechnung nach Satz 1 voraussichtlich ergebenden Abschläge gemäß § 7 Abs. 3 zu erhöhen. 

 
(3a) 1Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall der vollen Erwerbsminderung vor dem 1. Januar 

2007 eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet wurde und die am 31. Dezember 2001  
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a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie  
b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten,  
 
erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des Betrages, um 
den die Startgutschrift nach Absatz 2 die Startgutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung der Startgut-
schrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben der Sätze 2 und 3 zu beachten. 2Die Berechnung erfolgt bezogen auf 
die Vollendung des 63. Lebensjahres. 3Als anzurechnender Bezug wird die tatsächliche, entsprechend Absatz 4 
auf das vollendete 63. Lebensjahr hochgerechnete gesetzliche Rente zugrunde gelegt. 4Die sich nach den Sät-
zen 1 bis 3 ergebende zusätzliche Startgutschrift gilt bei Anwendung des § 19 als soziale Komponente im Sinne 
des § 9. 

 
(4) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft des gesetzlichen Renten-

versicherungsträgers zum Stichtag 31. Dezember 2001 nach Durchführung einer Kontenklärung maßgebend. 
2Die Pflichtversicherten haben, sofern sie nicht bereits über eine Rentenauskunft aus dem Jahr 2001 verfügen, 
bis zum 30. September 2002 eine Rentenauskunft zu beantragen und diese unverzüglich der zuständigen Zu-
satzversorgungseinrichtung zu übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft aus von den Pflichtversicherten zu 
vertretenden Gründen bis zum 31. Dezember 2003 nicht beigebracht wird, wird die Startgutschrift nach Absatz 
1 berechnet. 4Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Zusatzversorgungseinrichtung eine angemessene 
Fristverlängerung gewähren. 5Soweit bis zum 31. Dezember 2002 bereits ein bestands- oder rechtskräftiger 
Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, ist - abweichend von Satz 1 - dieser Grundlage 
für die Berechnung nach Absatz 2.  

 
(5) 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgeltpunkte in Höhe des jährlichen 

Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 tatsächlich aus Beitragszeiten 
erworbenen Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. 2Bei Pflichtversicherten, die nicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versichert sind, wird der anzurechnende Bezug nach der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; 
Zuschüsse werden in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 
2001 tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. 3Ist in den Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt das zusatzversorgungs-
pflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Monat Dezember 2001 eine Beschäftigung 
vorgelegen hätte. 4Sind in den Jahren 1999 bis 2001 keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die Ermitt-
lung der Entgeltpunkte das rentenversicherungspflichtige Entgelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 
bezogen worden wäre, wenn während des gesamten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Er-
mittlung der Zuschüsse gilt dies entsprechend.  

 
(6) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 1 und 2 haben die Pflichtversicherten bis zum 31. 

Dezember 2002 ihrem Arbeitgeber den Familienstand am 31. Dezember 2001 (§ 41 Abs. 2c Satz 1 Buchst. a 
und b VBL-Satzung a.F.) mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat die Daten an die Zusatzversorgungseinrichtung zu 
melden.  

 
(7) Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19. 

 
§ 34 

Höhe der Anwartschaften 
für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte 

 
 (1) 1Die Startgutschriften der am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherten werden nach der am 31. De-

zember 2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung ermittelt. 2Für die Dynamisierung der Anwartschaften 
gilt § 19. 

 
 (2) 1Für Beschäftigte, für die § 105b VBL-Satzung a.F. gilt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwen-

dung, dass die Startgutschriften nur nach § 44 VBL-Satzung a.F. berechnet werden und dass der Berechnung 
das Entgelt zugrunde zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre. 2Für Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit 
als erfüllt. 

 
 (3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend. 
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Abschnitt IV 

Schlussvorschriften 
 

§ 35 
Sterbegeld 

 
1Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtigten unter Berücksichtigung des 

am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten in folgender Höhe gezahlt für Sterbe-
fälle 
 
 im Jahr 2002  1535 Euro, 
 im Jahr 2003  1500 Euro, 
 im Jahr 2004   1200 Euro, 
 im Jahr 2005    900 Euro, 
 im Jahr 2006    600 Euro, 
 im Jahr 2007    300 Euro. 
 

2Ab dem Jahr 2008 entfällt das Sterbegeld. 
 

§ 36 
Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002 

 
(1) Anstelle von § 2 Abs. 2 und des Satzes 1 der Anlage 2 finden bis zum 31. Dezember 2002 der § 5 Abs. 

3 und § 6 Abs. 1 bis 3 Versorgungs-TV sowie § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 bis 3 VersTV-Saar weiterhin Anwen-
dung. 

 
(2) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt entsprechend § 8 Versor-

gungs-TV oder § 7 VersTV-Saar gemeldet wurde, hat es dabei sein Bewenden. 
 
(3) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 Beiträge im Sinne des § 25 entsprechend den Vorschriften des 

Versorgungs-TV oder des VersTV-Saar gezahlt wurden, hat es dabei sein Bewenden. 
 

§ 36a 
Übergangsregelungen 

 
Ist die/der Versicherte oder die/der Betriebsrentenberechtigte vor dem 1. Juli 2007 verstorben, findet § 10 

Abs. 1 Satz 5 keine Anwendung; dies gilt nicht für Neuzusagen, die nach dem 31. Dezember 2006 erteilt wur-
den. 
 

§ 37 
Sonderregelungen für die VBL 

 
(1) Zu § 16 Abs. 1: Bei Pflichtversicherten, deren zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sich nach für das 

Tarifgebiet West geltenden Tarifvertragsregelungen bemisst und für die der Umlagesatz des Abrechnungsver-
bandes West maßgebend ist, beträgt der Umlage-Beitrag ab 1. Januar 2002 1,41 v.H. des zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelts. 

 
(2) Zu § 16 Abs. 2: Bei Pflichtversicherten, deren zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sich nach für das 

Tarifgebiet West geltenden Tarifvertragsregelungen bemisst und für die der Umlagesatz des Abrechnungsver-
bandes West maßgebend ist, gilt anstelle des in § 16 Abs. 2 genannten Betrages ein Betrag von 92,03 Euro. 

 
(3) 1Zu § 17: Die Sanierungsgelder nach § 17 werden im Abrechnungsverband West nach dem Verhältnis 

der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den ent-
sprechenden Werten, die einem Arbeitgeberverband oder einem Arbeitgeber zurechenbar sind, erhoben. 2Die 
Satzung regelt die Grundsätze der Zuordnung von Beteiligten zu den jeweiligen Arbeitgebergruppen entspre-
chend dem Altersvorsorgeplan 2001 und dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 1. Februar 2002. 
  

(4) Zu § 26 Abs. 3: Die VBL hat die für die sonstigen Pensionskassen geltenden Regelungen des § 54 Abs. 
2 und 3 VAG in Verbindung mit der Anlageverordnung, der §§ 54b, 66 VAG einschließlich der nach § 65 VAG 
erlassenen Deckungsrückstellungsverordnung zu beachten, soweit sich aufsichtsrechtlich nichts anderes ergibt. 
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§ 37 a 
Sonderregelungen für das Tarifgebiet Ost 

 
(1) 1Bei Pflichtversicherten, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der VBL maßgebend 

ist, beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtversicherung ab 1. Januar 2003  0,2 v. H. und ab 1. Januar 2004  
0,5 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Für jeden Prozentpunkt, um den der allgemeine Bemes-
sungssatz Ost über den Bemessungssatz von 92,5 v. H. angehoben wird, erhöht sich zeitgleich der Arbeitneh-
merbeitrag um 0,2 Prozentpunkte. 3Soweit die Anhebung des Bemessungssatzes Ost nicht in vollen Prozent-
punkten erfolgt, erhöht sich der Arbeitnehmerbeitrag anteilig. 4Im Zeitpunkt des Erreichens eines Bemessungs-
satzes Ost von 97 v. H. steigt der Arbeitnehmerbeitrag auf den Höchstsatz von 2 v. H.  
 

(2) In den Fällen der freiwilligen Versicherung aufgrund von § 2 Abs. 2 wird ein entsprechender Arbeitneh-
merbeitrag zur freiwilligen Versicherung erhoben; § 16 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Zuschuss nach § 25 Abs. 1 Satz 4 wird für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost um den Betrag gemin-

dert, der sich ohne die Befreiung von der Pflichtversicherung als Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 ergeben 
würde. 
 

§ 38 
Sonderregelung für die VKA 

 
1Zu § 29 Abs. 2: Beschäftigte, deren zusätzliche Altersvorsorge bei einem Lebensversicherungsunterneh-

men durchgeführt worden ist, sind auf ihren schriftlichen Antrag beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen 
bei der Zusatzversorgungseinrichtung zu versichern. 2Der Antrag kann nur bis zum Ablauf von sechs Monaten 
nach dem Beginn der Mitgliedschaft des Arbeitgebers bei einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände gestellt werden. 3Beschäftigte, die den Antrag nach Satz 1 nicht stellen, haben die 
Lebensversicherung mindestens zu den bisherigen Bedingungen fortzuführen. 4Der Arbeitgeber hat sich nach 
den am Tage vor dem Beitritt des Arbeitgebers zu einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände bestehenden Vereinbarungen an den Beiträgen zur Lebensversicherung zu beteiligen. 
5Daneben hat der Arbeitgeber für die Zeit, für die die Beschäftigten Arbeitsentgelt erhalten, einen zusätzlichen 
Beitragsanteil in Höhe von 1,5 v.H. des der Beitragsberechnung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts zu entrichten; dabei bleibt die Beitragsbemessungsgrenze unberücksichtigt. 
6Die Beitragsanteile des Arbeitgebers dürfen den insgesamt zu zahlenden Beitrag nicht übersteigen.  
 

§ 39 
Sonderregelungen für das 

zusatzversorgungspflichtige Entgelt 
 

(1) 1Bei Bund und TdL gilt für pflichtversicherte Beschäftigte und für freiwillig versicherte Beschäftigte mit 
wissenschaftlicher Tätigkeit (§ 2 Absatz 2) Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Ent-
gelt den Grenzbetrag nach Satz 2 übersteigt, hat der Arbeitgeber ab 1. Januar 2002 im Rahmen der freiwilligen 
Versicherung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 einen Beitrag von acht v.H. des übersteigenden Betrages an die Zusatz-
versorgungseinrichtung zu zahlen. 2Grenzbetrag ist das 1,181-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 5 
TVöD / Bund Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost - jährlich einmal einschließlich der Jahressonderzahlung, 
wenn die / der Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung erhält. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten nur für Beschäftigte, für die keine zusätzliche Umlage nach Absatz 2 zu entrichten ist. 

 
(2) 1Für Beschäftigte, für die im Dezember 2001 schon und für Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage 

nach § 29 Abs. 4 VBL-Satzung a.F. gezahlt wurde, gilt Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversorgungs-
pflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach Satz 3 übersteigt, ist in diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umla-
ge von neun v.H. des übersteigenden Betrages zu zahlen. 2Die sich daraus ergebenden Versorgungspunkte 
sind zu verdreifachen. 3Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 TVöD / 
VKA Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost - jährlich einmal einschließlich der Jahressonderzahlung, wenn die / 
der Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung erhält. 

 
Protokollnotiz: 
Bei Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West der VBL maß-
geblich ist, sind bei Erhebung des Beitrags nach Absatz 1 und der zusätzlichen Umlage nach Absatz 2 die je-
weiligen Beträge für das Tarifgebiet West zu berücksichtigen. 
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§ 40 
In-Kraft-Treten 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Abs. 2 

am 1. Januar 2003 mit der Maßgabe in Kraft, dass er nur für nach dem 31. Dezember 2002 begründete Arbeitsver-
hältnisse Anwendung findet. 

 
(2) 1Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. 2Unabhängig von Satz 1 kann § 11 Abs. 1 

gesondert ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt werden. 3Die Kündigung nach Satz 1 oder 2 
kann jedoch frühestens zum 31. Dezember 2007 erfolgen. 

 
(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages treten - unbeschadet des § 36 - außer Kraft der 
 

a) Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kom-
munaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) vom 4. November 1966, 

b) Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Saarlandes und der Mitglieder des Kommunalen Arbeit-
geberverbandes e.V. Saar (VersTV-Saar) vom 15. November 1966.  

 
(4) Soweit vorstehend keine Regelung getroffen ist, findet der als Anlage 5 beigefügte Altersvorsorgeplan 2001 vom 
13. November 2001 mit seinen Anlagen Anwendung. 
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ANLAGE 1 
  
Geltungsbereich  
 
1Tarifverträge im Sinne des § 1 sind der 
 
1. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), 
2. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
3. Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes (TVAöD), 
4. Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L 

BBiG),  
5. Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen (TVA-L Pflege),  
6. Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten amtlichen Tierärzte und 

Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS),  
7. Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten amtlichen Tierärzte und 

Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang-O iöS),  
8. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V),  
9. Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der der Vereinigung der kommuna-

len Arbeitgeberverbände angehört, soweit die Anwendung des öffentlichen Zusatzversorgungsrechts dort 
geregelt ist,  

10. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer/Innen der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen (TV-WW/NW). 
 

Protokollnotiz zu Satz 1: 
Soweit in Satz 1 der Anlage 1 in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrags aufgeführte Tarifverträge noch 
nicht durch einen der in Satz 1 der Anlage 1 aufgeführten Tarifverträge abgelöst sind, verbleibt es bis zur Ab-
lösung beim bisherigen Geltungsbereich. 

 
2Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Beschäftigten 

 
a) des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bzw. der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberverbandes 

Bremen e.V., die unter den Geltungsbereich des Bremischen Ruhelohngesetzes vom 22. Dezember 1998 
fallen, 

 
b) der Freien und Hansestadt Hamburg, 
 
c) der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. 
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ANLAGE 2 
 
Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
 
1Von der Pflicht zur Versicherung sind Beschäftigte ausgenommen, die 
 
1. nach einer aufgrund einer im Zeitpunkt des Beginns der Mitgliedschaft/Beteiligung bestehenden Ruhe-

lohnordnung oder einer entsprechenden Bestimmung eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Ruhe-
lohn haben und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist, 

2. eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versorgung nach beamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen mindes-
tens in Höhe der beamtenrechtlichen Mindestversorgungsbezüge haben und denen Hinterbliebenenver-
sorgung gewährleistet ist,  

3. aufgrund Tarifvertrages, Arbeitsvertrages, der Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung oder der Sat-
zung einer Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen übergeleitet werden, von der Versi-
cherungspflicht befreit worden sind,  

4. für das bei dem Beteiligten bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder vertragli-
cher Vorschrift einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 
Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Bahnversicherungsanstalt Abteilung B oder eine 
gleichartige Versorgungseinrichtung) angehören müssen, 

5. bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versorgungsanstalt der deutschen Kulturor-
chester freiwillig weiterversichert sind, und zwar auch dann, wenn diese freiwilligen Weiterversicherungen 
später als drei Monate nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses enden,  

6. Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 235 bis 238 SGB VI als Vollrente erhalten oder erhalten 
haben oder wenn der Versicherungsfall der Betriebsrente wegen Alters (§ 5) bei einer Zusatzversor-
gungseinrichtung, von der Überleitungen (§ 4) erfolgen, eingetreten ist,  

7. eine Übergangszahlung nach § 46 Nummer 4 TVöD BT-V (VKA) oder § 47 Nummer 3 TV-L beziehungs-
weise eine Übergangsversorgung nach den tariflichen Vorgängerregelungen erhalten oder 

8. im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind. 
 

2Auf ihren beim Arbeitgeber schriftlich zu stellenden Antrag sind Beschäftigte, solange sie freiwilliges Mit-
glied des Versorgungswerks der Presse sind, nicht zu versichern; wird der Antrag spätestens zwölf Monate 
nach Beginn der Pflicht zur Versicherung gestellt, gilt die Pflichtversicherung als nicht entstanden. 

 
3Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einvernehmen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter 

a) der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, 
b) der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung des Landes Niedersachsen und der Wasserwirtschaftsverwaltungen 

der Länder 
weiterhin bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versichert bleiben, soweit die Bahnversicherungsanstalt 
Abteilung B als Versicherungsträger bestimmt ist. 
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ANLAGE 3 
 
Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum  
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 

 
1Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 sind 
 
1. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch Tarifvertrag auf Bundes-, Landes oder landesbezirklicher Ebene 

ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig bezeichnet sind sowie über- und außertarifliche Bestandtei-
le des Entgelts, soweit sie durch Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzver-
sorgungspflichtig bezeichnet sind ,  
 
Protokollnotiz zu Nr. 1: 
Für am 30. Juni 2007 bestehende Vereinbarungen in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeits-
verträgen über die Ausnahme von Bestandteilen des Arbeitsentgelts aus der Zusatzversorgung gilt Anlage 3 
Satz 1 Nr. 1 in der bis zum 1. Januar 2007 geltenden Fassung. 
 

2. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf beamtenrechtliche Vorschriften beruhen, 
soweit die beamtenrechtlichen Bezüge nicht ruhegehaltfähig sind, 

 
3. Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen (z.B. Ausbleibezulage, Auswärtszulage),  
 
4. geldliche Nebenleistungen wie Ersatz von Werbungskosten (z.B. Aufwendungen für Werkzeuge, Berufsklei-

dung, Fortbildung) sowie Zuschüsse z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontoführungskosten,  
Schul- und Sprachenbeihilfen, Mietbeiträge, Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldent-
schädigungen), 

 
5. Leistungszulagen, Leistungsprämien sowie erfolgsabhängige Entgelte (z.B. Tantiemen, Provisionen, Ab-

schlussprämien und entsprechende Leistungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge, Erfindervergütun-
gen),  

 
6. einmalige und sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifliche Leistungen, 
 
7. Entgelte aus Nebentätigkeiten einschließlich Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zufließen,  
 
8. Krankengeldzuschüsse, 
 
9. Jubiläumsgelder, 
 
10. Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Zukunftssicherung der Beschäftigten,  
 
11. geldwerte Vorteile/Sachbezüge, soweit derartige Leistungen nicht anstelle von Entgelt für Zeiträume gezahlt 

werden, für die laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht, 
 
12. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit,  
 
13. einmalige Zahlungen (z.B. Urlaubsabgeltungen, Abfindungen), die aus Anlass der Beendigung, des Eintritts 

des Ruhens oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden,  
 
14. einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Berechnung Zeiten berücksichtigt sind, für 

die keine Umlagen für laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zu entrichten sind, 
 
15. einmalige Unfallentschädigungen, 
 
16. bei einer Verwendung im Ausland diejenigen Bestandteile des Arbeitsentgelts, die wegen dieser Verwen-

dung über das für eine gleichwertige Tätigkeit im Inland zustehende Arbeitsentgelt hinaus gezahlt werden. 
 

2Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflichtigen Arbeitsentgelts, der nach 
Anwendung des Satzes 1 den 2,5fachen Wert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung (West bzw. Ost) übersteigt; wenn eine zusatzversorgungspflichtige Zuwendung gezahlt 
wird, ist der vorgenannte Wert jährlich einmal im Monat der Jahressonderzahlung zu verdoppeln.  

 
3Als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gilt für Kalendermonate, in denen Beschäftigte für mindestens 

einen Tag Anspruch auf Krankengeldzuschuss haben – auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen 
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des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird –, das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. ent-
sprechenden tarifvertraglichen Regelungen, das für die Tage, für die tatsächlich Anspruch auf Entgelt, Entgelt-
fortzahlung oder Krankengeldzuschuss bestand, im Falle eines entsprechenden Entgeltfortzahlungsanspruchs 
gezahlt worden wäre. 4In diesen Kalendermonaten geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem fiktiven Ent-
gelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen nach Maßgabe der Sätze 1 
und 2 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
5Für Beschäftigte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe im Sinne des § 1 Entwicklungs-

helfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils geltenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der 
Arbeitgeber für die Zeit der Beurlaubung Umlagen an die Zusatzversorgungseinrichtung abzuführen, wenn der 
Träger der Entwicklungshilfe die Umlagen erstattet. 6Für die Bemessung der Umlagen gilt als zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die gesetzliche 
Rentenversicherung zu berechnen sind.  

 
7Für Beschäftigte, die eine Ausgleichszahlung nach Maßgabe des § 11 des Tarifvertrages über sozialverträgli-

che Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr vom 18. Juli 2001 erhalten, ist 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt das der Bemessung dieser Ausgleichszahlung zugrunde liegende unvermin-
derte Einkommen im Sinne des vorgenannten Tarifvertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANLAGE 4  
 
(Vom Abdruck wurde abgesehen) 
 
 



 

 23 

ANLAGE 5 
 
Altersvorsorgeplan 2001 
 
 
Dieser Tarifvertrag gilt einheitlich für die Tarifgebiete Ost und West 
 
1. Ablösung des Gesamtversorgungssystems 
 
1.1  Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.2000 geschlossen und durch das 

Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Bewertung vgl. Anlage 1. 
 
1.2  Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwartschaften auf den Stand des Jahres 2000 wird verzichtet. 
 
1.3 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche kapitalgedeckte 

Altersversorgung durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung aufzubauen 
(Riester-Rente). Diese Möglichkeit soll auch bei den Zusatzversorgungskassen eröffnet werden.  

 
Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht derzeit - einheitlich für alle Arbeitnehmer - nicht; die Tarif-
vertragsparteien geben sich eine Verhandlungszusage für eine tarifvertragliche Regelung zur Entgeltum-
wandlung.  

 
1.4 Die Umlagefinanzierung wird auch nach Systemwechsel beibehalten. Sie kann schrittweise nach den Mög-

lichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungskassen durch Kapitaldeckung abgelöst werden (Kombinations-
modell).  

 
2. Punktemodell 
 
2.1 Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punktemodell. Es werden diejenigen Leistungen zugesagt, die 

sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von 4 v.H. vollständig in ein kapitalgedecktes 
System eingezahlt würde. 

 
2.2 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden die tatsächlich erzielten Kapitalerträge veranschlagt.  
 

Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die laufende Verzinsung der zehn größten Pensi-
onskassen gemäß jeweils aktuellem Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungs-
wesen (bzw. Nachfolgeeinrichtung) zugrunde gelegt.  

 
Überschüsse werden wie bei einer Pensionskasse festgestellt. Von diesen Überschüssen werden nach 
Abzug der Verwaltungskosten (soweit fiktiv: 2 v.H.) vorrangig die sozialen Komponenten und dann Bonus-
punkte finanziert. 

 
Soziale Komponenten sind: 

 
a) Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten (vgl. Textziffer 2.5).  
 
b) Kindererziehungszeiten 

Berücksichtigung eines Beitrages von 20 Euro pro Monat pro Kind für die Dauer der gesetzlichen Erzie-
hungszeit (ohne Beschäftigung). 

 
c) Übergangsregelung für alle Versicherten mit einer Mindestpflichtversicherungszeit von 20 Jahren, die 

monatlich weniger als 3.600 DM brutto verdienen. Ihre erworbenen Anwartschaften werden festgestellt 
und ggf. auf mindestens 0,8 Versorgungspunkte für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung 
angehoben (Einbeziehung des Beschäftigungsquotienten). 
 

2.3 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur Anwendung. Diese Tabelle basiert auf folgenden Parame-
tern: 

 
Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung von derzeit 3,25 v.H. vor Eintritt des 
Versorgungsfalls wird zugrunde gelegt. Nach Eintritt des Versorgungsfalls gilt ein Zinssatz von 5,25 v.H. 
Bei Änderungen des Verordnungs-Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirksamwerden einer entsprechenden ta-
rifvertraglichen Anpassung fort. Die versicherungsmathematischen Berechnungen basieren auf den Richt-
tafeln 1998 von Klaus Heubeck. 
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2.4 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Rentenversicherung (Altersrenten, Er-
werbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten). Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Hälfte des Be-
trages gezahlt, der bei voller Erwerbsminderung zustünde. 

 
Abschläge werden für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente (wie gesetzliche Renten-
versicherung) in Höhe von 0,3 v.H. erhoben; höchstens jedoch insgesamt 10,8 v.H. 

 
2.5 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Versor-

gungspunkte hinzugerechnet. Für ein Referenzentgelt wird für jedes Kalenderjahr vor Vollendung des 60. 
Lebensjahres je ein Versorgungspunkt hinzugerechnet. 

 
2.6 Von den Verpflichtungen zur Beitragszahlung in der Textziffer 2.1 dieses Tarifvertrages kann bis zu einer 

Mindesthöhe von zwei v.H. für die Dauer von bis zu drei Jahren im Rahmen eines landesbezirklichen Tarif-
vertrages abgewichen werden, wenn sich der Betrieb in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Die Fest-
stellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte Kommission der Tarifvertragspar-
teien getroffen. 

 
 Die Regelung kann verlängert werden. 
 
2.7 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts, mindestens jedoch mit 90 v.H. des 

vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden Wertes berücksichtigt (wie nach bisherigem Recht). Fälle des 
Vorruhestandes werden wie nach altem Recht behandelt.  

 
3. Übergangsrecht 
 
3.1 Die Höhe der laufenden Renten und der Ausgleichsbeträge wird zum 31.12.2001 festgestellt. 
 
3.2 Die laufenden Renten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt. Die abbaubaren Ausgleichsbeträge 

werden in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut. 
 
3.3 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten werden beginnend mit dem Jahr 2002 jeweils zum 1.7. eines 

Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich dynamisiert. 
 
3.4 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 1.1.2002 noch pflichtversicherten Arbeitnehmer 

werden wie folgt berechnet: 
 
3.4.1 Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 2 BetrAVG. Der danach festgestellte Betrag wird in 

Versorgungspunkte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 3,25 umgerechnet und in das Punktemo-
dell transferiert. Die transferierten Versorgungspunkte nehmen an der Dynamisierung nach Ziffer 2.2 teil. 

 
3.4.2 Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 1.1.2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben (rentenna-

he Jahrgänge), gilt folgende Besitzstandsregelung: Auf der Grundlage des am 31.12.2000 geltenden 
Rechts der Zusatzversorgung ist Ausgangswert für die Bemessung des in das Punktemodell zu transferie-
renden Betrages die individuell bestimmte Versorgungsrente im Alter von 63 (bei Behinderten Alter ent-
sprechend gesetzlicher Rentenversicherung) unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung und 
des § 44 a VBL-Satzung bzw. entsprechende Versorgungsregelung; die gesetzliche Rente ist nach persön-
lichen Daten anzurechnen; von diesem nach den Bemessungsgrößen per 31.12.2001 einmalig ermittelten 
Ausgangswert ist die aus dem Punktemodell noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen; die Differenz 
ist die Besitzstandsrente; sie wird in Versorgungspunkte umgerechnet und in das Punktemodell transferiert. 

 
3.4.3 Textziffer 3.4.2 gilt entsprechend für solche Arbeitnehmer, die im Jahre 2001 das 55. Lebensjahr voll-

endet und vor Inkrafttreten des Tarifvertrages Altersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart haben. 
 
3.5 Die im bisherigen Versorgungssystem erworbenen Anwartschaften von Arbeitnehmern, die am 1.1.2002 

nicht mehr pflichtversichert sind und die eine unverfallbare Anwartschaft haben, werden entsprechend der 
bisherigen Versicherungsrentenberechnung festgestellt, transferiert und nicht dynamisiert. 

 
4. Finanzierung 
 
4.1 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst. 
 
 Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche Umlage des Jahres 2001 hinaus (Stichtag 1.11.2001) - 

mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 v.H. - wird durch steuerfreie, pauschale Sanierungsgelder ge-
deckt. 
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 Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den Arbeitnehmern bei Zusatzversorgungskassen geleisteten 

Beiträgen. 
 
4.2 Für die VBL-West gilt:  
 

Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 8,45 v.H. Dies teilt sich auf in eine steuerpflichtige, mit 
180 DM/Monat pauschal versteuerte Umlage von 6,45 v.H. und steuerfreie pauschale Sanierungsgelder 
von 2,0 v.H., die zur Deckung eines Fehlbetrages im Zeitpunkt der Schließung dienen sollen.  

 
Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen zu entrichtende Umlagebeitrag der Arbeitnehmer 1,41 
v. H. 

 
4.3  Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeitgeberseite bestimmt sich nach dem Verhältnis der Entgelt-

summe aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den entspre-
chenden Werten, die einem Arbeitgeberverband bzw. bei Verbandsfreien, dem einzelnen Arbeitgeber zu-
zurechnen sind; ist ein verbandsfreier Arbeitgeber einer Gebietskörperschaft mittelbar oder haushaltsmä-
ßig im Wesentlichen zuzuordnen, wird dieser bei der Gebietskörperschaft einbezogen.  

 
 Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 durch Ausgliederung entstanden sind, sind zur Feststellung 

der Verteilung der Sanierungszuschüsse Renten in dem Verhältnis zuzurechnen, das dem Verhältnis der 
Zahl der Pflichtversicherten des Ausgegliederten zu der Zahl der Pflichtversicherten des Ausgliedernden 
zum 1.11.2001 entspricht. 

 
4.4 Bei abnehmendem Finanzierungsbedarf für die laufenden Ausgaben werden die übersteigenden Einnah-

men - getrennt und individualisierbar - zum Aufbau einer Kapitaldeckung eingesetzt.  
 
5. Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass mit diesem Tarifvertrag das Abwandern von Betrieben 

oder Betriebsteilen aus den Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes verhindert wird. 
 

Während der Laufzeit des Tarifvertrages überprüfen die Tarifvertragsparteien, ob es zu signifikanten Ab-
wanderungen aus einzelnen Zusatzversorgungseinrichtungen gekommen ist. Sie beauftragen einen Gut-
achter, die Gründe für eventuelle Abwanderungen darzustellen. Dies gilt auch für den Tarifvertrag über so-
zialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr. 

 
6. Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007. 
 
 
 



Anlage 11 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung 
 
 

Tarifvertrag 
über die Arbeitsbedingungen 

der Personenkraftwagenfahrer der Länder 
(Pkw-Fahrer-TV-L) 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt VII des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 
 

einerseits, 
 
 

und 
 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits, 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst der Länder (TV-L) fallenden Personenkraftwagenfahrer und Personen-
kraftwagenfahrerinnen (Fahrer/Fahrerinnen) der Länder. 2Ferner gilt dieser Ta-
rifvertrag für die unter den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) fallenden Kraftfahrer im Fahrdienst des Polizeipräsidenten von Berlin 
und die Fahrer von Leichenwagen der Gerichtsmedizin des Landes Berlin. 

 
(2) 1Er gilt nicht für Fahrer und Fahrerinnen, die nicht oder nur gelegentlich über 

die regelmäßige Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-L) hinaus beschäftigt werden. 
2Er gilt ferner nicht für die Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis zum Land 
Berlin über den 31. Oktober 2010 fortbesteht und auf deren Tätigkeit zu die-
sem Zeitpunkt der BMT-G/BMT-G-O Anwendung fand. 

 
Protokollerklärungen zu § 1: 
1. 1Personenkraftwagenfahrer und Personenkraftwagenfahrerinnen sind die ständig 

eingeteilten Fahrer und Fahrerinnen von Kraftfahrzeugen, die nach ihrer Bauart 
und Ausstattung zur Beförderung von nicht mehr als neun Personen einschließ-
lich Fahrer/Fahrerin geeignet und bestimmt sind. 2Zu den Personenkraftwagen-
fahrern/Personenkraftwagenfahrerinnen gehören ferner die ständig eingeteilten 
Fahrer/Fahrerinnen von Kombinationskraftwagen mit höchstens acht fest einge-
bauten Fahrgastsitzen sowie die Fahrer/Fahrerinnen von Krankentransportwa-
gen. 

 
2. 1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur gelegentlich über die regelmäßige 

Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn er/sie im vorangegangenen Kalenderhalb-
jahr in einem Monat mindestens 15 Überstunden geleistet hat. 2Er/sie bleibt in 
der Pauschalgruppe, wenn im Durchschnitt des laufenden Kalenderhalbjahres 
die für die jeweilige Pauschalgruppe erforderliche Arbeitszeit erfüllt wird. 3Ist der 
Fahrer/die Fahrerin im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge Erkrankung 
oder Unfalls mindestens drei Monate arbeitsunfähig gewesen, sind auch die  
Überstunden zu berücksichtigen, die er/sie ohne die Arbeitsunfähigkeit geleistet 
hätte. 

 
 

§ 2 
Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit 

 
(1) 1Die Arbeitszeit umfasst Lenkzeiten, Vor- und Abschlussarbeiten, Reparatur-

arbeiten, Wagenpflege, Wartezeiten, Wartungsarbeiten und sonstige Arbeit. 
2Die höchstzulässige Arbeitszeit richtet sich grundsätzlich nach den Vorschrif-
ten des Arbeitszeitgesetzes. 

 
(2) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit kann im Hinblick auf die in ihr enthaltenen 

Wartezeiten auf bis zu 15 Stunden täglich ohne Ausgleich verlängert werden, 
wenn der Fahrer/die Fahrerin schriftlich einwilligt und geeignete Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes getroffen sind (§ 7 Absatz 2a 
Arbeitszeitgesetz); sie darf im Tarifgebiet West 268 Stunden und im Tarifge-
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biet Ost 272,5 Stunden im Kalendermonat ohne Freizeitausgleich nicht über-
steigen. 2Geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschut-
zes sind insbesondere das Recht des Fahrers/der Fahrerin zu einer jährlichen, 
für den Beschäftigten kostenfreien arbeitsmedizinischen Untersuchung bei ei-
nem vom Arbeitgeber bestimmten Arzt (unbeschadet der Pflichten aus ande-
ren Rechtsvorschriften) und/oder die Gewährung eines Freizeitausgleichs 
möglichst durch ganze Tage oder durch zusammenhängende arbeitsfreie Ta-
ge zur Regenerationsförderung. 3Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 3 in Verbindung mit 
Absatz 2a Arbeitszeitgesetz wird zugleich die Ruhezeit auf bis zu 9 Stunden 
verkürzt, wenn die ordnungsgemäße Durchführung des betreffenden Fahr-
dienstes dies erfordert. 4Die Kürzung der Ruhezeit ist bis zum Ende der fol-
genden Woche auszugleichen. 

 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2: 
1Abweichend von Satz 1 gilt vom 1. August 2011 an einheitlich eine höchstzu-
lässige Arbeitszeit von 269,5 Stunden. 2Sobald durch die TdL für die Tarifge-
biete Ost und West eine einheitliche Regelung vereinbart wird, so gilt diese 
vom gleichen Zeitpunkt an. 3Von dem Zeitpunkt an, an dem der Bemessungs-
satz gemäß § 15 Absatz 2 TV-L auf 100 v. H. angehoben wird, gilt als Arbeits-
zeit gemäß Satz 1 die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, 
die zu diesem Zeitpunkt für das Tarifrecht West tarifvertraglich vereinbart ist. 

 
(3) 1Muss die höchstzulässige monatliche Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 aus 

zwingenden dienstlichen oder betrieblichen Gründen ausnahmsweise über-
schritten werden, so sind die Stunden, die über 268 beziehungsweise 272,5 
Stunden hinausgehen, im Laufe des kommenden oder des darauf folgenden 
Monats durch Erteilung entsprechender Freizeit auszugleichen; ferner ist der 
Zeitzuschlag für Überstunden nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L zu 
zahlen. 2Die Zahlung einer geldlichen Entschädigung anstelle der Erteilung 
entsprechender Freizeit ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes (Absatz 2 
Satz 1) unzulässig. 

 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 3: 
Die Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gilt entsprechend. 

 
(4) Bei der Ermittlung der höchstzulässigen monatlichen Arbeitszeit nach Ab-

satz 2 Satz 1 sind Ausfallzeiten (§ 3 Absatz 3) einzurechnen; für einen Ausfall-
tag sind im Tarifgebiet West höchstens 10 Stunden und im Tarifgebiet Ost 
höchstens 10,5 Stunden anzusetzen. 

 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 4: 
1Vom 1. August 2011 an sind für einen Ausfalltag einheitlich höchstens 
10,17 Stunden anzusetzen. 2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Ab-
satz 2 gelten entsprechend. 

 
Protokollerklärung zu § 2: 
1Die regelmäßige Arbeitszeit des Fahrers/der Fahrerin nach § 6 Absatz 1 TV-L bleibt 
unberührt. 2Soweit die höchstzulässige Arbeitszeit nach Absatz 2 Satz 1 zweiter 
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Halbsatz nicht überschritten wird, ist § 6 Absatz 2 TV-L mit der Maßgabe anwendbar, 
dass bei der Berechnung auf das jeweilige Kalenderhalbjahr abzustellen ist. 
 
 

§ 3 
Monatsarbeitszeit 

 
(1) Die Arbeitszeit, die in einem Kalendermonat im Rahmen von § 2 geleistet wird, 

ist die Monatsarbeitszeit. 
 
(2) 1Für die Ermittlung der Monatsarbeitszeit gilt als tägliche Arbeitszeit die Zeit 

vom Arbeitsbeginn bis zur Beendigung der Arbeit, gekürzt um die dienstplan-
mäßigen Pausen. 2Bei ununterbrochener dienstlicher Abwesenheit des Fah-
rers/der Fahrerin von der Dienststelle zwischen 12 und 14 Uhr oder bei einer 
Dienstreise zwischen 6 und 12 Stunden findet keine Kürzung statt, bei einer 
eintägigen Dienstreise über 12 Stunden wird einheitlich eine Kürzung von 
30 Minuten vorgenommen. 

 
(3) Im Falle 

 eines Erholungsurlaubs, Zusatzurlaubs (§§ 26, 27 TV-L), 

 einer Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung oder Unfalls, 

 einer Arbeitsbefreiung unter Entgeltfortzahlung (§ 29 TV-L), 

 einer Qualifizierung in überwiegend dienstlichem oder betrieblichem Inte-
resse unter Zahlung des Entgelts, 

 eines ganztägigen Freizeitausgleichs nach § 2 Absatz 3 Satz 1, 

 eines ganzen oder teilweisen Ausfalls wegen der Tätigkeit als Mitglied ei-
ner Personalvertretung/eines Betriebsrates, 

 eines ganzen oder teilweisen Ausfalls infolge eines Wochenfeiertages 
sind für jeden Arbeitstag folgende Stunden pauschal anzusetzen: 
 
a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

5 Werktage bei Fahrern/Fahrerinnen der 
 

 Tarifgebiet 
West 

Tarifgebiet Ost 

Pauschalgruppe I 8,65 Stunden  9 Stunden 
Pauschalgruppe II 9,65 Stunden  10 Stunden 
Pauschalgruppe III 10,65 Stunden  11 Stunden 
Pauschalgruppe IV 11,65 Stunden  12 Stunden 
Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

11,65 Stunden 12 Stunden 

 
b) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

6 Werktage oder ständig wechselnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage 
bei Fahrern/Fahrerinnen der 
 
 Tarifgebiet Tarifgebiet Ost 
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West 
Pauschalgruppe I 7,65 Stunden  8 Stunden 
Pauschalgruppe II 8,65 Stunden  9 Stunden 
Pauschalgruppe III 9,65 Stunden  10 Stunden 
Pauschalgruppe IV 10,65 Stunden  11 Stunden 
Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

10,65 Stunden 12 Stunden 

 
Protokollerklärung zu § 3 Absatz 3: 
1Vom 1. August 2011 an sind für jeden Arbeitstag einheitlich folgende Stunden 
pauschal anzusetzen: 
 
a) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

5 Werktage bei Fahrern/Fahrerinnen der 
 

Pauschalgruppe I 8,77 Stunden 
Pauschalgruppe II 9,77 Stunden 
Pauschalgruppe III 10,77 Stunden 
Pauschalgruppe IV 11,77 Stunden 
Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

11,77 Stunden 

 
b) bei ständiger Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 

6 Werktage oder ständig wechselnd auf 6 beziehungsweise 5 Werktage 
bei Fahrern/Fahrerinnen der 

 
Pauschalgruppe I 7,77 Stunden 
Pauschalgruppe II 8,77 Stunden 
Pauschalgruppe III 9,77 Stunden 
Pauschalgruppe IV 10,77 Stunden 
Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

10,77 Stunden 

 
2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend. 

 
(4) 1Jeder Tag einer mehrtägigen Dienstreise ist mit 12 Stunden anzusetzen. 2Für 

die Berechnung der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4 ist bei mehrtägigen 
Dienstreisen wie folgt zu verfahren: 3Beginnt die mehrtägige Dienstreise nach 
12.00 Uhr, ist für diesen Tag die Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr, endet die mehr-
tägige Dienstreise vor 12.00 Uhr, ist für diesen Tag die Zeit von 0.00 bis 12.00 
Uhr, für alle übrigen Tage die Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr anzusetzen. 

 
(5) Bei Arbeitsbefreiung (§ 29 TV-L) oder Beurlaubung (§ 28 TV-L) ohne Entgelt-

fortzahlung werden die Stunden angesetzt, die der Fahrer/die Fahrerin ohne 
diese Ausfallsgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 TV-
L) geleistet hätte. 

 
Protokollerklärung zu den Absätzen 3 und 4: 
1. Zur Tätigkeit als Mitglied einer Personalvertretung/eines Betriebsrates gemäß 

Absatz 3 gehören auch mehrtägige Reisen, die zur Erfüllung der Personalrats-
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/Betriebsratsaufgaben notwendig sind und für die nach den Landespersonalver-
tretungsgesetzen/§ 40 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz Reisekostenvergü-
tungen zu zahlen sind. 

 
2. 1Eine mehrtägige Dienstreise gemäß Absatz 4 liegt vor, wenn sie nach Ablauf 

des Kalendertages endet, an dem sie begonnen hat. 2Der Pauschalansatz von 
12 Stunden gilt auch für den Kalendertag, an dem eine mehrtägige Dienstreise 
beginnt oder endet und an dem weitere Arbeit geleistet wird beziehungsweise ei-
ne weitere Dienstreise geendet hat oder beginnt. 

 
 

§ 4 
Pauschalentgelt 

 
(1) Für die Fahrer/Fahrerinnen wird ein Pauschalentgelt festgesetzt, mit dem das 

Tabellenentgelt (§ 15 Absatz 1 TV-L) sowie das Entgelt für Überstunden und 
Zeitzuschläge für Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a TV-L) abge-
golten sind.  

 
(2) 1Die Höhe des Pauschalentgelts bemisst sich nach der durchschnittlichen Mo-

natsarbeitszeit (§ 3) im vorangegangenen Kalenderhalbjahr in der jeweiligen 
Pauschalgruppe (§ 5) der Entgeltgruppe. 2Bei Fahrern/Fahrerinnen, die im vor-
angegangenen Kalenderhalbjahr nicht als Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieses 
Tarifvertrages beschäftigt waren, bemisst sich die Höhe des Pauschalentgelts 
bis zum Schluss des laufenden Kalenderhalbjahres nach der Arbeitszeit (§ 2) 
im jeweiligen Kalendermonat. 3Bei Fahrern/Fahrerinnen die zu einer anderen 
Dienststelle versetzt werden, richtet sich die Höhe des Pauschalentgelts bis 
zum Schluss des laufenden Kalenderhalbjahres nach der Monatsarbeitszeit 
(§ 3) im jeweiligen Kalendermonat bei der neuen Dienststelle.  

 
(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus den Anlagen 1a und 1 b, 

Anlagen 2 a und 2 b sowie den Anlagen 3 a und 3 b zu diesem Tarifvertrag. 
 
(4) Neben dem Pauschalentgelt werden für die Arbeit an Sonntagen, gesetzlichen 

Wochenfeiertagen, Vorfesttagen, in der Nacht und an Samstagen Zeitzu-
schläge nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 TV-L gezahlt. 

 
Protokollerklärung zu § 4 Absatz 3 und 4: 
1Es finden die Pauschalentgelte für die Fahrer der Länder Baden-
Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes Anwendung. 2Bis zum 31. Juli 2011 
gilt die Anlage A 1 sowie die ggf. sonstigen Entgeltbestandteile in diesem Ta-
rifvertrag und in den diesen Tarifvertrag ergänzenden Tarifverträgen und Ta-
rifvertragsregelungen nach dem Stand vom 1. November 2006. 3Das Pau-
schalentgelt wird um 65 Euro erhöht. 4Bezüglich der Pauschalentgelte gilt vom 
1. August 2011 an § 15 Absatz 2 Satz 5 ff. TV-L. 

 
(5) 1Die Pauschalentgelte in Anlage 1 b, 2 b und 3 b werden um denselben Vom-

hundertsatz verändert, um den sich die Tabellenentgelte bei einer allgemeinen 
Entgelterhöhung verändern. 2Die Tarifvertragsparteien werden diese Anpas-
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sung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer allgemeinen Entgelterhöhung 
ohne Kündigung vereinbaren. 

 
 

§ 5 
Pauschalgruppen 

 
(1) Entsprechend ihrer Monatsarbeitzeit (§ 3) sind die Fahrer/Fahrerinnen folgen-

den Pauschalgruppen zugeordnet: 
 

 Tarifgebiet 
West 

Tarifgebiet Ost 

Pauschalgruppe I ab 185 bis 196 Stunden  ab 189 bis 199 Stun-
den 

Pauschalgruppe II über 196 bis 221 Stunden über 199 bis 224 Stun-
den 

Pauschalgruppe III über 221 bis 244 Stunden  über 224 bis 248 Stun-
den 

Pauschalgruppe IV über 244 bis 268 Stunden  über 248 bis 272,5 
Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

bis 288 Stunden 
 

bis 292 Stunden 

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1: 
1Einheitlich sind vom 1. August 2011 an die Fahrer entsprechend ihrer Mo-
natsarbeitszeit folgenden Pauschalgruppen zugeordnet 
 
Pauschalgruppe I 
 

ab 186,33 bis 197,00 Stunden 

Pauschalgruppe II 
 

über 197,00 bis 222,00 Stunden 

Pauschalgruppe III 
 

über 222,00 bis 245,33 Stunden 

Pauschalgruppe IV 
 

über 245,33 bis 265,50 Stunden 

Ständige persönliche 
Fahrer/Fahrerinnen 

bis 289,33 Stunden 

 
2Sätze 2 und 3 der Protokollerklärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend. 

 
(2) Ständige persönliche Fahrer/Fahrerinnen im Sinne der Anlage sind die ständi-

gen persönlichen Fahrer/Fahrerinnen der Präsidenten der gesetzgebenden 
Körperschaften, der Mitglieder der Landesregierungen und der Staatssekretä-
re (in Baden-Württemberg und im Saarland: der ständigen Vertreter der Mit-
glieder der Landesregierung).  

 
(3) 1Die höchstzulässige Arbeitszeit der ständigen persönlichen Fahrer/Fahrerinnen 

soll im Tarifgebiet West 288 Stunden und im Tarifgebiet Ost 292 Stunden im 
Monat nicht überschreiten. 2§ 2 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 3§ 2 Ab-
satz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die Stundensätze der Pauschalgruppe IV 



 8

zugrunde zu legen sind. 4Das Pauschalentgelt der ständigen persönlichen 
Fahrer/Fahrerin wird nur für die Zeit der tatsächlichen Dienstleistung in dieser 
Funktion gewährt.  

 
(4) 1Für den Fahrer/die Fahrerin erhöht sich bei Vertretung einer/eines ständigen 

persönlichen Fahrers/Fahrerin im Sinne des Absatzes  2 das Pauschalentgelt 
nach § 4 Absatz 2 für die Dauer der Vertretung um den jeweiligen Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Pauschalentgelt der Pauschalgruppe IV und 
dem Pauschalentgelt, den er/sie als ständiger persönlicher Fahrer/Fahrerin im 
Sinne des Absatzes 2 erhalten würde. 2§ 6 gilt entsprechend. 3Bei Vertretung 
für die Zeit eines vollen Kalendermonats gilt Absatz 3 Satz 1 und 2 entspre-
chend. 4Bei Vertretung für einzelne Arbeitstage erhöht sich die höchstzulässi-
ge Arbeitszeit des Kalendermonats (§ 2 Absatz 2) für jeden Arbeitstag um eine 
Stunde, höchstens jedoch im Tarifgebiet West auf 288 Stunden und im Tarif-
gebiet Ost auf 292 Stunden im Kalendermonat; § 2 Absatz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.  

 
Protokollerklärung zu § 5 Absatz 3 und 4: 
1Vom 1. August 2011 an gilt eine einheitliche höchstzulässige Arbeitszeit von 
289,33 Stunden im Monat bzw. Kalendermonat. 2Sätze 2 und 3 der Proto-
kollerklärung zu § 2 Absatz 2 gelten entsprechend. 

 
§ 6 

Anteiliges Pauschalentgelt 
 
Endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats oder steht das Pau-
schalentgelt aus einem sonstigen Grunde nicht für den ganzen Kalendermonat zu, 
wird nur der Teil des Pauschalentgelts gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum ent-
fällt. 
 
 

§ 7 
Sicherung des Pauschalentgelts 

 
(1) 1Fahrer/Fahrerinnen mit mindestens fünfjähriger ununterbrochener Beschäfti-

gung bei demselben Arbeitgeber nach diesem Tarifvertrag, dem Pkw-Fahrer-TV 
L vom 10. Februar 1965, dem TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991 und/oder 
dem Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965, die infolge eines Unfalles, wel-
cher nach In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages in Ausübung oder infolge der 
Arbeit ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit erlitten wurde, nicht mehr als 
Fahrer/Fahrerin weiterbeschäftigt werden, erhalten eine persönliche Zulage. 
2Dies gilt nicht für Fahrer/Fahrerinnen der Pauschalgruppe I. 

 
(2) 1Die Zulage wird in Höhe der Differenz zwischen dem Pauschalentgelt aus der 

nächst niedrigeren Pauschalgruppe (einschließlich der Zeitzuschläge nach § 4 
Absatz 4) als derjenigen Pauschalgruppe, der der Fahrer/die Fahrerin zuletzt in 
der bisherigen Tätigkeit angehört hat, und dem ersten vollen Tabellenentgelt in 
der neuen Tätigkeit einschließlich bezahlte Überstunden gewährt, sofern dieses 
geringer ist. 
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(3) 1Gehörte der Fahrer/die Fahrerin in den letzten zwei Jahren in der bisherigen 
Tätigkeit mehr als ein halbes Jahr einer niedrigeren Pauschalgruppe an, tritt an 
die Stelle der nächst niedrigeren die unmittelbar unter der nächst niedrigeren 
liegende Pauschalgruppe. 2Fahrer der Pauschalgruppe II erhalten in diesem 
Fall keine persönliche Zulage. 

 
(4) Bei ständigen persönlichen Fahrern/Fahrerinnen, die weniger als zwei Jahre als 

solche beschäftigt waren, tritt in Absatz 2 an die Stelle der Pauschalgruppe IV 
die Pauschalgruppe III. 

 
(5) Die Zulage vermindert sich nach Ablauf von jeweils einem Jahr um ein Viertel 

der ursprünglichen Höhe. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend 
 

a) für Fahrer/Fahrerinnen nach zehnjähriger ununterbrochener Beschäftigung 
als Fahrer/Fahrerin bei demselben Arbeitgeber, davon die letzten fünf Jahre 
als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder des Pkw-
Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungsweise des Pkw-Fahrer-
TV HH, wenn die Leistungsminderung durch eine Gesundheitsschädigung 
hervorgerufen wurde, die durch fortwirkende schädliche Einflüsse der Arbeit 
eingetreten ist, 

 
b) für mindestens 55 Jahre alte Fahrer/Fahrerinnen nach fünfzehnjähriger un-

unterbrochener Beschäftigung als Fahrer/Fahrerin bei demselben Arbeitge-
ber, davon die letzten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarif-
vertrages und/oder des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL bezie-
hungsweise des Pkw-Fahrer-TV HH, wenn die Leistungsminderung durch 
Abnahme der körperlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge langjähriger Ar-
beit verursacht wurde, 

 
c) für Fahrer/Fahrerinnen nach fünfundzwanzigjähriger ununterbrochener Be-

schäftigung als Fahrer/Fahrerin bei demselben Arbeitgeber, davon die letz-
ten fünf Jahre als Fahrer/Fahrerin im Sinne dieses Tarifvertrages und/oder 
des Pkw-Fahrer-TV L, des TV Kraftfahrer-O-TdL beziehungsweise des 
Pkw-Fahrer-TV HH, wenn die Leistungsminderung durch Abnahme der kör-
perlichen Kräfte und Fähigkeiten infolge langjähriger Arbeit verursacht wur-
de. 

 
 

§ 8 
Übergangsvorschrift für am 31. Oktober 2006/1. November 2006 

vorhandene Fahrer/Fahrerinnen 
 
(1) Für die am 31. Oktober 2006 vorhandenen Fahrer/Fahrerinnen, deren Arbeits-

verhältnisse zu demselben Arbeitgeber über den 31. Oktober 2006 hinaus 
fortbestehen und die am 1. November 2006 unter den Geltungsbereich des 
TV-L fallen, gelten die nachfolgenden besonderen Regelungen. 
 

(2) 1Ein Fahrer/eine Fahrerin ist dann nicht nur - im Sinne des § 1 - gelegentlich 
über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beschäftigt, wenn er/sie im vorange-
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gangenen Kalenderhalbjahr in mehr als 6 Wochen Überstunden geleistet hat. 
2Ist der Fahrer/die Fahrerin im vorangegangenen Kalenderhalbjahr infolge Er-
krankung oder Unfalls mindestens 3 Monate arbeitsunfähig gewesen, sind 
auch die Überstunden zu berücksichtigen, die er/sie ohne Arbeitsunfähigkeit 
geleistet hätte. 

 
(3) Die Beträge des Pauschalentgelts ergeben sich aus den Anlagen 1a bis 3 b 

zu diesem Tarifvertrag. 
 
(4) Abweichend von § 5 Abs. 1 beläuft sich die Monatsarbeitszeit bei Pauschal-

gruppe I im Tarifgebiet West ab 170 bis 196 Stunden und im Tarifgebiet Ost 
ab 174 bis 199 Stunden. 

 
(5) Für die seit dem 31. Januar 1977 von dem Pkw-Fahrer-TV L beziehungsweise 

Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen gilt 
als Besitzstand die Regelung in Anlage A. 

 
Protokollerklärung zu § 8: 
Vorhandene Fahrer/Fahrerinnen im Sinne dieser Vorschrift sind alle über den 
31. Oktober 2006 hinaus bei demselben Arbeitgeber beschäftigten Fah-
rer/Fahrerinnen, unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich der Pkw-Fahrer-
Tarifverträge gefallen sind. 
 
 

§ 9 
Überleitungs- und Besitzstandsregelung 

 
(1) 1Die Überleitung der Fahrer/Fahrerinnen, die unter den Geltungsbereich des 

Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und 
zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) fallen, am 1. November 
2006 bestimmt sich nach dem vorgenannten Tarifvertrag. 2Die dem Pauschal-
entgelt zu Grunde liegende Lohngruppe bildet die Grundlage für die Zuord-
nung nach den §§ 4 ff. TVÜ-Länder. 

 
(2) In die Pauschalentgelttabelle (§ 8 Absatz 3) werden sie am 1. November 2006 

auf der Grundlage der am 31. Oktober 2006 zustehenden Lohngruppe und der 
erreichten Jahre in den Lohnstufen der Anlage 3 zum Pkw-Fahrer-TV L vom 
10. Februar 1965, der Anlagen 1 c und 2 c zum Pkw-Fahrer-TV HH vom 
10. Februar 1965 und der Anlage 3 zum TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 
1991 übergeleitet. 

 



 11

 
§ 10 

In-Kraft-Treten 
 

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft und ersetzt den Pkw-
Fahrer-TV L vom 10. Februar 1965, den Pkw-Fahrer-TV HH vom 10. Februar 
1965 und den TV Kraftfahrer-O-TdL vom 8. Mai 1991.  

 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Schluss eines Ka-

lendervierteljahres schriftlich gekündigt werden. 
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Anlage A 

 
 
(1) 1Die am 31. Januar 1977 von § 7 des Pkw-Fahrer-TV L beziehungsweise Pkw-

Fahrer-TV HH vom 10. Februar 1965 erfassten Fahrer/Fahrerinnen erhalten 
mit Wirkung vom 1. Februar 1977 für die Dauer ihres bestehenden Arbeitsver-
hältnisses, solange sie ununterbrochen unter die Tarifverträge vom 10. Febru-
ar 1965 und unter diesen Tarifvertrag fallen, eine monatlich zu berechnende 
nicht zusatzversorgungspflichtige Besitzstandszulage nach folgenden Maßga-
ben: 

 
2Erreicht die monatliche Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4 
 
bei einem Fahrer/einer Fahrerin 
in Pauschalgruppe I nicht den Betrag von 38,35 €, 
in Pauschalgruppe II nicht den Betrag von 63,91 €, 
in den Pauschalgruppen III und IV nicht den Betrag von 76,69 €, 
bei einem ständigen Fahrer/einer ständigen Fahrerin 
nicht den Betrag von 97,15 €, 
 
wird als Besitzstandszulage der jeweilige Unterschiedsbetrag gezahlt. 

 
3Für die Berechnung des Unterschiedsbetrages sind gegenüberzustellen der 
Betrag der Pauschalgruppe, in der sich der Fahrer/die Fahrerin in dem betref-
fenden Monat befindet, und die Summe der Zeitzuschläge nach § 4 Absatz 4, 
die sich nach § 8 Absatz 1 TV-L für diesen Monat ergibt. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2: 
Für den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg tritt 
an die Stelle des Betrages von 38,35 € der Betrag von   40,90 €, 
an die Stelle des Betrages von 63,91 € der Betrag von   69,02 €, 
an die Stelle des Betrages von 76,69 € der Betrag von   81,81 €, 
an die Stelle des Betrages von 97,15 € der Betrag von 104,81 €. 

 
(2) Auf die für die Berechnung der Besitzstandszulage nach Absatz 1 maßgeben-

den festen Beträge ist § 6 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist bei der Fortzahlung des Entgelts 

nach § 26 Absatz 1 Satz 1 TV-L zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 ist in die Berechnung der persönlichen 

Zulage nach § 7 einzubeziehen. Der entsprechende Teilbetrag der persönli-
chen Zulage ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Anlage 1 a 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso- 
nenkraftwagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

 
     

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

     
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

     
Gültig vom 1. November 2006 bis 31. Dezember 2007 

     
     
Pauschalgruppe  Übergeleitete Neueingestellte 
  Beschäftigte Beschäftigte 
  Stufen Entgeltgruppe Stufen Entgeltgruppe 
  (§ 7 TVÜ-L) E 4 (§ 16 TV-L) E 4 
Pauschalgruppe I         
  1. - 4. Jahr 2.126 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.169 

1. - 10. Jahr 2.080 

zeit ab 170 (Überge- 9. - 12. Jahr 2.232 11. - 15. Jahr 2.232 
leitete) bzw. ab 185 ab 13. Jahr 2.297 ab 16. Jahr 2.297 
(Neueingestellte) bis         
196 Std.         
Pauschalgruppe II         
  1. - 4. Jahr 2.343 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.386 

1. - 10. Jahr 2.290 

zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 2.449 11. - 15. Jahr 2.449 
196 bis 221 Std. ab 13. Jahr 2.514 ab 16. Jahr 2.514 
Pauschalgruppe III       
  1. - 4. Jahr 2.585 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.628 

1. - 10. Jahr 2.520 

zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 2.691 11. - 15. Jahr 2.691 
221 bis 244 Std. ab 13. Jahr 2.756 ab 16. Jahr 2.756 
Pauschalgruppe IV       
  1. - 4. Jahr 2.839 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.882 

1. - 10. Jahr 2.768 

zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 2.945 11. - 15. Jahr 2.945 
244 bis 268 Std. ab 13. Jahr 3.010 ab 16. Jahr 3.010 
Ständige persönl.       
Fahrer/Fahrerinnen 1. - 4. Jahr 3.107 
  5. - 8. Jahr 3.150 

1. - 10. Jahr 3.023 

  9. - 12. Jahr 3.213 11. - 15. Jahr 3.213 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.278 ab 16. Jahr 3.278 
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Anlage 1 b 
zum Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Perso- 
nenkraftwagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 

 
     

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

     
für Fahrer/Fahrerinnen der Länder 

Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie des Saarlandes 

     
Gültig ab 1. März 2010 

     
     
Pauschalgruppe  Übergeleitete Neueingestellte 
  Beschäftigte Beschäftigte 
  Stufen Entgeltgruppe Stufen Entgeltgruppe 
  (§ 7 TVÜ-L) E 4 (§ 16 TV-L) E 4 
Pauschalgruppe I         
  1. - 4. Jahr 2.324,46 1. - 10. Jahr 2.277,56 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.371,37     
zeit ab 170 (Überge- 9. - 12. Jahr 2.439,12 11. - 15. Jahr 2.439,12 
leitete) bzw. ab 185 ab 13. Jahr 2.506,88 ab 16. Jahr 2.506,88 
(Neueingestellte) bis         
196 Std.         
Pauschalgruppe II         
  1. - 4. Jahr 2.558,99 1. - 10. Jahr 2.501,66 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.605,90     
zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 2.673,65 11. - 15. Jahr 2.673,65 
196 bis 221 Std. ab 13. Jahr 2.741,41 ab 16. Jahr 2.741,41 
Pauschalgruppe III         
  1. - 4. Jahr 2.814,37 1. - 10. Jahr 2.746,62 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 2.861,28     
zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 2.929,03 11. - 15. Jahr 2.929,03 
221 bis 244 Std. ab 13. Jahr 3.002,00 ab 16. Jahr 3.002,00 
Pauschalgruppe IV         
  1. - 4. Jahr 3.090,60 1. - 10. Jahr 3.012,42 
bei einer Arbeits- 5. - 8. Jahr 3.137,50     
zeit von mehr als 9. - 12. Jahr 3.205,26 11. - 15. Jahr 3.205,26 
244 bis 268 Std. ab 13. Jahr 3.273,01 ab 16. Jahr 3.273,01 
Ständige persönl.         
Fahrer/Fahrerinnen 1. - 4. Jahr 3.377,25 1. - 10. Jahr 3.288,65 
  5. - 8. Jahr 3.424,15     
  9. - 12. Jahr 3.491,91 11. - 15. Jahr 3.491,91 
nach § 5 Absatz 2 ab 13. Jahr 3.559,66 ab 16. Jahr 3.559,66 
 



Anlage 12 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung 
 
 

Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder 

in Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz 
(TVA-L BBiG) 

 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt IV des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
..…. 
 
 

andererseits 
 
 
 
 
 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Personen, die in Verwaltungen und Betrieben in ei-

nem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbil-
dungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ausgebildet werden (Aus-
zubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Verwaltungen und Betrieben aus-
gebildet werden, die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege sowie 
Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 

b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 
c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Wein-

baues oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die 
Beschäftigten des Ausbildenden unter den Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer 
Behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungs-
werkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden, sowie 
für Personen, die in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten von 
Justizvollzugseinrichtungen ausgebildet werden. 

 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsver-

trag zu schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsbe-
rufs mindestens Angaben über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils gelten-

den Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbil-
dung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
f) Dauer des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden 

kann, 
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h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder (TVA-L BBiG) 
sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die Betriebs-/ 
Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden sind. 

 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart 
ist. 

 
(3)  1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die 

Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert 
kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird 
im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personal-
unterkünften für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fas-
sung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unter-
absatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Personalunterkünften für 
Angestellte vom 16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 
15 v.H. zu kürzen. 

 
 

§ 3 
Probezeit 

 
(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten 

jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen 

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung 

ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzu-
weisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu 
beachten. 

 
(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet wer-

den, durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu er-
füllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  

die mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von 
Speisen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu 
untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durchzuführen. 
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§ 5 

Schweigepflicht, Nebentätigkeiten 
 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie 

die Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentä-
tigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubil-
denden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 

 
 

§ 6 
Personalakten 

 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Per-

sonalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich 
Bevollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ih-
ren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden 
und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen 
nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 
5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die 

Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägli-

che Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäftigten 
des Ausbildenden. 

 
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist 

den Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu ge-
ben. 

 
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Un-

terricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dür-
fen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden. 

 
(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies 

gilt auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbil-
dungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 
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(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur 
Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungs-
zweck erforderlich ist. 

 
(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit 

hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt 
werden. 2§§ 21, 23 Jugendarbeitsschutzgesetz und § 17 Absatz 3 Berufsbil-
dungsgesetz bleiben unberührt. 

 
 

§ 8 
Ausbildungsentgelt 

 
(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 

 
a) vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
im ersten Ausbildungsjahr 652,34 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 701,15 €, 
im dritten Ausbildungsjahr 745,93 €, 
im vierten Ausbildungsjahr 808,06 €, 
 

b) vom 1. August 2011 an 
 
im ersten Ausbildungsjahr 682,47 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 731,79 €, 
im dritten Ausbildungsjahr 777,02 €, 
im vierten Ausbildungsjahr 839,78 €. 

 
„Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Ausbildungsentgelte auf 97 v. H. 
(Bemessungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Ausbildungsentgelte. 2Erhöhen 
sich die Ausbildungsentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 
31. Dezember 2011, werden die erhöhten Ausbildungsentgelte zeitgleich zu 
97 v. H. übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte im 
Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitli-
chen Verzögerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich 
im Jahr 2013 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 
drei Monaten in der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemes-
sungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Ausbildungsentgelte 
bezogen wird. 4Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der 
Ausbildungsentgelte zeitgleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeit-
punkt geltenden Bemessungssatz übernommen. 
 
5Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Er-
höhung der Ausbildungsentgelte im Land Berlin später wirksam würde als eine 
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für das Jahr 2013 im Länderbereich vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu 
demselben Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Erhöhung aus dem 
Jahr 2013 beim Land Berlin gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen 
der Ausbildungsentgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Ber-
lin später wirksam würden als für das Jahr 2014 vereinbarte.  
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben 
Umfang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten. 

 
(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Be-

schäftigten des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten. 
 
(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden 

Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die 
Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeit-
raum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungs-
zeit. 

 
(4) Wird die Ausbildungszeit 

a) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder 
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz 

von der zuständigen Stelle oder nach § 27b Absatz 3 der Handwerksord-
nung von der Handwerkskammer verlängert, 

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des 
letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts gezahlt. 

 
(5) In den Fällen des § 18 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der 

Abschlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbil-
dungsabschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von 
dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für 
das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt. 

 
(6) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, 

für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und 
für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden gel-
tenden Regelungen sinngemäß. 

 
(7) Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT/BAT-O 

können bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen zur Hälfte gezahlt 
werden. 

 
(8) An Auszubildende, die im Rahmen ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang 

mit Arbeiten gemäß § 29 MTArb/MTArb-O beschäftigt werden, kann im zwei-
ten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag von 10,23 
Euro gezahlt werden. 
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§ 9 
Urlaub 

 
(1) 1Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der 

Regelungen, die für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des 
Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 

 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der 

unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
 
 

§ 10 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen 

vorgeschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in 
entsprechender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Be-
schäftigten des Ausbildenden jeweils gelten. 

 
(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im 

Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 Berufsbildungsgesetz außerhalb der poli-
tischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen 
notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-
tels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung 
von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkar-
ten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Aus-
bildungsstätten hierbei mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge 
beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet wer-
den. 3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärti-
gen Ort sind, soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, 
bis zu 20 Euro pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu den Auslagen des bei 
notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehrauf-
wands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbil-
dungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der 
jeweilige Sachbezugswert einbehalten.6Bei einer über ein Wochenende oder 
einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die da-
durch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehrauf-
wand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 

 
(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen 

Fahrtkosten sowie die Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand 
nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. Erstattungen durch Dritte sind anzu-
rechnen. 2Sofern der Auszubildende auf seinen Antrag eine andere als die re-
gulär zu besuchende Berufsschule besucht, wird der Ausbildende von der 
Kostenübernahme befreit. 
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(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des 
Absatzes 2 erstattet. 

 
 

§ 11 
Familienheimfahrten 

 
1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen 
Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort der 
Eltern und zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstat-
tet. 2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht 
der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahr-
preisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) 
sind auszunutzen. 5Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr 
Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise (zum Beispiel für ICE) erstattet 
werden. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine täg-
liche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der 
Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen be-
trägt. 
 
 

§ 12 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

 
(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder ange-

ordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum 
des Ausbildenden. 

 
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 

Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind. 

 
 

§ 13 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu er-
füllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von 
sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wie-
derholungserkrankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten 

oder sich eine Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf 
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beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums 
von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleis-
tungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden 
Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des Kran-
kengeldzuschusses ist, dass der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

 
 

§ 14 
Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf 

Ausbildungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige 
Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche 
besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage. 

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die 

Auszubildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusam-
mengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei 
Ausbildungstage. 

 
(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entspre-

chend, die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 
 
 

§ 15 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leis-

tung in Höhe von 13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 
6,65 Euro monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des Vermögens-
bildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der Anspruch auf 
vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, 
in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und 
für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die ver-
mögenswirksamen Leistungen werden nur für Kalendermonate gewährt, für 
die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kran-
kengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, 
sind die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses. 
 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
Bis zum 31. Juli 2011 finden im Tarifgebiet Ost die Regelungen für dieses Ta-
rifgebiet Anwendung. 

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
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§ 16 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, 

haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubil-
denden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 
95 v.H. sowie bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, 71,5 v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das 
den Auszubildenden für November zusteht. 
 
Protokollerklärung zu § 16 Absatz 1: 
Es gilt ausschließlich der Bemessungssatz für das Tarifgebiet West. 

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fort-
zahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheits-
fall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die 
Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Ab-
satz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Ver-
minderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Voraussetzung ist, dass am 
Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November 

ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren 
Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

 
(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 

Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. De-
zember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der 
anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jah-
ressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Lau-
fe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

 
Protokollerklärungen zu § 16: 
1. 1Bis zum 31. Dezember 2010 wird anstelle der Jahressonderzahlung die Zu-

wendung nach den Tarifverträgen über eine Zuwendung für Auszubildende 
vom 12. Dezember 1973 bzw. vom 5. März 1991 (TV Zuwendung Azubi-O) 
und das Urlaubsgeld nach den Tarifverträgen über ein Urlaubsgeld für Auszu-
bildende vom 16. März 1977 bzw. vom 5. März 1991 (TV Urlaubsgeld Azubi-
O) gezahlt. 2Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung ist anstelle 
der Urlaubsvergütung für den Monat Oktober das Ausbildungsentgelt gem. § 8 
Absatz 1 TVA-L BBiG für den Monat November. 

2. Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Auszubildenden, die für 
dieses Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der genann-
ten Urlaubsgeldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV 
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Land Berlin nach dem Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Ta-
rifverträge noch zu. 

 
 

§ 17 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über 
die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarif-
vertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung  
 
Protokollerklärung zu § 17: 
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg. 
 
 

§ 18 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichen-

de gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens 
der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlan-
gen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, 
höchstens um ein Jahr. 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst 

nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er 
dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der 
Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der 

gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungs-

frist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäf-

tigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

 
 

§ 19 
Übernahme von Auszubildenden 

 
1Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass Auszubildende nach erfolgreich 
bestandener Abschlussprüfung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen werden, soweit nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe ent-
gegenstehen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Verwaltung beziehungsweise der Betrieb 
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über Bedarf ausgebildet hat. 3Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 
außer Kraft. 
 
 

§ 20 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abge-

schlossener Abschlussprüfung beziehungsweise staatlicher Prüfung erhalten 
Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 
400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung beziehungsweise der staatlichen 
Prüfung fällig. 

 
(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolglo-

ser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im 
Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die nach 

dem 31. Juli 2010 beginnen. 
 
 

§ 21 
Zeugnis 

 
1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer 
und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnis-
se der Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über 
Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 
 
 

§ 22 
Ausschlussfrist 

 
1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder 
vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt 
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistun-
gen aus. 
 
 

§ 23 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von 

Satz 1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 am 1. Januar 2008 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Ka-

lenderhalbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt 
werden. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landes-

bezirklicher Ebene mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in 
dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene 
erreicht ist, schriftlich gekündigt werden. 

 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden: 

a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2010; eine Kündigung nach 
Absatz 2 erfasst nicht den § 8 Absatz 1. 

b) § 20 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frü-
hestens jedoch zum 31. Dezember 2008. 

 
(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2010 die in der An-

lage aufgeführten Tarifverträge. 
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Anlage 
(zu § 23 Absatz 5) 

 
 
1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. Dezember 1974, 
 
2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991, 
 
3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Auszubildende vom 31. Januar 

2003, 
 
4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Auszubildende (Ost) vom 31. Janu-

ar 2003, 
 
5. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 

17. Dezember 1970, 
 
6. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL 

Azubi-O) vom 8. Mai 1991, 
 
7. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende vom 16. März 1977, 
 
8. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) 

vom 5. März 1991, 
 
9. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende vom 12. Oktober 1973, 
 
10. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende (TV Zuwendung Azubi-O) 

vom 5. März 1991. 
 



Anlage 13 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung 
 
 

Tarifvertrag 
für Auszubildende der Länder in Pflegeberufen 

(TVA-L Pflege) 
 
 

vom 12. Oktober 2006 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt V des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und 

Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege 
und Altenpflege (Auszubildende). Voraussetzung ist, dass sie in Einrichtungen 
ausgebildet werden, die unter den Geltungsbereich des TV-L fallen. 

 
(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehil-

fe und Altenpflegehilfe.  
 
(3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

§ 2 
Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
(1) 1Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsver-

trag zu schließen. 2Dieser enthält neben der Bezeichnung des Ausbildungsbe-
rufs mindestens Angaben über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils gelten-

den Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbil-
dung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
f) Dauer des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden 

kann, 
h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Pflegeberu-

fen (TVA-L Pflege) sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf 
die Betriebs-/Dienstvereinbarungen, die auf das Ausbildungsverhältnis an-
zuwenden sind. 

 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie 

können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart 
ist. 

 
(3)  1Falls im Rahmen eines Ausbildungsvertrages eine Vereinbarung über die 

Gewährung einer Personalunterkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert 
kündbaren Nebenabrede festzulegen. 2Der Wert der Personalunterkunft wird 
im Tarifgebiet West nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Personal-
unterkünften für Angestellte vom 16. März 1974 in der jeweils geltenden Fas-
sung auf das Ausbildungsentgelt angerechnet. 3Der nach § 3 Absatz 1 Unter-
absatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Personalunterkünften für 
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Angestellte vom 16. März 1974 maßgebende Quadratmetersatz ist hierbei um 
15 v.H. zu kürzen. 

 
 

§ 3 
Probezeit 

 
(1) Die Probezeit beträgt sechs Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten 

jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 
 

§ 4 
Ärztliche Untersuchungen  

 
(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung 

ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis eines Amtsarztes nachzu-
weisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Absatz 1 Jugendarbeitsschutzgesetz zu 
beachten. 

 
(2) 1Die Auszubildenden können bei begründeter Veranlassung verpflichtet wer-

den, durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage 
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu er-
füllen. 2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende. 

 
(3) 1Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind, oder  

die mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten oder mit der Zubereitung von 
Speisen beauftragt werden, sind in regelmäßigen Zeitabständen ärztlich zu 
untersuchen. 2Die Untersuchung ist auf Antrag der Auszubildenden auch bei 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses durchzuführen. 

 
 

§ 5 
Schweigepflicht, Nebentätigkeiten 

 
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie 

die Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbildenden 

rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentä-
tigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die 
nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubil-
denden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. 
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§ 6 

Personalakten 
 
(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Per-

sonalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich 
Bevollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ih-
ren Personalakten erhalten. 4Die Auszubildenden müssen über Beschwerden 
und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen 
nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. 
5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 

 
(2) 1Beurteilungen sind den Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die 

Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen. 
 
 

§ 7 
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägli-

che Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den Regelungen für die Beschäftigten 
des Ausbildenden. 

 
(2) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbildungszwecks auch an Sonnta-

gen und Wochenfeiertagen und in der Nacht ausgebildet werden. 
 
(3) Eine Beschäftigung, die über die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 

Ausbildungszeit hinausgeht, ist nur ausnahmsweise zulässig. 
 
 

§ 8 
Ausbildungsentgelt 

 
(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 
 

a) vom 1. November 2010 bis zum 31. Juli 2011 

 
im ersten Ausbildungsjahr 764,06 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 823,57 € und 
im dritten Ausbildungsjahr 919,44 €, 
 

b) vom 1. August 2011 an 

 
im ersten Ausbildungsjahr 795,32 €, 
im zweiten Ausbildungsjahr 855,44 € und 
im dritten Ausbildungsjahr 952,28 €. 
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Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Ausbildungsentgelte auf 97 v. H. 
(Bemessungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Ausbildungsentgelte. 2Erhöhen 
sich die Ausbildungsentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 
31. Dezember 2011, werden die erhöhten Ausbildungsentgelte zeitgleich zu 
97 v. H. übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Ausbildungsentgelte im 
Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitli-
chen Verzögerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich 
im Jahr 2013 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 
drei Monaten in der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemes-
sungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Ausbildungsentgelte 
bezogen wird. 4Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der 
Ausbildungsentgelte zeitgleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeit-
punkt geltenden Bemessungssatz übernommen. 
 
5Sofern eine im Länderbereich für das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Er-
höhung der Ausbildungsentgelte im Land Berlin später wirksam würde als eine 
für das Jahr 2013 im Länderbereich vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu 
demselben Zeitpunkt wirksam, der für die Übernahme der Erhöhung aus dem 
Jahr 2013 beim Land Berlin gilt. 6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen 
der Ausbildungsentgelte im Länderbereich für das Jahr 2013, die im Land Ber-
lin später wirksam würden als für das Jahr 2014 vereinbarte. 
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben 
Umfang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten. 

 
(2) Das Ausbildungsentgelt wird zu dem Termin gezahlt, zu dem auch die Be-

schäftigten des Ausbildenden ihr Entgelt erhalten. 
 

(3) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden 
Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die 
Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeit-
raum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungs-
zeit. 

 
(4) Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, 

für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und 
für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden gel-
tenden Regelungen sinngemäß. 
 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die Auszubildenden 
a) die Zulagen nach dem Tarifvertrag zu § 33 Absatz 1 Buchstabe c 

BAT/BAT-O sowie die Zulagen nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu Ab-
schnitt A der Anlage 1 b zum BAT/BAT-O zur Hälfte, 

b) die Schicht- und Wechselschichtzulage nach den für die Beschäftigten 
geltenden Bedingungen jeweils zu drei Vierteln. 
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§ 9 
Urlaub 

 
(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der 

Regelungen, die für die Beschäftigten des Ausbildenden gelten. 2Während des 
Erholungsurlaubs wird das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 

 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der 

unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
 
 

§ 10 
Ausbildungsmaßnahmen 

außerhalb der Ausbildungsstätte 
 
(1) Bei Dienstreisen erhalten die Auszubildenden eine Entschädigung in entspre-

chender Anwendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Beschäftigten 
des Ausbildenden jeweils gelten. 

 
(2) Bei Reisen zur vorübergehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung 

außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte sowie zur 
Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemeinschaften oder an Übungen werden 
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für die 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehren-
den Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglich-
keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahr-
karten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 

 
 

§ 11 
Familienheimfahrten 

 
1Für Familienheimfahrten von der Ausbildungsstätte zum Wohnort der Eltern und 
zurück werden den Auszubildenden monatlich einmal Fahrtkosten erstattet. 
2Erstattungsfähig sind die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge). 3Dem Wohnort der Eltern steht 
der Wohnort der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der 
Lebenspartnerin/des Lebenspartners gleich. 4Möglichkeiten zur Erlangung von Fahr-
preisermäßigungen (zum Beispiel Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) 
sind auszunutzen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfer-
nung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jewei-
ligen Ort der Ausbildungsstätte weniger als vier Wochen beträgt. 
 
 

§ 12 
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel 

 
(1) Auszubildende erhalten Schutzkleidung nach den Bestimmungen, die für die 

entsprechenden Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 
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(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staatlichen 
Prüfung erforderlich sind. 

 
 

§ 13 
Entgelt im Krankheitsfall 

 
(1) 1Sind Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Ver-

schulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu er-
füllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von 
sechs Wochen das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) fortgezahlt. 2Bei Wie-
derholungserkrankungen sowie bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
richtet sich die Dauer der Entgeltfortzahlung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 

 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) 1Hat die/der Auszubildende bei dem Ausbildenden einen Arbeitsunfall erlitten 

oder sich eine Berufskrankheit zugezogen, wird bei der jeweils ersten darauf 
beruhenden Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums 
von sechs Wochen ein Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 26. Woche 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 2Der Krankengeldzuschuss 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleis-
tungen des Sozialleistungsträgers und dem sich nach Absatz 1 ergebenden 
Nettoausbildungsentgelt gezahlt. 3Voraussetzung für die Zahlung des Kran-
kengeldzuschusses ist, dass der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

 
§ 14 

Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 
 
(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1) für insgesamt fünf 

Ausbildungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige 
Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche 
besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage. 

 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die 

Auszubildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusam-
mengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei 
Ausbildungstage. 

 
(3) Im Übrigen gelten für die Arbeitsbefreiung diejenigen Regelungen entspre-

chend, die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebend sind. 
 

 



 8

§ 15 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
(1) 1Auszubildende erhalten im Tarifgebiet West eine vermögenswirksame Leis-

tung in Höhe von 13,29 Euro monatlich und im Tarifgebiet Ost in Höhe von 
6,65 Euro monatlich, wenn sie diesen Betrag nach Maßgabe des Vermögens-
bildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung anlegen. 2Der Anspruch auf 
vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, 
in dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und 
für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 3Die ver-
mögenswirksamen Leistungen werden nur für Kalendermonate gewährt, für 
die den Auszubildenden Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung oder Kran-
kengeldzuschuss zusteht. 4Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, 
sind die vermögenswirksamen Leistungen Teil des Krankengeldzuschusses. 

 
Protokollerklärung zu § 15 Absatz 1: 
Bis zum 31. Juli 2011 finden im Tarifgebiet Ost die Regelungen für dieses Ta-
rifgebiet Anwendung. 

 
(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges 

Entgelt. 
 
 

§ 16 
Jahressonderzahlung 

 
(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, 

haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Auszubil-
denden, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, 
95 v.H. sowie bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarifgebiets 
Ost Anwendung finden, 71,5 v.H. des Ausbildungsentgelts (§ 8 Absatz 1), das 
den Auszubildenden für November zusteht. 

 
Protokollerklärung zu § 16 Absatz 1: 
Es gilt ausschließlich der Bemessungssatz für das Tarifgebiet West. 

 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 

Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8 Absatz 1), Fort-
zahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheits-
fall (§ 13) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die 
Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Ab-
satz 1 Mutterschutzgesetz kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Ver-
minderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist. 4Voraussetzung ist, dass am 
Tag vor Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld bestanden hat. 
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(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Ausbildungsentgelt für November 
ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren 
Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

 
(4) 1Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem 

Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. De-
zember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der 
anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jah-
ressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 2Ist die Übernahme im Lau-
fe eines Kalendermonats erfolgt, wird dieser Kalendermonat bei der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis berücksichtigt. 

 
Protokollerklärungen zu § 16: 
1. 1Bis zum 31. Dezember 2010 wird anstelle der Jahressonderzahlung die Zu-

wendung nach den Tarifverträgen über eine Zuwendung für Schülerin-
nen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des He-
bammengesetzes ausgebildet werden, vom 21. April 1986 bzw. vom 5. März 
1991 (TV Zuwendung Schü-O) und das Urlaubsgeld nach den Tarifverträgen 
über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Kran-
kenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 
21. April 1986 bzw. vom 5. März 1991 (TV Urlaubsgeld Schü-O) gezahlt. 
2Bemessungsgrundlage für die Höhe der Zuwendung ist anstelle der Urlaubs-
vergütung für den Monat Oktober das Ausbildungsentgelt gem. § 8 Absatz 1 
TVA-L Pflege für den Monat November ggf. zuzüglich der Zulagen gem. Ab-
satz 4. 

2. Das Urlaubsgeld für das Jahr 2010 steht denjenigen Auszubildenden, die für 
dieses Jahr noch kein Urlaubsgeld erhalten haben, in Anwendung der genann-
ten Urlaubsgeldtarifverträge trotz des Inkrafttretens des Angleichungs-TV 
Land Berlin nach dem Fälligkeitszeitpunkt des § 4 Absatz 1 Satz 1 dieser Ta-
rifverträge noch zu. 

 
§ 17 

Betriebliche Altersversorgung 
 
1Die Auszubildenden haben Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung unter Eigenbeteiligung. 2Einzelheiten bestimmt der Tarifvertrag über 
die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarif-
vertrag Altersversorgung - ATV) in seiner jeweils geltenden Fassung  
 
Protokollerklärung zu § 17: 
§ 17 gilt nicht für Auszubildende der Freien und Hansestadt Hamburg. 
 
 

§ 18 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichen-

de gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens 
der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlan-
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gen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, 
höchstens um ein Jahr. 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst 

nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat er 
dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der 
Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 

 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der 

gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungs-

frist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäf-

tigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 

 
 

§ 19 
Abschlussprämie 

 
(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abge-

schlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubilden-
de eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Ab-
schlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Be-
stehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

 
(2) 1Die Abschlussprämie wird nicht gezahlt, wenn die Ausbildung nach erfolglo-

ser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abgeschlossen wird. 2Im 
Einzelfall kann der Ausbildende dennoch eine Abschlussprämie zahlen. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die nach 

dem 31. Juli 2010 beginnen. 
 
 

§ 20 
Ausschlussfrist 

 
1Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder 
vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt 
reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistun-
gen aus. 
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§ 21 
In-Kraft-Treten, Laufzeit 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 2Abweichend von Satz 

1 tritt § 16 Absatz 1 bis 4 am 1. Januar 2008 in Kraft.  
 
(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Ka-

lenderhalbjahres, frühestens zum 31. Dezember 2009, schriftlich gekündigt 
werden. 

 
(3) Abweichend von Absatz 2 kann § 16 von jeder Tarifvertragspartei auf landes-

bezirklicher Ebene mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Dezember eines 
Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember desjenigen Jahres, in 
dem die volle Angleichung nach § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder auf Landesebene 
erreicht ist, schriftlich gekündigt werden. 

 
(4) Abweichend von Absatz 2 können ferner schriftlich gekündigt werden: 

a) § 8 Absatz 1 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2010; eine Kündigung nach 
Absatz 2 erfasst nicht den § 8 Absatz 1, 

b) § 19 mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres, frü-
hestens jedoch zum 31. Dezember 2008. 

 
(5) Dieser Tarifvertrag ersetzt mit Wirkung vom 1. November 2010 die in der An-

lage 2 aufgeführten Tarifverträge. 
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Anlage 1 

Übergangsregelungen 
für Schülerinnen/Schüler in der Altenpflege 

 
 

<gilt nicht im Land Berlin> 
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Anlage 2 

(zu § 21 Absatz 5) 
 
 
1. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die 

nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes aus-
gebildet werden, vom 28. Februar 1986, 

 
2. Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/Schüler, die 

nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes aus-
gebildet werden (Mantel-TV Schü-O), vom 5. März 1991, 

 
3. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 12 für Schülerinnen/Schüler, die nach 

Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden, vom 31. Januar 2003, 

 
4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Schülerinnen/Schüler, die nach 

Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet 
werden (Ost), vom 31. Januar 2003, 

 
5. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpfle-
ge oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden, vom 
21. April 1986, 

 
6. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes in der Krankenpflege oder in der Kinderkrankenpfle-
ge oder nach Maßgabe des Hebammengesetzes ausgebildet werden (TV Ur-
laubsgeld Schü-O), vom 5. März 1991, 

 
7. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden, 
vom 21. April 1986, 

 
8. Tarifvertrag über eine Zuwendung für Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe 

des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden 
(TV Zuwendung Schü-O), vom 5. März 1991. 

 



Anlage 14 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Arbeitsfassung 
 
 

Tarifvertrag 
über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen  

für die Praktikantinnen/Praktikanten 
 

 
vom 12. Oktober 2006 

 
 

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 1 
vom 1. März 2009 

 
 
 

in der für das Land Berlin gemäß Abschnitt VI des 
Tarifvertrages zur Angleichung des Tarifrechts des Landes Berlin an das Tarifrecht 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(Angleichungs-TV Land Berlin) vom 14. Oktober 2010 

maßgebenden Fassung 
 
 
 

Zwischen 
 
 

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes 
 
 

einerseits 
 
 

und 
 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 

andererseits 
 

 
wird Folgendes vereinbart: 



 

 
 

2

 
 



 

 
 

3

§ 1 
 
(1) Folgende Tarifverträge werden im jeweiligen Geltungsbereich über den 1. No-

vember 2010 hinaus nach den Regelungen des § 2 angewandt: 
 

a) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantin-
nen/Praktikanten (TV Prakt) vom 22. März 1991, 
 

b) Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantin-
nen/Praktikanten (TV Prakt-O) vom 5. März 1991. 
 

(2) Soweit in diesen Tarifverträgen auf den BAT/BAT-O verwiesen wird, treten an 
deren Stelle die entsprechenden Vorschriften des TV-L. 

 
 

§ 2 
 
(1) 1Das monatliche Entgelt nach § 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O beträgt: 
 

 in der Zeit vom  
1. November 2010 bis 
zum 31. Juli 2011 
 

vom  
1. August 2011 an 

für die Praktikantin/den 
Praktikanten für den Beruf 
 

Entgelt 
Euro 

Entgelt 
Euro 

der Sozialarbeiterin/des So-
zialarbeiters, 
der Sozialpädagogin/des 
Sozialpädagogen, 
der Heilpädagogin/des Heil-
pädagogen  
 

1.393,16 1.426,48 

der pharmazeutisch-techni-
schen Assistentin/des phar-
mazeutisch-technischen 
Assistenten, 
der Erzieherin/des Erziehers  
 

1.184,09 1.221,25 

der Kinderpflegerin/des Kin-
derpflegers,  
der Masseurin und medizi-
nischen Bademeisterin/des 
Masseurs und medizini-
schen Bademeisters,  
der Rettungsassistentin/des 
Rettungsassistenten  

1.131,25 1.169,38 

 
2Absatz 1 einschließlich der Protokollerklärung zu Absatz 1 gilt auch dann, 
wenn der Tarifvertrag über die Weitergeltung der Regelungen für die Praktikan-



 

 
 

4

tinnen/ Praktikanten von den in § 2 Absatz 1 Angleichungs-TV Land Berlin ge-
nannten Tarifvertragsparteien durch einen anderen Tarifvertrag ersetzt wird. 
 
Protokollerklärung zu § 2 Absatz 1: 
1Vom 1. Oktober 2011 an erhöhen sich die Praktikantenentgelte auf 97 v. H. 
(Bemessungssatz) der am 1. Oktober 2011 im Bereich der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (Länderbereich) geltenden Praktikantenentgelte. 2Erhöhen 
sich die Praktikantenentgelte im Länderbereich nach dem 1. Oktober bis zum 
31. Dezember 2011, werden die erhöhten Praktikantenentgelte zeitgleich zu 
97 v. H. übernommen. 3Allgemeine Erhöhungen der Praktikantenentgelte im 
Länderbereich, die dort im Jahr 2012 wirksam werden, werden mit einer zeitli-
chen Verzögerung von sechs Monaten und Erhöhungen, die im Länderbereich 
im Jahr 2013 wirksam werden, werden mit einer zeitlichen Verzögerung von 
drei Monaten in der Weise übernommen, dass der jeweils geltende Bemes-
sungssatz auf die zu diesem Zeitpunkt geltenden TdL-Praktikantenentgelte be-
zogen wird. 4Vom 1. Januar 2014 an werden allgemeine Erhöhungen der Prak-
tikantenentgelte zeitgleich wie im Länderbereich mit dem zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Bemessungssatz übernommen. 5Sofern eine im Länderbereich für 
das Jahr 2012 vereinbarte allgemeine Erhöhung der Praktikantenentgelte im 
Land Berlin später wirksam würde als eine für das Jahr 2013 im Länderbereich 
vereinbarte, werden beide Erhöhungen zu demselben Zeitpunkt wirksam, der 
für die Übernahme der Erhöhung aus dem Jahr 2013 beim Land Berlin gilt. 
6Das gleiche gilt für allgemeine Erhöhungen der Praktikantenentgelte im Län-
derbereich für das Jahr 2013, die im Land Berlin später wirksam würden als für 
das Jahr 2014 vereinbarte.  
 
7Der Bemessungssatz erhöht sich zum gleichen Zeitpunkt und in demselben 
Umfang wie für die von § 15 Absatz 2 TV-L erfassten Beschäftigten. 

 
(2) Praktikantinnen und Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 

31. Oktober 2010 beginnt, haben keinen Anspruch auf den Verheiratetenzu-
schlag (§ 2 Absatz 1 TV Prakt/TV Prakt-O). 
 

(3) Für die Berechnung und Auszahlung des Entgelts gilt § 24 TV-L entsprechend. 
 

(4) Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen nach Maßgabe der Vorschriften, die für diejenigen Beschäftigten gelten, 
die beim Arbeitgeber in dem künftigen Beruf der Praktikantin/des Praktikanten 
tätig sind; die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 13,29 Euro. 

 
§ 3 

 
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. November 2006 in Kraft. 
 
 



Anlage 15 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

   

für nach dem 1. November 2010 neu eingestellte Fahrer/Fahrerinnen 
   

Gültig vom 1. November 2010 bis 31. Juli 2011 
   

Pauschalgruppe Stufen (§ 16 TV-L) Entgeltgruppe E 4 
Pauschalgruppe I     
bei einer Arbeitszeit  
ab 186,33 bis 197,00 Std. 1. - 10. Jahr  2.145 
  11. - 15. Jahr  2.297 
  ab 16. Jahr  2.362 
Pauschalgruppe II     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 197,00 bis 222,00 Std. 1. - 10. Jahr  2.355 
  11. - 15. Jahr  2.514 
  ab 16. Jahr  2.579 
Pauschalgruppe III     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 222,00 bis 245,33 Std. 1. - 10. Jahr  2.585 
  11. - 15. Jahr  2.756 
  ab 16. Jahr  2.821 
Pauschalgruppe IV     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 245,33 bis 265,50 Std. 1. - 10. Jahr  2.833 
  11. - 15. Jahr  3.010 
  ab 16. Jahr  3.075 

    
1. - 10. Jahr  3.088 
11. - 15. Jahr  3.278 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

ab 16. Jahr  3.343 
 

 



Anlage 16 zum Rundschreiben I Nr. 62/2010 
 

Pauschalentgelt 
(monatlich in Euro) 

   

für nach dem 1. November 2010 neu eingestellte Fahrer/Fahrerinnen  
   

Gültig vom 1. August 2011 bis zum 30. September 2011 
   

Pauschalgruppe Stufen (§ 16 TV-L) Entgeltgruppe E 4 
Pauschalgruppe I     
bei einer Arbeitszeit  
ab 186,33 bis 197,00 Std. 1. - 10. Jahr  2.209,23 
  11. - 15. Jahr  2.365,95 
  ab 16. Jahr  2.431,67 
Pauschalgruppe II     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 197,00 bis 222,00 
Std. 1. - 10. Jahr  2.426,61 
  11. - 15. Jahr  2.593,44 
  ab 16. Jahr  2.659,17 
Pauschalgruppe III     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 222,00 bis 245,33 
Std. 1. - 10. Jahr  2.664,22 
  11. - 15. Jahr  2.841,16 
  ab 16. Jahr  2.911,94 
Pauschalgruppe IV     
bei einer Arbeitszeit von  
mehr als 245,33 bis 265,50 
Std. 1. - 10. Jahr  2.922,05 
  11. - 15. Jahr  3.109,10 
  ab 16. Jahr  3.174,82 

    
1. - 10. Jahr  3.189,99 
11. - 15. Jahr  3.387,15 

Ständige persönl. 
Fahrer/Fahrerinnen 

ab 16. Jahr  3.349,28 
 


